ITI. Ergebnisse

Urspriinglich sollten fiir den Vergleich der unter den beiden Modellen ent-
wickelten Genehmigungspraxis die bei den beiden baden-wiirttembergi-
schen LRA erhobenen Daten zu einem gemeinsamen Datenkorpus zusam-
mengefalit werden. Im Zuge der Aktenauswertung wurden aber beim LRA-
2 (bei dem aus zugangsbedingten Griinden mit der Datenerhebung begon-
nen worden war) und bei dem diesem zugeordneten GAA einige eher als
atypisch zu betrachtende Randbedingungen sichtbar, bei denen nicht aus-
zuschlieBen ist, daB sie sich auch im Verwaltungsvollzug niedergeschlagen
haben.?? Von daher muBte auf eine systematische Beriicksichtigung der Be-
funde zum LRA-2 verzichtet werden. Diese werden zwar nachfolgend
ebenfalls ausgewiesen, die Interpretation der Ergebnisse stiitzt sich aber
vorrangig auf den Vergleich zwischen LRA-1 und GAA-N.

1. Verfahrenseinleitung

1.1. Bekanntheit der behérdlichen Zustindigkeit bei den Betreibern
genehmigungspflichtiger Anlagen und der dffentlichen Verwaltung

Aus der rechtlichen Konstruktion, die Errichtung und Betrieb bestimmter
Anlagen an eine behordliche Genehmigung bindet, folgt die Pflicht des (po-
tenticllen) Betreibers einer solchen Anlage, rechtzeitig, d.h. vor deren Er-
richtung oder »wesentlicher« Anderung, um eine entsprechende Genehmi-
gung nachzusuchen (auf die er bei Erfiillung der gesetzlichen Vorausset-

53 Auf die Zustidndigkeit nur eines einzigen Sachbearbeiters fiir die Genehmigungs-
verfahren beim LRA-2 und den damit korrespondierenden vergleichsweise kleinen
regionalen Zustdndigkeitsbereich dieses Amts wurde bereits hingewiesen (Kap. II,
Ziff. 4.1). Hinzu kommt als weitere Besonderheit eine aus gemeinsamen Ausbil-
dungszeiten herriihrende personliche Vertrautheit dieses Sachbearbeiters mit einem
GroBteil der Kollegen des zugehorigen GAA-2, wobei die rdumliche Néhe der bei-
den Behorden Hiufigkeit und Unmittelbarkeit der wechselseitigen Kontakte zusétz-
lich begiinstigt. Das zur Entlastung des bislang zustidndigen Amts (erst kurz vor Be-
ginn des Untersuchungszeitraums) neugegriindete GAA-2 zeichnet sich zudem
(ebenfalls) durch einen vergleichsweise kleineren Zuschnitt im Hinblick auf den re-
gionalen Zustindigkeitsbereich und den Personalbestand aus. SchlieBlich leitete
beim LRA-2 das Amt fiir Umweltschutz ein Nicht-Jurist, wihrend es wohl eher der
(ungeschriebenen) Regel der Stellenbesetzung in der 6ffentlichen Verwaltung ent-
sprechen diirfte, eine solche Position einem Juristen zu iibertragen (wie dies beim
LRA-1 auch der Fall war).
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zungen einen Anspruch hat). Ungenehmigtes Errichten, Betreiben oder we-
sentliches Andern solcher Anlagen ist grundsitzlich rechtswidrig.>*

Die baden-wiirttembergische »Verteilung« der Genehmigungszustindig-
keit auf die untere Verwaltungsebene der Landkreise und kreisfreien Stidte
sollte insbesondere eine groBere »Biirgerndhe« der Verwaltung gewihrlei-
sten.”S Ein solcher Effekt miifite sich jedoch lingerfristig u.a. auch in einer
besseren Kenntnis des Biirgers, zumal auch des gewerbetreibenden, iiber
die in seinen Angelegenheiten jeweils zustidndige behordliche Stelle nieder-
schlagen.

Nimmt man als Indikator fiir ein solches Wissen die Haufigkeit von »Irr-
ldufern«, d. h. bei einer nicht-zustindigen Behorde eingegangene Antréige
auf Genehmigungserteilung, schneidet das (»biigerndhere«) LRA-1 mit ei-
nem Anteil von 18,6% nicht besser, sondern sogar etwas schlechter ab als
das (»biirgerfernere«) niedersidchsische GAA-N mit einem Anteil von
12,1%. Fast ausnahmslos waren die entsprechenden Genehmigungsgesu-
che an die Baubehorde adressiert. Offenbar ist in jenen Fillen der Antrag-
steller davon ausgegangen, es geniige eine (einfache) Baugenehmigung
statt der tatséchlich benétigten und voraussetzungsvolleren (zudem auch
teuereren) immissionsschutzrechtlichen Genehmigung.5® Diese Anteile re-
préisentieren allerdings nur die entdeckten »Irrldufer«. Offen bleibt daher
die Frage nach dem Vorkommen bzw. der Haufigkeit nicht entdeckter Fille,
in denen eine Baugenehmigung erteilt wurde, obwohl das beantragte Vor-
haben ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren erfordert
hitte (»Dunkelziffer«). Ein erster Anhaltspunkt fiir das mogliche Ausmaf
148t sich den unterschiedlichen Wegen entnehmen, die bei den beiden Be-
horden zur Entdeckung fiihrten. In Niedersachsen leitet die Baubehorde ein
entsprechendes Baugenehmigungsverfahren ein und fordert im Rahmen der
Fachbehordenbeteiligung das GAA-N zur Stellungnahme auf, das dann an
Hand der Antragsunterlagen ggf. das Erfordernis einer immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigung feststellt. Hilt das verfahrensleitende Bauamt
eine Beteiligung des GAA (als Fachbehorde) fiir nicht geboten, bleiben
mogliche »Irrldufer« unentdeckt. Demgegeniiber legt das Bauamt des
Landkreises Antrige, bei denen es eine potentielle immissionsschutzrecht-

54 Die Rechtswidrigkeit erfiillt mindestens den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit
i. S. d. OWIiG, vielfach auch zusitzlich einen Straftatbestand i. S. d. StGB. In diesen
Fillen »soll« die zustidndige (Genehmigungs-) Behorde nach § 20 Abs. 2 BImSchG
Stillegung oder Beseitigung anordnen, sie »hat« es tun, »wenn die Allgemeinheit
oder die Nachbarschaft nicht auf andere Weise ausreichend geschiitzt werden kann.«

55 Vgl. oben Anm. 27.

56 Fiir die Unkenntnis iiber die Genehmigungsbediirftigkeit solcher Vorhaben spricht
auch, daf} diese Antrdge bei allen drei Genehmigungsbehorden iiberproportional
héufig Neu- und nicht Anderungsgenehmigungen betreffen. Ein Zusammenhang mit
der Unternehmensgrofle, etwa in dem Sinne, daf kleinere Firmen weniger mit dem
Umweltschutzrecht vertraut sind als groBere, ist dagegen nicht nachzuweisen.
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liche Genehmigungsbediirftigkeit sieht, vor Einleitung eines Baugenehmi-
gungsverfahrens zur entsprechenden Priifung der (im selben Haus angesie-
delten) Immissionsschutzbehorde vor, das diese Frage dann (wie bei den di-
rekt bei ihr eingegangenen Antrdgen in der Regel auch) in Riicksprache mit
dem GAA klirt.>” An diesen Unterschied der Entdeckungswege 14Bt sich
die Vermutung ankniipfen, da3 die baden-wiirttembergische Integration der
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbehtrde in die allgemeine
Verwaltung einer Blickverengung der einzelnen Fachbehorden auf die je ei-
genen Belange gegenzusteuern geeignet ist, wihrend die niedersidchsische
Auslagerung fachbehordlichen Sichtbegrenzungen (im Hinblick auf den
Immissionsschutz) eher Vorschub zu leisten scheint. Als »biirgerndher«
konnte man die baden-wiirttembergische Verwaltungsorganisation insofern
betrachten, als eine friihzeitige Priifung der im konkreten Fall gegebenen
fachlich-rechtlichen Zustidndigkeit die Anzahl innerbehordlicher »Durch-
laufstationen« von Antriagen auf das erforderliche Maf} begrenzt und inso-
weit die Verfahrensdauer bis zur Genehmigungserteilung verkiirzt.

Das baden-wiirttembergische Organisationsmodell kénnte im tibrigen
auch eine groere »Biirgernidhe, freilich in einem anderen als dem offiziell
genannten Sinne, ungewollt begiinstigen. Beim LRA-1 wie auch beim
LLRA-2 fand jeweils ein Fiinftel der Verfahren (20,9% bzw. 20,8%) unter
Beteiligung des zustindigen Dezernenten’® — und zugleich Ersten Landes-
beamten und in dieser Funktion zusétzlich auch Stellvertreter des Landrats
— statt (vgl. oben Kap. II, Ziff. 4.1, Tab. 2.3). Seine Mitwirkung diente aus-
nahmslos dazu, das beantragte Vorhaben iiberhaupt bzw. gemél der betrieb-
lichen Planung zu erméglichen (was auch erreicht wurde).”® In der Mehr-
zahl der Fille hatte der Antragsteller um entsprechende Unterstiitzung beim
Dezernenten (im Einzelfall auch beim Landrat als Behordenleiter) nachge-
sucht unter Hinweis auf eine die (mittelstdndische) Wirtschaft schiadigende
»Genehmigungsverhinderungspraxis« der beteiligten Behorden, die der
vom Landkreis proklamierten Wirtschaftsforderung zuwiderlaufe. Fiir die
niedersichsischen Genehmigungsverfahren ist ein entsprechendes kommu-
nalpolitisch motiviertes »Engagement« hoherer Stellen (bezogen auf die
Entscheidungen der beteiligten Behorden) in den Akten nicht dokumen-
tiert. Das schlieBt natiirlich nicht aus, daB ein solches Verhalten im Einzel-
fall gleichwohl praktiziert wird. Moglich ist aber auch, da3 im niedersich-
sischen Modell der Antragsteller auf einen solchen, fiir alle Beteiligten
(zeit-) aufwendigen Weg zur Durchsetzung seiner Genehmigungsinteressen

57 In Zahlen: Wihrend das LRA-1 die Mehrheit der »Irrldufer« vor Verfahrensbeginn
von der unzustidndigen Behorde erhielt, war das beim GAA-N lediglich einmal der
Fall.

58 Dessen Dezernat umfaBt in beiden LRA neben dem Amt fiir Umweltschutz auch das
Baurechtsamt und die Kommunalaufsicht.

59 Vgl. hierzu auch unten Ziff. 3.1.2.
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nicht angewiesen ist. Darauf wird weiter unten zuriickzukommen sein (Ziff.
3.1.4).

1.2. Verfahrensauslosender Anlaf;

Wie erwihnt, liegt nach dem Gesetz die Initiative fiir die Einleitung eines
Genehmigungsverfahrens fiir Errichtung bzw. Anderung einer genehmi-
gungspflichtigen Anlage formell beim (potentiellen) Betreiber. Diese Ver-
teilung der »Antragslast« ist fiir die Genehmigungsbehorde solange pro-
blemlos, wie der Betreiber ein Eigeninteresse an der Genehmigungsertei-
lung hat und entsprechend auch von sich aus aktiv wird. Dies trifft in der
Regel auf die Fille zu, in denen dem Betreiber die Genehmigungsbediirf-
tigkeit der Anlagenerrichtung bzw. -dnderung bekannt ist und er mit deren
(rechtswidriger) Durchfiihrung auch noch nicht begonnen hat. Tatséchlich
wurde aber nicht einmal die Hilfte aller Genehmigungsverfahren (ohne er-
kennbaren Anstof} seitens der Behorden) vom Betreiber initiiert, ndmlich
48,3% beim GAA-N und — noch etwas weniger — 41,9% beim LRA-1, wie
Tab. 7 (Kategorie a) zeigt.®

Der groBere Teil der Verfahren wurde mithin beim GAA-N wie beim
LRA-1 auf Anstof Dritter auf den Weg gebracht, bei beiden Amtern vor-
rangig von behordlicher Seite (Kategorien b plus ¢, vgl. dazu auch weiter
unten). Die restlichen Verfahren kamen durch Nachbarbeschwerden (ver-
einzelt auch durch Presse- und Rundfunkinformationen vermittelt)®® in
Gang (Kategorie d), wobei im Siiden Nachbarbeschwerden etwas stérker
hervortreten als im Norden. Dieser Unterschied scheint eher auf eine unter-
schiedliche »6ffentliche Beschwerdekultur« — deren Auspragung wiederum
mit der Besiedlungsdichte zusammenhéngen konnte — in den beiden Lén-
dern®® hinzudeuten als unterschiedlichem amtlichen Agieren oder der
rdumlichen »Biirgernihe« der Genehmigungsbehérde zuzurechnen zu
sein.%3 Dafiir spricht, daB auch in laufenden Verfahren beim LRA-1 Nach-
barn mit sechs Fillen (= 14,0%) 6fter gegen anstehende Genehmigungen

60 Abweichend hier die Verteilung beim LRA-2, was auf den dortigen vergleichsweise
hohen Anteil an Neugenehmigungen zuriickzufiihren sein diirfte (vgl. oben Kap. II,
Ziff. 4.2.4, Tab. 6).

61 Bei allen drei untersuchten Amtern jeweils ein Fall.

62 Vgl. auch die bei LRA-1 und LRA-2 @hnlichen Werte von 14,0% bzw. 12,5%.

63 Zusitzlich konnte auch die eigens beim baden-wiirttembergischen Umweltministe-
rium eingerichtete Beschwerdestelle (»Biirgertelefon«) die nachbarliche Gegen-
wehr ermuntert haben.
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Einwendungen vorbrachten als beim GAA-N mit nur einem Fall (= 1,7%).5*
Hinzu kommt, daf diese Verfahren — von jeweils einer Ausnahme beim
LRA-1 bzw. LRA-2 abgesehen — nicht identisch sind mit jenen, die durch
Nachbarbeschwerden in Gang gekommen waren. Diesen war also in der
Regel erfolgreich abgeholfen worden. Rechnet man die beiden (zeitversetz-
ten) Formen der Nachbarbeschwerden zusammen (abziiglich der beiden je-
weils als Doppelfall zihlenden Ausnahmen), so ergibt sich folgendes Bild:
Beim LRA-1 haben in 11 (= 25,6%), also in einem Viertel der Verfahren
Nachbarn Beschwerde gefiihrt, beim GAA-N nur in vier (= 6,9%) Verfah-
ren.®® Der Unterschied ist statistisch signifikant.

Tab. 7
Ausloser der Verfahren

GAA-N LRA-1 LRA-2

a) Betreiberinitiative 28 18 15
48,3% 41,9% 62,5%

b) Genehmigungsbehorde* 14 9 2

24,1% 20,9% 8,3%

c¢) Sonstige Behorden 13 10 4
22,4% 23,3% 16,7%

d) Nachbarn / Medien** 3 6 3
5,2% 14,0% 12,5%

- 58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,1% 100,0%

Aus Vergleichsgriinden im Siiden LRA und zugehoriges GAA.
Presse, Funk.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

%

Fokk

Die von Amtsseite ausgelosten Verfahren (Kategorien b plus ¢) gehen beim
GAA-N wie beim LRA-1 jeweils in etwa zur Hilfte der Fille auf ein ent-
sprechendes Initiativwerden der Genehmigungsbehorde selbst zuriick (Ka-
tegorie b), beim LRA-1 regelmiBig — abgesehen von Ausnahmen wie etwa

64 Beim LRA-2 sind es 8,3% aller Verfahren. — In zwei Féllen (je einer beim LRA-1
bzw. LRA-2) legten die Einwender gegen die Genehmigungserteilung Widerspruch
ein, einer davon (LRA-1) miindete in Klageerhebung beim Verwaltungsgericht und
war bei Abschluf} der Erhebung noch nicht entschieden. Im iibrigen ist ein spiirbarer
verfahrensverldangernder Effekt der Einwendungen nicht auszumachen.

65 LRA-2 nimmt mit vier (= 16,7%) Verfahren eine Mittelposition ein.

66 chi?=6,78 > 6,64, p=0,01,df = 1.
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der Durchfiihrung eines ministeriellen Erlasses zur Altanlagensanierung —
nach Hinweisen des ihm hier aus Vergleichsgriinden zugeordneten (»sei-
nes«) GAA. Die etwa gleichen Anteile der beiden Genehmigungsbehorden
an entdeckten Fillen eines immissionsschutzrechtlich vorschriftswidrigen
Anlagenbetriebs (Sanierungsbedarf auf Grund verschérfter Emissions-
bzw. Immissionsgrenzwerte, ungenehmigt durchgefiihrte wesentliche An-
lagendnderungen u.d.) deuten darauf hin, daB das formell nur als Fachbe-
horde fungierende GAA im Siiden die rechtliche Frage des Genehmigungs-
erfordernisses nicht weniger im Blick hat und an die von ihm faktisch ge-
troffene Entscheidung keine grundsitzlich anderen (strengeren oder nach-
giebigeren) MaBstibe anlegt als das zusétzlich mit der Genehmigungszu-
stindigkeit ausgestattete GAA im Norden. In diesem Befund kiindigt sich
eine (sachliche) Aufgabenverteilung zwischen baden-wiirttembergischem
LRA und GAA an, die sich in weiteren Untersuchungsergebnissen bestéti-
gen wird: Entgegen dem offiziellen Organisationsmodell hat sich die fakti-
sche Wahrnehmung der Genehmigungskompetenz vom LRA hin zum GAA
verlagert (bzw. ist bei letzterem geblieben).

Bei der anderen Hilfte der amtsseitig in Gang gebrachten Verfahren war
es in erster Linie die zustindige Baubehorde, die dafiir sorgte.” Der »Ent-
deckungsprozeB« folgt allerdings in den beiden Modellen von Grund auf
anscheinend unterschiedlichen Regeln. Wie in einem anderen Zusammen-
hang schon angesprochen (Ziff. 1.1), informiert die Baubehorde im Siiden
das LRA gewissermallen im Vorgriff iiber das aus ihrer Sicht mutmaBliche
immissionsschutzrechtliche Genehmigungserfordernis fiir ein bei ihr zur
Baugenehmigung eingereichtes Vorhaben, wihrend im Norden die immis-
sionsschutzrechtliche Genehmigungsbediirftigkeit eines beantragten Bau-
vorhabens gewissermafen erst im nachhinein von der Genehmigungsbe-
horde anléBlich der von ihr angeforderten fachbehordlichen Stellungnahme
festgestellt wird. Offenbar fiihren beide Wege zu vergleichbaren Anteilen
entdeckter immissionsschutzrechtlich genehmigungsbediirftiger Bauvor-
haben. Daraus 148t sich allerdings nicht schlieBen, daf3 dies auch fiir mog-
liche Anteile an in dieser Hinsicht unentdeckt gebliebenen Bauvorhaben
gilt.

Eine auf erteilten Genehmigungen beruhende Untersuchung kann
zwangsldufig keine Aussage tliber das Vorkommen ungenehmigten Anla-
genbetriebs treffen, eine Moglichkeit, die durch das Schaffen einer Geneh-
migungspflicht nicht verhindert, sondern erst erzeugt wird. Eine gewisse
Vorstellung davon, in welchem Ausmal ein zumindest zeitweiliges (bis zur
Entdeckung durch die Behorden) ungenehmigtes Betreiben von einschlagi-
gen Anlagen iiberhaupt stattfindet, kann der Befund geben, daB in rd. 30%

67 Im iibrigen waren es insbesondere fiir andere umweltschutzrechtliche Belange zu-
stindige Amter wie die Wasser- und die Abfallbehorde.
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der Verfahren (GAA-N: 18 =31,0%, LRA-1: 13 = 30,2%)% die zur Geneh-
migung anstehende Anlagenidnderung oder Anlagenerrichtung bereits vor
Antragstellung durchgefiihrt war. Aufgedeckt wurden die ungenehmigten
Zustinde, die sogar vergleichsweise hiufiger Neu- als Anderungsgenehmi-
gungen betrafen,® in erster Linie bei Gelegenheit anders veranlaBter Kon-
trollen des GAA und (etwas weniger) anderer Fachbehorden, zum geringe-
ren Teil durch Nachbarbeschwerden und (in seltenen Féllen) auch durch un-
aufgeforderte (»nachtrigliche«) Antragstellung des Betreibers selbst.

1.3. Behordliche Vorantragsberatung
1.3.1. Hdufigkeit von Vorantragsberatungen

Eine friihzeitige Beratung des potentiellen Antragstellers durch die Geneh-
migungsbehorde hinsichtlich der Erfordernisse des Genehmigungsantrags
ist ausdriicklich gesetzlich vorgesehen.’”® Sie erfolgte regelmiBig in allen
von Amtsseite bzw. durch Nachbarbeschwerden ausgelosten Verfahren.”!
Aber auch bei der Mehrzahl der vom Betreiber selbst initiierten Verfahren
ging eine Beratung durch die Genehmigungsbehorde (im Siiden einschlieB3-
lich des zugehorigen GAA) voraus, wobei der Anteil der ohne (dokumen-
tierte) Beratung eingereichten Antrige beim GAA-N hoher ausfillt als

68 LRA-2: 6 =25,0%.

69 Bezogen auf die jeweiligen Anteile an Neu- bzw. Anderungsgenchmigungsverfah-
ren (vgl. oben Kap. 11, Ziff. 4.2.4, Tab. 6) belaufen sich die einschldgigen (wohlge-
merkt: entdeckten bzw. aktenkundigen) Fille ungenehmigter Anlagenerrichtung
bzw. -dnderung beim LRA-1 auf sieben (= 41,2%) bei den Neugenehmigungen und
auf sechs (23,1%) bei den Anderungsgenehmigungen, beim GAA-N auf fiinf (=
31,3%) bei den Neugenehmigungen und 11 (= 26,2%) bei den Anderungsgenehmi-
gungen. Diese, vielleicht eher iiberraschenden Relationen sind vor dem Hintergrund
zu sehen, daB ein nicht unerheblicher Teil der Anderungsgenehmigungen auf einen
behordlich festgestellten immissionsschutzrechtlichen Sanierungsbedarf der An-
lage zuriickging. Zwar ist das Betreiben einer genehmigungsrechtlich sanierungs-
bediirftigen Anlage ebenfalls genehmigungswidrig, die Genehmigungswidrigkeit
resultiert dort allerdings aus einer (passiv) unterlassenen und nicht aus einer »ei-
genmichtig« (aktiv) ungenehmigt vorgenommenen Anlagenédnderung, um die es im
vorliegenden Zusammenhang geht.

70 § 2 Abs. 2 Satz 1 der 9. BImSchV verpflichtet die Genehmigungsbehérde ausdriick-
lich zur Beratung, sobald sie vom Vorhabenstréger liber dessen Planung unterrichtet
wird. Die Beratungspflicht erstreckt sich nicht nur auf die (formliche) Anstellung,
sondern auch auf den zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens sowie die Er-
orterung sonstiger »fiir die Durchfiihrung des Verfahrens erhebliche(r) Fragen«.

71 Ausgenommen je ein durch eine sonstige Fachbehorde in Gang gebrachtes Verfah-
ren beim GAA-N bzw. LRA-1.
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beim LRA-1.7? Im Falle der Betreiberinitiative ist die behérdliche Voran-
tragsberatung allerdings von einer entsprechenden Nachfrage des Antrag-
stellers abhéngig, die sich weitgehend dem Einflufl der Genehmigungsbe-
horde entzieht.

Insgesamt haben beim GAA-N in 82,8% und beim LRA-1 in 90,7% aller
Genehmigungsverfahren Vorantragsberatungen stattgefunden, entspre-
chend sind 17,2% bzw. 9,3% ohne vorherige Beratung eingeleitet worden.”3
Die Verteilung der Verfahren nach der Anzahl der im einzelnen durchge-
fiihrten Beratungen zeigt Tab. 8.7

Bei beiden Behorden, auf die sich der vorliegende Vergleich der zwei
Genehmigungsmodelle im wesentlichen konzentriert, wurden jeweils in
etwa zwei Dritteln der Verfahren zwei oder mehr Besprechungstermine ab-
gehalten.75 Dabei zeigt sich, dall das LRA-1 hohere Anteile als das GAA-
N an besonders beratungsintensiven Verfahren mit fiinf oder sechs Termi-
nen sowie mit mehr als sieben Terminen aufweist. Auch das Maximum an
Beratungsterminen pro Fall liegt beim LRA-1 mit 20 Terminen deutlich
tiber dem beim GAA-N mit 12 Terminen.”® Die Tendenz zu einer hoheren
Kontaktdichte mit dem Antragsteller beim LRA-1 gegentiber dem GAA-N
setzt sich auch in der offiziellen Verfahrenslaufzeit fort (vgl. unten Ziff.
2.4.1).

72 GAA-N: 9 (32,1%) von 28 Verfahren, LRA-1: 3 (16,7%) von 18 Verfahren (LRA-
2:5(33,1%) von 15 Verfahren); der Unterschied zwischen GAA-N und LRA-1 ist
allerdings statistisch nicht signifikant (chi? = 0,87 (Yates' Korrektur) < 2,71 fiir p =
0,1 und df = 1).

73 Die Abweichungen der Anteile zwischen den drei Genehmigungsbehorden sind sta-
tistisch nicht signifikant (GAA-N zu LRA-1: chi?=1,36 <2,71; LRA-1 zu LRA-2:
chi? = 1,32 (Yates' Korrektur) < 2,71 jeweils fiir p = 0,1 und df = 1).

74 Die Klassengrenzen wurden auf der Grundlage der Rohverteilungen gezogen.

75 GAA-N: 67,2%, LRA-1: 65,1% (LRA-2: 58,3%).

76 Die Verschiebung zugunsten hoherer Beratungshéufigkeit beim LRA-1 gegeniiber
GAA-N zeigt auch der Vergleich einzelner Verteilungsparameter: Das arithmetische
Mittel betragt beim GAA-N 3,0 (2,95), beim LRA-1 dagegen 4,5 (4,49) Beratungs-
termine pro Verfahren, wobei die Einzelwerte beim LRA-1 mit einer Varianz von
20,0 (19,92) statistisch signifikant stirker um den Mittelwert streuen als beim GAA-
N mit einer Varianz von 7,0 (6,96) [F= 2,86 > F; g99. 4 57) 2,681, so daff schon von
daher die Mittelwerte nicht vergleichbar sind. — Die Werte beim LRA-2 mit einem
arithmetischen Mittel von 2,7 (2,71) und einer Varianz von 9,0 (8,56) sind dagegen
denen des GAA-N (statistisch) vergleichbar (F = 1,23 < F(g 975, 57, 23 2,08; t = 0,363
< 0,975, 80) 1,99).
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Tab. 8
Anzahl an Vorantragsberatungen durch die Genehmigungsbehorde”
(Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Keine 10 a4 3
17,2% 9,3% 20,8%
Ein 9 11 S
e 15,5% 25,6% 20,8%
Zwei 12 3 H
20,7% 11,6% 25,0%
R 14 5 4
Bsi bis e 24,1% 11,6% 16,7%
" . 9 9 1
Fiinf bis sechs 15.5% 20.9% 4.2%
. 4 9 3
skok
Sieben und mehr 6.9% 20,9% 12.5%
58 43 24
Verfahren gesamt*** 99’9% 99’9% 100’ 0%

Aus Vergleichsgriinden im Siiden LRA und zugehoriges GAA.

Maximale Zahl an Beratungsterminen pro Fall beim LRA-1: 20, beim GAA-N: 12, beim
LRA-2: 10 Termine.

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

1.3.2. Mitwirkung anderer Behdrden

Ergab die rein quantitative Betrachtung der Beratung bereits einen insge-
samt groBBeren Umfang beim LRA-1 im Vergleich zum GAA-N, so treten
bei qualitativer Betrachtung stirker ausgeprégte Differenzen zutage (7ab.
9). Als ein Indikator fiir die Qualitit (zu einem weiteren Indikator s. nach-
folgende Ziff. 1.3.3) dient hier die — rechtlich ausdriicklich zuléssige -7’
Beiziehung mutmaBlich in ihren Belangen betroffener Fachbehorden (im
Siiden unter Ausnahme des zugehorigen GAA) durch die Genehmigungs-
behorde.”®

77 § 2 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV.

78 Diese Operationalisierung von Beratungsqualitdt mift also die Unterstiitzung der
Beratung durch sonstigen genehmigungsrelevanten fachspezifischen Sachverstand.
SchluBfolgerungen iiber die fachliche und/oder rechtliche Giite der einzelnen Bera-
tung (deren Messung wegen der damit verbundenen methodischen Probleme im Hin-
blick auf die Objektivitit hier unterblieben ist) lassen sich daraus nicht ziehen.
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Tab. 9
Mitwirkung anderer Behorden bei der Vorantragsberatung

GAA-N LRA-1 LRA-2
. . 37 26 16
Nur Genehmigungsbehorde* 77.1% 66.7% 84.2%
Genehmigungsbehorde mit sonstigen Be- 11 13 3
horden 22,9% 33,3% 15,8%
[darunter: Vorantragskonferenzen] [5] [8] [1]
[10,4%] [20,5%] [5,3%]
. 48 39 19
Verfahren mit Beratung 100,0% 100,0% 100,0%
10 4 5
Verfahren ohne Beratung 17.2% 9.3% 20,8%
58 43 24
Vellalweh pesaml 100,0% 100,0% | 100,0%

*

Aus Vergleichsgriinden im Stiden LRA und zugehdriges GAA.

Zwar fand in der grolen Mehrzahl der Fille im Norden wie im Siiden die
Beratung ausschlieBlich durch die Genehmigungsbehorde (im Siiden aus
Vergleichsgriinden unter Einschluf} des zugehorigen GAA) statt. Das LRA-
1 zog aber 6fter zusétzlich mindestens eine sonstige, voraussichtlich in ih-
ren Belangen betroffene Fachbehorde hinzu als das GAA-N (33,3% gegen-
iiber 22,9%, bezogen auf Verfahren mit Beratung)’®. Dariiber hinaus waren
beim LRA-1 diese Beratungen in 8 Fillen (20,5% aller Verfahren mit Be-
ratung) in Form der gemeinsamen Beteiligung mehrerer sonstiger Fachbe-
hérden als sog. Vorantragskonferenzen ausgestaltet,®? beim GAA-N dage-
gen lediglich in 5 Fillen (10,4% aller Verfahren mit Beratung).®! Auf Grund
der geringen absoluten Fallzahlen bei beiden Behorden bleibt die Differenz

79 Die Differenz liegt allerdings unterhalb der Signifikanzgrenze (chi? = 1,13 < 2,71
fiir p = 0,1 und df = 1). Ebenfalls statistisch nicht signifikant ist die diesbeziigliche
Anteilsdifferenz zwischen LRA-1 und LRA-2 (chi2 =1,90 < 2,71 fiir p=0,1 und df
=1).

80 Der Begriff Vorantrags- bzw. Antragskonferenz ist eine Wortschopfung ministeri-
eller Erlasse zur Verfahrensbeschleunigung im Hinblick auf die Regelung in § 2 Abs.
2 Satz 2 der 9. BImSchV. Er wird hier grofiziigig gehandhabt und schliefit alle Fille
ein, in denen bei einem Beratungstermin mindestens zwei sonstige Fachbehorden
(im Siiden ausgenommen das zustdndige GAA) anwesend sind.

81 LRA-2 weist nur einen einzigen Fall (5,3% der 19 Verfahren mit Beratung) mit Vor-
antragskonferenz auf.
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aber statistisch unerheblich.?? Im iibrigen reduziert sie sich deutlich, wenn
man den weiteren Verfahrensverlauf hinzunimmt. Denn nach offiziellem
Verfahrensbeginn fanden beim GAA-N mehr Antragskonferenzen statt als
beim LRA-1, wobei allerdings auch hier die absoluten Fallzahlen niedrig
ausfallen (vgl. hierzu ndher unten Ziff. 2.4.2).

Im Siiden fiihrte die Genehmigungsbehorde den GroBteil ihrer Beratung
in Kooperation mit dem zugehorigen GAA durch. Es verbleibt eine Min-
derzahl von 8 Fiillen (20,5% aller Verfahren mit Beratung), in denen das
LRA-1 die Beratung allein vornahm.?? In der Hilfte der Fille hatte sich der
Betreiber von sich aus an die Genehmigungsbehorde gewandt, in der ande-
ren Hilfte hatte diese den Betreiber auf die durch gesetzliche Anderungen
entstandene Genehmigungsbediirftigkeit seiner Anlage hingewiesen und
ihn zur Antragstellung aufgefordert.

Kennzeichnend fiir die Beratungstitigkeit des LRA bleibt gleichwohl,
daB es mangels zureichenden eigenen (naturwissenschaftlich-technischen)
Fachwissens den Sachverstand des GAA in Fragen der Antragsausarbei-
tung in Anspruch nehmen mu8, ggf. auch nur, um sich gegeniiber dem An-
tragsteller abzusichern. Der Umstand, dafl beim LRA das Personal in die-
sem Wissensbereich nicht professionell geschult ist, konnte auch erkliren,
daB es zudem hiufiger andere, ebenfalls hauptsdchlich auf naturwissen-
schaftlich-technische Belange spezialisierte Fachbehorden bei der Bera-
tung hinzuzieht als das GAA-N, dessen Mitarbeiter sich (nicht nur inner-
halb ihres eigenen fachlichen Zustindigkeitsbereichs) auf Grund ihrer tech-
nischen Basisqualifikation ein eigenes Urteil zutrauen.

1.3.3. Medien der Kommunikation bei der Vorantragsberatung

Ein weiterer Indikator fiir die (qualitative) Intensitit der Beratung ist das
Medium der Kontakte. Dabei lassen sich zunichst zwei Grundformen der
Kommunikation unterscheiden, eine medial vermittelte in der Form der
schriftlichen oder telefonischen Kommunikation und eine unter physischer
Anwesenheit. Im zweiten Fall wird zusitzlich nach dem Ort differenziert,
d.h. danach, ob die Beratung in der Behorde oder in der Firma des Antrag-
stellers erfolgte.

Wie Tab. 10 zeigt, machen Beratungskontakte, die sich auf Schriftwech-
sel (einschl. Fax) oder Telefonate beschrinken (Kategorie a), beim GAA-
N wie beim LRA-1 jeweils rd. ein Fiinftel (20,8% bzw. 20,5%) der einschl-

82 Fiir die Anteile der Fille mit Vorantragsberatung ergibt sich, bezogen auf die jewei-
lige Gesamtzahl der Beratungsflle, ein Testwert von chi? = 1,77 < 2,71 und, bezo-
gen auf die jeweilige Gesamtzahl der Verfahren, ein Testwert von chi®=2,26 <2,71,
jeweils fiirp=0,1 und df = 1.

83 Beim LRA-2 sind es 7 Fille (36,8% aller Verfahren mit Beratung).
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gigen Verfahren mit Vorantragsberatung aus.®* In den iibrigen Fillen fand
mindestens ein Beratungsgesprach auch unter personlicher Anwesenheit
(beim LRA-1 stets unter Beteiligung des zugehorigen GAA) statt.

Tab. 10
Medium der Kommunikation bei der behordlichen Vorantragsberatung”

GAA-N LRA-1 LRA-2
. . 10 8 9

a) Nur schriftl./telefonisch 20,8% 20,5% 47.4%
et . 3 5 6

b) Auch personlich, aber nur im Amt 6.3% 12,8% 31,6%
35 26 4

¢) Auch personlich in der Firma 72,9% 66,7% 21,1%
[c1) darunter: zusitzl. auch im Amt] [4] 2] [0]
[8,3%] [5,1%] -]
; 48 39 19

E3

Verfahren mit Beratung** 100,0% 100,0% 100,0%
10 4 5

Verfahren ohne Beratung 17.2% 9.3% 20,8%
58 43 24

Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,1%

Aus Vergleichsgriinden im Stiden LRA und zugehoriges GAA.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

ok

Vorwiegender Ort der Begegnung war dabei die Firma des Antragstellers
(Kategorie ¢) mit einem Beratungsanteil von 72,9% beim GAA-N und
66,7% beim LRA-1. Im Vergleich dazu spielen die Fille, in denen der An-
tragsteller zum personlichen Gesprich im Amt, sei es in der Genehmi-
gungsbehorde, sei es im GAA oder auch in einer anderen Fachbehorde,?’
erschien oder dorthin gebeten worden war, mit einem Anteil von 14,6%
bzw. 17,9% (Kategorien b plus cl im Kleindruck) in beiden Modellen nur

84 Beim LRA-2 sind es mit 47,4% fast die Hilfte der Beratungsfille. Das geht entspre-
chend zu Lasten der Anteile von Kontakten im Amt oder im Betrieb. Von daher ist
die Beratungssituation dort mit der bei den beiden anderen Genehmigungsbehorden
nicht vergleichbar, so dafl auf das LRA-2 bei der Darstellung der weiteren Auf-
schliisselung der Befunde nicht niher eingegangen wird.

85 Hierunter befindet sich auch der Hauptteil der als Vorantragskonferenzen ausgestal-
teten Beratungen. Die restlichen Vorantragskonferenzen finden sich unter den Fil-
len, in denen auch eine Beratung vor Ort stattgefunden hat.
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eine untergeordnete Rolle. Der mit der Dezentralisierung der Genehmi-
gungszustindigkeit in Baden-Wiirttemberg angestrebte Effekt eines er-
leichterten (personlichen) Zugangs zu den Amtern (»Biirgernihe«) ist in-
soweit nicht nachzuweisen.%®

Tab. 10.1
Ausgestaltung der behordlichen Vorantragsberatung” in der Firma des An-
tragstellers (Anteile bezogen auf die Beratungsverfahren)

GAA-N LRA-1 LRA-2%*
a) Nur Beratungsgesprich 5 113 % 5 01 g % L
. . - 3 2 0

b) Nur informatorische Besichtigung 86% 7 7%
¢) Gezielte Betriebskontrolle 2 597 % 4 21; % B

» 8. 0

" ; 5 s 5 0 0

d) TurnusgeméBe Betriebsrevision 14.3% 0.0%

> - | (4

(o § : 35 26 4

Beratungsfille in der Firma gesamt 100,0% 100,0%

48 39 19
Beratungsverfahren gesamt 100.0% 100.0% 100.0%

Aus Vergleichsgriinden im Stiden LRA und zugehoriges GAA.
## Keine Prozentuierung wegen zu kleiner Gesamtfallzahl.

Einen genaueren Einblick in die Ausgestaltung der in der Firma des An-
tragstellers abgehaltenen Beratungen geben Tab. 10.1 und Tab. 10.2. Dort
sind die einschlidgigen Verfahren jeweils danach aufgeschliisselt, wieweit
sich der behordliche Besuch auf Gespriche im Firmenbiiro beschréinkte
(Kategorie a) und wieweit er auch Betriebsbegehungen einschlo8, wobei
jene Fille nach bloBer informatorischer Besichtigung (Kategorie b), anlaB3-
bezogener Betriebskontrolle (Kategorie ¢) und routineméBiger Betriebs-
kontrolle (Kategorie d) unterschieden sind. Den in den beiden Tabellen aus-

86 Das gilt auch fiir das LRA-2 mit seinem vergleichsweise kleinen regionalen Zustin-
digkeitsbereich. Der dortige Anteil an Kontakten im Amt in Hoéhe von 31,6% un-
terscheidet sich nicht signifikant von den jeweils entsprechenden Anteilen beim
LRA-1 bzw. GAA-N, und zwar unabhzngig davon, ob man diese nur auf die Bera-
tungsfille (Prozentuierungsbasis der in Tab. 10 ausgewiesenen Anteile) oder auf die
Gesamtheit der Verfahren bezieht.
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gewiesenen relativen Hiufigkeiten liegt als Berechnungsbasis einmal die
Teilmenge der mit Beratung einhergegangenen Verfahren zugrunde (7ab.
10.1), das andere Mal dagegen die Gesamtmenge aller Verfahren (7ab.
10.2). Die relativen Anteile, auf die die nachfolgende Beschreibung der Be-
funde Bezug nimmt, entstammen der zweiten Tabelle.

Tab. 10.2
Ausgestaltung der behordlichen Vorantragsberatung* in der Firma des
Antragstellers (Anteile bezogen auf alle Verfahren)

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Nur Beratungsgespréch 3 ]1 2 % 3 01 3 % 5 ; %
. ) L 2 2 0
b) Nur informatorische Besichtigung 52% 4.7% 0.0%
; ; 9 11 3
c) Gezielte Betriebskontrolle 15.5% 25 6% 0.0%
,0 % ,0% 'y
N ; 5 i 5 0 0
d) TurnusgemifBe Betriebsrevision 8.6% 0.0% 0.0%
Beratungsfille in der Firma gesamt 6 03 ; % 6 02 g % 7 647‘7
s 70 'y ) 70 , /70
58 43 24
Beratungsverfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

*Aus Vergleichsgriinden im Siiden LRA und zugehériges GAA.

Danach fanden beim GAA-N wie beim LRA-1 mit 31,0% bzw. 30,2% je-
weils in einem knappen Drittel aller Genehmigungsverfahren Beratungen
zwar in der Firma statt, jedoch ohne begleitende Betriebsbegehungen (Ka-
tegorie a). Uberproportional hiufig handelte es sich dabei um groBere Un-
ternehmen, die die Behorden zu sich geladen hatten, um diesen dann unter
Hinzuziehung ihres leitenden Fachpersonals gegeniiberzutreten (»Heim-
spiel«). In den iibrigen Beratungsfillen vor Ort, die insgesamt 27,5% bzw.
30,3% der Verfahren beim GAA-N bzw. LRA-1 ausmachen (Kategorien b
plus c plus d), war die Initiative jeweils von der Genehmigungsbehorde
(bzw. beim LRA-1 zumeist von seiten des GAA) ausgegangen. In erster Li-
nie galten die Termine einer Betriebskontrolle i.S. einer Uberwachungs-
maBnahme nach § 52 BImSchG (Kategorien ¢ plus d), die dann auf Grund
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des Priifergebnisses das jeweilige Genehmigungsverfahren ausloste.®”
BloBe informatorische Besichtigungen (Kategorie b) zur Hebung der fall-
spezifischen behordlichen Beratungskompetenz bilden dagegen die Aus-
nahme.

In rd. einem Viertel der Verfahren fiihrten GAA-N (24,1%) wie auch
LRA-1 (25,3%) Betriecbskontrollen bereits im Vorantragszeitraum durch
(Kategorien c plus d). Die Anldsse dafiir waren allerdings unterschiedlich.
Beim GAA-N handelt es sich in gut zwei Dritteln dieser Fille um fallspe-
zifisch begriindete Kontrollen (Kategorie ¢) und im knappen restlichen
Drittel um Kontrollen im Rahmen turnusgeméifer Betriebsrevisionen (Ka-
tegorie d). Demgegeniiber resultieren beim LRA-1 sidmtliche Kontrollen
ausschlieBlich aus konkreten, fallbezogenen Anléssen. Fille, die sich gene-
rellen Revisionen verdanken, fehlen vollig. Diese unterschiedliche Kon-
stellation diirfte sich weniger aus den unterschiedlichen Genehmigungsmo-
dalititen erkldren als vielmehr aus (situativen) Besonderheiten der Gewer-
beaufsichtsdmter in Ausiibung der ihnen im Norden wie im Stiden zukom-
menden Funktion als zustindige technische Uberwachungsbehérden. In
Ausiibung dieser Funktion ist den Gewerbeaufsichtsdmtern in den meisten
Bundeslidndern (durch die zustindigen Ministerien) eine regelmaBige, tur-
nusgemiBe Revision der Betriebe aufgegeben. Die Richtwerte fiir den
Uberwachungsturnus umfassen dabei i.d.R. relativ groBe Zeitriume, die —
nach BetriebsgroBe gestaffelt — in etwa zwischen 5 und 10-12 Jahren liegen.
Es ist allerdings ein offenes Geheimnis, daf3 in der Praxis die Richtwerte re-
gelméBig und vielfach nicht unerheblich iiberschritten werden, weil das
Personal mit der Bewiltigung des aktuellen Tagesgeschifts ausgelastet ist.
Entsprechend gering ist die Wahrscheinlichkeit, da} in einem relativ klei-
nen Zeitraum von drei Jahren, den die vorliegende Untersuchung umfaft,
in nennenswerter Zahl immissionsschutzrechtswidrige Anlagenzustdnde
im Zuge eines regulidren Revisionsturnus aufgedeckt werden. Die beim
GAA-N festgestellte Hiufung so entdeckter Genehmigungsfille diirfte dar-
auf zuriickzufiihren sein, daf dort im Untersuchungszeitraum als vorrangi-
ger Arbeitsschwerpunkt den Mitarbeitern die systematische Revision aller
von ihnen betreuten »BImSch«-Anlagen aufgegeben war. Eine solche Son-
dermaBnahme hat es in dieser Zeit bei den beiden siiddeutschen GAA nicht
gegeben. Vielmehr existierte in Baden-Wiirttemberg (aus Griinden der Per-
sonaleinsparung) nicht einmal der Form nach ein verbindlicher Uberwa-
chungsturnus.

Unabhingig vom Anlaf3 der Betriebskontrollen bleibt festzuhalten, daf3
sich im Norden wie im Stiden die Genehmigungsbehdrde (bzw. und/oder
das GAA im Siiden) im Rahmen der Vorantragsberatung jeweils in rund
zwei Fiinfteln dieser Verfahren (bzw. einem Viertel aller Verfahren) iiber
die betriebliche Situation speziell im Hinblick auf den Genehmigungsge-

87 Vgl. hierzu auch oben Ziff. 1.2.
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genstand aus eigener Anschauung und nicht nur durch schriftliche Unterla-
gen der Firma informiert hatte. Nach offiziellem Verfahrensbeginn, also im
Verlauf der Antragsbearbeitung, kamen bei beiden Behorden weitere Be-
sichtigungen bis dahin noch nicht kontrollierter Betriebe hinzu, im Sitiden
mit 23,3% etwas mehr als im Norden mit 15,5% (vgl. dazu niher unten Ziff.
2.4.5).

1.3.4. Gegenstinde der Vorantragsberatung

Naheliegenderweise geht es in Vorantragsberatungen in erster Linie um die
immissionsschutzrechtliche Beurteilung der in Frage stehenden Anlage
nach dem BImSchG. Das reicht von der Feststellung der Genehmigungs-
pflicht iiberhaupt (was in allen Fillen entsprechend der Untersuchungs-
grundlage erteilter Genehmigungen bejaht wird) und der Zuordnung zu den
Ziffern des Anhangs zur 4. BImSchV iiber die Frage einer Neu- oder An-
derungsgenehmigung bis hin zu den Anlagenteilen (auf die sich die Geneh-
migungspflicht erstreckt) und den fiir die Antragstellung erforderlichen
Unterlagen iiber die Anlage. Der durch die Amtsautoritit »privilegierten«
Sicht der Behorde fiigten sich die Betreiber mehrheitlich, aber nicht durch-
gingig.5®

Uber die instruierende Funktion hinaus diente der Vorantragskontakt den
Behorden auch dazu, in den Fillen, in denen sie Anhaltspunkte fiir einen
genehmigungswidrigen bzw. sanierungsbediirftigen Anlagenzustand hat-
ten, den Betreiber zur Herstellung eines ordnungsgeméfBen Betriebs zu be-
wegen. Die hauptsichlich eingesetzten Instrumente waren dabei das Ein-
fordern gutachtlicher Priifbelege und Meinachweise tiber Emissionen/Im-
missionen bzw. zur Sicherheitstechnik der Anlage, die Verpflichtung zur
Erarbeitung eines Sanierungskonzepts und zur Einleitung entsprechender
SanierungsmaBnahmen, Fristsetzungen fiir die Beantragung der erforderli-
chen (Anderungs-) Genehmigung und schlieBlich auch die Androhung und
gef. Vollstreckung von Verwaltungszwang, um den behoérdlichen Forderun-
gen Nachdruck zu verleihen.

Tab. 11 zeigt die Hiufigkeiten der jeweils eingesetzten Mittel. Die groB-
ten — und auch statistisch signifikanten — Abweichungen zwischen GAA-N
und LRA-1 bestehen danach zum einen bei der Einforderung gutachtlicher
Priifbelege bzw. MeBnachweise (Kategorie a), zum anderen bei den Frist-
setzungen fiir SanierungsmafBnahmen bzw. -konzepte (Kategorie b). Immis-
sionsschutzbezogene Priifbelege oder Meinachweise wurden beim LRA-1
— und zwar regelméBig vom GAA-1 als zustdndiger Fachbehorde — mit ei-

88 In der Hiufigkeit der genannten Gegenstinde gibt es zwischen GAA-N und LRA-
1 keine auffilligen Unterschiede. Zu inhaltlichen Kontroversen s. ndher unten Ziff.

24.4u.3.1.
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nem Anteil von 46,2% aller Beratungsfille mehr als doppelt so hiufig wie
beim GAA-N mit einem Anteil von nur 22,9% verlangt.° Wihrend dort al-
lerdings die geforderten Nachweise ausnahmslos im Laufe des Verfahrens
auch erbracht wurden, konnte sich beim LRA-1 der Antragsteller in drei
Fillen der Erfiillung der fachbehordlichen Forderungen des GAA-1 letzt-
lich mit mehr oder weniger tatkriftiger Unterstiitzung der Genehmigungs-

instanz erfolgreich widersetzen.

Tab. 11

Behordliche Maflnahmen (Auswahl) als Gegenstand der Vorantrags-

beratung

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Einforderung gutachterlicher 11 18 2
Priifbelege/MeBinachweise 22,9% 46,2% 10,5%
b) Fristsetzung fiir Sanierungskonzept/ 4 9 2
-mafinahmen 8,3% 23,1% 10,5%
c) Fristsetzung fiir Antragseinreichung 14 13 7
29,1% 33,3% 36,8%
d) Androhung von Verwaltungszwang* 7 6 2
14,6% 15,3% 10,5%
e) Vollstreckung von Zwangsmafnahmen 4 1 0
8,4% 2,6% 0,0%
f) Von mind. einer Maflnahme betroffene 24 27 7
Fille gesamt 50,0% 69,2% 36,8%
. 48 39 19
Hk
Verfahren mit Beratung 100,0% 100,0% 100,1%
10 4 5
Verfahren ohne Beratung 17.2% 9,3% 20,8%
58 43 24
Werthich gesarel 100,0% 100,0% | 100,0%

Stillegungsverfiigungen, nachtridgliche Anordnungen, Betriebsuntersagung, Bufigeld (wegen

ungenehmigten Betriebs).

*k

Da sich die Kategorien der ausgewihlten Beratungsgegenstinde nicht wechselseitig ausschlie-

Ben (Mehrfachnennungen), kann die Summe der absoluten bzw. relativen Héufigkeiten unter
oder tiber der Gesamtzahl der Beratungsverfahren bzw. unter oder tiber 100% liegen.

89 chi2 =5,23 > 5,02, p = 0,025, df = 1.
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Beriicksichtigt man — im Vorgriff auf die unten in Ziff. 2.4.4. dargestellten
Befunde — weiter, dal beim GAA-N nach offiziellem Verfahrensbeginn in
weiteren sechs Fillen, beim LRA-1 jedoch nur in weiteren drei Fillen im-
missionsschutzbezogene Gutachten auf behordliches Verlangen beige-
bracht wurden, verringert sich der Vorsprung des Stidens gegeniiber dem
Norden in der Bilanz. Zwar wurden beim LRA-1 am Ende in 41,8% aller
Verfahren einschldgige Gutachten vorgelegt und damit der vergleichbare
Anteil in Hohe von 29,3% beim GAA-N immer noch spiirbar iibertroffen,
doch bleibt die Differenz von 12,5 Prozentpunkten unterhalb der statisti-
schen Signifikanzgrenze.”® Der Befund deutet aber eindeutig darauf hin,
daB die zusétzliche Genehmigungskompetenz der (niedersdchsischen)
technischen Fachbehorde nicht als Mittel dient, die fachtechnischen Anfor-
derungen zu erhohen. Vielmehr verweist er eher auf den umgekehrten Ef-
fekt, daB ndmlich die fehlende Genehmigungskompetenz des (baden-wiirt-
tembergischen) Pendants mit hoheren fachlichen Anforderungen einher-
geht (gleichsam im Sinne eines Kompensierens jenes Mangels).”!

Unabhingig von den im einzelnen unterschiedlichen Anteilen, die je-
weils auf die vor bzw. erst nach offizieller Antragstellung geforderten Priif-
belege und MeBnachweise entfallen, ergibt der Vergleich der beiden Zeit-
rdume, daf bei beiden Genehmigungsmodellen — wenn auch in unterschied-
lichem Mafie — der Schwerpunkt der Abklédrung der materiellen Genehmii-
gungsvoraussetzungen im Vorantragszeitraum liegt. Das gilt zumindest fiir
die i.e.S. immissionsschutzrechtlich relevante Beschaffenheit der Anlage
und ihres Betriebs.??

Auch der angesprochenen Fristsetzungen fiir SanierungsmaBnahmen
bzw. -konzepte (Kategorie b) bediente man sich beim LRA-1 mit einem An-
teil von 23,1% der Beratungsfille héufiger als beim GAA-N mit einem ent-
sprechenden Anteil von lediglich 8,3%.%* In dieser Differenz spiegeln sich
allerdings auch die unterschiedlich hohen Anteile an Anlagen wider, die
beide Amter jeweils als (immissionsschutzrechtlich) sanierungsbediirftig
eingestuft hatten.%

Im Gebrauch der tibrigen Instrumente zeigen die Behorden eine weitge-
hend dhnliche Praxis. Fristen fiir die Antragseinreichung setzte das LRA-1
in einem Drittel (33,3%) aller Beratungsfille, beim GAA-N fillt der ent-
sprechende Anteil mit 29,1% etwas geringer aus. Auf der anderen Seite
scheint es dem GAA-N eher gelungen zu sein, seinen Fristsetzungen auch

90 chi?=1,72<2,71 fiirp =0,1 und df = 1. — Weitere Differenzierungen zur Hiufigkeit
von Gutachten finden sich unten Ziff. 2.4.4 mit Tab. 19 und Ziff. 3.1.2.

91 Vgl. hierzu auch niher unten Ziff. 3.3.2.

92 Fiir die nicht-immissionsschutzrechtlichen Forderungen sonstiger Fachbehorden
gilt das nicht. Vgl. zu den hier nur knapp umrissenen Zusammenhéngen ausfiihrli-
cher unten Ziff. 2.4.4.

93 chi?=3,75>2,71,p=0,1, df = 1.
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den entsprechenden Respekt auf seiten des Betreibers zu verschaffen. Dort
wurden in neun von 14 Fillen, also zu knapp zwei Dritteln, die Fristen ein-
gehalten, beim LRA-1 in sechs von 13 Fillen, also nur knapp zur Hilfte.>
Die im Norden giinstigere Relation verdankt sich weniger dem Umstand,
daB die Fristsetzungen ofter frithzeitig mit moglichem Verwaltungszwang
verbunden worden waren, als vielmehr dem Umstand, dal der Betreiber zur
Fristwahrung 6fter um eine Fristverldngerung nachgesucht (und diese auch
erhalten) hatte als im Siiden. Allerdings 148t sich die Bitte um Fristverlén-
gerung auch dahingehend interpretieren, dafl der Betreiber die Frist als ver-
bindlich erachtet.

Um die Durchsetzungschancen gegeniiber dem Betreiber zu steigern,
verbanden die Behorden ihre Forderungen zum Teil mit der (formlichen)?®
Androhung von Verwaltungszwang im Falle der Nichterfiillung, beim
GAA-N in 14,6% und beim LRA-1 in 15,3% aller Beratungsfille.”’ Beim
GAA-N wurden vier der sieben angedrohten ZwangsmaBnahmen voll-
streckt, beim LRA-1 nur eine von sechs.?® Dabei ist bemerkenswert, daB
das LRA-1 in vier der iibrigen fiinf einschldgigen Fille von der angekiin-

94 Entsprechend der Erhebungsgrundlage der vorliegenden Untersuchung handelt es
sich um Sanierungsfille, in denen die notwendigen Um- bzw. Nachriistungen eine
»wesentliche« Anlageninderung i.S.d. § 15 BImSchG darstellten und entsprechend
eine Anderungsgenehmigung erforderten. Die Zahl dieser Fille bzw. ihr Anteil an
der Gesamtheit der Verfahren belduft sich beim GAA-N auf 8 (= 13,6%), beim LRA-
1 auf 11 (= 25,6%). Die Differenz bleibt allerdings unterhalb statistischer Signifi-
kanz (chi? = 2,25 < 2,71 fiir p=0,1und df = 1.). Beim LRA-2 betrigt der entspre-
chende Anteil 3 Fille (= 12,5%).

95 Beim LRA-2 verhilt es sich mit drei von sieben Fillen dhnlich wie beim LRA-1.

96 Bei formlichen Ankiindigungen von Verwaltungszwangsmafnahmen wird dem
Adressaten entsprechend den Bestimmungen des jeweiligen Landesverwaltungsge-
setzes eine AuBerungsmoglichkeit eingerdumt. Von solchen formlichen Ankiindi-
gungen sind blofe Hinweise der Behorde etwa auf die Rechtswidrigkeit (und ggf.
auch Strafbarkeit) des fortgesetzten Betriebs einer nicht genehmigten oder geneh-
migungswidrig betriebenen Anlage oder Hinweise auf die Moglichkeit der Betriebs-
untersagung, der Stillegungsverfiigung oder des Widerrufs der bestehenden Geneh-
migung (nach §§ 20, 21 BImSchG) zu unterscheiden. Die (rechtliche) Unverbind-
lichkeit solcher Hinweise wurde offenbar von den Betreibern erkannt, sie lieen sich
von ihnen jedenfalls kaum beeindrucken.

97 Bezieht man die Androhungen von Verwaltungszwang auf die Gesamtzahl der Be-
ratungsfille, die von mindestens einer der in Tab. 11 aufgelisteten Mafinahmen be-
troffen waren (Kategorie f), ergibt sich beim GAA-N mit 33,3% ein (allerdings sta-
tistisch nicht signifikant) hoherer Anteil als beim LRA-1 mit 22,2%.

98 Aus Vergleichsgriinden bleibt eine beim LRA-1 erlassene nachtrégliche Anordnung
unberiicksichtigt, da diese auf Grund eines Ministerialerlasses zur Durchfiihrung der
Sanierung von Fliissiggasaltanlagen zwingend vorgeschrieben war, und zwar auch
in den Fillen, in denen der Betreiber die neuen, abgesenkten Grenzwerte der TA-
Luft faktisch bereits einhielt, seine immissionsschutzrechtliche Genehmigung aber
noch auf den alten, htheren Werten basierte.
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digten Sanktion absah, obwohl die (nach vorangegangener, teils wiederhol-
ter Anmahnung) gesetzte »letzte« Frist erneut tiberschritten worden war.
Lediglich in einem Fall hatte die Sanktionsandrohung den gewiinschten Er-
folg.

Die einzige beim LRA-1 vollstreckte ZwangsmafBnahme bestand in der
Untersagung des Weiterbetriebs bis zur Erteilung der Anderungsgenehmi-
gung. Die vier beim GAA-N vollstreckten MaBinahmen betrafen in zwei
Fillen nachtrigliche Anordnungen (nach § 17 BImSchG), in den anderen
beiden Fillen die Verhingung eines Bufigelds (nach dem OWiG) wegen
(fortgesetzten) ungenehmigten Betriebs. Die beiden nachtriglichen Anord-
nungen wurden allerdings im nachhinein zugunsten des Betreibers abge-
mildert. Von den beiden BuBigeldbescheiden resultiert lediglich einer (in
Hoéhe von DM 5.000,-) aus einer autonomen Entscheidung der Genehmi-
gungsbehorde. Der andere (in Hohe von DM 200,-) erging gegen deren Wil-
len auf Anordnung der Bezirksregierung, die damit einem entsprechenden
Verlangen der Baubehorde zur Befriedung eines internen Behdrdenstreits
nachkam.

ZusammengefaBt ergibt sich, dal das verwaltungsrechtliche Repertoire
zur (effektiven) Durchsetzung behordlicher Forderungen bei der baden-
wiirttembergischen, verwaltungsversierten Genehmigungsbehorde keine
griéBere Rolle spielt als bei der niedersichsischen, primir technisch quali-
fizierten Genehmigungsbehorde. Die Befunde erwecken vielmehr den Ein-
druck (der sich aber wegen der geringen Fallzahlen nicht absichern 146t),
daB die Techniker in dieser Hinsicht etwas couragierter vorgehen als die
Verwaltungsfachleute. Ob dies eher auf die unterschiedliche fachliche Qua-
lifikation oder eher auf das unterschiedliche Maf} (kommunal-)politischer
Verflechtung zuriickzufiihren ist, ist eine Frage, die hier nicht entschieden
werden kann.

2. Antragsbearbeitung (duferlicher Verfahrensverlauf)

Die Leitung des Verfahrens und damit die Verantwortung fiir dessen Ablauf
bzw. Durchfiihrung bis zur abschlieBenden Entscheidung iiber die Geneh-
migungserteilung obliegen nach dem niedersidchsischen wie auch nach dem
baden-wiirttembergischen Modell der Genehmigungsbehorde. Im einzel-
nen sind ihr damit im wesentlichen folgende, den Verfahrensablauf re-
gelnde Aufgaben zugewiesen:”® Vollstindigkeitspriifung der Antragsunter-
lagen (2.1), Informationspflichten gegeniiber dem Antragsteller (2.2), Be-
teiligung der in ihren Belangen mutmaBlich betroffenen Fachbehorden und

99 Niedergelegt in der 9. BImSchV.
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sonstigen Stellen (2.3), Organisation und Koordination der Kooperation
zwischen den Verfahrensbeteiligten (2.4).

2.1. Vollstiandigkeitspriifung der Antragsunterlagen

Nach den gesetzlichen Vorschriften hat die Genehmigungsbehorde den Ge-
nehmigungsantrag samt Unterlagen nach Eingang auf Vollstindigkeit im
Hinblick auf die fiir die behordliche Entscheidung erforderlichen Angaben
zur Anlage und zum Anlagenbetrieb zu priifen.!? Dieser Aufgabe gerecht
zu werden, diirfte (reinen) Verwaltungsfachleuten schwerer fallen als aus-
gewiesenen Technikern. Insofern ist es nicht iiberraschend, dal — wie Tab.
12 zeigt — das GAA-N bei (anteilig) doppelt so vielen Antridgen (19 =
32,8%) Unvollstandigkeit der Antragsunterlagen feststellte und vom An-
tragsteller entsprechende Erginzungen forderte!®! wie das LRA-1 (7 =
16,3%).'92 Nur in der Minderzahl wurde den Ergiinzungsforderungen durch
Fristsetzung Nachdruck verliehen, beim LRA-1 sogar noch weniger als
beim GAA-N.!03

100 § 7 Abs. 1i.V.m. §§ 4ff. der 9. BImSchV.

101 Dabei forderte das GAA-N in zwei Fillen, in denen keine Vorantragsberatung vor-
ausgegangen war, auch die Vorlage von gutachtlichen Priifbelegen bzw. Mefnach-
weisen. Vgl. auch unten Ziff. 2.4.4 u. 3.1.2.

102 Die Differenz ist signifikant (chi? = 3,55 > 2,71, p=0,1, df = 1). — Beim LRA-2
liegt mit9 (=37,5%) einschlédgigen Fillen der Anteil sogar noch tiber dem des GAA-
N, was auf die erwéhnte (Anm. 53) atypische Beziehung zwischen dem LRA-2 und
dem zugehorigen GAA zuriickzufiihren sein diirfte. Speziell im vorliegenden Zu-
sammenhang klérte der dortige LRA-Sachbearbeiter auf »kurzem« Wege — telefo-
nisch oder im Rahmen der regelméBigen informellen personlichen Begegnungen —
mit dem zustindigen GAA-Sachbearbeiter die Vollstdndigkeitsfrage im Sinne einer
ersten Plausibilitidtspriifung ab, bevor er dann den — ggf. bereits vervollstindigten
— Antrag dem GAA formell zur Priifung und Stellungnahme zuleitete.

103 Der Unterschied ist allerdings statistisch nicht signifikant: chi? = 0,97 (Yates' Kor-
rektur) < 2,71 fiirp=0,1 und df = 1.
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Tab. 12
Nachforderungen von Unterlagen im Rahmen der Vollstindigkeitspriifung
(vor Fachbehordenbeteiligung ™)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Verfahren mit Nachforderungen 19 7 9
32,8% 16,3% 37,5%
[darunter: mit Fristsetzung] [8] [1] [3]
; 39 36 15
Verfahren ohne Nachforderungen 67.2% 83.7% 62.5%
58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% | 100,0%

*

Im Siiden unter Einschlu} des zustindigen GAA.

2.2. Unterrichtung des Antragstellers iiber den Gang des Verfahrens
Die Uci‘lehmlguugauphmdc ist ausdriicklich dazu VClpﬂlthCL, acim nuuag-
steller den Eingang seines Antrags schriftlich zu bestitigen'%*. Ferner hat
sie ihn, sobald die Antragsunterlagen vollstdndig sind, iiber die voraus-
sichtlich zu beteiligenden Behorden und den geplanten zeitlichen Ablauf
des Verfahrens zu unterrichten.!®> Der Zeitpunkt der Vollstindigkeit der
Antragsunterlagen markiert den Beginn der im BImSchG festgesetzten
Frist, innerhalb derer die Entscheidung iiber den Antrag i.d.R. zu ergehen
hat,'% und damit den Beginn der »offiziellen« Verfahrenslaufzeit.!?

Die Anleitung des Verwaltungshandelns durch Formvorschriften wie die
hier genannten ist ein klassisches Merkmal von Biirokratien. Es liegt von
daher nahe zu erwarten, dal das auf den Umgang mit dem verwaltungs-
rechtlichen Instrumentarium geschulte Personal des baden-wiirttembergi-
schen Modells auf die Wahrung der Formvorschriften groBeres Gewicht
legt als das auf die Regelung technischer Sachverhalte ausgerichtete Perso-
nal des niedersichsischen Modells. Verwaltungsleute sind sich auf Grund
ihrer Vorbildung in héherem MaBe der moglichen rechtlichen Konsequen-

104 § 6 der 9. BImSchV.

105 § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV.

106 Fiir vereinfachte Verfahren betrdgt diese Regelfrist drei Monate fiir Neugenehmi-
gungen (§ 10 Abs. 6a Satz 1) und sechs Monate fiir Anderungsgenehmigungen (§ 15
Abs. 1 Satz 2). Zu den unterschiedlichen Fristen fiir die beiden Genehmigungsarten
vgl. die Bemerkungen unten Ziff. 4.1.

107 Zur Differenzierung verschiedener Verfahrensdauern s. unten Ziff. 4.2.1.
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zen ihres Handelns bewuf3t und geneigt, sich in dieser Hinsicht abzusichern,
so kénnte man weiter vermuten, wihrend Techniker ihr Handeln in erster
Linie an fachtechnischen Kriterien der zu bewiltigenden Probleme ausrich-
ten.

Die Untersuchungsbefunde stiitzen diese These nur bedingt. Einerseits
erfiillte das LRA-1 die Pflicht der Bestidtigung des Antragseingangs tat-
séchlich in groferem Umfang als das GAA-N, nidmlich in 40 (= 93%) ge-
geniiber 46 (= 79,3%) der Verfahren.!%® Ahnliches gilt fiir die Wahrung der
Formvorschrift, dem Antragsteller den Zeitpunkt der (offiziellen) Einlei-
tung des Verfahrens mitzuteilen. Eine solche (schriftliche) Mitteilung er-
ging beim LRA-1 in 93% der Verfahren, beim GAA-N nur in 67,2%.'%°
Nimmt man jedoch — andererseits — den inhaltlichen Informationsgehalt
hinzu und bezieht ihn auf die gesetzlichen Anforderungen, die ja sowohl
eine Unterrichtung tiber die Vollstandigkeit der Unterlagen als auch iiber
die voraussichtlich zu beteiligenden Behorden und den geplanten zeitlichen
Ablauf des Genehmigungsverfahrens vorsehen, ergibt sich ein anderes
Bild. Im Siiden wie im Norden zeigten sich die Behdrden wenig geneigt,
sich in diesen Punkten festzulegen. Sie bevorzugten statt dessen — meist in
Form von Textbausteinen verfiigbare — inhaltlich unverbindliche Standard-
fassungen. Danach behielt man sich in der Frage der Vollstindigkeit der
Antragsunterlagen Nachforderungen vor, wies auf die Beteiligung von »in
ihren Belangen betroffenen Fachbehtrden« zwar hin, ohne diese nament-
lich zu nennen, und lie den Antragsteller wissen, man wiirde ihn tiber den
weiteren Verfahrensablauf »zu gegebener Zeit« unterrichten. Von solchen
Standardformulierungen abweichende Schreiben mit verbindlicher Aus-
kunft waren dabei eher beim GAA-N als beim LRA-1 anzutreffen. Das gilt
sowohl fiir die Bestitigung der Vollstindigkeit der Unterlagen!!? als auch
fiir die namentliche Auflistung der zu beteiligenden Fachbehorden.!'! Zeit-
liche Festlegungen wie etwa das Inaussichtstellen der Genehmigungsertei-
lung innerhalb einer bestimmten Frist waren nur beim GAA-N zu beobach-
ten, wenn auch lediglich in wenigen (5) Féllen. DaB} die angekiindigte Frist

108 Der Unterschied ist signifikant (chi? = 3,70 > 2,71, p = 0,1, df = 1). Formvollendet
in dieser Beziehung verhielt sich das LRA-2 mit 100% Eingangsbestitigungen.

109 Der Unterschied ist signifikant (chi? =9,73 > 7,88, p =0,005, df = 1). Beim LRA-
2 liegt der Anteil bei 95,8% aller Verfahren.

110 Ausdriickliche Vollstindigkeitsbestdtigungen finden sich beim GAA-N in sechs
Verfahren (= 10,3% v. 48), beim LRA-1 in keinem einzigen; der Unterschied ist sig-
nifikant (chi® = 3,88 [Yates' Korrektur] > 3,84, p = 0,05, df = 1,). LRA-2 weist 4
einschlégige Fille (= 16,7%) auf und liegt damit iiber dem Anteil beim GAA-N.

111 GAA-Ninacht(=13,8% v.48), LRA-1indrei (=7,0% v.48), LRA-2in 23 (=95,8%
v. 24) Fillen. Wiihrend beim GAA-N und LRA-1 die Information iiber die beteilig-
ten Fachbehorden im abschlieenden Genehmigungsbescheid gleichsam nachgeholt
wurde, unterblieb dies beim LRA-2, offenbar die bereits erbrachte » Vorleistung« be-
riicksichtigend.
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in keinem Fall eingehalten, vielmehr um mindestens einen Monat {iber-
schritten wurde, zeigt, wie riskant derartige Festlegungen oder » Verspre-
chungenc fiir die Behorde sind. Es diirfte eben diese Erfahrung sein, die es
ratsam erscheinen lie3, selbstverpflichtende Auskiinfte gegeniiber dem An-
tragsteller zu vermeiden.

Im Ergebnis zeigt sich, daf3 die Techniker im Norden im grofien und gan-
zen einen nicht minder reflektierten, mogliche Konsequenzen mitbeden-
kenden Umgang mit den fiir ihren Handlungsbereich einschlagigen Verwal-
tungsvorschriften pflegten wie die Verwaltungsfachleute. Dies diirfte nicht
nur ihrer (wenn auch eher rudimentiren) verwaltungsrechtlichen Zusatz-
ausbildung zuzuschreiben sein, sondern auch den Sozialisationseffekten ei-
nes learning by doing.

Statt fiir eine gewisse Transparenz des weiteren Verfahrensgangs ent-
sprechend den angesprochenen Formvorschriften zu sorgen, die dem An-
tragsteller zur Wahrung seiner Rechte und Interessen von Anbeginn an ent-
gegenkime, bevorzugen die Genehmigungsbehorden in beiden Modellen
(nach Lage der Akten) eine ihn in dieser Beziehung eher im Ungewissen
haltende (insoweit »obrigkeitsstaatlich« anmutende) Verwaltungspraxis.
Der Betreiber muf} schon von sich aus aktiv werden und an die Behorde her-
antreten, um sein Interesse an friihzeitiger Unterrichtung geltend zu ma-
chen, was nahclicgenderweisc gréfiercn Betricben leichter fallt (und ihnen
auch leichter gemacht wird) als kleineren.

Speziell dadurch, dafl die Behorden eine formliche Bestétigung der Voll-
standigkeit der Antragsunterlagen in der Regel vermeiden, verschaffen sie
sich einen vom Gesetz nicht gedeckten Handlungsspielraum. Wird dieser
Zeitpunkt nicht fixiert, ist die Einhaltung der erwidhnten gesetzlichen Re-
gelfrist, innerhalb derer das Verfahren zum AbschluB zu bringen ist, fiir den
Antragsteller (wie auch fiir die vorgesetzten behordlichen Stellen) nur
schwer zu kontrollieren. Das stellt auch eine empirische Untersuchung vor
das Problem, den im Gesetz definierten Verfahrensbeginn zu ermitteln, um
ihn als Maf3stab fiir die tatsdchliche Dauer zu verwenden (s. dazu niher un-
ten Ziff. 4.2.1).

2.3. Beteiligung von Fachbehorden und sonstigen Stellen

Die nicht nur im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren,
sondern auch andernorts wie etwa beim Baugenehmigungsverfahren vorge-
schriebene Beteiligung anderer Fachbehorden soll sicherstellen, daB die
von diesen vertretenen 6ffentlichen Belange durch eine entsprechende Stel-
lungnahme bei der Genehmigungsentscheidung Bertiicksichtigung finden.
AuBern sich die angesprochenen Behérden nicht binnen der gesetzlich vor-
gegebenen Frist von einem Monat, kann die Genehmigungsbehoérde davon
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ausgehen, daf diese von ihrem Recht keinen Gebrauch machen wollen.112
Sie kann daraus allerdings nicht den Schluf ziehen, daf} der jeweilige Be-
lang durch das Vorhaben nicht beriihrt ist. Sie muf} in diesem Falle vielmehr
selbst die inhaltliche Entscheidung treffen (und verantworten), was ggf.
auch heiBen kann, daB sie dazu eigene Ermittlungen anstellt.!!® Formal-
rechtlich ist die fachbehordliche Stellungnahme fiir die Genehmigungsbe-
horde nicht bindend, ihr Ubergehen oder Abindern birgt aber das Risiko ei-
ner rechtswidrigen Ermessensausiibung in sich. Entsprechend wird ein sol-
ches Vorgehen in der Regel gemieden.!!'# Die Fachbehorden ihrerseits kin-
nen praktisch keinen Einfluf} auf eine Beteiligung nehmen. Abgesehen da-
von, daf} es ihnen an einem eigenen Rechtsanspruch auf Beteiligung man-
gelt, fehlt es ihnen i.d.R. auch an Informationen iiber bei anderen Stellen
laufende Verfahren. Nur soweit sie bei Gelegenheit davon erfahren, kénnen
sie auf eine Beteiligung hinwirken — angesichts des bei der Genehmigungs-
behorde liegenden Risikos ihrer Nichtbeteiligung mit guten Erfolgsaus-
sichten.

In den beiden Organisationsmodellen ist der Spielraum, den die Geneh-
migungsinstanz bei der Auswahl der im einzelnen zu horenden Fachbehor-
den hat, unterschiedlich zugeschnitten, soweit diese Teil der Kommunal-
verwaltung sind. Die hier untersuchten, in die Kreisverwaltung integrierten
baden-wiirttembergischen Umweltimter entscheiden auch iiber die Beteili-
gung der iibrigen dort angesiedelten Dienststellen. Dazu gehoren insbeson-
dere die hier interessierenden unteren Behorden fiir Baurecht, Wassser-
recht, Naturschutzrecht, aber auch die Abfallrechtsbehdrde und der vorbeu-
gende Brandschutz.!"

Anders verhilt es sich beim niedersidchsischen GAA als einer von der
Kommunalverwaltung separierten staatlichen Sonderbehdrde. Dieses wen-
det sich hinsichtlich der im konkreten Fall betroffenen fachlichen Belange,
soweit sie von den Kommunen verwaltet werden, auf dem Dienstweg an die

112 § 11i.V.m. § 24 der 9. BImSchV. — Eine rechtliche Verpflichtung der Fachbehorden,
eine Stellungnahme abzugeben, besteht nicht. Im iibrigen verfiigt die Genehmi-
gungsbehorde gegeniiber den Fachbehorden liber keinerlei Weisungsbefugnis.

113 Vgl. die Kommentierung bei Hansmann 1994, S. 229, Fn. 29.

114 Davon zu unterscheiden sind Versuche der Genehmigungsbehorde, eine Fachbe-
horde zur Riicknahme oder zu Abinderungen von Auflagen (fast immer zugunsten
des Betreibers) zu bewegen (s. dazu unten Ziff. 3.1.3, ferner auch Ziff. 3.2 und Ziff.
3.4.2). Bleibt ein entsprechender Erfolg aus, fiigt sich dem die Genehmigungsbe-
horde in der Regel. Abdnderungen von Auflagen gegen das Votum der Fachbehorde
bilden im Siiden wie im Norden einen &uferst seltenen Ausnahmefall.

115 Lediglich bei Grofien Kreisstidten mit eigener Baurechtsbehorde entfillt die Zu-
stiandigkeit der Kreisverwaltung fiir die baurechtlichen Belange.
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zustindige Kreis- bzw. Stadtverwaltung,''® die ihrerseits dariiber entschei-
det, welche Fachidmter sie zur Stellungnahme auffordert. Fiir das GAA be-
deutet dies einerseits eine Entlastung von Koordinationsarbeit, wie sie das
baden-wiirttembergische LRA zu erbringen hat. Andererseits bedeutet es
eine faktische Beschneidung seines Entscheidungsspielraums.'!” Zwar
kann es sich »auf dem kleinen Dienstweg« auch direkt mit einem Amt der
Kommunalverwaltung in Verbindung setzen. Es wird dies aber nur dann
tun, wenn es aus eigenem Interesse einen spezifischen fachlichen Belang
beriicksichtigt haben will und die Verantwortung fiir eine eigene Entschei-
dung auf fachfremdem Gebiet nicht iibernehmen mochte. Aber auch dann
wird es von der internen Organisation (Kontrollstruktur) der jeweiligen
Kommunalverwaltung abhidngen, wieweit auch solche Kontakte iiber die
zentrale Stelle ablaufen.

Die Frage ist, ob sich die in dieser Weise unterschiedlich vorstrukturier-
ten Handlungsspielrdume hinsichtlich der Fachbehordenbeteiligung auf die
Beteiligungspraxis auswirken. Dies gilt einmal im Hinblick auf die Zahl der
in den Verfahren beteiligten Fachbehorden (Ziff. 2.3.1) und zum anderen im
Hinblick auf die Art der jeweils beriicksichtigten fachlichen Belange (Ziff.
2.3.2). Aus Vergleichsgriinden nicht mitgezéhltist dabei das GAA als Fach-
behorde, das im Siiden wie im Norden stets beteiligt war, im Norden aber
eben in »Personalunion« mit der Genehmigungsbehérde.

2.3.1. Umfang der Fachbehordenbeteiligung

Einen Uberblick iiber die Anzahl der in den Genehmigungsverfahren je-
weils beteiligten Fachbehorden gibt Tab. 13.1 in Form einer Haufigkeits-
verteilung auf verschiedene GroBenklassen.

Wie zu sehen ist, bewegen sich die prozentualen Abweichungen zwi-
schen GAA-N und LRA-1 in den einzelnen Klassen unterhalb der 10%-
Marke (und unterhalb statistischer Signifikanz). Die einzige Ausnahme bil-
det die Gruppe von Verfahren mit fiinf beteiligten Fachbehorden, die einen
Anteil von 22,4% beim GAA-N, aber von nur 4,7% beim LRA-1 ausma-
chen.'!® Im iibrigen variieren bei beiden Behorden die Einzelhiufigkeiten

116 Als fiir immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren zustdndige »Zentrale«
fungiert bei den Kreisverwaltungen in der Regel das Ordnungsamt, bei den kreis-
freien Stddten mit stirkerer fachlicher Binnendifferenzierung das hauseigene Um-
weltamt (aber ohne Genehmigungskompetenz fiir die hier untersuchten Verfahren).

117 Die rechtliche Verantwortung fiir die Nicht-Beteiligung einzelner Fachdmter liegt
auch in diesem Fall allein beim GAA als zustindiger Genehmigungsbehérde. Im
Zweifel muB es iiber die Betroffenheit der fachlichen Belange eines von der kom-
munalen »Zentrale« nicht einbezogenen Fachamts selbst entscheiden.

118 Der Unterschied ist (als einziger) statistisch signifikant (chi® = 6,17 > 5,02, p =
0,025, df = 1).
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diskontinuierlich iiber die verschiedenen Grof3enklassen, d.h. es ist weder
eine Tendenz zu einer gleichmiBigen Verteilung noch eine Tendenz zu ei-
ner kontinuierlichen Zu- oder Abnahme der Anteile bei zunehmender Klas-
sengrofe erkennbar. Zudem verlaufen die Diskontinuitéiten bei den beiden
Behorden teilweise in entgegengesetzten Richtungen mit kompensatori-

schen Effekten in einzelnen GroBenklassen.

Tab. 13.1

119

Anzahl der in den Genehmigungsverfahren beteiligten Fachbehérden”

(Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
‘ 2 0 0
Keine 3,4% 0,0% 0,0%
Eine g 4 0
0,0% 0,0% 0,0%
- - 2 o
0,0% 7.0% 0,0%

. 8 6 3
Brel 13,8% 14,0% 12,5%
Vier 14 14 9

e 24,1% 32,6% 37,5%
i} 13 2 6
Fifnt 22,4% 47% 25,0%
13 8 3
Bedhs 22,4% 18,6% 12,5%
. 8 10 3
k¥
Sieben und mehr 13.8% 23.3% 12.5%
58 43 2
Verfahren gesamt*** 99,9% 100,2% 100,0%

*

*%

Hokk

Aus Vergleichsgriinden im Stiden ausgenommen GAA.
Beim GAA-N und LRA-1 jeweils maximal 12, beim LRA-2 zehn Behorden/Stellen.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

119 Dies schlégt sich in einer statistisch signifikanten Differenz der Gesamtverteilungen
nieder (chi? = 12,81 > 12,6, p = 0,05, df = 6). Weitergehende inhaltliche SchluBfol-
gerungen im Hinblick auf die Praxis der Fachbehordenbeteiligung lassen sich daraus

aber nicht ziehen.
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Dies tritt anschaulich hervor, wenn man die Grofenklassen zu drei Gruppen
biindelt, eine erste, die die Félle mit bis zu drei, eine zweite, die vier bis
sechs und eine dritte, die (wie bisher) sieben und mehr beteiligte Fachbe-
horden umfaBt (7ab. 13.2).

Danach ging im Norden wie im Siiden die Mehrzahl der Verfahren mit
einer Beteiligung von vier bis sechs Fachbehorden einher (mittlere
Gruppe). Dabei beléduft sich der entsprechende Anteil beim LRA-1 mit
55,8% auf etwas mehr als die Hilfte, beim GAA-N mit 69,0% sogar auf
mehr als zwei Drittel. Der Unterschied bleibt allerdings unterhalb statisti-
scher Signifikanz.!?° Die iibrigen Verfahren verteilen sich bei beiden Be-
horden zu ndherungsweise dhnlichen Anteilen auf die anderen beiden
Gruppen. Auf die erste Gruppe mit bis zu drei beteiligten Fachbehtrden
entfallen bei beiden Amtern jeweils etwa ein Fiinftel aller Verfahren (beim
GAA-N mit 17,2% etwas weniger und beim LRA-1 mit 20,9% etwas mehr).
Stérker, aber gleichfalls nicht statistisch signifikant, differieren die Anteile
bei der dritten Gruppe mit sieben und mehr beteiligten Fachbehérden mit
23,3% beim GAA-N und 13,8% beim LRA-1.

Tab. 13.2
Anzahl der in den Genehmigungsverfahren beteiligten Fachbehérden”
(komprimierte Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
' _ 10 9 3

Bis zu drei 17,2% 20,9% 12,5%
T 40 24 18

Vier bis sechs 69,0% 55,8% 75,0%
' 8 10 3

ok

Sieben und mehr 13,8% 23,3% 12,5%
58 43 24

Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Aus Vergleichsgriinden im Siiden ausgenommen GAA.
*  Beim GAA-N und LRA-1 jeweils maximal 12, beim LRA-2 zehn Behorden/Stellen.

Insgesamt bleiben die Abweichungen in der Verteilung der Verfahren auf
die einzelnen GroBenklassen der Fachbehordenbeteiligung unterhalb eines
statistisch relevanten Niveaus. Von daher 148t sich von einer vergleichbaren
Beteiligungspraxis bei den beiden Genehmigungsmodellen sprechen. Diese

120 chi®>= 1,84 < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1.
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SchluBfolgerung 1Bt sich durch die Analyse der zentralen statistischen Pa-
rameter zusitzlich absichern (Tab. 13.3).

Durchschnittlich wurden beim GAA-N 5,0 und beim LRA-1 5,1 Fachbe-
horden je Verfahren beteiligt.'?! Die hiufigste Konstellation ist bei beiden
Behorden die Beteiligung von vier Fachbehorden (Modalwert)!??, die ma-
ximale Beteiligungszahl in ein und demselben Verfahren liegt bei jeweils
12. In zwei Hinsichten sind allerdings Unterschiede festzustellen. Der eine
betrifft die Zahl der in einem Verfahren mindestens beteiligten Fachbehor-
den. Wihrend beim LRA-1 in sidmtlichen Verfahren Fachbehorden (und
zwar mindestens zwei) beteiligt wurden, kamen beim GAA-N auch (und
zwar zwei) Fille ohne jegliche Fachbehordenbeteiligung vor. In den tibri-
gen Verfahren waren mindestens drei externe Behorden prasent. Der zweite
Unterschied betrifft den Median, der beim LRA-1 bei 4 und beim GAA-N
bei 5 liegt. Das bedeutet, daf sich beim LRA-1 die (untere) Hélfte der Ver-
teilung auf Verfahren mit nicht mehr als vier Fachbehorden erstreckt, wéh-
rend beim GAA-N diese Hilfte auch noch Verfahren mit fiinf Fachbehérden
einschliefit. Beide Unterschiede, die die Spannweite der Verteilung bzw. ein
Maf der zentralen Tendenz beriihren, sind aber zu gering, als daf sie sich
in einer signifikanten Differenz der Varianzen (Streuung der Einzelwerte
der Gesamtverteilung um den Mittelwert) niederschliigen.!'??

Die gesetzlich vorgeschriebene Fachbehordenbeteiligung fiihrt, so das
Resiimee, in beiden Modellen zu einer im Durchschnitt gleich groen »Be-
lastung« — wenn man aus Griinden der Vergleichbarkeit im vorliegenden
Zusammenhang das im Sitiden zusitzlich hinzukommende GAA unbertick-
sichtigt 14Bt. Demnach hat speziell auch der Umstand, daf das niederséch-
sische GAA-N organisationsbedingt die Entscheidung in der Beteiligungs-
frage zu einem guten Teil an die »Zentrale« der allgemeinen Verwaltung ab-
gibt, wihrend die baden-wiirttembergische Genehmigungsbehdrde selbst
als eine solche »zentrale Koordinationsstelle« fungiert, keine Auswirkun-
gen auf den Beteiligungsumfang. Die Kommunalverwaltungen sind offen-
bar unabhidngig davon, ob sie iliber eine Genehmigungskompetenz verfii-
gen, im Norden wie im Siiden gleichermaBen darauf bedacht, dal die bei
ihnen vertretenen fachlichen Belange auch Beriicksichtigung finden. Das

121 Mittelwerttest und (vorgeschalteter) Varianztest ergeben auf jeweils hohem Signi-
fikanzniveau (d.h bei Akzeptanz eines hohen Fehlerrisikos von 5% je Seite der Ver-
teilung fiir die Annahme von Ungleichheit) keine signifikante Differenz (Varianz-
test: F = 1,26 < F(g 90, 4, 57) = 1,41; Mittelwerttest: t = 0,318 < t(y9¢, 99) = 1,29). -
LRA-2 hebt sich von den beiden anderen Genehmigungsbehorden vor allem durch
eine geringere Varianz ab, die Differenzen sind aber gleichfalls — wenn auch unter
geringeren Fehlertoleranzen — nicht signifikant (Vergleich mit GAA-N: F = 1,77 <
F0.95: 57,23) = 1,84; Vergleich mit LRA-2: F = 2,24 < Fg 9. 49 23) = 2,44).

122 Vgl. auch die Héufigkeitsverteilung oben in Tab. 13.1.

123 Vgl. die in vorletzter Anm. wiedergegebenen Testwerte fiir die Varianzen.
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bestétigen auch die nachfolgenden Befunde zur Art der beteiligten fachli-
chen Belange.

Tab. 13.3
Anzahl der in den Genehmigungsverfahren beteiligten Fachbehtrden”
(statistische Parameter)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 4,97 5,10 4,83
Varianz 3,65 4,61 2,06
Median 5,00 4,00 4,50
Modalwert 4,00 4,00 4,00
Minimum 0,00 2,00 3,00
Maximum 12,00 12,00 9,00
Verfahren gesamt 58 43 24

Aus Vergleichsgriinden im Siiden ausgenommen GAA.

2.3.2. Art der beteiligten fachliche Belange

Nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer Hinsicht ergeben
sich weitgehende Ahnlichkeiten der unter den beiden Genehmigungsmo-
dellen jeweils vollzogenen Beteiligungspraxis. Dies zeigt eine Aufschliis-
selung der in den Verfahren hauptsédchlich beriicksichtigten fachlichen Be-
lange bzw. der am héufigsten herangezogenen Fachbehorden.

Wie aus Tab. 14 hervorgeht, differieren die jeweiligen Anteile zwischen
GAA-N und LRA-1 um weniger als 10 Prozentpunkte.'?* Davon auszuneh-
men sind zum einen die Abfallbehérden einschlieBlich der Abfallwirt-
schaftsdmter, zum anderen die nicht den Fachbehorden i.e.S. zuzurechnen-
den Kommunen (s. dazu weiter unten).

124 Alle Verteilungsunterschiede bei den einzelnen Fachbehorden einschlieBlich den
sonstigen Behorden zwischen GAA-N und LRA-1 sind statistisch nicht signifikant
—ausgenommen die nachfolgend im Text genannten zwei Ausnahmen. Das gilt auch
fiir die teilweise etwas groBer ausfallenden Verteilungsunterschiede zwischen LRA-
1 und LRA-2.
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Die am héufigsten beteiligte Fachbehorde ist die untere Baurechtsbe-
horde (GAA-N zu 89,7%, LRA-1 zu 90,7%, entsprechend 1,0 Prozent-
punkte Differenz), was daher riihren diirfte, daB nicht nur Neuerrichtungen,
sondern auch die meisten Anderungen einer Anlage mit baulichen MaBnah-
men verbunden sind. Es folgen die Fachbehorden fiir den (vorbeugenden)
Brandschutz (81,0% bzw. 72,1%, entsprechend 8,9 Prozentpunkte Diffe-
renz), fiir Wasser- und Bodenschutz einschlieflich der Wasserwirtschafts-
amter (89,7% bzw. 90,7%, entsprechend 1,0 Prozentpunkte Differenz) so-
wie fiir den (allerdings deutlich weniger hidufig herangezogenen) Natur-
schutz (29,3% bzw. 23,3%, entsprechend 6,0 Prozentpunkte Differenz).'?’

Tab. 14
Am hiufigsten beteiligte Fachbehorden” (Auswahl)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Baubehorde 895;% 903,2% 952,2%
Brandschutzbehorde 8 ;TZ% 723, } % 581,;%
Wasserschutzbehorde** 895: 3% 903’ 97% 103?0%
Naturschutzbehorde 291’ ;% 2 31, (3)% 25,60%
Abfallbehorde*** 72 i’% 7,3% 33,83%
Sonstige Behorden 552% 5123% 411,(7)'%
Kommune 321’2% 9;3% 952,?5%
Verfahren gesamt*##* 103?0% 103?0% 1 03?0%

Aus Vergleichsgriinden im Stiden ausgenommen GAA.

EinschlieBlich Wasserwirtschaft und Bodenschutz.

EinschlieBlich Abfallwirtschaft.

Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschliefen (Mehrfachnennungen), liegt die
Summe der absoluten bzw. relativen Haufigkeiten iber der Gesamtzahl der Verfahren bzw.
iiber 100%.

*k
Hokk

R

125 Beim LRA-2 fallen die Anteile vergleichbar aus.
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In gut der Hilfte der Genehmigungsverfahren (GAA-N zu 58,6%, LRA-1
zu 51,2%, entsprechend 7,4 Prozentpunkte Differenz)'?¢ wurden eine oder
mehrere sonstige Stellen hinzugezogen, die iiber eine breite Palette von
weiteren 6ffentlichen Belangen streuen. Als Beispiele fiir die unter diese
Kategorie subsumierten Behorden seien genannt: Gesundheitsamt, Veteri-
nidramt, Amt fiir Denkmalschutz, Polizei, Bezirksschornsteinfeger, Stra-
Benverkehrsamt, u.4. Jeweils fiir sich genommen erfolgte ihre Beteiligung
gegeniiber den zuvor genannten, teilweise routineméfig angehorten Fach-
behorden erheblich seltener und diirfte in erster Linie je spezifischen Be-
sonderheiten des Einzelfalls geschuldet gewesen sein.

Aus der weitgehend dhnlichen (qualitativen) behordlichen Beteiligungs-
praxis fillt die bereits als Ausnahme angesprochene Abfallbehérde heraus.
Sie wurde beim GAA-N in 74,1%, beim LRA-1 lediglich in 7,0% (und beim
LRA-2 in 33,3%) der Verfahren beigezogen. Der Unterschied konnte sich
daraus erkldren, daB beim LRA-1 (wie auch beim LRA-2) die untere Ab-
fallbehorde mit der (hier im Zentrum stehenden) unteren Immissions-
schutzbehtrde das Amt fiir Umweltschutz bilden. Die organisationsbe-
dingte und auch rdumliche Néhe (durch Ansiedlung auf demselben Flur)
sorgt offenbar fiir einen hinreichenden Einblick der Sachbearbeiter des Im-
missionsschutzes in den Aufgabenbereich der Abfallbehorde, so dafl diese
nur in den Fallen (formlich) beteiligt wurde, in denen abfallrelevante Be-
lange auch tatsichlich betroffen waren. Demgegeniiber scheint im Norden
das tiberwiegend iiber die »Zentrale« der jeweils zustindigen Kommunal-
verwaltung laufende Beteiligungsverfahren eine routineméBige Anfrage
beim abfallrechtlichen Fachamt zu begiinstigen. Als Indiz dafiir 148t sich
der Anteil der Fille werten, in denen die Abfallbehorde keine Bedenken
bzw. Auflagen gegen das in Frage stehende Vorhaben vorbrachte oder sogar
ausdriicklich die eigenen Belange als nicht beriihrt betrachtete. Gut ein
Drittel der 43 Beteiligungsfille (15 = 34,9% von 43) beim GAA-N sind
ohne abfallrechtliche Auflagen geblieben.'?” Auf der anderen Seite ver-
bleibt eine Mehrheit von immerhin zwei Dritteln, in denen einschligige
Auflagen erteilt wurden.'?® Man konnte aus diesem Befund den (vorsichti-
gen) Schluf} ziehen, dal eine beteiligte Behorde die eingerdumte Gelegen-
heit, ihre Interessen wahrzunehmen, auch soweit wie moglich ausschopft.
Die Frage, wieweit die in den beiden Genehmigungsmodellen unterschied-

126 LRA-2 nur zu 41,7%.

127 S. hierzu unten Ziff. 3.3.1 mit Tab. 30. Ein vergleichbarer Anteil an »Fehlanzeigen«
hinsichtlich eigener Belange findet sich bei keiner der iibrigen beteiligten Fachbe-
horden.

128 Ein (statistischer) Vergleich mit dem LRA-1 ist nicht moglich, da dort nur in drei
Verfahren eine formliche Beteiligung der Abfallbehorde erfolgt war, die in einem
Fall zu Auflagen fiihrte. Beim LRA-2, das im Hinblick auf die abfallrechtlichen Be-
lange ebenfalls eine eher restriktive Beteiligungspraxis vollzog, belaufen sich die
einschlidgigen Verfahren auf acht Flle, von denen in sieben auch Auflagen ergingen.
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liche Beteiligung der Abfallbehorden im Einzelfall sich auch »sachlich
rechtfertigt«, muB offenbleiben.!? Jedenfalls ist eine vergleichbar unter-
schiedliche Selektivitidt der Beteiligungspraxis bei den anderen, in der Ta-
belle namentlich aufgefiihrten Fachbehorden nicht zu beobachten. Die Be-
sonderheiten im Umgang mit den abfallrechtlichen bzw. abfallwirtschaftli-
chen Belangen konnte sich zumindest zum Teil aus unterschiedlichen Ab-
fallwirtschaftskonzepten und -regelungen der niederséchsischen bzw. ba-
den-wiirttembergischen Kommunen erklidren, die in diesem Bereich iiber
eine grofere Autonomie verfiigen als bei den von den anderen Fachbehor-
den »verwalteten« offentlich-rechtlichen Belangen.

Das im Nord-Siid-Vergleich anteilige Ungleichgewicht in der Beteili-
gung der Abfallbehorde findet ein (gleichsam seitenverkehrtes) Pendant in
der Beteiligung der Kommunen. '3 Deren mégliche Betroffenheit resultiert
aus ihrer Eigenschaft als (bau-)planungsrechtlicher Hoheitstrager fiir den
Standort, auf dem sich das zur Genehmigung anstehende Vorhaben entwe-
der bereits befindet oder der dafiir vorgesehen ist.'>! Wihrend das baden-
wiirttembergische LRA die Kommunen fast ausnahmslos anhorte,'?? ge-
schah dies beim niederséchsischen GAA-N nur in einem Drittel aller Ver-
fahren (32,8%). Darin sind zudem sechs Fille (10,3%) enthalten, in denen
sich die Anhorung nicht der Initiative des GAA-N verdankte, sondern der
des beteiligten Ordnungsamts des Landkreises, dem die betroffene Ge-
meinde angehorte.!?® Die unterschiedliche Beteiligungspraxis bei den
Kommunen scheint — wie auch bei den Abfallbehérden — nicht in den mo-
dellbedingten organisatorischen Unterschieden zu griinden, sondern eher in
verschiedenen kommunalpolitischen Traditionen. Der im Siiden vom
Kreistag gewihlte Landrat diirfte infolge der Doppelfunktion des Landkrei-
ses — einerseits als Selbstverwaltungskorperschaft Triger von 6ffentlichen
Aufgaben im eigenen Wirkungskreis, andererseits als (untere) Verwal-
tungsbehorde Triger von Aufgaben im iibertragenen Wirkungskreis —

129 Grundsitzlich 148t sich aus der Nichtbeteiligung einer Fachbehorde nicht ohne wei-
teres auf die (subjektive oder auch »objektive«) Nichtbetroffenheit ihrer Belange
schliefen.

130 Dieim Nord-Siid-Vergleich beim GAA-N hoheren und beim LRA-1 niedrigeren Be-
teiligungsanteile bei den Abfallbehdrden werden durch die gegenldufigen, beim
GAA-N niedrigeren und beim LRA-1 hoheren Beteiligungsanteile bei den Kommu-
nen nahezu vollstiandig kompensiert, so daB sie sich auf die durchschnittliche Anzahl
der je Verfahren beteiligten Behorden und Amter in beiden Organisationsmodellen
(vgl. oben Ziff. 2.3.1 mit Tab. 13.3) nicht auswirken.

131 Die im Einzelfall ggf. erforderliche planungsrechtliche Zustimmung der Kommune
ergibt sich aus der gemifl dem Konzentrationsprinzip (§ 13 BImSchG) mit zu ertei-
lenden Baugenehmigung.

132 Beim LRA-1 hat es lediglich in zwei, beim LRA-2 in nur einem einzigen Verfahren
keine Beteiligung gegeben.

133 Der Unterschied ist hochsignifikant, selbst wenn man die nicht durch das GAA-N
veranlafiten Beteiligungsfille mit einbezieht (chi’=43,35> 10,82, p=0,001,df=1).
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skommunalen« Interessen im Landkreis groBere Aufmerksamkeit zu
schenken geneigt sein als das niedersdchsische GAA-N mit seinem Status
als zentrale, von der kommunalen Ebene unabhéngige staatliche Genehmi-
gungsbehorde. Offenbar begiinstigt die organisatorische Einbindung der
siiddeutschen Genehmigungsbehorde in die Kreisverwaltung einen eher ko-
operativen und konfliktvermeidenden Umgang mit den Gemeinden, zumin-
dest 148t die auf Grund der Kommunalverfassung politisch relativ starke
Stellung der Gemeinden einen solchen Umgang angeraten erscheinen.!?*
Dafiir spricht nicht zuletzt, daf} selbst in den Féllen, in denen planungs-
rechtliche kommunale Belange von vornherein nicht betroffen sein konnen,
gleichwohl die Gemeinde angehort wird.!3> Ergebnis dieser Praxis ist der
schon erwihnte Befund eines nahezu 100%igen Beteiligungsanteils der
Kommunen. Die mutmaBlich in erster Linie verwaltungspolitisch und nicht
aus der Sache begriindete Beteiligung spiegelt sich auch in der im Ergebnis
geringen planungsrechtlich fundierten Einflufnahme der Gemeinden auf
den Genehmigungsinhalt wider. Darauf gestiitzte Auflagen oder Beschrin-
kungen fiir Errichtung oder Betrieb der beantragten Anlage bzw. Anlagen-
dnderung finden sich beim LRA-1 lediglich in einer Minderzahl der Geneh-
migungsbescheide (11,6%), ein Anteil, der nur geringfiigig den entspre-
chenden Anteil beim GAA-N mit 6,9% tibersteigt (vgl. dazu auch unten

b 2 1Y 136
LiiL. 5.5.1 ).

Sieht man vom Abfallbereich und den Kommunen ab, geht mit der un-
terschiedlichen Organisation der Genehmigungszustindigkeit im Ergebnis
keine unterschiedliche Praxis im Hinblick auf Art und Umfang der Beteili-
gung externer Fachbehorden einher. Von daher mufl der Antragsteller im
Norden wie im Siiden in vergleichbarem Maf3e damit rechnen, mit (von der
Genehmigungsbehorde praktisch als verbindlich behandelten) Auflagen
auch anderer Fachbehorden beschwert zu werden. Der organisationsbe-
dingt groBere Entscheidungsspielraum, tiber den das baden-wiirttembergi-
sche LRA gegeniiber dem niedersidchsischen GAA-N bei der Auswahl der
Fachbehorden faktisch verfiigt, bleibt insoweit folgenlos. Unter dem Ge-

134 Vgl. oben Anm. 43.

135 Damit kann sich die Genehmigungsbehorde freilich insofern zusétzliche Probleme
einhandeln, als die Gemeinden vielfach geneigt sind, bei Gelegenheit ihrer Beteili-
gung von ihren planungsrechtlichen Hoheitsrechten nicht gedeckte Ziele zu verfol-
gen. Das kann fiir den Betreiber u.U. zusitzliche Einschridnkungen fiir Errichtung
oder Betrieb der Anlage mit sich bringen (vgl. hierzu auch Harder 1987, S. 311f.).
In den hier betrachteten vereinfachten Verfahren kam es allerdings insgesamt nur
in einer Minderzahl (13) zu Konflikten mit den Gemeinden, wobei tatsdchlich ver-
gleichsweise mehr Fille auf den grofziigig Beteiligung gewihrenden Siiden (LRA-
1: 7; LRA-2: 3) als auf den in dieser Hinsicht deutlich restriktiver vorgehenden Nor-
den (GAA-N: 3) entfallen. Vgl. hierzu auch unten Ziff. 3.1.3.

136 Beim LRA-2 liegt der entsprechende Anteil sogar bei nur 4,2% (= ein einziges Ver-
fahren) und damit noch unter dem des GAA-N.
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sichtspunkt der Arbeitsbelastung befindet sich allerdings das GAA-N in der
glinstigeren Position. Das vom LRA selbst zu organisierende Einholen und
gef. erforderliche Anmahnen der einzelnen Stellungnahmen delegiert das
GAA-N weitgehend an die jeweils zustidndige »Zentrale« der allgemeinen
Verwaltung des Landkreises bzw. der (kreisfreien) Stidte.'3” Hinzu kommt,
daf} das baden-wiirttembergische LRA modellbedingt mit dem GAA stets
eine Behorde mehr als das niederséchsische GAA-N hinzuzuziehen hat.
Tatsédchlich nahm die Phase der Fachbehordenbeiziehung im Durchschnitt
beim LRA-1 (und auch beim LRA-2) erheblich mehr Zeit in Anspruch als
beim GAA-N und beeinflufite insoweit auch die Gesamtdauer der Geneh-
migungsverfahren.!38

2.4. Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehorde
2.4.1. Hdiufigkeit der Kontakte (Kommunikationsdichte)

Einen Uberblick iiber die Hiufigkeit unmittelbarer (dokumentierter) Kon-
takte, die zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehorde nach An-
tragseingang bis zur Uberstellung des Genehmigungsbescheids stattgefun-
den haben, gibt Tab. 15. Dabei ist im Stiden — wie auch schon bei den Vor-
antragsberatungen (vgl. 1.3.1) — aus Vergleichsgriinden das zugehorige
GAA mit einbezogen.

137 Von daher stellte sich fiir das GAA-N in den Fillen, in denen es nur bei der Kom-
munalverwaltung angesiedelte Behorden in die Beteiligung einbezog, erst gar nicht
das Problem der mit Blick auf eine Verfahrensbeschleunigung in § 11 Satz 2 der 9.
BImSchV vorgeschriebenen »sternformigenc, als zeitgleich zu verstehenden Behor-
denbeteiligung. Das betraf allein die Hilfte (50,0%) aller Verfahren mit Behorden-
beteiligung. In den iibrigen Fillen, in denen nicht zur Kommunalverwaltung geho-
rende Fachdmter gehort wurden, erfolgte die Beteiligung in drei Vierteln dieser Teil-
menge (75,0%) »sternférmig«, was bezogen auf alle Verfahren mit Behordenbei-
ziehung einen Anteil von 37,5% ausmacht. Beim LRA-1, dem in jedem Fall die Ko-
ordination sdmtlicher anzuhdrenden Fachbehorden obliegt, wurde die Vorschrift
dagegen hiufiger, ndmlich bei 44,2% aller Verfahren erfiillt, beim insoweit ver-
gleichbaren LRA-2 allerdings lediglich in einem Viertel (25,0%). Vgl. hierzu auch
unten Ziff. 4.3.3.1 mit Tab. 41.2 (erste Kategorie).

138 Vgl. hierzu ausfiihrlicher unten Ziff. 4.3.3.1 mit Tab. 41.21 und Ziff. 4.4 mit Tab.
46 und Tab. 46.1.
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Tab. 15
Anzahl der (dokumentierten) Kontakte zwischen Antragsteller und Geneh-
migungsbehorde” nach Antragseingang (Hiufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
; 14 6 5
Keiner 24,1% 14,0% 20,8%
. 13 7 5
Biner 22,4% 16,3% 20,8%
Zwei g ¥ 5
15,5% 18,6% 20,8%
¢ St ol 11 6 4
Leen s e 19,0% 14,0% 16,7%
e 4 4 4
Fiinf bis sechs 6.9% 9.3% 16.7%
3 7 12 1
*k
Sieben und mehr 12.1% 27.9% 4.2%
58 43 24
Verfahren gesamt*** 100 Doy 100, 1% 100 Doy
1VV, V70 1UVU, 1 70 1Uv,v /0

Aus Vergleichsgriinden im Stiden LRA und zugehoriges GAA.
**  Maximale Kontaktzahl beim GAA-N: 20, LRA-1: 21, LRA-2: 7.
***  Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhiufigkeiten.

Wie die Befunde zeigen, stellen Verfahren, die in diesem Zeitraum (nach
Aktenlage) ohne jeglichen direkten Kontakt zwischen den Hauptbeteiligten
verlaufen sind (Haufigkeitsklasse: »Keiner«), nur eine Minderheit dar. Der
entsprechende Anteil fdllt beim GAA-N mit einem knappen Viertel
(24,1%) zwar hoher aus als beim LRA-1 mit rd. einem Siebtel (14,0%),
liegt aber unterhalb statistischer Signifikanz.!

In der Mehrheit der Genehmigungsverfahren kam es mithin zu minde-
stens einem direkten (dokumentierten) Kontakt. Dabei ergeben sich in den
einzelnen, (nach Anzahl der je Verfahren erfolgten Interaktionen) aufstei-
genden Hiufigkeitsklassen bei beiden Genehmigungsbehorden weitgehend
dhnliche Anteile. Davon auszunehmen ist allerdings die letzte Haufigkeits-
klasse mit sieben und mehr Kontakten. Hier belduft sich der Anteil beim
LRA-1 mit 27,9% gegeniiber dem beim GAA-N von lediglich 12,1% auf
mehr als das Doppelte, wobei die beiden Behdrden im Hinblick auf die ma-
ximale Kontaktzahl in ein und demselben Verfahren mit 21 bzw. 20 Kon-

139 chi’?= 1,61 <2,71 fiir p=0,1, und df = 1.
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takten nahezu gleichauf liegen.'4? Hauptsichlich diese (signifikante)'*! Di-
vergenz sorgt im Verbund mit der gleichgerichteten, wenn auch fiir sich ge-
nommen nicht signifikanten Differenz in der untersten Hiufigkeitsklasse
fiir einen signifikant hoheren Wert in der durchschnittlichen Interaktions-
zahl pro Verfahren von 4,4 Kontakten beim LRA-1 gegeniiber 2,8 Kontak-
ten beim GAA-N.!4?

Die schon bei der Vorantragsberatung beobachtete hohere Interaktions-
dichte zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehorde beim LRA-1 im
Vergleich zum GAA-N (vgl. oben Ziff. 1.3.1, Tab. 8) setzt sich demnach —
in noch deutlicherer Auspriagung — auch im nachfolgenden »offiziellen«
Verfahrensgang fort. Dies gilt jedenfalls fiir den Durchschnitt der Verfah-
ren. Die Frage ist, wieweit dies auch auf das einzelne Verfahren zutrifft. Sie
zielt darauf, ob Verfahren, die sich im Vorantragszeitraum als beratungsin-
tensiv erwiesen haben, auch wihrend der Antragsbearbeitung mit einer
tiberdurchschnittlichen Kommunikationsdichte zwischen den Hauptbetei-
ligten einhergehen oder ob Beratungen in der Vorantragszeit den Kommu-
nikationsbedarf im weiteren Verfahrensgang (i.S. einer Substitution) sen-
ken.

Tab. 16.1 gibt zunichst einen Uberblick iiber die Kontakthiufigkeit wiih-
rend des gesamten Verfahrensverlaufs vom Vorantragszeitraum bis zur Ge-
nehmigungserteilung. Anschaulicher treten die gegenldufigen Tendenzen
zwischen GAA-N und LRA-1 hervor, wenn man die Verteilung auf vier
Hiufigkeitsklassen verdichtet (7Tab. 16.2). LdBt man einmal die wenigen
Verfahren ohne dokumentierte Kommunikation auflen vor, entfallen auf die
iibrigen drei Haufigkeitsklassen beim GAA-N mit steigender Kontaktfre-
quenz abnehmende Anteile (von 55,2% tiber 24,1% bis 13,8%), wihrend
die Anteile beim LRA-1 zunehmen (von 27,9% iiber 30,2% bis 39,5%).
Oder anders gesagt: Beim GAA-N kam es in rd. 62% der Verfahren zu
hochstens fiinf Kontakten und in 38% zu mehr als fiinf Kontakten, beim
LRA-1 dagegen nur in rd. 30% zu hochstens fiinf Kontakten und in 70% zu
mehr als fiinf Kontakten. Die durchschnittliche Kontaktzahl pro Verfahren

140 Das LRA-2 hebt sich hier mit einem Anteil von nur 4,2% deutlich von den beiden
anderen Amtern ab. Das gilt auch fiir die lediglich bei sicben Kontakten liegende
maximale Kontaktzahl.

141 chi?® = 4,05 > 3,84, p=0,05, df = 1.

142 t = 2,02 > t 975, 99y = 1,984. Die Differenz der Varianzen (GAA-N: 12,59 Mon.,
LRA-1: 20,54 Mon.) ist nicht signifikant (F = 1,63 < Fq 975, 42, 57 = 1,75). — Beim
LRA-2 ist die Kontaktdichte mit durchschnittlich 2,4 am geringsten bei einer signi-
fikant niedrigeren Varianz (4,32 Mon.) gegeniiber den beiden anderen Amtern (in
bezug auf GAA-N: F =2,91 > F(y 995. 57, 23y = 2,77, in bezug auf LRA-1: F = 4,698
> F0,999; 42,23) = 3,77).
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beim LRA-1 mit 8,9 Kontakten iibersteigt signifikant die beim GAA-N mit
5,7 Kontakten.!*3

Tab. 16.1

Anzahl der (dokumentierten) Kontakte zwischen Antragsteller und Geneh-
migungsbehorde” ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungsbescheid (Hiu-
figkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Keiner 6,3% 2,;% 4,é%
Einer 3/21% 4;% 4,;%
Zwei 12,71% 0,(0)% 25,60%
Drei bis vier 2 51 3% 20,99% 25,60%
Fiinf bis sechs 20};% gé% 12,35%
Sieben bis zehn 171,(2)% 231,(3)% 16?17%
Mehr als zehn** 1 3,88% 391,;% 1 2,35%
Verfahren gesamt*** 103,80% 1 03,30% 1 03,41 %

Aus Vergleichsgriinden im Stiden LRA und zugehoriges GAA.
Maximale Kontaktzahl beim GAA-N: 25, LRA-1: 25, LRA-2: 14,
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

*k

kK

143 t = 3,075 > tg.995. 99y = 2,626 bei statistisch nicht differierenden Varianzen (GAA-
N: 22,16 Mon., LRA-1: 29,85 Mon.; F = 1,35 < F(g 99, 42, 57y = 1,41). — Beim LRA-
2 ist die Tendenz der Verteilung zugunsten niedrigerer Kontaktfrequenzen noch et-
was stidrker ausgeprigt als beim GAA-N, was sich auch in einem etwas niedrigeren
Mittelwert von 5,1 spiegelt.
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Tab. 16.2

Anzahl der (dokumentierten) Kontakte zwischen Antragsteller und Geneh-
migungsbehdrde” ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungsbescheid
(komprimierte Héaufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Keiner 6,2% 2,;% 4,;%
Einer bis fiinf 55%3% 271,5% 621,2%
Sechs bis zehn 241;% 301’;% 20,58%
Mehr als zehn** ]3’88% 391;% 12,35%
Verfahren gesamt*#* 1 0(5),80% 9;3% 1 0(2),40%

*

Aus Vergleichsgriinden im Siiden LRA und zugehoriges GAA.
**  Maximale Kontaktzahl beim GAA-N: 25, LRA-1: 25, LRA-2: 14,
***  Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

Mit Blick auf die aufgeworfene Frage, wieweit Vorantragsberatungen den
(antragsbezogenen) Kommunikationsbedarf zwischen Genehmigungsbe-
horde und Antragsteller ausschopfen und insoweit die Phase der Antrags-
bearbeitung entlasten, unterteilt Tab. 16.3 die stattgefundenen Kontakte
nach den beiden Verfahrensphasen vor und nach (offizieller) Antragstel-
lung. Danach liegt der Anteil an Verfahren, in denen sich die Kommunika-
tion auf den Vorantragszeitraum beschrinkte, beim GAA-N etwas tiber dem
beim LRA-1 (20,7% gegentiber 11,6%). Auch die Anteile der Verfahren, in
denen die Kontaktaufnahme erst nach Antragstellung erfolgte, bewegen
sich bei beiden Behorden auf dhnlichem (niedrigen) Niveau (10,3% bzw.
7,0%). In der groBen Mehrheit der Verfahren erstreckte sich somit die Kom-
munikation auf beide Verfahrensphasen, beim LRA-1 mit 79,1% allerdings
zu einem (aber nicht signifikant) hoheren Anteil als beim GAA-N mit
62,1%.14

144 chi® =2,16 < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1.
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Tab. 16.3

Anzahl der Verfahren mit (kumulierten) Kontakten zwischen Antragsteller
und Genehmigungsbehoérde” im Vorantragszeitraum und wihrend der An-
tragsbearbeitung

GAA-N LRA-1 LRA-2

Verfahren ohne Kontakte 4 1 1
in beiden Verfahrensphasen 6,9% 2,3% 4,2%
Verfahren mit Kontakten 12 5 4
nur im Vorantragszeitraum 20,7% 11,6% 16,7%
Verfahren mit Kontakten 6 3 4
nur nach Antragstellung 10,3% 7,0% 16,7%
Verfahren mit Kontakten 36 34 15
in beiden Verfahrensphasen 62,1% 79,1% 62,5%

s 58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,1%

*

Aus Vergleichsgriinden im Siiden LRA und zugehoriges GAA.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhadufigkeiten.

EY

Zusammengefalit erlauben die Befunde zwei Schlufolgerungen. Zum ei-
nen zeigen sie, dal Vorantragsberatungen in beiden Genehmigungsmodel-
len nur zu einem kleineren Teil weitere Kommunikation wihrend der An-
tragsbearbeitung zwischen den Hauptbeteiligten eriibrigen. Dies 148t dar-
auf schlieBen, da sich — modellunabhéingig — aus behdrdlicher Sicht
»schwierige« Fille bereits in einem frithen Stadium des Verfahrens heraus-
kristallisieren und dann auch weiterhin als solche behandelt werden. Zum
zweiten zeigen die Daten, daB3 die Genehmigungsverfahren im Siiden in
beiden Phasen — vor und nach Antragstellung — in gr6B8erem Umfang von
direkter Kommunikation zwischen Genehmigungsbehorde und Antragstel-
ler begleitet sind als im Norden. Dies konnte auch daran liegen, daB die siid-
deutsche Genehmigungsbehdrde den Antragsteller in den Fillen, in denen
sie sich durch dessen fachtechnisches Auskunfts- bzw. Beratungsersuchen
iiberfordert sieht, an das zugehorige GAA weiterverweist bzw. weiterver-
weisen mufl. Derartige, die Kontaktfrequenz erh6hende Konstellationen
sind bei der norddeutschen, auch fachlich zustindigen Genehmigungsbe-
horde ausgeschlossen.
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2.4.2. Direkte und indirekte Beteiligung von Fachbehorden an der
Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungs-
behdrde

Fiir die These, daf} die beim LRA-1 im Vergleich zum GAA-N hohere Kon-
taktdichte zwischen Genehmigungsbehorde und Antragsteller im Verlauf
der Antragsbearbeitung trotz vorausgegangener hoherer Beratungstitigkeit
im Vorantragszeitraum zumindest zum Teil, wenn nicht in erster Linie auf
die unterschiedlich organisierte Genehmigungskompetenz zuriickzufiihren
ist, spricht ein weiterer Befund. Er betrifft das Ausmal direkter bzw. indi-
rekter Beteiligung von Fachbehorden an der Kommunikation zwischen An-
tragsteller und Genehmigungsbehorde.

Tab. 17
Fachbehordenbeteiligung bei den Kontakten zwischen Genehmigungs-
behorde und Antragsteller in der Zeit der Antragsbearbeitung

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Ohne Beteiligung sonstiger Fachbehor- 21 17 11
den* 36,2% 39,5% 45,8%
b) Direkte Beteiligung sonstiger Fachbe- 14 4 1
horden* 24,1% 9,3% 4,2%
[darunter: sog. Antragskonferenzen] [5] [1] [1]
¢) Nur indirekte Beteiligung sonstiger 9 16 7
Fachbehorden* 15,5% 37,2% 29,2%
[a)-c): mit direkter und/oder indirekter [-] [26] [10]
Beteiligung von GAA-1 bzw. GAA-2] [-] [60,5%] [41,7%]
Verfahren ohne dokumentierte Kontakt 14 . ¥
° axte 24,1% 14,0% 20,8%
- 58 43 24
Verfahren gesamt 99,9% 100,0% | 100,0%

*

Aus Vergleichsgriinden im Siiden mit zugehorigem GAA.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen (nur kursiv gekennzeich-
neten) Einzelhdufigkeiten.

ok

Tab. 17 schliisselt dazu die Verfahren nach folgenden Beteiligtenkonstella-
tionen auf: Verfahren, in denen sich die Kontakte ausschlieBlich zwischen
Antragsteller und Genehmigungsbehorde (im Stiden aus Vergleichsgriinden
einschlieBlich des zugehorigen GAA) abspielen (Kategorie a der Tabelle),
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Verfahren, in denen mindestens ein Kontakt unter direkter Teilnahme i.S.
personlicher Anwesenheit (mindestens) eines Mitarbeiters einer oder meh-
rerer (sonstiger) Fachbehorden stattfindet (Kategorie b), und schlieBlich
Verfahren, in denen (sonstige) Fachbehorden lediglich indirekt durch Uber-
mittlung von Antragsnachforderungen und fachspezifischen Erfordernissen
an den Antragsteller iiber die Genehmigungsbehorde beteiligt sind (Kate-
gorie ¢). Zusitzlich (kleingedruckte Kategorie [a — c]) ist fiir den Siiden die
direkte oder indirekte Mitwirkung des zugehorigen GAA-1 bzw. GAA-2 in-
nerhalb einer der drei fachbehdrdlichen Beteiligungskonstellationen ausge-
wiesen. !4 ‘

Wie aus der Tabelle hervorgeht, beschrinkten sich beim GAA-N und
beim LRA-1 in knapp bzw. rund zwei Fiinfteln der Verfahren (36,2% bzw.
39,5%) die Kontakte mit dem Antragsteller auf die Genehmigungsbehérden
bzw. im Siiden einschlieBlich des zugehorigen GAA (Kategorie a). Etwa
dhnlich hoch fallen mit 39,6% beim GAA-N und 46,5% beim LRA-1 auch
die Anteile der Verfahren aus, in denen (sonstige) Fachbehorden in direkter
Form oder indirekter Form in die Kommunikation einbezogen wurden bzw.
sich selbst einschalteten (Kategorien b plus ¢). Wihrend beim GAA-N aber
die direkte (24,1%) gegeniiber einer lediglich indirekten (15,5%) Beteili-
gung iiberwiegt, verhilt es sich beim LRA-1 mit einem deutlichen Uber-

sriegen indivralbésn 2T DO\ soagand Blanee Aiwnldna /O 207\ Datailicizng 1rnge
WICECILL IHULIURLICL (O /,470) gUECHIUDCL ULLCRLWL \(7,070) ucwulguﬂg ulgc-

145 Der Klarstellung halber sei ausdriicklich betont, daB3 es hier ausschlielich um di-
rekte oder indirekte Kontakte der Behorden mit dem Antragsteller geht. Entspre-
chend nicht einbezogen sind sich ausschlieBlich behordenintern abspielende Kon-
takte, d.h. solche, iiber deren Ergebnis der Antragsteller nicht informiert wird und
die insofern nicht Gegenstand weiterer Kommunikation werden kénnen. Darunter
fallen insbesondere die von den Fachbehorden an die Genehmigungsbehdrde adres-
sierten Stellungnahmen oder auch (bei Verzug) deren Anmahnung seitens der Ge-
nehmigungsbehorde, speziell im Siiden zusitzlich interne Kontakte zwischen dem
LRA und dem zugehorigen GAA zum Zwecke des Informationsaustauschs, der Ab-
stimmung des Vorgehens gegeniiber dem Antragsteller u.d. Im iibrigen kann zwar
auf Grund der hier gewéhlten Erhebungsgrundlage nicht ausgeschlossen werden,
daf} zwischen Antragsteller und Fachbehorde (u.U. auch fiir den Entscheidungsver-
lauf mafigebliche) Kontakte gezielt »an der Genehmigungsbehorde vorbei« stattge-
funden haben. Die Wahrscheinlichkeit dafiir, daf} derartige Kontakte in der Akte
spurlos bleiben, wird aber als gering eingeschétzt. Denn die Fachbehorden kdnnen
nicht auch »an der Genehmigungsbehorde vorbei« entscheiden, da sie auf Grund der
rechtlichen Verfahrensstruktur ihre Position dieser gegeniiber offenlegen miissen
und von daher einer gewissen Fremdkontrolle unterliegen. Vom Ansatz her anders
liegen die Dinge, wenn in Absprachen zwischen Fachbehorde und Antragsteller die
Genehmigungsbehorde mit einbezogen wird oder bilaterale Absprachen zwischen
Antragsteller und Genehmigungsbehorde getroffen werden. Aber auch hier sind der
Informalitét insofern Grenzen gesetzt, als das ausgehandelte Ergebnis am Ende in
Gestalt des Genehmigungsbescheids rechtsformlich verbindlich gemacht werden
muB. Vgl. hierzu auch die tiberndchste Anm.
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kehrt.'*® AuBerdem wurde beim GAA-N in fiinf Verfahren eine der oben
(Ziff. 1.3.2) erwihnten Vorantragskonferenz vergleichbare sog. Antrags-
konferenz abgehalten, also eine friihzeitig nach offizieller Antragstellung
anberaumte gemeinsame Besprechung mit in ihren Belangen betroffenen
Fachbehorden vor bzw. im Rahmen der Er6ffnung der formlichen Behor-
denbeteiligung. Beim LRA-1 (wie auch beim LRA-2) trifft das lediglich je-
weils in einem Fall zu (Zeile im Kleindruck in Kategorie b).

Die gegeniiber dem GAA-N beim LRA-1 modellbedingt in Form des zu-
gehorigen GAA separierte immissionsschutzbezogene Fachkompetenz
wurde in der Phase der Antragsbearbeitung in drei Fiinfteln (60,5%) aller
Verfahren direkt oder indirekt, d.h. vorschriftsméBig tiber die Genehmi-
gungsbehorde vermittelt,'#” in die Kommunikation mit dem Antragsteller
einbezogen (kleingedruckte Kategorie [a-c]).'*® Das GAA-1 ist damit im
Vergleich zu den in 46,5% der Verfahren mitwirkenden sonstigen Fachbe-
horden das am héufigsten beteiligte Fachamt, was auch zu vermuten war.
Eher hitte man in Anbetracht seiner zentralen fachlichen Relevanz einen
noch héheren Anteil erwarten konnen.!4° DaB das nicht der Fall ist, deutet
darauf hin, daB das LRA-1 bestrebt ist, so weit wie moglich das Verfahren
in der eigenen Hand zu behalten. Dafiir spricht auch der Befund, daB sich
die Mitwirkung des GAA-1 — anders als bei den sonstigen Fachbeh6rden —
iiberwiegend im direkten, zudem vielfach auch von ihm selbst initiierten
Kontakt mit dem Antragsteller vollzog. Nur bei einem knappen Drittel der
Fille (entsprechend 12,1% aller Verfahren) beschrinkte sich das GAA-1

146 Die Differenzen in den Anteilen direkter bzw. indirekter Fachbehordenbeteiligung
sind signifikant: chi?=3,78 > 2,71, p =0,1 bzw. chi®= 6,35 > 5,02, p = 0,025, jeweils
df = 1.

147 Der im Siiden formell gebotene »Umweg« iiber den Dienstweg, den auch die son-
stigen Fachbehorden bei Nachforderungen an den Antragsteller einzuhalten haben,
soll die jederzeitige Kontrolle der Genehmigungsbehorde auch iiber den Verfahrens-
gang sicherstellen. Die Kontrollfunktion diirfte dabei in der Praxis weniger im Sinne
einer inhaltlichen Priifung fachbehordlicher (Nach-) Forderungen im Hinblick auf
deren sachliche Berechtigung ausgelibt werden — dazu fehlt es der Genehmigungs-
behorde i.d.R. an einer entsprechenden, den Fachbehorden gleichwertigen oder gar
iiberlegenen fachlichen Kompetenz. In erster Linie dient sie der reinen Information
tiber fachbehordlich relevante Rahmenbedingungen bzw. Entscheidungsgrundlagen
des Genehmigungsgegenstands.

148 Beim LRA-2 ergibt sich mit 41,7% ein deutlich niedrigerer Beteiligungsanteil des
zugehorigen GAA-2, die Differenz zum LRA-1 ist aber (auf Grund der geringen
Fallzahl beim LRA-2) statistisch nicht signifikant (chi® = 2,20 < 2,71 fiir p = 0,1
und df = 1).

149 Zumal der Unterschied in den Beteiligungsanteilen zwischen dem GAA-1 und den
sonstigen Fachbehorden unterhalb der statistischen Signifikanzgrenze bleibt (chi?
=1,68 < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1).
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auf die Einhaltung des Dienstwegs.'’? Die gegeniiber Niedersachsen »aus-
gelagerte« immissionsschutzbezogene Fachkompetenz erhoht so in jedem
Fall die Kommunikationsbelastung der baden-wiirttembergischen Geneh-
migungsbehdrde durch zusétzliche Kontakte mit dem Antragsteller. Aul3er-
dem kommen (hier nicht dargestellte) interne Kontakte zwischen diesen
beiden Amtern hinzu.!3!

Die aufgezeigten Unterschiede hinsichtlich der direkten Beteiligung von
(sonstigen) Fachbehorden wie auch hinsichtlich der Durchfiihrung von An-
tragskonferenzen wihrend der Antragsbearbeitung relativieren sich aller-
dings, wenn man den Vorantragszeitraum hinzunimmt (7ab. 17.1). In dieser
Phase waren beim LRA-1 bereits in 30,2%, beim GAA-N aber lediglich in
12,1% aller Verfahren Fachbehorden bei der Beratung beteiligt worden,
darunter beim LRA-1 in acht Fillen bzw. 18,6% der Verfahren, beim GAA-
N in finf Féllen bzw. 8,6% der Verfahren auch in Form einer Vorantrags-
konferenz.!3? Wie die Tabelle zeigt, wurden iiber beide Phasen der Geneh-
migungsverfahren hinweg im Ergebnis die Fachbehorden bei beiden Ge-
nehmigungsbehorden gleichermaBen beteiligt, beim GAA-N in 36,2% der
Fille, beim LRA-1 in 39,5% der Fille (Kategorien b plus ¢ plus d).!3* Ahn-
liches gilt fiir die Durchfiihrung einer Vorantrags- bzw. Antragskonfe-

renz!3* mit zehn Fillen bzw. 17,2% aller Verfahren beim GAA-N und mit
nann MNan hrw 20 Q0% allar Varfohroan haim T R A 1 (7ailon im Klaindmiclk

i
HOULL L AVl UL VW, 4V, 7 70 A1iUl YULLAUI UL UVLIIUL L/ANA2 T 1 011V 1 AU uv s

in Kategorie b bzw. ¢).!%

ZusammengefalBit ergibt sich, daf} in beiden Organisationsmodellen die
(sonstigen) Fachbehorden in etwa gleichem MaB3e vor Abfassung ihrer Stel-
lungnahmen in das Genehmigungsverfahren einbezogen werden, sei es, da
dies auf Initiative der Genehmigungsbehorde, sei es, dafl dies auf eigene In-
itiative hin geschieht. Lediglich fiir den Zeitpunkt ihres Eintretens in das
Verfahren zeigt sich eine unterschiedliche Gewichtung zugunsten der Vor-
antragsphase beim LRA-1. Eine andere Frage ist, ob die weitgehende In-
differenz der beiden Modelle in der formalen und kommunikativen Mitwir-
kung der Fachbehorden auch fiir deren inhaltlichen Einfluf} auf die Geneh-
migungserteilung gilt (s. dazu unten Ziff. 3.3.1).

150 Beim GAA-2 verhilt es sich umgekehrt. Hier tiberwiegt mit gut zwei Dritteln der
Fille (entsprechend 29,2% aller Verfahren) der Dienstweg.

151 Vgl. hierzu oben Anm. 145.

152 Vgl. oben Ziff. 1.3.2, Tab. 9. Die dort berechneten Anteile sind hier umprozentuiert
auf die jeweilige Grundgesamtheit der Genehmigungsverfahren. Vgl. auch die nach-
folgende Tab. 17.1, Kategorien b bzw. d.

153 Beim LRA-2 fillt der Anteil mit 12,5% aller Verfahren erheblich niedriger aus.

154 Eine Kumulation von Vorantrags- und Antragskonferenz in ein und demselben Ver-
fahren kam dabei nicht vor.

155 Beim LRA-2 sind es mit lediglich zwei Fillen bzw. 8,3% aller Verfahren deutlich
weniger.
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Tab. 17.1
Direkte Fachbehordenbeteiligung” bei den Kontakten zwischen Genehmi-
gungsbehorde und Antragsteller ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungs-
bescheid

GAA-N LRA-1 LRA-2
g . . 33 25 20
a) Ohne direkte Fachbehordenbeteiligung 56.9% 58.1% 83.3%
b) Direkte Fachbehordenbeteiligung 7 13 2
nur im Vorantragszeitraum 12,1% 30,2% 8,3%
[darunter: sog. Vorantragskonferenzen] [5] [8] [1]
c) Direkte Fachbehordenbeteiligung nur 10 4 1
nach Antragstellung 17,2% 9,3% 4,2%
[darunter: sog. Vorantragskonferenzen] [5] [1] [1]
d) Direkte Fachbehordenbeteiligung in 4 0 0
beiden Phasen 6,9% 0,0% 0,0%
Verfahren ohne Kontakt % L d
g . 6,9% 2,3% 4,2%
o 58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 99,9% 100,0%

Aus Vergleichsgriinden im Siiden mif zugehérigem GAA.
** Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhiufigkeiten.

Vor dem Hintergrund dhnlicher Teilhabe von Fachbehorden an der Erarbei-
tung der Entscheidungsgrundlagen diirfte die festgestellte hohere Kontakt-
hdufigkeit nicht nur in der ersten, sondern noch ausgeprigter auch in der
zweiten Verfahrensphase beim LRA-1 gegeniiber dem GAA-N (vgl. oben
Ziff. 2.4.1) in erster Linie auf die modellbedingte behordliche Trennung
von formaler (immissionsschutzrechtlicher) Entscheidungs- und materiel-
ler Fachkompetenz im Siiden zuriickzufiihren sein.

2.4.3. Medium der Kommunikation zwischen Antragsteller und
Genehmigungsbehorde

Wihrend die Vorantragsberatung in beiden Genehmigungsmodellen grof3-
teils auch personliche Begegnungen zwischen Antragsteller und Genehmi-
gungsbehorde eingeschlossen hat (vgl. oben Ziff. 1.3.3, Tab. 10), spielte
sich der Hauptteil der Kommunikation zwischen den Hauptbeteiligten nach
Antragseingang ausschlieBlich schriftlich ab (Brief und/oder in Einzelfil-
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len auch Fax). Wie aus 7ab. 18 hervorgeht, belaufen sich die entsprechen-
den Anteile auf 43,1% beim GAA-N bzw. 58,1% beim LRA-1. Etwa in der
Hilfte dieser Fille sind zusétzlich auch Telefonate (liber Aktennotiz) belegt
(Kategorie a). Dabei ist zu beriicksichtigen, dal im Vergleich zur Voran-
tragsphase beim GAA-N wie auch beim LRA-1 jeweils bei einem groferen
Teil der Verfahren von 24,1% bzw. 14,0% (gegeniiber 17,2% bzw. 9,3%)
keinerlei (weitere) Kontakte dokumentiert sind (Kategorie c).!%°

Es verbleibt ein beim GAA-N und LRA-1 jeweils etwa gleich hoher An-
teil von jeweils rd. 30% der Verfahren (32,8% bzw. 27,9%), in denen per-
sonliche Gespriache zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehorde (im
Siiden unter EinschluB} des zugehorigen GAA) stattgefunden haben (Kate-
gorie b).157 Teils wurden die Gespriche im Amt gefiihrt,'*® teils in der
Firma des Antragstellers (Kategorie b1 im Kleindruck),'>® wobei es sich —
wie es bei den vergleichbaren Fillen in den Vorantragsberatungen schon zu
registrieren war (vgl. oben Ziff. 1.3.3) — vorwiegend um groBere Unterneh-
men handelt, die die Behordenvertreter in ihre Rdumlichkeiten haben »bit-
ten lassen«. Zur Klarstellung sei betont, dal die Kategorie der bei der Firma
abgehaltenen Termine sich ausschlieBlich auf die Wahl des Gespréchsorts
bezieht. Die Fille, in denen die Behorde die Firma eigens zum Zwecke ei-
ner Betriebsbegehung, sei es i.S. einer lediglich informatorischen Besich-

tignngo cei g1 S

tigung, sei es 1.S. einer formlichen Uberpriifung der zur Genehmigung an-

stehenden Anlage aufsuchte, sind gesondert erfaft (vgl. dazu nachfolgende
Ziff. 2.4.5).

Was schon fiir die Vorantragsberatung festzustellen war, bestitigt sich
auch fiir die Zeit der (»offiziellen«) Antragsbearbeitung: Die behordliche
Dezentralisierung der Genehmigungszusténdigkeit in Baden-Wiirttemberg
geht zwar mit einer hoheren Kontaktdichte mit dem Antragsteller einher,
die im Vergleich zu Niedersachsen geringere rdumliche Distanz steigert
aber nicht das Quantum an personlichen Kontakten. Die Erkldrung diirfte
darin liegen, daB die dezentralisierte Genehmigungszustindigkeit durch
eine (wie in Niedersachsen) zentralisierte immissionsschutzrechtliche
Fachbehorde insofern konterkariert wird, als auf deren Mitwirkung das
LRA mangels eigener Fachkompetenz kaum verzichten kann. Von daher di-
rigieren Bereitschaft und zeitliche Verfiigbarkeit der Mitarbeiter des zuge-
horigen GAA die Haufigkeit der fiir die Entscheidungsfindung wichtigen

156 Der Differenz der auf Kategorie a) entfallenden Anteile zwischen GAA-N und LRA-
1 von 10,1 Prozentpunkten steht eine gegenldufige Differenz an Verfahren der auf
Kategorie c) entfallenden Anteile von 15,0 Prozentpunkten gegeniiber, die sich rech-
nerisch weitgehend ausgleichen.

157 Beim LRA-2 beléduft sich der Anteil auf nur 12,5% der Verfahren.

158 Meist bei der Genehmigungsbehorde, in Einzelfdllen beim GAA-N auch bei einer
Fachbehorde und beim LRA-1 auch im GAA-1.

159 In jeweils zwei Fillen (beim GAA-N bzw. LRA-1) gab es Gespriache sowohl in der
Firma als auch im Amt.
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Termine wie eben gemeinsame Besprechungen. In dieser Hinsicht unter-
scheidet sich das baden-wiirttembergische GAA offenbar nicht von seinem
niederséchsischen Pendant.

Tab. 18

Medium der Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungs-
behorde” nach Antragseingang

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Nur schriftl./telefonisch 432§% 582§% 661 2%
o 19 12 3
b) Auch personlich 32.8% 27.9% C12.5%
. ) [8] [6] [0]
[bl) darunter: in der Fn'ma] [13,8%] [ 14,0%] [0,0%]
: 14 6 5
¢) Verfahren ohne dokumentierte Kontakte 24.1% 14.0% 20.8%
58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

*

Aus Vergleichsgriinden im Siiden LRA und zugehoriges GAA.

2.4.4. Gegenstinde der Kommunikation

Die Phase der Antragsbearbeitung dient der Abkldrung rechtlicher und tat-
sichlicher Grundlagen der anstehenden Genehmigungsentscheidung. Die
damit verbundenen wichtigsten Gegenstidnde und Probleme, die AnlaB fiir
Kontakte zwischen Antragsteller und Behoérden waren, sind in 7ab. 19 zu-
sammengestellt.
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Tab. 19
Gegenstidnde der Kommunikation (Auswahl) im Zeitraum der Antragsbear-
beitung

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Nachforderungen Antragsunterlagen 21 30 12
36,2% 69,8% 50,0%
[al) darunter: nur Nachforderungen vom [3] [12] [7]
GAA als Fachbehorde] [5,2%] [27,9%] [29,2%]
[a2) darunter: nur Nachforderungen von [17] [12] [3]
sonstigen Fachbehorden] [29,3%] [27,9%] [12,5%]
[a3) darunter: Nachforderungen vom (3] [6] [2]
GAA und von sonstigen Fachbehtrden] [5,2%] [14,0%] [8,3%]
[a4) darunter: Einforderung gutachtlicher [4] [3] [2]
Priifbelege/Mefnachweise] [6,9%] [7,0%] [8,3%]
b) Befristete Anmahnungen 6 12 5
nachgeforderter Unterlagen 10,3% 27,9% 20,8%
g 36 38 19
c¢) Sachliche Kontroversen 62.1% 88,4% 79.2%
d) Informeller Genehmigungsbescheid 29 2 0
(Entwurf) 50,0% 4,7% 0,0%
¢) Anmahnung Verfahrensbeschleunigung 8 5 2
seitens Antragsteller 13,8% 11,6% 8,3%
N 58 43 24
Verdahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

*

Da die Kategorien eine Auswahl der Beratungsgegenstinde darstellen und sich zudem nicht
wechselseitig ausschlieBen (Mehrfachnennungen), iibersteigt die Summe der absoluten bzw.
relativen Hdufigkeiten die jeweilige Grundgesamtheit der Verfahren bzw. 100%.

Von seiten der Behorden ging es dabei naheliegenderweise vordringlich um
die Komplettierung der Antragsunterlagen (Kategorie a), zumal in diese
Verfahrensphase auch die formliche Beteiligung der in ihren Belangen be-
troffenen Fachbehorden mit der Aufforderung zur Abgabe einer Stellung-
nahme fillt. Antragsbezogene Nachforderungen ergingen im Siiden in
deutlich mehr Verfahren als im Norden, wobei der Anteil beim LRA-1 mit
69,8% nahezu doppelt so hoch ausfillt wie beim GAA-N mit lediglich
36,2%.'%° Der Unterschied ist hochsignifikant.'%! Seine modellbedingten

160 Beim LRA-2 liegt der entsprechende Anteil mit 50,0% iiber dem des GAA-N und
unter dem des LRA-1. Die jeweiligen Anteilsdifferenzen sind statistisch nicht sig-
nifikant (chi? = 2,56 bzw. 1,29, jeweils < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1).

161 chi?= 11,16 > 10,82, p = 0,001, df = 1.
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Ursachen erhellt eine Aufschliisselung nach der fachlichen Zustindigkeit
der Behorden, die die Nachforderungen erhoben haben (Kategorien im
Kleindruck al bis a3):!%2 Das GAA als fiir den Immissionsschutz zustin-
dige Fachbehorde in Gestalt des GAA-N im Norden bzw. des GAA-1 und
GAA-2 im Stiden einerseits und die »sonstigen«, nicht-immissionsschutz-
rechtliche Belange vertretenden Fachbehorden andererseits. Wihrend letz-
tere beim GAA-N und LRA-1 mit dhnlichen Anteilen von 34,5% bzw.
41,9% (20 bzw. 18 absolut) der Verfahren Unterlagen nachgefordert haben
(Kategorien a2 plus a3),'9® klaffen die Haufigkeiten bei den Nachforderun-
gen des GAA hochsignifikant auseinander (Kategorien al plus a3). Fiir das
GAA-N belduft sich der entsprechende Anteil auf lediglich 10,3%, fiir das
GAA-1 dagegen mit 41,9% auf das Dreifache.!%* Das auf seine Fachkom-
petenz beschrinkte baden-wiirttembergische GAA-1 schliet mit dieser
Quote an Nachforderungen zudem ziemlich genau auf zu derjenigen der
sonstigen Fachbehorden. Das verweist auf eine nicht nur formell, sondern
auch faktisch dhnliche Position in der Verfahrensbeteiligung. Eine privile-
gierte, auch informale Einflufnahme auf den Entscheidungsgang wird dem
baden-wiirttembergischen GAA von seiten des LRA nicht eingerdumt bzw.
ersteres scheint selbst (auch) kein Interesse daran zu haben.!6

Die Befunde sind vor dem Hintergrund zu sehen, da3 beim LRA-1 in
weitaus geringerem Mafle als beim GAA-N Nachforderungen bereits im
Rahmen der Vollstdndigkeitspriifung der Unterlagen nach Antragseingang
erhoben worden sind (vgl. oben Ziff. 2.1). Entsprechend verlagert sich die
Vervollstindigung eines nicht unerheblichen Teils speziell umweltschutz-
relevanter Antragsunterlagen in den Zeitraum der Antragsbearbeitung.
Wenn das LRA-1 allein schon in seiner Entscheidung iiber den fachlichen
Informationsbedarf zur Anlagenausstattung weitgehend auf den Sachver-
stand der Fachbehorden und unter diesen gerade auch auf den des GAA an-
gewiesen ist, verweist dies auf die engen Grenzen, die der faktischen Hand-
lungsautonomie einer primir durch Verwaltungskompetenz legitimierten
Genehmigungsinstanz gezogen sind.

162 Erginzend sei erwihnt, dafl Nachforderungen von Antragsunterlagen iiberpropor-
tional — allerdings nicht in statistisch signifikantem AusmaB — Anderungsgenehmi-
gungs- gegeniiber Neugenehmigungsverfahren betrafen. Das gilt sowohl beim
GAA-N als auch beim LRA-1 und zwar mit nahezu gleichen proportionalen Rela-
tionen.

163 Beim LRA-2 ergibt sich ein in der Hohe von den anderen beiden Genehmigungs-
behorden deutlich (nach unten) abweichender Anteil von nur 20,8%. Die Differenz
zum GAA-Ni.S. des Modellvergleichs ist nicht signifikant (chi?= 1,47 <2,71), wohl
aber (auf niedrigem Niveau) die zum LRA-1, also innerhalb desselben Modells (chi?
= 3,02 > 2,71), Testwerte jeweils fiir p = 0,1 und df = 1.

164 chi® = 13,61 > 10,82, p = 0,001, df = 1. — Beim LRA-2 fillt der Anteil mit 37,5%
ghnlich hoch aus wie beim LRA-1.

165 Zu weiteren Belegen fiir diese These vgl. unten Ziff. 3.1.1 u. 3.1.2 sowie Ziff. 3.3.

85

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

In Anbetracht des erheblich hoheren »Nachholbedarfs« des baden-wiirt-
tembergischen gegeniiber dem niederséchsischen GAA bei der Unterlagen-
vervollstindigung mag es iiberraschen, daB dabei bei beiden Amtern das
Einfordern gutachtlicher Priifbelege bzw. MeBnachweise mit Anteilen von
jeweils weniger als 10% der Verfahren eine éhnlich geringe, kaum ins Ge-
wicht fallende Rolle spielt (Kategorie a4 im Kleindruck). Die groe Masse
der Nachforderungen galt also »Selbstauskiinften« des Antragstellers iiber
Anlagenausstattung und Betriebsabldufe. Das deutet darauf hin, daf sich
die Entscheidung, ob der Betreiber durch Dritte (Gutachter) »objektivierte«
Nachweise beizubringen hat, im wesentlichen nach standardisierten, von
der konkreten Ausgestaltung der Anlage und ihres Betriebs weitgehend un-
abhéngigen Kriterien richtet und weniger nach fallspezifischen » Verdachts-
momenten« unzuldnglichen Umweltschutzes bzw. unzureichender Um-
weltschutzprophylaxe. Entsprechend wurde die Mehrzahl derartiger Nach-
weise im Norden wie im Siiden bereits friihzeitig im Rahmen der Voran-
tragsberatung gefordert (vgl. oben Ziff. 1.3.4), beim GAA-N auBerdem in
zwei Fillen ohne Vorantragsberatung im Rahmen der Vollstandigkeitsprii-
fung nach Antragseingang (vgl. oben Ziff. 2.1, Anm. 101).

Dem unterschiedlichen Umfang von Antragserginzungen diirfte der wei-
tere Befund zuzurechnen sein, daff beim LRA-1 im Vergleich zum GAA-N
auch signifikant hdufiger befristctc Anmahnungen der nachzureichenden
Unterlagen mit einem Anteil von 27,9% gegeniiber einem Anteil von 10,3%
der Verfahren (Kategorie b) ergingen.'%® Aus der insoweit »stimmigen« Re-
lation folgt aber auch, daB das Genehmigungsmodell keinen belangvollen
EinfluB} auf die Sdumigkeit der Antragsteller hat.

Mehr noch als die (informationelle) Komplettierung der Antragsunterla-
gen beschiftigten sachliche Kontroversen um die tatséchlichen und recht-
lichen Anforderungen an die Genehmigungserteilung die Verfahrensbetei-
ligten (Kategorie c). Der Anteil solcher (streckenweise) kontrovers gefiihr-
ten Verfahren liegt beim LRA-1 mit 88,4% erheblich iiber dem von 62,1%
beim GAA-N.'%” Ging insoweit dort nur etwa jedes achte bis neunte (genau:
8,6.) Verfahren »glatt« iber die Biihne, verlief hier jedes zweite bis dritte
(genau: 2,6.) Verfahren fiir die Behorden insoweit »problemlos«. Die Dif-
ferenz ist hochsignifikant. Auch in dieser Hinsicht weist eine nédhere Auf-
schliisselung der kontroversen Verfahren nach ihren Streitgegenstdnden
und den daran Beteiligten auf die modellbedingte institutionelle Trennung
von Genehmigungs- und zentraler Fachkompetenz als Hauptursache hin (s.
dazu niher unten Ziff. 3.1).168

166 chi? = 5,28 > 5,02, p = 0,025, df = 1.

167 chi® = 8,74 > 7,88, p = 0,005, df = 1.

168 Das gilt auch fiir das LRA-2. Sein Anteil an kontroversen Verfahren mit 79,2% liegt
zwar um 9,2 Prozentpunkte unter dem entsprechenden Wert des LRA-1, deutlich
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Ein weiterer Gegenstand der Kommunikation in der Phase der Antrags-
bearbeitung war die Unterrichtung des Antragstellers durch die Genehmi-
gungsbehorde iiber die (unter Beriicksichtigung der fachbehordlichen Stel-
lungnahmen) vorgesehene Genehmigungsentscheidung in Form eines
schriftlichen Entwurfs (Kategorie d). Wie ein Blick auf diese Kategorie
zeigt, handelt es sich dabei um eine weitgehend auf das niederséchsische
GAA-N beschrinkte, hier in der Hélfte der Verfahren zum Zuge gekom-
mene Praxis. Im Siiden bildet ein solcher »Service« mit nur zwei Fillen
beim LRA-1 eine seltene Ausnahme (und dort auch erst — im Unterschied
zum GAA-N - auf ausdriickliches Ersuchen des Antragstellers). Mit der in-
formellen Bekanntgabe des geplanten Genehmigungsinhalts gibt das GAA-
N dem Antragsteller Gelegenheit (oder auch Ermutigung), noch vor offizi-
ellem Abschlul des Verfahrens Einwendungen gegen einzelne, ihn be-
schwerende Bestimmungen und Auflagen anzumelden und fiir Abdnderun-
gen zu seinen Gunsten einzutreten. Wieweit es sich dabei um einen modell-
bedingten Unterschied handelt und was daraus fiir das Verfahrensergebnis
am Ende folgt, wird in einem spéteren Abschnitt (Ziff. 3.2) zu erértern sein.
Im vorliegenden Zusammenhang sei lediglich vorweggenommen, daf} bei
kontroversem Verfahrensverlauf hédufiger als in unstreitigen Féllen dem
Antragsteller vorab eine Entwurfsfassung zuging.'6

Angesichts der in der einschldgigen Literatur nahezu durchganglg ge-
fiihrten Klage iiber zu lange Genehmigungsdauern, die den Antragsteller
vielfach davon abhielten, genehmigungspflichtige Investitionen zu titigen,
sind in den hier untersuchten Verfahren (aktenkundige) Beschwerden iiber
behordliche Verzogerungen bzw. Anmahnungen einer Verfahrensbeschleu-
nigung!’? bei allen drei Genehmigungsbehorden nur in vergleichsweise ge-
ringem Umfang von rd. 10% der Verfahren aufgetreten (Kategorie e). Dar-
aus 148t sich zum einen schlielen, da} in der grolen Mehrheit der verein-
fachten Verfahren in beiden Genehmigungsmodellen zumindest aus Sicht
des Antragstellers die Bearbeitungsdauer seines Antrags seinen eigenen

grofer fillt aber der Abstand zum GAA-N mit einer Differenz von 17,1 Prozent-
punkten aus. Vgl. dazu im einzelnen unten Ziff. 3.1.1.

169 Die Differenz verfehlt allerdings, wenn auch knapp, die statistische Signifikanz-
grenze (chi? = 2,64 < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1).

170 Dabei wurde die Kategorie der » Anmahnung« sehr weit gefafit. Sie schlieit auch
bloBe Anfragen des Antragstellers nach dem Stand des Verfahrens mit ein. — Fiir
die Moglichkeit, daf es sich bei der geringen Zahl der registrierten Beschwerden
und Anmahnungen um ein der Erhebungsgrundlage (Akten der Genehmigungsbe-
hérde) zuzuschreibendes Forschungsartefakt handelt, spricht wenig. Wie auch die
Befunde zur Verfahrensdauer zeigen werden, hat die verfahrensleitende Genehmi-
gungsbehdrde kaum AnlaB, solche Vorhaltungen nicht aktenkundig zu machen. Eher
diirfte das Gegenteil in ihrem Interesse liegen. Schlielich waren es neben dem An-
tragsteller selbst hauptséchlich die beteiligten Fachbehorden, die durch zogerliche
Abgaben ihrer Stellungnahmen Verfahrensverldngerungen verursachten (s. unten
Ziff. 4.3.3.2 und Ziff. 4.4).
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terminlichen Interessen an der Genehmigungserteilung nicht zuwiderlduft.
Vielmehr vermittelt eine Reihe der hier dargestellten Untersuchungsbe-
funde im Gegenteil den Eindruck,!”! daf einer nicht unerheblichen Anzahl
der Antragsteller an einem ziigigen Verfahrensgang offenbar wenig gelegen
war, wovon nicht zuletzt die hdufig nur schleppend und erst nach mehrma-
ligen Anmahnungen beigebrachten Antragsunterlagen zeugen. Auch im {ib-
rigen herrscht der Eindruck einer eher reaktiven als aktiven Kooperations-
bereitschaft vor. SchlieBlich zeigten gerade diejenigen Betreiber, die die
genehmigungspflichtigen Anderungen bereits durchgefiihrt hatten oder auf
Druck der Behorden (unfreiwillig) aus Sanierungserfordernissen durchfiih-
ren muften, kaum ein Eigeninteresse an einer raschen Genehmigungsertei-
lung. Sie richteten ihr Augenmerk vielmehr vorrangig auf Zeitgewinn und
moglichst giinstige Genehmigungsbedingungen. Die Behorden machten es
ihnen dabei insofern leicht, als sie es — von wenigen Ausnahmen abgesehen
(vgl. oben Ziff. 1.3.4) — vorzogen, den Weiterbetrieb der gednderten oder
zu dndernden Anlage trotz fehlender giiltiger Genehmigung zu dulden, als
»harte« ZwangsmaBnahmen wie Betriebsuntersagung oder Stillegung
glaubhaft anzudrohen oder gar zu ergreifen, wenn nur der Betreiber sich be-
reit erklirte, den erforderlichen Anderungsgenechmigungsantrag zu stellen.

Eine genauere Betrachtung des Verlaufs der Fille, in denen der Antrag-
steller gegeniiber der Genchmigungsbehdrde auf eine Beschleunigung des
Verfahrens dringt, fiihrt zu der — auf Grund der geringen Fallzahl allerdings
hier nicht weiter abzusichernden — Hypothese, dal das Argument einer pri-
mir der Verwaltung anzulastenden zu langen Verfahrensdauer tiber den so
erzeugten Zeitdruck im Kern auf eine Absenkung der inhaltlichen Stan-
dards fiir die Genehmigungserteilung zugunsten der Betreiber zielt. Von ei-
ner einzigen Ausnahme (beim GAA-N) abgesehen, hatte der anmahnende
Antragsteller auBerdem auch Einwidnde gegen behordliche Anforderungen
erhoben, deren »Verhandlung« zwangsléufig zusétzliche Zeit in Anspruch
nahm.!”?

2.4.5. Behordliche Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen

Geht man davon aus, daB persdnliche Inaugenscheinnahmen der zur Geneh-
migung anstehenden Anlage (bei Anderungsgenehmigungen) und ihrer be-

171 Vgl. oben Ziff. 1.2, 1.3.4 u. 2.1.

172 Wenn auch im Unterschied zum GAA-N beim LRA-1 fast 90% der Verfahren kon-
trovers gefiihrt wurden und von daher allein die statistische Wahrscheinlichkeit da-
fiir spricht, daf auch die Beschwerdefille in diese Gruppe fallen, so steht dies nicht
der hier vertretenen generellen These entgegen, dal es dem Antragsteller in erster
Linie um eine fiir ihn giinstige und nicht unbedingt um eine schnelle Genehmigung
geht.
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trieblichen und auBerbetrieblichen Umgebung (bei Anderungs- und Neuge-
nehmigungen) die behordlichen Entscheidungsgrundlagen wenn nicht ver-
bessern, so doch zumindest absichern und damit auch der materiellen Qua-
litdt der Genehmigungsentscheidung zugute kommen diirften, ist die Frage
von Interesse, ob bzw. inwieweit die Haufigkeit von Betriebsbegehungen
bzw. -kontrollen in den beiden Genehmigungsmodellen differiert.

Tab. 20 gibt die entsprechenden Befunde fiir den Zeitraum der Antrags-
bearbeitung wieder. Danach wurden beim LRA-1 mit einem Anteil von ei-
nem guten Drittel (34,9%) der Verfahren die Betriebe hiufiger in Augen-
schein genommen als beim GAA-N mit einem Anteil von einem guten
Fiinftel (22,4%). Die Differenz von 12,5 Prozentpunkten bleibt allerdings
unterhalb der statistischen Signifikanzgrenze.!”® Im iibrigen waren es bei
beiden Behorden jeweils nur einige wenige Betriebe, die im Zuge der An-
tragsbearbeitung nochmals aufgesucht wurden (Zeile im Kleindruck).!”

Tab. 20
Verfahren mit Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen (Inspektionen) durch
die Genehmigungsbehorde” im Zeitraum der Antragsbearbeitung

GAA-N LRA-1 LRA-2
13 15 4
Verfahren mit Inspektionen 22,4% 34,9% 16,7%
[darunter: Fille mit mehr als einer Inspektion] [4] [4] [1
[6,9%]1 [9,3%] [4.2%]
. 45 28 20
Verfahren ohne Inspektionen 77.6% 65,1% 83.3%
58 43 24
Veefuhron gesam 100,0% 100,0% | 100,0%

Aus Vergleichsgriinden im Siiden LRA und zugehoriges GAA.

Veranlassung und Durchfithrung der Inspektionen lagen im Siiden, wie
auch schon in den analogen Féllen im Vorantragszeitraum, iiberwiegend in
der Hand des zusténdigen GAA, wobei in gut der Hilfte der Fille auch das
LRA-1 zugegen war.!”> Lediglich in vier Fillen nahm das LRA-1 allein (1)
bzw. unter Beteiligung sonstiger Fachbehorden (3) den Betrieb in Augen-

173 chi? = 1,94 < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1.

174 Beim GAA-N in je zwei Féllen zwei- bzw. dreimal, beim LRA-1 in drei Féllen zwei-
mal, in einem Fall viermal, beim LRA-2 in einem Fall zweimal.

175 Beim LRA-2 trifft das nur in einem der vier einschldgigen Fille zu.
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schein. Im Norden war die Anwesenheit des GAA-N auf Grund seiner Dop-
pelfunktion als Fach- und Genehmigungsbehorde zwangsliufig stets gege-
ben, in zwei Fillen mit zusitzlicher Teilnahme sonstiger Fachbehorden.!76
Die Beiziehung von Sachverstdndigen anldBlich einer vom Antragsteller
vorzulegenden umweltschutzbezogenen Begutachtung bildete — dhnlich
wie die Beteiligung sonstiger Fachbehorden — eher die Ausnahme. Beim
LRA-1 waren es drei, beim GAA-N zwei Fille.

Betrachtet man den gesamten, sich tiber beide hier unterschiedene Pha-
sen vor bzw. nach formeller Antragstellung erstreckenden Zeitraum des
Verfahrensverlaufs (Tab. 21), so waren beim LRA-1 in mehr als der Hilfte
der Verfahren (53,5%) die betrieblichen Verhiltnisse durch unmittelbare
Prisenz der Genehmigungsbehorde, teils »vertreten« durch das zugehorige
GAA, bei Genehmigungserteilung bekannt. Beim GAA-N fillt der entspre-
chende Anteil mit 46,6% der Verfahren auch hier kleiner aus, der Unter-
schied ist aber nicht signifikant.!”” Bei diesem Vergleich ist allerdings zu
beriicksichtigen, dal der Anteil beim GAA-N — im Unterschied zum LRA-
1 — fiinf Fille enthélt, die sich einer verfahrensunabhingigen, generellen
Betriebsrevision im Rahmen eines amtsinternen Arbeitsschwerpunkts ver-
danken (vgl. oben Ziff. 1.3.3). Keiner dieser Betriebe wurde nach der Re-
vision, deren Ergebnis das Verfahren dann auch erst ausloste, im weiteren
Verlauf einer nochmaligen Priifung unterworfen.

Die in den Tab. 20 und 21 dargestellten Haufigkeiten von Betriebskon-
trollen sind auf die davon betroffenen Verfahren bezogen. Mehrfachkon-
trollen ein und desselben Betriebs sind darin zwangsldufig nicht bertick-
sichtigt. Sie lassen sich erst mit einer von der Verfahrenseinheit unabhén-
gigen Zihlung der in beiden Verfahrensphasen durchgefiihrten Betriebs-
tiberpriifungen erfassen.

176 Im Norden wie im Siiden haben auflerdem auch Ortstermine der Fachbehorden ohne
Anwesenheit des GAA-N bzw. LRA-1 oder GAA-1 stattgefunden. Es handelt sich
dabei jedoch jeweils nur um wenige Fille, die durch vorherige oder nachtrégliche
Unterrichtung der Genehmigungsbehorde dort aktenkundig geworden sind. Im iib-
rigen liefern die dokumentierten Verfahrensverldufe keine Anhaltspunkte dafiir, dafl
dariiber hinaus — d.h. an der Genehmigungsbehoérde vorbei und insofern fiir die vor-
liegende Untersuchung nicht erkennbar — die Fachbehorden eigenmichtig solche
Termine abgehalten haben.

177 chi®=0,46 < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1. — Das LRA-2 hebt sich mit einem Gesamt-
anteil an Betriebskontrollen von lediglich einem Fiinftel der Verfahren (20,8%) von
den beiden anderen Genehmigungsbehorden statistisch signifikant ab (in bezug auf
GAA-N: chi? = 4,73 > 3,84, p = 0,05, in bezug auf LRA-1: chi® = 6,75 > 6,64, p =
0,01, jeweils df = 1).
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Tab. 21

Verfahren mit Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen (Inspektionen) durch
die Genehmigungsbehoérde” ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungs-

bescheid
GAA-N LRA-1 LRA-2
) ; ; 27 23 5
Verfahren mit Inspektionen 46.6% 53.5% 20,8%
. 31 20 19
Verfahren ohne Inspektionen 53.4% 46.5% 79.29%
58 43 24
Verfahwen gosnudl 100,0% 100,0% | 100,0%

Aus Vergleichsgriinden im Stiden LRA und zugehoriges GAA.

Wie aus der zugehorigen Tab. 21.1 hervorgeht, erfolgten beim GAA-N und
LRA-1 in nahezu gleicher (absoluter) Anzahl (38- bzw. 36mal) betriebliche
Kontrollen (Zeile 2). Bezieht man diese Werte auf die jeweils zugehorige
Grundgesamtheit der Genehmigungsverfahren (erste Zeile), ergeben sich
die im Durchschnitt pro Verfahren vorgenommenen Inspektionen (letzte
Zeile). Danach liegt der Durchschnittswert beim LRA-1 mit 0,84 Kontrol-
len pro Verfahren deutlich tiber dem beim GAA-N mit 0,66 Kontrollen pro
Verfahren.

Tab. 21.1
Anzahl der Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen (Inspektionen) durch die

Genehmigungsbehorde” ab Vorantragszeitraum bis Genehmigungs-
bescheid

GAA-N LRA-1 LRA-2
Zahl der Genehmigungsverfahren 58 43 24
Zahl der Inspektionen 38 36 9
Inspektionen pro Verfahren 0,66 0,84 0,38

*

Aus Vergleichsgriinden im Stiden LRA und zugehoriges GAA.
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Ein weiterer Unterschied zwischen GAA-N und LRA-1 tritt zutage, wenn
man die UnternehmensgréBe der kontrollierten Betriebe einbezieht. Wih-
rend beim GAA-N alle drei Grofenklassen der verfahrensfiihrenden Unter-
nehmen in etwa entsprechend ihrem jeweiligen Anteil in der Grundgesamt-
heit'’® betrieblichen Uberpriifungen unterzogen wurden,'” sind beim
LRA-1 in dieser Hinsicht die gréoBeren Firmen unterrepriisentiert!®? und die
kleineren Firmen (noch ausgeprigter) iiberrepriisentiert.'®! An diesen Be-
fund 148t sich die These anschlieBen, dal das baden-wiirttembergische Ge-
nehmigungsmodell sich eher als das niedersédchsische »Riicksichtnahmen«
auf regionale/lokale Wirtschaftsinteressen 6ffnet, denen sich auch das dor-
tige GAA trotz seiner insoweit gegebenen groferen (»kommunalpoliti-
schen«) Unabhingigkeit nur begrenzt widersetzt.

Den modellbedingt unterschiedlichen formellen Entscheidungskompe-
tenzen des GAA diirfte ein weiterer Befund zuzurechnen sein. Er betrifft
den Zusammenhang zwischen Betriebskontrollen und streitigem Verfah-
renshergang.!8? Zwar wurden bei beiden Genehmigungsmodellen in (sach-
lich) kontrovers verlaufenen Fillen die Betriebe insgesamt nicht hdufiger
gepriift als in kontroversfreien.!®3 Schliisselt man aber die kontroversen
Fille nach ihrem Bezug zu immissionsschutzrechtlichen Problemen i.e.S.
auf, stellt sich folgendes heraus.!3* Beim GAA-N sind Betriebskontrollen
tiberproportional hiufig in den Verfahren zu finden, in denen die Streitig-
keiten ausschlieBlich oder zumindest auch sonstige, nicht-immissions-
schutzrechtliche fachliche Belange betrafen.!®> Demgegeniiber sind Ver-

178 Zur Verteilung der Unternehmensgrofie in den Grundgesamtheiten der Genehmi-
gungsverfahren aller drei Genehmigungsbehorden vgl. oben Kap. I1, Ziff. 4.2.2, Tab.
4.

179 Vgl. im einzelnen die entsprechenden Kreuztabellierungen fiir alle drei Genehmi-
gungsbehorden in Tab. 21a-A im Anhang. Der Testwert beispielsweise fiir die hier
besonders interessierenden grofieren Unternehmen liegt weit unter einer moglichen
Signifikanz mit chi? = 1,73 < 2,71 fiir p =0,1 und df = 1. Er bleibt auch dann noch
klar unterhalb der Signifikanzgrenze (chi? = 2,32 < 2,71), wenn man die (nur beim
GAA-N vorkommenden) fiinf Revisionsfille, die drei groBere und zwei mittlere Fir-
men betreffen, aufler Betracht 14ft.

180 chi®?=2,72>2,71,p=0,1,df = 1.

181 chi® = 8,66 > 7,88, p = 0,005, df = 1. — Beim LRA-2 unterbleibt wegen der (abso-
luten) Fallzahl von nur 5 Betriebskontrollen die Priifung eines moglichen Zusam-
menhangs mit der Unternehmensgrofie.

182 Zum Umfang streitiger Verfahrensverldufe vgl. oben Ziff. 2.4.4 mit Tab. 19, Kate-
gorie ¢ sowie ausfiihrlicher unten Ziff. 3.1.1.

183 Zu den Werten im einzelnen vgl. die zugehorigen Kreuztabellierungen in Tab. 21b-
A im Anhang.

184 Aus dem oben in Anm. 181 genannten Grund bleibt dabei LRA-2 aufler Betracht.

185 Der Zusammenhang ist statistisch signifikant: chi? = 4,26 > 3,84, p=0,05,df = 1.
Die Zahl der dieser Kategorie zugehorigen Fille ergibt sich aus der Addition der
Spalten 1 u. 3 von Tab. 21b-A.

92

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —


https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

fahren, die entweder ausschlieBlich oder zumindest auch mit immissions-
schutzrechtlichen Kontroversen einhergingen, eher (wenn auch nur leicht,
also statistisch unerheblich) bei den Kontrollen unterreprisentiert.!® Beim
LRA-1 zeigt sich fiir die beiden nach ihrem Konfliktbezug unterschiedenen
Kategorien von Verfahren ein gegenldufiger Zusammenhang. Die Fille mit
Konflikten (auch) um nicht-immissionsschutzrechtliche Belange sind hier
zwar bei den Betriebskontrollen ebenfalls iiberrepriasentiert, die Relation ist
aber nicht statistisch signifikant.'” In gréBerem und statistisch signifikan-
tem Maf3e (wenn auch knapp und auf niedrigem Niveau) trifft das jedoch
auf die Verfahren mit immissionsschutzrechtlichen Streitigkeiten zu.'8
Dieser Zusammenhang!%? stiitzt die These weiter ab, daB ein GAA, das sich
mangels Genehmigungskompetenz allein iiber seine spezifischen fachtech-
nischen Mittel im Verfahren zur Geltung bringen kann, auf diese in stérke-
rem Maf3e zuriickgreift als sein mit beiden zentralen Kompetenzen ausge-
stattetes Pendant.

Ergédnzend sei noch erwihnt, dafl ein Zusammenhang zwischen Betriebs-
kontrollen und Genehmigungsart, den zu vermuten plausible Griinde durch-
aus nahelegten, nicht festzustellen ist. Die betrieblichen Uberpriifungen be-
trafen beim GAA-N wie beim LRA-1 nur unwesentlich hdufiger Neu- als
Anderungsgenehmigungen. '

186 Die Zahl der dieser Kategorie zugehorigen Fille ergibt sich aus der Addition der
Spalten 2 u. 3 von Tab. 21b-A. Fiille, in denen der Konfliktstoff ausschlie8lich im-
missionsschutzrechtlicher Natur war (Spalte 2), sind sogar deutlich unterreprésen-
tiert.

187 chi? = 1,77 < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1.

188 chi?=2,72>2,71, p=0,1, df = 1. — Der {iberproportionale Anteil der Betriebskon-
trollen in beiden Verfahrenskategorien ist vor dem Hintergrund zu sehen, daf sich
die Kategorien nicht wechselseitig ausschlieen wie eben auch das Aufkommen ei-
nes immissionsschutzrechtlichen Konflikts nicht das (zusitzliche) Auftreten eines
nicht-immissionsschutzrechtlichen Belangen geltenden Konflikts — und umgekehrt
— ausschlieBt. Hinzu kommt der hier insgesamt hohe Anteil an Konfliktfillen von
fast 90% der Verfahren. Von daher kommt nicht der Uberproportionalitit als solcher,
sondern ihrem Ausmalf} die wesentliche Aussagekraft in der vorliegenden Zusam-
menhangsanalyse zu.

189 Eine Verzerrung dieses Ergebnisses durch die Unternehmensgrofe, fiir die sich, wie
gezeigt, beim LRA-1, nicht aber beim GAA-N ein systematischer Zusammenhang
mit Betriebskontrollen herausgestellt hat und die von daher als mogliche interve-
nierende Variable in Frage kam, ist nicht festzustellen. Wie aus Tab. 23b-A im An-
hang hervorgeht, verteilen sich die Streitfille bzw. ihre hier unterschiedenen Unter-
kategorien auf die drei Unternehmensgrofienklassen beim GAA-N wie beim LRA-
1 mit prozentual nur geringfiigigen, weit unter jeglicher statistischer Signifikanz lie-
genden Abweichungen von den jeweiligen Anteilen in der Grundgesamtheit.

190 Beim LRA-2 betrafen die vergleichsweise und auch absolut wenigen (vgl. oben
Anm. 181) Betriebskontrollen allerdings ausschlieBlich Neugenehmigungen.
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3. Entscheidungsverlauf

Galt die bisherige Darstellung der Analyse des dufleren Verfahrensverlaufs
nach MafBigabe der Aktivititen der Hauptbeteiligten, behandelt das vorlie-
gende Kapitel die inhaltlichen Dimensionen des Entscheidungsprozesses
sowie die im Genehmigungsbescheid niedergelegten materiellen Ergeb-
nisse. Da von der Anlage der Untersuchung her in allen Verfahren die Ge-
nehmigung erteilt wurde, ist der Verfahrensausgang einer (férmlichen) Ab-
lehnung der Genehmigungserteilung ausgeschlossen.

Eine solche formliche Ablehnung hat die Genehmigungsbehorde nach
den gesetzlichen Bestimmungen auszusprechen, »sobald die Priifung er-
gibt, da} die Genehmigungsvoraussetzungen nicht vorliegen und ihre Er-
filllung nicht durch Nebenbestimmungen sichergestellt werden kann.« Sie
»soll« dies tun, »wenn der Antragsteller einer Aufforderung zur Ergidnzung
der Unterlagen innerhalb einer ihm gesetzten Frist, die auch im Falle ihrer
Verldngerung drei Monate nicht tiberschreiten soll, nicht nachgekommen
ist.«!! Die hier untersuchten Verfahrensverliufe lassen es allerdings als
wenig wahrscheinlich erscheinen, dafl die gesetzlich vorgesehenen Ableh-
nungsmoglichkeiten in der Genehmigungspraxis, von Extremfillen abge-
sehen, auch tatsidchlich zum Zuge kommen. Die Behorden sehen darin eher
ein Drohpotential. Doch selbst in dieser Funktion kam es nur selten zur An-
wendung. Statt dessen griff man eher auf Androhung und ggf. auch Vollzug
von VerwaltungszwangsmaBnahmen als funktionale Aquivalente zuriick,
wobei auch diese Mittel eher sparsam verwandt wurden (vgl. oben Ziff.
1.3.4). In aller Regel war den Genehmigungsbehorden im Norden wie im
Siiden vorrangig daran gelegen, bei Vorhaben, die in der beantragten Kon-
zeption als nicht genehmigungsfihig betrachtet wurden, den Antragsteller
von der Notwendigkeit entsprechender (zusitzliche Kosten verursachen-
den) Nachbesserungen der Anlagenausstattung zu tiberzeugen bzw. bei um-
fassendem Anderungsbedarf zu empfehlen, den Antrag zuriickzuziehen
und in iiberarbeiteter Form neu einzureichen.!? Bei sdumiger Unterlagen-
beibringung schlieBlich setzten die Behorden mehr auf den guten Willen als
auf strikte Fristvorgaben, zumindest eine gute Weile lang.

Nicht nur das Interesse an rechtskonformen Anlagenzustinden diirfte die
Genehmigungsbehorde formliche Ablehnungen vermeiden lassen. Die An-
wendung dieses Instruments bei unzureichender Genehmigungsfihigkeit

191 § 20 Abs. 2 der 9. BImSchV. Die Ablehnung ist nach § 20 Abs. 3 Satz 1 der Ver-
ordnung i.V.m. § 10 Abs. 7 BImSchG in Form eines (schriftlichen) Genehmigungs-
bescheids zu erlassen und schriftlich zu begriinden.

192 Da es sich bei der Genehmigung um einen begiinstigenden Verwaltungsakt handelt,
kann sie sich (aus rechtlicher Sicht) nur auf das erstrecken, was auch beantragt
wurde. Die Genehmigungsbehorde kann nicht von sich aus den Antragsgegenstand
dndern, im Zweifel miifite sie dann eben den Antrag ablehnen.
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ist fiir sie auch insofern riskant, als es ihr eine prospektive Begriindungslast
eines noch in Planung stehenden Vorhabens auferlegt. Demgegeniiber kann
sie sich bei Stillegungs-, Untersagungs- oder Beseitigungsverfiigungen
nach § 20 BImSchG auf belegbare, tatsichlich gegebene MiB3stinde bezie-
hen. Vergleichbares gilt fiir die Ablehnungsvariante bei sdumiger Unterla-
genbeibringung, wo die Behorde im Zweifel der Nachweispflicht unter-
liegt, nicht durch eigene (Verfahrens-) Fehler Verzogerungen verursacht
oder mit verursacht zu haben.

Kurz gefaBt: Im Genehmigungsverfahren steht nicht die Entscheidung
iiber die Alternative der Erteilung oder Nichterteilung einer Genehmigung
an, sondern die Entscheidung tiber deren inhaltliche Ausgestaltung im Hin-
blick auf die nach den immissionsschutzrechtlichen Vorschriften erforder-
liche, spezifische Anlagenausstattung und die vom Betreiber zu erfiillenden
anlagenspezifischen Pflichten nach Inbetriebnahme. Hinzu kommen die
Entscheidungen iiber die von den in ihren Belangen betroffenen Fachbehor-
den erhobenen anlagenspezifischen Forderungen und Betriebsbedingun-
gen, zumal die immissionsschutzrechtliche Genehmigung auf Grund des
Konzentrationsprinzips gem. § 13 BImSchG andere behordliche Erlaub-
nisse und Genehmigungen einschlieft. In welchem MaBe es in den beiden
Gruppen entscheidungsbediirftiger Belange, den immissionsschutzrechtli-
chen i.e.S. und den sonstigen, nicht-immissionsschutzspezifischen, zu
Kontroversen zwischen den Verfahrensbeteiligten kam, wie sich »Ge-
winne« und » Verluste« dabei verteilen, welche Rolle der beim GAA-N ge-
iibten Praxis des »Austestens« der Abnahmebereitschaft der projektierten
Genehmigungsentscheidung in Form eines Bescheidsentwurfs zukommt,
welche Anforderungen am Ende im Genehmigungsbescheid verbindlich fi-
xiert wurden und schlieBlich wieweit und mit welchem Ausgang das Instru-
ment des Widerspruchs in Anspruch genommen wurde, sind Gegenstand
der folgenden Abschnitte.

3.1. Sachliche Kontroversen zwischen den Hauptbeteiligten
3.1.1. Hdufigkeit und Art der Kontroversen

Tab. 22 gibt einen Uberblick iiber die Anzahl an Verfahren, in deren Verlauf
es zwischen den Beteiligten zu sachlichen Kontroversen gekommen ist. Da-
bei werden drei Gruppen von Konfliktkonstellationen unterschieden: Sol- .
che, die ausschlieBlich immissionsschutzrechtliche (Kiirzel: I-Streit), sol-
che, die ausschlieBlich nicht-immissionsschutzrechtliche (Kiirzel: NI-
Streit) sowie solche, die beide Arten von Streitigkeiten (Kiirzel: I/NI-Streit)
enthalten.
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Tab. 22
Hiufigkeiten der Verfahren mit sachlichen Kontroversen zwischen den
Hauptbeteiligten

GAA-N LRA-1 LRA-2

a) Verfahren ohne Kontroversen 372 S% ] ]56% 2058%
. ) 14 7 1
b) Verfahren nur mit NI-Streit 24.1% 16.3% 42%
¢) Verfahren nur mit I-Streit 17] (2) % 3 214;% 4 11(;%
d) Verfahren mit I-/NI-Streit 2 01 i% 391; % 3 383 %
58 43 24

Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Wie die Tabelle zeigt, weist das GAA-N mit einem Anteil von 37,9%, also
fast zwei Fiinfteln der Verfahren, die hochste Rate an kontliktfreien Verfah-
ren auf, das LRA-1 mit einem Anteil von 11,6%, also nur einem Zehntel der
Verfahren, die niedrigste (Kategorie a). Nicht wesentlich hoher fillt die ent-
sprechende Quote mit 20,8% beim LRA-2 aus. Anders gesagt: In beiden
Modellen kam es zwar in mehr als der Hélfte aller Verfahren zu sachlichen
Kontroversen, im Siiden jedoch mit einem Anteil von 88,4% (bzw. 79,2%)
weitaus hdufiger als im Norden mit einem Anteil von 62,1% (Kategorien b
plus ¢ plus d).!?3 Die Differenz zwischen LRA-1 und GAA-N ist, wie in an-
derem Zusammenhang bereits erwihnt, hochsignifikant.'** Wihrend sich
die streitigen Verfahren beim GAA-N zu etwa gleichen Anteilen von je-
weils rd. 20% auf die drei hier unterschiedenen Untergruppen von Kontro-
versen verteilen, entfillt beim LRA-1 auf diejenige Gruppe, die sowohl mit
I- als auch mit NI-Streitigkeiten einherging, mit 39,5% ein erheblich hohe-
res Kontingent (Kategorie d).!%

Aus Tab. 22.1 ist zu ersehen, daB} sich dieser Unterschied in erster Linie
dem differierenden Vorkommen von I-Kontroversen verdankt, mit denen
(nur oder auch) beim LRA-1 insgesamt 72,1%, beim GAA-N jedoch ledig-

193 Vgl. auch oben Ziff. 2.4.4, Tab. 19, Kategorie c.

194 Vgl. oben Anm. 168. — Die Differenz zwischen LRA-2 und GAA-N in Hohe von
17,1 Prozentpunkten bleibt unterhalb statistischer Signifikanz (chi? = 2,04 < 2,71
fiir p = 0,1 und df = 1), was durch die fiir statistische Priifzwecke kritische Grofie
der Grundgesamtheit beim LRA-2 bedingt ist.

195 Auch diese Differenz ist statistisch signifikant: chi = 4,29 > 3,84, p = 0,05, df = 1.
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lich 37,9% der Verfahren einhergingen. Zwar traten auch NI-Konflikte
beim LRA-1 mit einer Quote von 55,8% hiufiger auf als beim GAA-N mit
einer Quote von 44,8%, statistisch signifikant (und zwar hochsignifikant)
ist aber nur die Differenz bei den I-Kontroversen, nicht aber die bei den NI-
Kontroversen.1%¢

Tab. 22.1
Hiufigkeiten der Verfahren mit sachlichen Kontroversen (gruppiert) zwi-
schen den Hauptbeteiligten

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Verfahren ohne Kontroversen 3 72 3 a% ] 156 o P 058 o
2% ,0% , 8%
. . 26 24 9
b) Verfahren (nur bzw. auch) mit NI-Streit 44.8% 55.8% 37.5%
c¢) Verfahren (nur bzw. auch) mit I-Streit 3 72 3 % 723} % v 51 (8; %
7% , 1% ,0%
. 58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Da sich die Kategorien (b und c) teilweise tiberschneiden, liegt die Summe der absoluten und
relativen Haufigkeiten tiber der Gesamtzahl der Verfahren bzw. iiber 100%.

Bezogen auf die alternativen Genehmigungsmodelle bedeuten diese Be-
funde zweierlei. Die baden-wiirttembergische Aufteilung der Genehmi-
gungs- und zentralen immissionsschutzrechtlichen Fachkompetenz auf
zwei Instanzen erzeugt nicht allein zusétzlichen Konfliktstoff, was als sol-
ches angesichts des insofern erweiterten Kreises der Verfahrensbeteiligten
eine voraussehbare Konsequenz ist. Dartiber hinaus miindet das zwischen
Genehmigungsbehorde und GAA strukturell angelegte Konfliktpotential
sehr viel hdufiger auch in aktuelle Auseinandersetzungen, als das bei den
sonstigen Fachbehorden, bei denen insoweit ein vergleichbares strukturel-
les Konfliktpotential mit der Genehmigungsbehorde gegeben ist, der Fall
ist. Das gesamte Ausmaf3 der durch die institutionelle Trennung der beiden
Hauptkompetenzen bedingten immissionsschutzrechtlichen Streitanféllig-
keit des Verfahrensablaufs zeigt sich, wenn man auch die Zahl der in ein
und demselben Verfahren aufgetretenen I- und NI-Streitigkeiten bertick-
sichtigt und einander gegentiberstellt (Tab. 23).

196 Die entsprechenden Testwerte lauten im ersten Fall chi? = 11,46 > 10,8, p = 0,001,
im zweiten Fall chi? = 1,18 < 2,71 fiir p=0,1, jeweils df = 1.
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Tab. 23
Verfahrensbezogene Héufigkeiten immissionsschutzrechtlicher und nicht-

immissionsschutzrechtlicher Einzelkontroversen zwischen den Hauptbetei-

ligten

GAA-N LRA-1 LRA-2
I-Str. | NI-Str | I-Str. | NI-Str | I-Str. | NI-Str
— 36 32 12 19 6 15
62,1% | 552% | 27,9% | 442% | 250% | 62,5%
. 18 16 11 15 7 ::
31,0% | 276% | 256% | 349% | 292% | 29,2%
—_ 4 8 9 g 8 0
o 6,9% 13,8% | 209% | 163% | 33,3% | 0,0%
_ 0 0 5 2 2 2
= 0,0% 0,0% | 11,6% | 47% | 83% | 83%
- 0 2 6 0 1 0
. 0,0% 34% | 14,0% | 00% | 42% | 0,0%
e 58 58 43 43 24 24
yerlalnengesan 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,1% | 100,0% | 100,0%

*  Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, finden sich beim LRA-1 in der Gruppe der
Verfahren mit I-Konflikten deutlich h6here Anteile an Fillen mit zwei, drei
oder vier einschldgigen Kontroversen als beim GAA-N, wo solche Fille
eher die Ausnahme darstellen. Bei den andere fachliche Belange betreffen-
den NI-Konflikten dagegen ergeben sich nur kleinere Differenzen in der
(anteiligen) Besetzung der einzelnen Haufigkeitsklassen.
Plastischerlassensichdie dargestellten Unterschiede zwischen denbeiden
Modellen zum Ausdruck bringen, wenn man das Vorkommen der beiden
Konfliktarten auf der Basis von Durchschnittswerten vergleicht (7ab. 23.1).
Danach hat es beim LRA-1 im Durchschnitt aller Verfahren mehr als
dreimal so viele immissionsschutzrechtliche Einzelkontroversen gegeben
wie beim GAA-N, nimlich rd. 1,6 gegeniiber rd. 0,5.7 Die hohere Kon-

197 Die Differenz der Mittelwerte zwischen LRA-1 und GAA-N ist statistisch hochsig-
nifikant: t = 5,527 > t 9995, 99) = 3,390, bei allerdings signifikant ungleichen Vari-
anzen (F = 4,89 > F( 999, 4, 57) = 2,56). — Das gleiche gilt im iibrigen auch fiir die
Differenz zwischen GAA-N und LRA-2 (Mittelwerte: t = 4,833 > t(0,9995: 80y = 3,416;
Varianzen: F = 3,06 > F(; 999, 23, 57) = 2,83). Dagegen sind die Differenzen der Werte
zwischen LRA-1 und LRA-2 statistisch unerheblich (Varianzen: F = 1,60 < Fq o5,
42,23 = 1,86; Mittelwerte: t = 0,627 < t( 95, 65) = 1,69).
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fliktdichte resultiert nicht allein aus einer groBeren Zahl kontrovers gefiihr-
ter Verfahren, sondern auch aus einer groBeren Zahl von Kontroversen, die
im Durchschnitt auf jedes Verfahren dieser Konfliktgruppe entfallen. Beim
LRA-1 sind es mit rd. 2,2 Streitigkeiten pro Verfahren fast doppelt so viele
wie beim GAA-N mit rd. 1,2 Streitigkeiten pro Verfahren.

Tab. 23.1

Anzahl und statistische Parameter immissionsschutzrechtlicher und nicht-
immissionsschutzrechtlicher Einzelkontroversen zwischen den Hauptbetei-
ligten

GAA-N LRA-1 LRA-2
Anzahl der I-Kontroversen gesamt 26 68 33
Zahl der Verfahren mit I-Streit 22 31 18
I-Kontroversen pro I-Streit-Verfahren 1,18 2,19 1,83
Durchschnittl. Zahl I-Kontroversen* 0,45 1,58 1,38
Anzahl der NI-Kontroversen gesamt 40 35 13
Zahl der Verfahren mit NI-Streit 26 24 9
NI-Kontroversen pro NI-Streit-Verfahren 1,54 1,46 1,44
Durchschnittl. Zahl NI-Kontroversen* 0,69 0,81 0,54
Anzahl der I-/NI-Kontroversen gesamt 66 103 46
Zahl der Verfahren mit I/NI-Streit 36 38 19
I-/NI-Kontrov. pro I-/NI-Streit-Verfahren 1,83 2,71 2,42
Durchschnitt]. Zahl I-/NI-Kontrov. gesamt* 1,14 2,40 1,92

Bezogen auf die jeweiligen Grundgesamtheiten.

Ein anderes Bild ergibt sich dagegen fiir die nicht-immissionsschutzrecht-
lichen Konflikte. Hier bewegt sich die durchschnittliche Zahl einschligiger
Einzelkontroversen, bezogen auf die Gesamtheit der Verfahren, mit rd. 0,7
beim GAA-N und rd. 0,8 beim LRA-1 auf etwa gleichem Niveau.!”® Auch

198 Die Differenzen der Varianzen und Mittelwerte zwischen GAA-N und LRA-1 liegen
unterhalb jeglicher Signifikanz (Varianzen: F = 1,19 < Fg g5, 57, 49y = 1,58; Mittel-
werte: t = 0,670 < tegs. 99y = 1,660). Das gleiche gilt fiir den Vergleich zwischen
GAA-Nund LRA-2 (Varianzen: F = 1,18 <F g ¢5. 57,23y = 1,90; Mittelwerte: t = 0,649
< t,95;30) = 1,664) und zwischen LRA-1 und LRA-2 (Varianzen: F = 1,01 < Fq o5,
23,42y = 1,74; Mittelwerte: t = 1,214 <t g5, 65, = 1,671).
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die im Durchschnitt auf die Verfahren dieser Konfliktgruppe entfallende
Zahl von Kontroversen ist mit jeweils rd. 1,5 nahezu identisch. Der Ver-
gleich auf der Basis dieser Parameter macht nochmals deutlich, daB es die
immissionsschutzrechtlichen und nicht sonstige fachliche Belange waren,
die in diesem Bereich fiir eine mit 2,4 Kontroversen mehr als doppelt so
hohe durchschnittliche Streitanfilligkeit des Verfahrensverlaufs sorgten als
beim GAA-N mit 1,1 Kontroversen.'” Entsprechendes gilt fiir den hoheren
Gesamtwert von rd. 2,7 gegeniiber rd. 1,8 Einzelkontroversen, mit denen
die von der einen und/oder anderen Art von Konflikten betroffenen Verfah-
ren belastet waren.

Speziell immissionsschutzrechtliche Konfliktlagen zeichneten sich im
iibrigen in beiden Modellen mehrheitlich bereits im Vorantragszeitraum,
also vor der offiziellen Antragstellung, ab. Vor allem gingen sie signifikant
hédufiger als die insoweit oder génzlich konfliktfreien Verfahren mit einer
intensiveren Vorantragsberatung mit mehr als zwei Beratungskontakten
einher.?® Bei den nicht-immissionsschutzrechtlichen Konflikten besteht
ein vergleichbarer Zusammenhang dagegen nicht. Dies erklért sich in erster
Linie daraus, daB die sonstigen Fachbehtrden nur zu einem kleineren Teil
zu den Vorantragsberatungen beigezogen wurden (vgl. oben Ziff. 1.3.2).
Mit ihnen konnten sich folglich Konflikte grofBteils erst nach ihrer offiziel-

lan Varfahranchataili
IS Verianrensoeicigung n'g

Die Moglichkeit, dal das ermlttelte Nord-Siid-Gefille bei den immissi-
onsschutzrechtlichen Streitigkeiten modellunabhidngigen Randbedingun-
gen zuzuschreiben ist, wurde im Hinblick auf die UnternehmensgréBe, die
Genehmigungsart und die Anlagenart (gem. Anhang der 4. BImSchV)
tiberpriift. In beiden Modellen hat sich bei keinem der drei Faktoren ein sta-
tistischer Zusammenhang mit der Hiufigkeit von I-Konflikten ergeben.?°!

199 Die Differenz der Mittelwerte zwischen LRA-1 und GAA-N ist statistisch hochsig-
nifikant: t = 4,360 > t. 9995, 99) = 3,390, bei statistisch gleichen Varianzen (F = 1,78
< F(0.99, 42, 57 = 1,88). — Das gleiche gilt fiir die Mittelwertunterschiede zwischen
LRA-2 und GAA-N, wenn auch hier auf etwas niedrigerem Signifikanzniveau (Mit-
telwerte: t = 2,370 > t 975, 30y = 1,990, bei gleichen Varianzen: F = 1,61 < F(j g5, 3,
s7) = 1,74). Dagegen sind die Differenzen der Werte zwischen LRA-1 und LRA-2
statistisch unerheblich (Mittelwerte: t = 1,146 < t g5, 65) = 1,69, bei gleichen Vari-
anzen: F = 1,10 < F(y g5, 45, 23) = 1,86).

200 Vgl. zu den Hiaufigkeiten der Kreuztabellierung im einzelnen Tab. 23a-A im An-
hang. Die angesprochene Differenz ist beim GAA-N wie beim LRA-1 signifikant
(chi® = 4,16 > 3,84, p = 0,05 bzw. chi? = 2,72 > 2,71, p = 0,1, jeweils df = 1). Das
niedrige Signifikanzniveau beim LRA-1 hédngt damit zusammen, daf} dort die Ver-
fahren insgesamt beratungsintensiver gefiihrt wurden als beim GAA-N (vgl. oben
Ziff. 1.3.1).

201 Vgl. zu den Haufigkeiten der Kreuztabellierungen im einzelnen Tab. 23b-A (Unter-
nehmensgrofie), Tab. 23c-A (Genehmigungsart) u. Tab. 23d-A (Anlagenart) jeweils
im Anhang.
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3.1.2. Gegenstinde und Ausgang immissionsschutzrechtlicher
Kontroversen

Bei den immissionsschutzrechtlichen Kontroversen lassen sich nach den
Konfliktgegenstinden zwei Grundarten unterscheiden: Solche, die fach-
technische bzw. fachspezifische Anforderungen an Anlagenausstattung
und/oder Anlagenbetrieb betreffen, und solche, bei denen Fragen der ver-
fahrensrechtlichen Durchfiihrung zur Debatte stehen. Fachspezifische Kon-
troversen umfassen dabei im einzelnen Auseinandersetzungen um (gutacht-
liche) Emissions- bzw. Immissionsprognosen und MeBnachweise ein-
schlieBlich MeBvorschriften, um Sanierungserfordernisse und Sanierungs-
fristen, um bauliche Umweltschutzmafnahmen und nicht zuletzt um
Grenzwerte fiir Emissionen bzw. Immissionen. Den verfahrensrechtlichen
Kontroversen sind im einzelnen Dispute um die grundsétzliche Genehmi-
gungsbediirftigkeit einer Anlage oder deren (als »wesentlich« zu betrach-
tende) Anderung, um die der Genehmigungspflicht im einzelnen unterfal-
lenden Anlagenteile, darunter insbesondere sog. Nebeneinrichtungen,??
um Zulassung vorzeitigen Beginns (gem. § 15a BImSchG)?*?, um (vom An-
tragsteller ergidnzend zu beantragende) Befristungen der Genehmigung und
schlieBlich auch um formgerechte Antragsgestaltung (etwa die Verwen-
dung der behordlichen Antragsformulare) zugeordnet. In diese Rubrik fal-
len des weiteren Auseinandersetzungen iiber angedrohten Verwaltungs-
zwang wie insbesondere Stillegungsverfiigungen wegen ungenehmigten
Betriebs und nachtrigliche Anordnungen zur Durchsetzung von Sanie-
rungsforderungen. Im Siiden kommen noch streitige Verhandlungen um
den AbschluBl bzw. die Ausgestaltung eines 6ffentlich-rechtlichen Vertrags
als Alternative zur nachtriglichen Anordnung und einer ggf. erforderlichen
Anderungsgenehmigung hinzu.?%*

Konfliktbeteiligte sind in beiden Untergruppen Antragsteller und Geneh-
migungsbehorde. Im Siiden kommt als weitere Konfliktlinie die zwischen
LRA und zugehorigem GAA in Frage, die entlang der ihnen jeweils insti-
tutionell zugewiesenen genuinen Kompetenzbereiche verlduft. Dabei inter-

202 Zur Legaldefinition der Nebeneinrichtung vgl. § 1 Abs. 2 der 4. BImSchV. In der
Anwendungspraxis bereitet dieser Begriff nicht weniger Abgrenzungsprobleme als
die im Gesetz nicht niher definierte »wesentliche« Anderungsgenehmigung.

203 Zur Héufigkeit entsprechender Antrige vgl. oben Anm. 50.

204 Das Instrument des 6ffentlich-rechtlichen Vertrags kam nur beim LRA-1 zur An-
wendung. Inzwischen hat man dort jedoch davon Abstand genommen, weil die mei-
sten Betriebe einen Vertragsabschlufl verweigerten. Solche freiwilligen Selbstbin-
dungen waren am ehesten grofie Firmen eingegangen, die iiber die notwendige Ver-
handlungsmacht verfiigten, giinstige Vertragsbedingungen fiir sich auszuhandeln. —
Zu den Einsatzmdoglichkeiten des offentlich-rechtlichen Vertrags als alternativer
Handlungsmoglichkeit der Verwaltung vgl. den Erfahrungsbericht von Arnold 1989.
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essiert hier auch die Frage, wieweit es in der Verfahrenspraxis zu einseiti-
gen bzw. wechselseitigen Kompetenziiberschreitungen gekommen ist.

Tab. 24 zeigt die Haufigkeiten der Verfahren mit Kontroversen der einen
oder anderen Art. Da in einigen Verfahren sowohl fachspezifische als auch
verfahrensrechtliche Auseinandersetzungen aufgetreten sind, liegt die
Summe der Fille beider Varianten iiber der Gesamtzahl der mit I-Konflik-
ten einhergegangenen Verfahren. Aulerdem gibt die Tabelle an, wieviel
Einzelkontroversen sich insgesamt und im Durchschnitt je Konfliktfall in
jeder der beiden Gruppen abgespielt haben (Zeilen im Kleindruck).

Wie bereits erwédhnt, gingen insgesamt fast doppelt so viele Verfahren
beim LRA-1 wie beim GAA-N, ndmlich gut zwei Drittel gegeniiber gut ei-
nem Drittel, mit immissionsschutzrechtlichen Streitigkeiten einher. Inso-
fern kann es nicht tiberraschen, daf} sich diese Unterschiede in der Grund-
tendenz auch in jeder der beiden Untergruppen von Kontroversen wieder-
finden. DaB sie so hoch ausfallen — mit einer Differenz von 36,2 Prozent-
punkten bei den fachspezifischen bzw. von 33,5 Prozentpunkten bei den
verfahrensrechtlichen Streitigkeiten®® —, war dagegen weniger zu erwar-
ten. Die hohere Streitwilligkeit (in immissionsschutzbezogenen Fragen)
beim LRA-1 gegeniiber dem GAA-N spiegelt sich auch in der Zahl der im
Durchschnitt auf jeden Konfliktfall entfallenden Einzelkontroversen wider.
Bei den Verfahren mit fachlichen Divergenzen kommen auf jedes der ein-
schldgigen Verfahren 1,3 Einzelkontroversen beim LRA-1 gegentiber 1,0
beim GAA-N, bei denen mit verfahrensrechtlichen Streitigkeiten 1,56 Ein-
zelkontroversen im Siiden gegeniiber 1,18 im Norden.

Dariiber hinaus fillt auf, da bei beiden Modellen die verfahrensrechtli-
chen Kontroversen jeweils die fachspezifischen iiberwiegen. Wihrend beim
LRA-1 die Abweichung von der theoretisch zu erwartenden Gleichvertei-
lung?® aber noch innerhalb der statistischen Toleranz liegt,?” sind beim
GAA-N die fachlichen Kontroversen im Verhiltnis zu den verfahrensrecht-
lichen signifikant unterreprisentiert.?%

205 In beiden Fillen sind die Unterschiede hochsignifikant (fachliche Kontroversen:
chi? = 16,77, verfahrensrechtliche Kontroversen: chi? = 13,27, jeweils > 10,8, p =
0,001, df = 1).

206 Es ist kein theoretischer Grund — die pseudo-theoretische Figur der »Natur der Sa-
che« eingeschlossen — ersichtlich, etwas anderes zu erwarten und damit eine den
Verfahren innewohnende Tendenz, Konflikte der einen oder anderen Art vermehrt
zu provozieren, zu unterstellen. Wenn es eines empirischen Belegs bediirfte, wire
er — im Vorgriff auf spitere Befunde — bei den nicht-immissionsschutzrechtlichen
Konflikten zu finden, bei denen in beiden Genehmigungsmodellen die empirische
Verteilung der beiden Arten von Kontroversen nicht signifikant von der theoretisch
zu erwartenden Gleichverteilung abweicht (mit den Testwerten: chi? = 0,50 beim
GAA-N und chi? = 1,58 beim LRA-1, jeweils < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1). S. dazu
im einzelnen nachfolgende Ziff. 3.1.3.

207 chi?= 1,04 < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1.

208 chi® = 5,26 > 5,02, p = 0,025, df = 1.
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Tab. 24
Gegenstinde der Kontroversen in den Verfahren mit immissionsschutz-
rechtlichen (I-)Konflikten (Haufigkeiten)

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Verfahren mit fachlich-technischen 6 20 4
Kontroversen 10,3% 46,5% 16,7%
[Zahl der Einzelkontroversen] [6] [26] [4]
[Einzelkontrov. pro Verfahren] [1,0] [1,3] [1,0]
b) Verfahren mit verfahrensrechtlichen 15 27 18
Kontroversen 29,3% 62,8% 75,0%
[Zahl der Einzelkontroversen] [20] [42] [29]
[Einzelkontrov. pro Verfahren] [1,18] [1,56] [1,61]
. . 22 3l 18
Verfahren mit I-Konflikten gesamt* 37.9% 72 1% 75 0%
. 36 12 6
Verfahren ohne I-Konflikte 62.1% 27.9% 25.0%
58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Da sich die beiden Unterkategorien (a und b) nicht wechselseitig ausschlielen, liegt die
Summe der absoluten und relativen Hiufigkeiten iiber der Gesamtzahl der absoluten bzw. re-
lativen Héufigkeiten der Gesamtzahl der Verfahren mit I-Konflikten.

Auch fiir das Verhiltnis zwischen immissionsschutzrechtlichen und nicht-
immissionsschutzrechtlichen Konflikten rechtfertigt sich die theoretische
Erwartung einer Gleichverteilung. Der Vergleich mit den vorgefundenen
empirischen Verteilungen ergibt dabei folgende Gewichtungen: Bei den
fachlichen Kontroversen sind die I-Konflikte gegeniiber den NI-Konflikten
beim GAA-N signifikant unterreprisentiert, beim LRA-1 entfallen auf
beide Konfliktgruppen (statistisch) gleiche Anteile.?® Bei den verfahrens-
rechtlichen Kontroversen hingegen sind die I-Konflikte gegeniiber den NI-
Konflikten beim LRA-1 signifikant iiberrepriasentiert, beim GAA-N entfal-
len auf beide Konfliktgruppen (statistisch) gleiche Anteile.?!?

Welche Schluifolgerungen diese Zusammenhénge fiir die jeweilige Po-
sition des GAA in den beiden Genehmigungsmodellen nahelegen, wird ab-
schlieBend zu ertrtern sein, um auch die nachfolgenden Befunde zum Aus-

209 Die entsprechenden Testwerte lauten: chi? = 6,00 > 5,02, p = 0,025 beim GAA-N
und chi? = 0,05 < 2,71 fiir p = 0,1 beim LRA-1, jeweils df = 1.

210 Die entsprechenden Testwerte lauten: chi? = 7,41 > 6,64, p = 0,001 beim LRA-1
und chi? = 0,29 < 2,71 fiir p = 0,1 beim GAA-N, jeweils df = 1.
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gang der verschiedenen Arten von Kontroversen und Konflikten beriick-
sichtigen zu konnen.

Die Ergebnisse dazu sind, getrennt nach den beiden Arten von Kontro-
versen, in Tab. 24.1 zusammengestellt. Innerhalb jeder Gruppe sind die ein-
zelnen Streitfélle unter dem Gesichtspunkt bilanziert, wieweit ihr jeweili-
ger Ausgang eher den Interessen des Betreibers entgegenkam oder zuwi-
derlief, sie also letztlich eher zu dessen Gunsten oder eher zu dessen Lasten
entschieden wurden. Fiir den Siiden ist zusétzlich berticksichtigt, wieweit
sich das GAA in umstrittenen fachtechnischen Fragen bzw. das LRA in um-
strittenen verfahrensrechtlichen Fragen durch Optionen oder »Einmischun-
gen« des jeweils anderen Amts in seiner Entscheidung hat beeinflussen las-
sen (Zeilen im Kleindruck).

Tab. 24.1
Ausgang der immissionsschutzrechtlichen Einzelkontroversen

a) Fachliche Kontroversen GAA-N LRA-1 LRA-2
GAA setzt sich durch 3 15 1
zu Lasten des Betreibers 11,5% 22,1% 3,0%
[davon: gegen Position des LRA-1/-2] = [4] [0]
GAA gibt nach 3 11 3
zugunsten des Betreibers 11,5% 16,2% 9,1%
[davon: bei Fiirsprache seitens LRA-1/-2 - [7] [2]

b) Verfahrensrechtliche Kontroversen

Genehmigungsbehorde setzt sich durch 8 24 12
zu Lasten des Betreibers 30,8% 35,3% 36,4%
[davon: in Abstimmung mit GAA-1/-2] == [91 [71
[davon: auf Druck von GAA-1/-2] - [13] [0]
[davon: gegen Position von GAA-1/-2] - [2] [3]
Genehmigungsbehorde gibt nach 12 18 17
zugunsten des Betreibers 46,2% 26,5% 51,5%
[davon: in Abstimmung mit GAA-1/-2] - [71 [11]
[davon: gegen Position von GAA-1/-2] - [11] [3]
. 26 68 33
I-Einzelkontroversen gesamt* 100,0% 100,1% 100,0%

*

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.
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Richtet man zunéchst den Blick auf die (kleinere) Gruppe der fachlichen
Kontroversen, in denen die Kompetenz des GAA als zustindiger Fachbe-
horde gefragt ist, ergibt sich folgendes Bild. Das GAA-N hielt hier je zur
Hilfte der (wenigen) Streitigkeiten an seinen Forderungen gegen den Be-
treiber fest bzw. gab zu dessen Gunsten nach. Das baden-wiirttembergische
GAA-1 setzte sich in den (erheblich zahlreicheren) Streitfillen etwas hédu-
figer mit seinen Anforderungen durch — in vier Fillen gegen das ausdriick-
liche, zugunsten des Betreibers pliddierende Votum des LRA-1 —, als daf} es
sich zu Zugestdndnissen bereit erklirte. Das Entgegenkommen war zum
(kleineren) Teil eine Reaktion auf die Kooperationsbereitschaft des Betrei-
bers, seinerseits Vorleistungen zu erbringen, zum (grofieren) Teil eine Re-
aktion auf einen »starken« Kontrahenten. Dessen Stirke beruhte entweder
(in vier Fillen) auf einer Kombination von einsetzbarer Beschwerdemacht
als GroBunternehmen und (wirtschaftspolitisch) motivierter Unterstiitzung
durch das LRA-1 oder (in drei Féllen) darauf, dal der Betreiber den Dezer-
nenten des LRA-1 in das Verfahren einschaltete. Sieht man von der letzt-
genannten, spezifischen Konstellation einmal ab, ergibt sich, dal das GAA-
1 in den (acht) Fillen, in denen sich das LRA-1 fiir den Betreiber verwandt
hatte, jeweils zur Hélfte dem »Druck« widerstand bzw. nachgab. In diesen
»hart« umstrittenen Féllen weist das GAA-1 demnach eine ausgeglichene
Bilanz in seinem Durchsetzungsvermdgen gegeniiber dem LRA-1 auf. In
allen iibrigen Fillen traf es seine Entscheidungen vollig autonom, abgese-
hen von den drei Fillen, in denen es sich von einer hoheren Hierarchieebene
hat beeindrucken lassen, wenn dieser auch keine formelle Weisungsbefug-
nis zusteht.?!!

Bei den verfahrensrechtlichen Kontroversen, die gegeniiber den fachli-
chen Kontroversen hiufiger aufgetreten sind, ist der formellen Kompetenz
nach in erster Linie die Genehmigungsbehorde angesprochen. Das auch
diese Funktion wahrnehmende GAA-N entschied die Streitfélle etwas hiu-
figer zugunsten als zu Lasten des Betreibers (in der Relation 12 zu 8), beim
LRA-1 verhilt es sich umgekehrt (in der Relation 18 zu 24). Der Unter-
schied ist allerdings nicht signifikant.?!? Die Streitigkeiten wiren beim
LRA-1 jedoch noch haufiger zugunsten des Betreibers ausgegangen, wenn
dieses sich nicht mehrfach (in 13 Fillen) gezwungen gesehen hitte, sich
dem auf Durchsetzung bestimmter verfahrensrechtlicher Positionen insi-
stierenden GAA-1 zu beugen. Von mangelndem Vertrauen in die eigene
Kompetenz zeugen auch die (insgesamt 16) Fille, in denen das LRA-1
seine — zugunsten oder auch zu Lasten des Betreibers — geplante Entschei-
dung dem GAA-1 gleichsam zur Billigung vorlegte. Den genannten 13

211 Informell verfiigt sie gleichwohl iiber die Moglichkeit, die Vorgesetztenebene des
GAA-1 einzuschalten, dem es insofern geraten erscheint, solchen Konflikten lieber
durch Nachgeben auszuweichen.

212 chi?=1,59 < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1.
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Streitféllen, in denen die beiden Behorden gegensitzliche Positionen ver-
traten und in denen das GAA-1 mit seiner Fachkompetenz »obsiegte«, ste-
hen 11 Fille gegeniiber, in denen das LRA-1 den Dissens autoritativ mit
Hilfe seiner formellen Entscheidungsmacht in seinem Sinne »aufloste«.
Rein quantitativ betrachtet, ist die Bilanz zwischen den »Kontrahenten« na-
hezu ausgeglichen. Von der Sache her gewann das GAA-1 vor allem in Fra-
gen der grundsitzlichen Genehmigungsbediirftigkeit, der Genehmigungs-
art und der im einzelnen genehmigungspflichtigen Anlagenteile und Ne-
beneinrichtungen sowie der Durchsetzung von Sanierungserfordernissen
die Oberhand. Demgegentiber spielte das LRA-1 seine Genehmigungskom-
petenz vor allem dort (und zugunsten des Betreibers) aus, wo es ihm abver-
langte VerwaltungszwangsmafBnahmen wie Stillegungsverfiigungen und
BuBgeldverhidngung verweigerte oder auf eine formgerechte Antragsausar-
beitung verzichtete. Zugespitzt gesagt, machte das LRA-1 hauptséchlich in
den Materien von seiner formellen Entscheidungsmacht Gebrauch, deren
Beurteilung am wenigsten fachtechnischen Sachverstand voraussetzte.

Sieht man einmal vom Ausgang der verfahrensrechtlichen Kontroversen
fiir den Betreiber ab und betrachtet sie allein mit Blick auf das interne Krif-
teverhiltnis zwischen den beiden Behorden, erweist sich das GAA-1 ein-
deutig als die dominierende Instanz. Es kann zu seinen Gunsten insgesamt
29 Fille verbuchen, in denen es sich entweder gegen die Position des LRA-
1 durchsetzte (13) oder in denen die Entscheidung ausdriicklich von seinem
Votum abhéngig war (16). Dem stehen lediglich 13 Fille gegeniiber, in de-
nen sich das LRA-1 behaupten konnte. Die Differenz ist statistisch signifi-
kant.2!3

3.1.3. Gegenstinde und Ausgang nicht-immissionsschutzrechtlicher
Kontroversen

Analog zu den immissionsschutzrechtlichen Streitféllen lassen sich auch
die nicht-immissionsschutzrechtlichen Konflikte nach den beiden Grundar-
ten fachspezifischer und verfahrensrechtlicher Kontroversen aufschliisseln.
Konfliktbeteiligte sind hier die jeweilige (sonstige) Fachbehorde, die Ge-
nehmigungsbehoérde und, unmittelbar oder mittelbar, der Antragsteller.?!*
Bei den konfliktbeteiligten Fachbehorden handelte es sich vor allem um
die Fachamter fiir Bauwesen, Wasser- und Bodenschutz sowie fiir den Na-
turschutz. Letzteres zeichnete sich beim LRA-1 — im Unterschied zum
GAA-N - durch eine im Verhdltnis zu seiner Beteiligungsquote an den Ver-

213 chi® = 6,10 > 5,02, p = 0,025, df = 1.

214 Ineinigen wenigen Fillen war auch das GAA-1 mittelbar beteiligt. Wegen ihres Aus-
nahmecharakters wird diese Konstellation im folgenden nicht gesondert beriicksich-
tigt.
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fahren (vgl. oben Ziff 2.3.2, Tab. 14) liberproportionale Présenz aus. Den
Fachbehorden zugerechnet wurden auBerdem die Gemeinden in ihrer Ei-
genschaft als planungsrechtliche Hoheitsheitstriager.?!5

Unter die fachlichen Kontroversen fallen auch hier Auseinandersetzun-
gen um spezifische Anforderungen an Anlagenausstattung und/oder Anla-
genbetrieb. Die verfahrensrechtlichen Kontroversen betrafen hauptséchlich
Divergenzen tiber fachbehordliche Beteiligungserfordernisse und Zustéin-
digkeiten fiir den jeweils in Frage stehenden Belang sowie im Einzelfall
auch Verhandlungen iiber eine informelle » Arbeitsteilung« zwischen Fach-
und Genehmigungsbehorde, etwa durch die separate Erteilung der erforder-
lichen Baugenehmigung durch das Bauamt.?!® Hinzu kommen Streitigkei-
ten um — aus Sicht der Genehmigungsbehorde — Uberschreitungen der fach-
behordlichen Kompetenzen durch ihnen nicht zustehende, eigenméichtige
Anordnungen und Verfligungen gegen den Antragsteller und (in umgekehr-
ter Richtung) Forderungen der Fachbehtrden an die Genehmigungsbe-
horde, ihren Belangen durch Zwangsmafinahmen gegen den Betreiber zur
Durchsetzung zu verhelfen.

Tab. 25 gibt die Héufigkeiten wieder, mit denen jede der beiden Arten
von Kontroversen aufgetreten ist. Auch hier iibersteigt die Summe der Fille
beider Varianten die Gesamtzahl der mit NI-Konflikten einhergegangenen
Verfahren, weil einige von ihnen sowohl in fachlicher als auch in verfah-
rensrechtlicher Hinsicht kontrovers verlaufen sind. Analog zu Tab. 24 fiihrt
auch die vorliegende Tabelle fiir jede der beiden Gruppen die Gesamtzahl
der Einzelkontroversen und die Anzahl pro Konfliktfall auf (Zeilen im
Kleindruck).

Beim GAA-N wie beim LRA-1 wurde gleichermafien in jeweils rd. ei-
nem Viertel der Verfahren (24,1% bzw. 27,9%) um verfahrensrechtliche
Fragen im Zusammenhang mit nicht-immissionsschutzrechtlichen Belan-
gen gestritten. Hiufiger kam es, wie schon angedeutet (vgl. oben Ziff.
3.1.2), zu fachlichen Kontroversen mit Anteilen von 44,2% beim LRA-1
bzw. von 31,0% beim GAA-N,%2!7 wobei diese Differenz statistisch nicht
signifikant ist.?!® Im iibrigen bewegen sich bei beiden Amtern die héheren

215 Auf mitunter von den Gemeinden unternommene Versuche, anlélich ihrer Verfah-
rensbeteiligung auch durch ihre planungsrechtlichen Befugnisse nicht gedeckte In-
teressen zu verfolgen, wurde bereits hingewiesen (s.0. Anm. 135). Thre Prisenz miin-
dete aber nicht hidufiger als bei den sonstigen Fachbehorden in Konflikte, selbst im
Stiden mit seiner grofziigigen Beteiligungspraxis.

216 Mit dem Ziel einer Beschleunigung des Verfahrens, obwohl dies gerade einer der
Hauptgriinde fiir die Einfithrung des Konzentrationsprinzips war.

217 Das LRA-2, das sich mit einem Anteil von 25,0% an verfahrensrechtlichen Kontro-
versen auf dem Niveau der anderen beiden Genehmigungsbehorden bewegt, liegt
bei den fachlichen Kontroversen mit einem Anteil von nur 16,7% deutlich unter de-
ren Werten.

218 chi’=1,84 < 2,71 firp=0,1 und df = 1.
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Anteile an Verfahren mit fachlichen Konflikten gegeniiber denen mit ver-
fahrensrechtlichen Streitigkeiten noch innerhalb der statistischen Toleranz-
grenzen einer theoretisch zu erwartenden Gleichverteilung.?!?

Tab. 25
Gegenstinde der Kontroversen in den Verfahren mit nicht-immissions-
schutzrechtlichen (NI-)Konflikten (Héufigkeiten)

GAA-N LRA-1 LRA-2
a) Verfahren mit fachlich-technischen 18 19 4
Kontroversen 31,0% 44,2% 16,7%
[Zahl der Einzelkontroversen] [24] [21] [5]
[Einzelkontrov. pro Verfahren] [1,33] [1,11] [1,25]
b) Verfahren mit verfahrensrechtlichen 14 12 6
Kontroversen 24,1% 27,9% 25,0%
[Zahl der Einzelkontroversen] [16] [14] [10]
[Einzelkontrov. pro Verfahren] [1,14] [1,17] [1,67]
. i 26 24 9
Verfahren mit NI-Konflikten gesamt* 44.8% 55.8% 37.5%
’ 32 19 15
Verfahren ohne NI-Konflikte 55.2% 44,2% 62.5%
58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Da sich die beiden Unterkategorien (a und b) nicht wechselseitig ausschlieen, liegt die
Summe der absoluten und relativen Héufigkeiten iiber der absoluten bzw. relativen Gesamt-
zahl der Verfahren mit I-Konflikten.

Auch bei der Zahl von Einzelkontroversen, die im Durchschnitt auf jeden
NI-Konfliktfall in beiden Streitkategorien entfallen (Zeilen im Kleindruck),
differieren die beiden Genehmigungsmodelle in geringerem Mafe, als dies
bei den I-Konflikten zu beobachten war. Bei den Verfahren mit verfahrens-
rechtlichen Divergenzen kommen auf jedes der einschldgigen Verfahren
1,17 Einzelkontroversen beim LRA-1 gegeniiber 1,14 beim GAA-N. Bei
den Verfahren mit fachlichen Streitigkeiten liegt der Durchschnittswert von
1,33 Einzelkontroversen im Norden zwar iiber dem entsprechenden Wert
von 1,11 im Siiden, in dieser Relation 146t sich jedoch ein gewisser Aus-
gleich fiir den erwihnten niedrigeren Anteil an Verfahren mit fachlichen
Konflikten beim GAA-N gegeniiber dem beim LRA-1 sehen.

219 Vgl. oben Anm. 206.
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Nicht nur in quantitativer Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf den je-
weiligen Ausgang der Einzelkontroversen zeigen sich weitgehende Affini-
taten zwischen den beiden Modellen. Die Ergebnisse sind in 7ab. 25.1, ge-
trennt nach Konfliktart, dargestellt. Bei der Bilanzierung von »Gewinnen«
und » Verlusten« ist zu berticksichtigen, daB sich die fachlichen Kontrover-
sen in erster Linie zwischen der jeweiligen Fachbehorde und dem Antrag-
steller abspielen. Die Position des Fachamts ist von daher vergleichbar der-
jenigen des GAA bei den immissionsschutzbezogenen Auseinandersetzun-
gen. Die Genehmigungsbehorde kann sich auch hier zugunsten der einen
oder anderen Seite verwenden (Zeilen im Kleindruck). Demgegeniiber be-
ziehen sich die verfahrensrechtlichen Kontroversen in erster Linie auf das
Binnenverhiltnis zwischen Fachbehorde und Genehmigungsbehorde. Inso-
fern betreffen sie nur mittelbar den Antragsteller, was allerdings nicht aus-
schlieft, daB der Streitausgang im Ergebnis seinen Interessen ebenso ent-
gegenkommen wie zuwiderlaufen kann (Zeilen im Kleindruck). Die Be-
funde, die sich allerdings nur auf niedrige (absolute) Fallzahlen stiitzen
konnen, weisen fiir beide Konfliktarten weitgehend ausgeglichene »Ge-
winn-Verlust«-Bilanzen im Norden wie im Stiden aus. Bei den fachlichen
Kontroversen setzte sich die Fachbehorde (nahezu) ebenso hiufig gegen-
tiber den Wiinschen des (kiinftigen) Betreibers durch wie sie diesen nach-
gab, beim GAA-N in der Relation von jeweils 12 Fillen (absolut), beim
LRA-1 in der Relation von 9 zu 12 Fillen (absolut). Ahnlich ausgewogen
ist die Bilanz bei den verfahrensrechtlichen Kontroversen. Beim GAA-N
»obsiegte« die Genehmigungsbehorde in 9 Fillen, in 7 Fillen steckte sie
gegeniiber der Fachbehorde zuriick. Beim LRA-1 verbucht die Genehmi-
gungsbehorde bei einer Relation von 9 zu 5 Fillen etwas mehr »Gewinnex,
die Differenz liegt aber weit unterhalb jeglicher statistischer Signifikanz.

Tab. 25.1
Ausgang der nicht-immissionsschutzrechtlichen Einzelkontroversen

a) Fachliche Kontroversen

GAA-N LRA-1 LRA-2*
Fachbehorde setzt sich durch 12 9 2
zu Lasten des Betreibers 30,0% 25,7% *
[davon: mit Unterstiitzung der Genehm.Beh.] [4] (1] [0]
[davon: gegen Position der Genehm.Beh.] [3] [0] [0]
Fachbehorde gibt nach 12 12 3
zugunsten des Betreibers 30,0% 34.3% i
[davon: mit Unterstiitzung der Genehm.Beh.] o] (71 [2]
[davon: gegen Position der Genehm.Beh.] (0] (1 [0]
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b)Verfahrensrechtliche Kontroversen

Genehmigungsbehorde setzt sich 9 9 6
gegen Fachbehorde durch 22,5% 25,7% .
[davon: zugunsten des Betreibers] [71 [71 [4]
[davon: zu Lasten des Betreibers] [1] [2] [0]
Genehmigungsbehorde gibt nach 7 5 2
gegeniiber Fachbehorde 17,5% 14,3% *
[davon: zugunsten des Betreibers] (0] [2] [0]
[davon: zu Lasten des Betreibers] [2] [1] [01

. 40 35 13
NI-Einzelkontroversen gesamt 100,0% 100,0% %

Keine Prozentuierung wegen zu kleiner Gesamtfallzahl.

Soweit die Genehmigungsbehdrde bei den (fachlichen) Kontroversen zwi-
schen Fachbehorde und Betreiber intervenierte, geschah dies in beiden Mo-
dellen in der Mehrheit der Fille zugunsten des Betreibers und nur in der
Minderheit zu dessen Lasten. Beim GAA-N beléuft sich die Relation auf 12
zu 4, beim LRA-1 auf 7 zu 2 Fille. Zusammengenommen, d. h. unabhéngig
von der jeweils gegeniiber den Beireiberinieressen eingenominenen Posi-
tion, engagierte sich die niedersidchsische Genehmigungsbehorde in 16 der
fraglichen 24 Fille und damit deutlich hiufiger als die baden-wiirttember-
gische, die dies in 9 der 21 einschldgigen Fille tat. Die Differenz unter-
schreitet allerdings, wenngleich nur knapp, die statistische Signifikanz-
grenze.?”0 Immerhin deuten die Befunde darauf hin, daB das technisch ver-
sierte Personal der niedersidchsischen Gewerbeaufsicht sich eher ein kom-
petentes Mitreden bei den iiberwiegend ebenfalls technikbezogenen Belan-
gen anderer Behorden zutraut, als dies bei den baden-wiirttembergischen
Verwaltungsfachleuten der Fall ist.

Die Interventionsneigung des LRA-1 in den vorliegenden nicht-immis-
sionsschutzbezogenen fachlichen Streitfillen differiert im Ergebnis nicht
von derjenigen, die es in den immissionsschutzbezogenen Fachkonflikten
gezeigt hat.??! M.a.W. es sieht fiir sich gegeniiber dem GAA keine groBeren
Chancen, auf dessen fachspezifische Entscheidungen Einflul zu nehmen,
als gegeniiber den {ibrigen Fachbehorden, obwohl es zu jenem die engeren,
kontinuierlicheren Beziehungen unterhélt und dabei auch eine gewisse Ver-
trautheit mit technischen Fragen und Losungen erworben haben diirfte. Ein
solches formell nicht zertifiziertes (lediglich »privates«) Wissen scheint

220 chi®=2,58 < 2,71 fiirp=0,1 und df = 1.
221 Beim GAA-N entfillt ein solcher Vergleich, da es Fach- und Genehmigungskom-
petenz in sich vereinigt.
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aber offenbar nur bedingt, in Konfliktfdllen zumal, den Handlungsspiel-
raum der Verwaltung auf diesem Sektor zu erweitern.

3.1.4. Einschaltung vorgesetzter Behdrden

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Modellen stellt sich heraus,
wenn man die jeweilige Bereitschaft der Genehmigungsbehorde, sich zur
Losung von Konflikten an eine vorgesetzte Behorde zu wenden, ver-
gleicht.??? Tab. 26 gibt einen Uberblick iiber Haufigkeit und Anlisse von
Auskunftsersuchen an iibergeordnete Stellen.??* In der Regel handelt es
sich dabei um die Mittelinstanz (Bezirksregierung bzw. Regierungsprisi-
dium), lediglich in einem Fall um das Umweltministerium.

Tab. 26
Einschaltung vorgesetzter Behorden

GAA-N LRA-1 LRA-2*
Einschaltung vorgesetzter Behorden 7 10 3
12,1% 23,3% 12,5%
[a) AnliBlich von I-Kontroversen] (1] [8] [2]
[b) AnliBlich von NI-Kontroversen] [31 [0] [0]
[c) Zur Klirung von I-Fragen] (11 [1] [1]
[d) Zur Klirung von NI-Fragen] [2] [1] [0]
g ; 51 33 21
Keine Einschaltung vorgesetzter Behorden 87.9% 76.7% 87.5%
58 43 24
Vextzhren gesamt 100,0% 100,0% | 100.0%

Insgesamt wurde beim LRA-1 die Mittelinstanz mit einem Anteil von
23,3% (10 absolut) der Verfahren hiufiger angerufen, als dies beim GAA-

222 In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, daf in keinem einzigen Fall der vorlie-
genden Untersuchung eine vorgesetzte Behorde von sich aus in ein laufendes Ver-
fahren eingegriffen hat. Allgemein gehaltene, also nicht auf einen konkreten Ein-
zelfall gemiinzte Erlasse sind dabei nicht beriicksichtigt.

223 Nicht dieser Kategorie zugerechnet wurden zwei das LRA-1 betreffende Fille, in
denen das Regierungsprisidium als Vertragspartner eines Offentlich-rechtlichen
Vertrags notwendig in das Verfahren einzubeziehen war.
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N mit einem Anteil von 12,1% (7 absolut) der Fall war. Die Differenz bleibt
aber unterhalb der statistischen Signifikanzgrenze.??*

Schliisselt man dabei die Anfragen nach ihrem jeweiligen AnlaB auf (Ka-
tegorien a bis d im Kleindruck), ergibt sich folgendes Bild. Beim LRA-1
dienten sie iiberwiegend (8) als Mittel zur Beendigung von Kontroversen,
wobei ausschlieBlich (immissionsschutzrechtliche) I-Kontroversen (Kate-
gorie a), nicht aber (nicht-immissionsschutzrechtliche) NI-Kontroversen
(Kategorie b) betroffen waren. Nur in der Minderzahl (2) wollte die Be-
horde eigener Unsicherheit tiber die giiltige Rechtslage abhelfen, einmal in
einer immissionsschutzrechtlichen Frage (Kategorie c), das andere Mal in
einer andere Belange betreffenden Rechtsfrage (Kategorie d). Demgegen-
tiber dienten die Anfragen an die Mittelinstanz beim GAA-N zu nahezu
gleichen Teilen der Bewiltigung von Konflikten (4) — darunter vorrangig
solche nicht-immissionsschutzrechtlicher Natur (3) — und der Abklédrung
(3) eines immissionsschutzrechtlichen (1) bzw. anderweitigen Rechtspro-
blems (2).

Die nach diesen Befunden naheliegende Vermutung, daB beim LRA-1
die Einschaltung einer vorgesetzten Behorde als Instrument der Beendi-
gung speziell von immissionsschutzrechtlichen Konflikten eine sichtlich
groBere Rolle spielt als beim GAA-N, 146t sich untermauern, wenn man die

hatraffand Eill o1 il3 M 1 1 1
betreffenden Fille auf die jeweilige Gesamtzah! der mit Konflikten einher-

gegangenen Verfahren bezieht. Tab. 26.1 zeigt das Ergebnis.

Tab. 26.1
Einschaltung vorgesetzter Behorden in immissionsschutzrechtlichen Kon-
flikten

GAA-N LRA-1 LRA-2%*
. 1 8 2
Einschaltung vorgesetzter Behtrden 4.5% 25 8% 11.1%
. . 21 23 16
Keine Einschaltung vorgesetzter Behorden 95 5% 74.2% 88.9%
. 22 31 18
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

*

Trotz der fiir eine Prozentuierung kritischen (niedrigen) Gesamtfallzahlen erscheint diese zu-
lassig, da sie in erster Linie der Vergleichbarkeit der absoluten Haufigkeiten dient und auf ei-
nem vergleichbaren absoluten Niveau der zugehorigen Grundgesamtheiten basiert.

224 chi? = 2,20 <2,71 fir p=0,1 und df = 1.
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Beim LRA-1 wurde in einem Viertel (25,8%) der immissionsschutzrechtli-
chen Konflikte die Lésung an die Mittelinstanz delegiert, beim GAA-N le-
diglich in einem Fall. Die Differenz ist statistisch signifikant.??> Im Um-
gang mit den nicht-immissionsschutzrechtlichen Konflikten unterscheiden
sich die beiden Amter dagegen nur unwesentlich.??® Von daher diirfte die
Neigung des LRA-1, sich vorzugsweise in I-Konflikten an vorgesetzte Stel-
len zu wenden, in erster Linie auf die modellbedingte Auslagerung der im-
missionsschutzrechtlichen Fachkompetenz zuriickzufiihren sein. Deren in-
stitutionelle Verselbstéindigung stellt der Genehmigungsbehorde auf dem
dieser formell zugewiesenen Entscheidungssektor einen faktisch gleich
kompetenten, wenn nicht (zumindest bereichsweise) liberlegenen »Mit-
spieler« zur Seite. Die behordliche Binnendifferenzierung durch Speziali-
sierung geht jedoch nicht, wie man hitte erwarten konnen, mit einer wech-
selseitigen Entlastung in der Erarbeitung der Entscheidungsgrundlagen ein-
her. Sie scheint, im Gegenteil, in dieser Hinsicht einer Erweiterung der
Komplexitit i.S. einer » Verkomplizierung« Vorschub zu leisten. Dies zieht
nicht allein, wie gezeigt, eine hohere Konflikthdufigkeit im immissions-
schutzrechtlichen Bereich nach sich. Es mindert auch die Selbststeuerungs-
fahigkeit des behordlichen Entscheidungssystems mit der Folge, da Pro-
blemlosungen auf die iibergeordnete Hierarchieebene verlagert werden
(miissen).

3.2. Revision von Genehmigungsentwiirfen

Dem Erlal des Genehmigungsbescheids, der das Verfahren abschlief3t, hat
die niederséchsische Genehmigungsbehorde genau in der Hélfte der Fille
die Ubersendung eines Entwurfs des endgiiltigen Bescheids vorgeschal-
tet.2?’ Es handelt sich dabei, wie bereits kurz erwihnt, um eine hausintern
gelibte Praxis des GAA-N.??8 Die Entwurfsfassung zur Vorabinformation
des Antragstellers ist zwar auch im Siiden bekannt. Ein routineméBiger Ein-
satz dieses rechtlich zwar nicht vorgesehenen (aber auch nicht unzuldssi-
gen) Instruments wird dort, jedenfalls in den beiden hier untersuchten

225 chi? =3,64 (Yates' Korrektur) > 2,71, p =0,1, df = 1. Der nidchsthohere Signifikanz-
wert von chi? = 3,84 fiir p = 0,05 wird nur knapp verfehlt.

226 Hier wandte sich das GAA-N in drei der insgesamt 26 Konfliktfdlle an die vorge-
setzte Behorde, das LRA-1 in keinem der 24 einschlégigen Fille (chi? = 1,95 (Yates'
Korrektur) < 2,71 fiir p= 0,1 und df = 1).

227 Vgl. oben Ziff. 2.4.4, Tab. 19, Kategorie d.

228 Es handelt sich dabei aber keineswegs um eine ausgefallene »Spezialitidt« des GAA-
N. Vielmehr ist die Vorabzuleitung eines Entscheidungsentwurfs auch anderwirts
eine verbreitete Praxis, vgl. dazu Bohne 1981, S. 59f.
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Landratséimtern, aber ausdriicklich abgelehnt.??® Tats#chlich ist diese Ma-
xime lediglich in zwei Fillen (beide beim LRA-1) durchbrochen worden,
wobei man dem ausdriicklichen Interesse der Antragsteller, zwei grofleren
Unternehmen, an einem Entwurf des Genehmigungsbescheids nachgege-
ben hatte.

Entsprechend dieser Ausgangssituation 146t sich die Frage nach den ma-
teriellen Auswirkungen dieses Instruments auf die abschlieBende Geneh-
migungsentscheidung nur fiir das niedersdchsische GAA-N untersuchen.

Tab. 27
Entwurfsfassung des Genehmigungsbescheids nach Streitigkeit des Verfah-
rensverlaufs beim GAA-N

Verfahren Verfahren Reihe
Verfahren ohne Streit mit Streit gesamt
Ohne Entwurf 14 15 29
24,1% 25,9% 50,0%
Mit Entwurf 8 21 29
13.8% 36,2% 50,0%
22 36 58
Spalte gesamt 37,9% 62,1% 100,0%

Wenn auch dort die Ubermittlung einer Entwurfsfassung an den Antragstel-
ler eine hausintern anerkannte Praxis ist, steht es dem einzelnen Sachbear-
beiter frei, wieweit er sich ihrer bedienen will. Eine offizielle oder auch nur
inoffizielle Verpflichtung dazu besteht nicht. Als Ausdruck der Wahlfrei-
heit der Mitarbeiter ist der Befund zu sehen, daB3 das Instrument nicht
durchgéngig, sondern (statistisch) nur in jedem zweiten Verfahren zum
Zuge kam. Dabei ist die Option zugunsten der einen oder anderen Variante
nicht auf prinzipielle Priferenzen der einzelnen Sachbearbeiter zuriickzu-
fiihren (in diesem Fall wire die Option als Variable des Personals zu be-
trachten). Vielmehr machte die Mehrheit der Mitarbeiter von beiden Mog-
lichkeiten Gebrauch. Dies wirft die Frage auf, nach welchen Kriterien sie
ihre Wahl trafen. Eine entsprechende (statistische) Priifung ergibt, daff dem
vorausgegangenen Verfahrensverlauf der grofite EinfluBl auf die Entschei-
dung zuzuschreiben ist. Wie aus Tab. 27 hervorgeht, erhielt der Antragstel-
ler iiberproportional hiufig einen Entwurf des Genehmigungsbescheids

229 So It. Auskunft des LRA-1. Fiir das LRA-2 diirfte ausweislich der Befunde dasselbe
gelten.
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tiberstellt, wenn sein Verfahren mit sachlichen Auseinandersetzungen ein-
hergegangen war (in 36,2% der Verfahren),?*® und unterproportional hiufig
im Fall eines konfliktfreien Verlaufs (in 13,2% der Verfahren).??! Die Ver-
mutung, daB groBere Unternehmen bevorzugt mit einer Entwurfsfassung
bedient werden, hat sich dagegen nicht bestétigt.

Mit der Information iiber den vorgesehenen Genehmigungsinhalt, insbe-
sondere die ins Auge gefafiten einschrinkenden Bedingungen und Aufla-
gen, wurde dem Betreiber i.d.R. ausdriicklich die Moglichkeit eingerdumt,
sich dazu innerhalb einer bestimmten Frist zu duBern.??? In welchem MaBe
und in welchen Punkten dieser mit Abdnderungswiinschen der Entwurfs-
fassung reagierte, zeigt Tab. 28.

Tab. 28
Abénderungswiinsche des Antragstellers gegeniiber der Entwurfsfassung
des Genehmigungsbescheids beim GAA-N

Verfahren
mit Entwurf

- 15

a) Keine Anderungswiinsche 51.7%
" 6

b) Anderungswiinsche nur bzgl. NI-Auflagen 20.7%
N 2

¢) Anderungswiinsche nur bzgl. I-Auflagen 6.9%

" 6

d) Anderungswiinsche bzgl. I-/NI-Auflagen 20.7%
. 29

Verfahren mit Entwurfsfassung (gesamt) 100.0%

Danach akzeptierte der Antragsteller in gut der Hilfte (51,7%) der Fille die
vorgesehenen Auflagen (Kategorie a), in der knappen anderen Hilfte
(48,3%) trug er Abdnderungswiinsche vor (Summe der iibrigen Katego-
rien). Die Revisionsbegehren galten dabei in 12 Fillen entweder aus-
schlieBlich (6) oder zumindest auch (6) nicht-immissionsschutzrechtlichen

230 Dabei betrafen die Streitigkeiten etwa gleich hidufig den Immissionsschutz (I-Kon-
troversen) wie sonstige fachliche Belange (NI-Kontroversen).

231 Die Differenz liegt allerdings knapp unter der Signifikanzgrenze (chi? = 2,64 < 2,71
fir p=0,1 und df = 1).

232 In der Regel blieb es bei einer Entwurfsfassung. Lediglich in zwei Féllen wurde ein
zweiter Entwurf und in einem Fall sogar ein dritter erstellt.
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Auflagen (NI-Auflagen: Kategorie b bzw. d) und in 8 Fillen entweder aus-
schlieBlich (2) oder zumindest auch (6) immissionsschutzrechtlichen Auf-
lagen (I-Auflagen: Kategorie ¢ bzw. d). Zeichnet sich auf der Ebene der be-
troffenen Fille im Verhéltnis von 12:8 bereits ein — von der theoretisch zu
erwartenden Gleichverteilung allerdings nicht signifikant abweichendes —
Ubergewicht der nicht-immissionsschutzrechtlichen gegeniiber den immis-
sionsschutzrechtlichen Anderungswﬁnschen ab, so wird das Ausmal voll-
ends sichtbar, wenn man die jeweilige Anzahl der monierten Auflagen mit
beriicksichtigt. Hier stehen den 26 Beanstandungen von NI-Auflagen ledig-
lich 11 Beanstandungen von I-Auflagen gegeniiber,??? eine von der theore-
tischen Gleichverteilung signifikante Abweichung zugunsten der NI-Auf-
lagen.?** Diese Relation unterstreicht die bereits an verschiedenen Befun-
~ den ausgemachte Tendenz, wonach beim GAA-N die fallspezifischen Be-
lange des Immissionsschutzes in geringerem MaBe als die der sonstigen
Fachbehorden sachliche Kontroversen auslosten.

Im Riickblick auf den Befund, daB bei streitigem Verfahrensverlauf 6fter
als bei unstreitigem dem Antragsteller ein Genehmigungsentwurf zur Stel-
lungnahme iibermittelt wurde (s.o. Tab. 27), ist das folgende Ergebnis be-
merkenswert. Es lduft darauf hinaus, daB Ab#dnderungen der Entwurfsfas-
sung unabhingig davon begehrt wurden, ob zuvor kontrovers »verhandelt«
worden war oder nicht. Bei den einschldgigen 8 streitfrcien Verfahren be-
l4uft sich die Relation von Akzeptanz und Beanstandungen des Entwurfs
auf 5 : 3 Fille, bei den 21 streitigen auf 10 : 11 Fille.??> Der Antragsteller
orientiert seine Reaktion auf den Entwurf offenbar in erster Linie daran,
wieweit er darin seine Interessen gewahrt findet — zumal die AuBerung von
Abénderungswiinschen fiir ihn vollig risikolos ist —, und nicht am zurtick-
liegenden Verfahrensverlauf. SchlieBlich darf er sich dazu sogar geradezu
ermuntert fiihlen, da die Genehmigungsbehorde mit dem Entwurf ihre Be-
reitschaft signalisiert, iiber die vorgesehenen Auflagen (ggf. erneut) zu ver-
handeln. Mit der Entwurfsfassung provoziert die Behorde einerseits in
Form von Beanstandungen iiberhaupt erst Konflikte oder wiederbelebt frii-
here Kontroversen. Auf der anderen Seite verfiigt sie damit iiber ein effek-
tives Instrument, formelle Widerspriiche abzuwehren (s. dazu weiter un-
ten). Die Funktion der Absorption potentieller Widerspriiche diirfte aller-
dings nicht unabhéngig sein von der Reaktion der Genehmigungsbehorde
auf die Beanstandungen bzw. die Erfolgschancen der Antragsteller.

233 Inhaltlich betrafen die Monita von I-Auflagen vor allem Grenzwerte und/oder MeB-
nachweise fiir Luft/Abgas (6) und Ldrm (4), die Monita von NI-Auflagen vorrangig
Vorgaben zum Arbeitsschutz (7) und Brandschutz (4); Bestimmungen des Natur-
schutzes waren nur in einem Fall betroffen.

234 chi? = 6,04 > 5,02, p = 0,025, df = 1.

235 Die Differenz der Relationen ist, das sei der Vollstdndigkeit halber ausdriicklich ver-
merkt, weit unterhalb jeglicher statistischen Signifikanz.
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Tab. 28.1 weist (allerdings auf der Basis einer niedrigen absoluten Ge-
samtfallzahl) diesen Erfolg aus, den die Abdnderungswiinsche insgesamt
verbuchen konnten.

In 11 Féllen und damit in der Mehrheit der »Einspriiche« hat sich diese
Option fiir den Antragsteller ausgezahlt (Kategorien a plus b). Dabei erging
zum (kleineren) Teil (4 Fille) vollstindige »Abhilfe« (Kategorie a), zum
(groBeren) Teil (7) wurde zumindest ein Teil der beanstandeten Auflagen
entweder zuriickgenommen oder wenigstens abgemildert (Kategorie b).
Lediglich in den verbleibenden drei Fillen zeigten sich die jeweils zustén-
digen Behorden unnachgiebig und hielten an ihren Forderungen fest. Das
quantitative Ubergewicht der ganz oder teilweise erfolgreichen »Einsprii-
che« gegeniiber den erfolglosen ist im Verhiltnis zur theoretisch zu erwar-
tenden Gleichverteilung statistisch signifikant.?3¢

Tab. 28.1
Behordliche »Abhilfe« vom Antragsteller monierter Auflagen der Ent-
wurfsfassung des Genehmigungsbescheids beim GAA-N*

Entwiirfe
mit Beanstandungen

4
a) Vollstindige » Abhilfe« 28,6%

7
50,0%

3
21,4%

14
Entwiirfe mit Beanstandungen gesamt 100.0%

b) Teilweise » Abhilfe«

¢) Keine » Abhilfe«

Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheit an beanstandeten Entwiirfen dient die
Prozentuierung lediglich einer niherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die
einzelnen Kategorien entfallenden absoluten Haufigkeiten.

Differenziert man die Erfolgsbilanz nach den beiden Gruppen der fachlich
betroffenen Belange (I- bzw. NI-Auflagen), ergeben sich die in Tab. 28.2
dargestellten Erfolgsquoten. Bei den NI-Auflagen ist allerdings zu bertick-
sichtigen, da die Entscheidung dariiber formell ebenfalls in die Kompe-
tenz der Genehmigungsbehorde fillt. In der Praxis riskiert diese es aber
kaum, sich iiber die Voten der fiir die nicht-immissionsschutzrechtlichen

236 chi’=4,57 > 3,84, p = 0,05, df = 1.
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Belange fachlich zusténdigen Stellen ohne weiteres hinwegzusetzen. Vom
Betreiber gewiinschte Abénderungen von NI-Auflagen durch die Genehmi-
gungsbehorde setzen somit faktisch eine entsprechende Einwilligung der
betroffenen Fachbehorden voraus. Eine EinfluBnahme der Genehmigungs-
behorde auf deren Entscheidung ist insofern begrenzt.

Von den insgesamt acht »Einspriichen«, die I-Auflagen galten, waren
fiinf ganz oder zumindest teilweise erfolgreich (Kategorien a und b) und
drei génzlich erfolglos (Kategorie c). Bei den insgesamt 12 gegen NI-Auf-
lagen gerichteten »Einspriichen« belduft sich die entsprechende Relation
auf neun zu drei Fille. Die Differenz zwischen den beiden Verteilungen er-
reicht allerdings keine statistische Signifikanz. Die fiir die I-Auflagen zu-
gleich auch fachlich verantwortliche niedersidchsische Genehmigungsbe-
horde begegnet den vom Antragsteller verlangten Abénderungen nicht
grundsitzlich entgegenkommender oder ablehnender als die fiir die NI-
Auflagen fachlich zustdndigen sonstigen beteiligten Behorden. Dies ist
freilich vor dem Hintergrund zu sehen, da3 beide eher geneigt sind, ihre
Anforderungen abzumildern als an ihnen festzuhalten.

Tab. 28.2

Behordliche »Abhilfe« vom Antragsteller monierter Auflagen der
Entwurfsfassung des Genehmigungsbescheids nach Auflagenart beim
GAA-N"

Anderung Anderung
I-Auflagen NI-Auflagen
a) Vollstindige “Abhilfe” 37.5% 25,0%
b) Teilweise “Abhilfe” 25,0% 50,0%
. . 3 3
¢) Keine “Abhilfe” 37.5% 25,0%
' . 8 12
Monierte Entwiirfe (gruppiert) gesamt 100.0% 100,0%

*

Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheit an beanstandeten Entwiirfen dient die
Prozentuierung lediglich einer naherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die
einzelnen Kategorien entfallenden absoluten Haufigkeiten.

Das Ergebnis, dal die Antragsteller mit ihren Einwendungen gegen den
Entwurf mehrheitlich die Genehmigungsbedingungen zu ihren Gunsten re-
vidieren konnten — wenn auch nur zum kleineren Teil im vollen, gewiinsch-

118

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —


https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

ten Umfang —, diirfte auch die Eignung der Entwurfsfassung als Instrument
der Widerspruchsprophylaxe (mit) erkldren. 7ab. 29 zeigt die Beziehung
zwischen (formellem) Widerspruch gegen den (endgiiltigen) Genehmi-
gungsbescheid und vorangegangener Entwurfsfassung.

Tab. 29
Widerspriiche nach Entwurfsfassung des Genehmigungsbescheids beim
GAA-N

Verfahren Verfahren .
mit Entwurf | ohne Entwurf Beihe gesam
. 3 12 15
Widerspruch 52% 20,7% 25,9%
o 26 17 43
Kein Widerspruch 44,8% 29,3% 74,1%
29 29 58
Spalte gesamt 50,0% 50,0% 100,0%

Wiihrend die 29 Antragsteller, die eine Entwurfsfassung erhalten hatten, le-
diglich in drei Fallen (5,2% aller bzw. 10,3% der einschlédgigen Verfahren)
Widerspruch gegen den abschlieBenden Genehmigungsbescheid einlegten,
taten dies dagegen 12 (20,7% aller bzw. 41,4% der einschlédgigen Verfah-
ren) der gleichfalls 29 Personen umfassenden Gruppe der anderen Antrag-
steller, die keine Gelegenheit zu einer Stellungnahme zum vorgesehenen
Genehmigungsinhalt bekommen hatten.?’” Der Zusammenhang zwischen |
Widerspruchsverzicht und informellem Vorabbescheid ist statistisch hoch-
signifikant.?38

Nimmt man an, daB} es sich bei den 14 Einwendern gegen vorgesehene
Genehmigungsauflagen in den »Verfahren mit Entwurf« (s. oben Tab. 28)
um potentielle Widerspruchskandidaten handelt,?* ergibt sich fiir die Ge-
samtgruppe dieser Verfahren eine Widerspruchsneigung, die an diejenige
aufschliefit, die in der gleich groBBen anderen Gruppe der »Verfahren ohne

237 Indieser Gruppe befindet sich aulerdem der (einzige) Fall, in dem der Antragsteller
ausdriicklich Rechtsmittelverzicht erklért hatte. Seine betriebliche Planung erfor-
derte, so seine Begriindung, die Genehmigung umgehend in Anspruch nehmen zu
konnen.

238 chi? = 7,28 > 6,64, p = 0,01, df = 1. Siehe hierzu auch néher unten Ziff. 3.4.1.

239 Die Frage, ob diese Einwender im Falle, daB sie keinen Entwurf erhalten hitten, tat-
sdchlich auch (formellen) Widerspruch eingelegt hitten, zielt auf einen hypotheti-
schen Sachverhalt, fiir den der Beweis zwangsldufig nicht angetreten werden kann.
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Entwurf« (29) mangels Alternative im Wege des (formlichen) Rechtsmit-
tels verwirklicht wurde. Die iiber das Instrument der Entwurfsfassung er-
zielte » Absorption« potentieller Widerspriiche ist nicht unbedingt daran ge-
bunden, daB die Behorde die Beanstandungen des Betreibers durch Riick-
nahme ihrer Anforderungen gegenstandslos macht. Wie oben (Tab. 28.1)
gezeigt, geschah dies nur in der Minderzahl (4) der einschlédgigen Fille. In
sieben der iibrigen 10 Fille akzeptierten die Antragsteller (im formlichen
Sinne) widerspruchslos, daB ihre Anderungswiinsche teilweise (4) oder so-
gar ginzlich (3) unerfiillt blieben. Das deutet darauf hin, dafl die prophy-
laktische Wirkung der Entwurfsfassung zu einem guten Teil auch auf der
bloBen behordlichen Bereitschaft beruht, sich einer Kritik zu stellen und die
vorgesehene Entscheidung nochmals zu iiberpriifen.?*? Lediglich die noch
verbleibenden restlichen drei Fille, in denen jeweils die beanstandeten
Auflagen nicht génzlich, sondern nur partiell zuriickgenommen worden wa-
ren, zogen formliche Widerspruchsverfahren nach sich. Moglicherweise
rechnet sich ein Antragsteller, der bei der Auseinandersetzung um die Ent-
wurfsfassung der Behorde gewisse Zugestidndnisse hat abringen konnen,
weitere Erfolgschancen mit der Einlegung eines Widerspruchs aus (den er
bei signalisiertem Entgegenkommen seitens der Behorde wieder zurtick-
nehmen kann). Demgegeniiber scheint das Kalkiil eines Antragstellers, dem
jegiiches behordiiches Enigegenkommen versagi biieb, offenbar weniger
optimistisch auszufallen. Tatsdchlich konnten die drei Widerspruchsfiih-
rer?*! in dem anschlieBenden Rechtsmittelverfahren einen weiteren Erfolg
fiir sich verbuchen, zwei von ihnen einen (neuerlichen) teilweisen, der
dritte einen einschriankungslosen. Dies ist allerdings vor dem Hintergrund
zu sehen, daB die Widerspriiche aus der Gruppe der »Verfahren ohne Ent-
wurf« in vergleichbarer Weise zugunsten der Betreiber ausgingen (s. dazu
niher unten Ziff. 3.4.2).

Die baden-wiirttembergischen Genehmigungsbehorden, die die Uber-
stellung einer Entwurfsfassung an den Antragsteller mit dem Argument, da-
mit iiberhaupt erst Anderungswiinsche zu provozieren, grundsitzlich ab-
lehnen, begeben sich mit dem Verzicht auf dieses Mittel aber zugleich auch
der Moglichkeit, vorhandenes Protestpotential gegen die Genehmigungs-
auflagen noch im Verfahren selbst aufzufangen bzw. zu absorbieren.?*? Im
Ergebnis riskieren sie mit ihrer » Verfahrensphilosophie«, so lieBe sich mit
Blick auf die Befunde fiir das einer anderen »Philosophie« folgende GAA-

240 Bohne 1981, S. 60, spricht in diesem Zusammenhang von einer Art »vorweggenom-
mene(m) Widerspruchsverfahren«.

241 Bei allen dreien handelt es sich um ein mittelgrofes Unternehmen.

242 Die erwihnten zwei Ausnahmefille, in denen das LRA-1 dem Antragsteller auf des-
sen ausdriicklichen Wunsch hin eine Entwurfsfassung aushéndigte, nahmen folgen-
den Ausgang. Im einen Fall beanstandete der Betreiber lediglich eine nicht-immis-
sionsschutzrechtliche Auflage, die die zustindige Fachbehorde daraufhin aufhob,
was einen formlichen Widerspruch gegenstandslos machte. Im anderen Fall drang

120

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

N vermuten, eine hohere Zahl von formellen Widerspriichen. Ob bzw. wie-
weit das tatséchlich der Fall ist, wird weiter unten (Ziff. 3.4.1) zu zeigen
sein.

3.3. Genehmigungsauflagen

Inhaltlicher Kern des abschlieBend erlassenen (formellen) Genehmigungs-
bescheids sind die auf die beantragte Anlage hin spezifizierten Anforderun-
gen, die der Genehmigungsinhaber bei deren baulich-technischer Ausstat-
tung und/oder im laufenden Betrieb zu erfiillen hat. Dem Untersuchungs-
ziel entsprechend interessieren unter diesen als Nebenbestimmungen (§ 12
BImSchG) bezeichneten individuellen Anforderungen hauptsichlich die
immissionsschutzrechtlichen Auflagen, die vom Betreiber ein bestimmtes
Tun oder Unterlassen verlangen.?** Wie schon bei der Analyse des Verfah-
rensablaufs, die aus Vergleichsgriinden die Beteiligung der sonstigen,
nicht-immissionsschutzrechtliche Belange vertretenden Fachbehorden ein-
bezogen hat, wird auch deren Auflagenerteilung hier mit berticksichtigt.
Auf diese Weise soll der Moglichkeit Rechnung getragen werden, da3 Un-
terschiede bei den immissionsschutzrechtlichen Auflagen weniger aus der
Verschiedenartigkeit der Genehmigungsmodelle resultieren als vielmehr
aus davon unabhidngigen unterschiedlichen Randbedingungen. Zu denken
wiére dabei etwa an eine unterschiedliche Zusammensetzung der Rege-
lungsmaterien im Hinblick auf deren fachspezifischen »Auflagenbedarf«
oder auch an im Nord-Siid-Vergleich unterschiedlich »strenge« (infor-
melle) MaBstébe, die jeweils fachbehordeniibergreifend die Praxis der Auf-
lagenerteilung steuern.

Zunichst wird deshalb gepriift, ob bzw. inwieweit sich die vorherrschend
beteiligten sonstigen Fachbehorden beider Modelle des Instruments der
Auflagen in jeweils vergleichbarer Weise bedienten. Vor diesem Hinter-
grund wird dann die Handhabung der immissionsschutzrechtlichen Aufla-
gen untersucht. Die Datenanalyse stiitzt sich wie bisher vorrangig auf die
fiir das GAA-N und das LRA-1 ermittelten Befunde.

der Betreiber auf Anderungen sowohl nicht- als auch immissionsschutzrechtlicher
Auflagen. Wihrend die zustindige (sonstige) Fachbehorde zumindest teilweise
nachgab, bestand das GAA-1 auf seiner Forderung (dem sich das LRA-1 anschloR).
Widerspruch erging gleichwohl nicht.

243 AuBer den Auflagen umfaBt der Begriff der Nebenbestimmungen auch Bedingungen
und Befristungen. Von letzteren unterscheiden sich Auflagen dadurch, daB sie selb-
stindig (behordlicherseits) durchsetzbare Forderungen enthalten, deren Nichterfiil-
lung die Wirksamkeit der Genehmigung aber nicht beriihrt. Vgl. im einzelnen die
Erlduterung in Hansmann 1994, S. 27f.

121

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

3.3.1. Nicht-immissionsschutzrechtliche (sonstige) Auflagen

Tab. 30 zeigt die Haufigkeiten der Verfahren, in denen die hauptsichlich be-
teiligten sonstigen Fachbehorden einschlédgige Auflagen fiir die Genehmi-
gung erteilt haben. Die relativen Anteile beziehen sich dabei auf die jewei-
ligen Grundgesamtheiten der Verfahren. Das gleiche gilt fiir die (im Klein-
druck ausgewiesene) Beteiligung der zugehorigen Fachbehorden.?** Aus
ahnlich hohen Verfahrensanteilen in einer Auflagenkategorie 146t sich ohne
weiteres nur dann auf eine vergleichbare »Auflagenneigung« der jeweils
zustidndigen Fachbehorden schliefen, wenn diese in beiden Modellen auch
dhnlich hédufig in den Verfahren prasent waren.

Diese Konstellation ist offenkundig bei den bauordnungsrechtlichen
Auflagen gegeben. Sie wurden mit einer Differenz von 1,8 Prozentpunkten
nahezu gleichermafBien beim GAA-N (48,3% der Verfahren) und beim LRA-
1 (46,5%) erteilt bei ebenfalls nahezu gleicher Bauamtsprisenz von 89,7%
bzw. 90,7% (entsprechend 1,0 Prozentpunkte Differenz). Die Quoten fiir
die wasser- und bodenschutzbezogenen Auflagen differieren mit 6,2 Pro-
zentpunkten zwischen dem GAA-N (69,0%) und dem LRA-1 (62,8%) et-
was stirker, wobei die Beteiligungsquoten der zugehorigen Fachbehorden
von 89,7% bzw. 90,7% ebenfalls nur um 1,0 Prozentpunkte — wenngleich
in gegenliufiger Richtung — voneinander abweichen.?*

Bei den tibrigen nicht-immissionsschutzrechtlichen Materien stehen den
Auflagenanteilen grofere Divergenzen in der Verfahrensbeteiligung der je-
weiligen Fachbehorden gegeniiber. Von daher 1468t sich die » Auflagennei-
gung« nicht mehr hilfsweise aus den auf den Grundgesamtheiten basieren-
den Anteilswerten ablesen. Vergleichbar sind die Héiufigkeiten der Aufla-
generteilung erst dann, wenn man sie in Beziehung zur (im jeweiligen Be-
reich jeweils unterschiedlichen) Beteiligung der zugehorigen Behorde
setzt.?4¢ Die statistische Priifung der auf dieser Basis errechneten Auflagen-
anteile ergibt bei zwei weiteren Belangen, beim Brandschutz und beim Na-
turschutz, keine signifikanten Differenzen.?*” Wenn auch die Auflagenhiu-

244 Vgl. zu den relativen (und absoluten) Anteilen der Fachbehdrdenbeteiligung oben
Ziff. 2.3.2, Tab. 14. Der Fall, daB keinerlei fachbehordliche Auflagen erteilt wurden,
bildet bei allen drei Genehmigungsbehorden die seltene Ausnahme.

245 Die Differenz bei den Auflagenanteilen ist — unter Beriicksichtigung der zugehori-
gen fachbehordlichen Beteiligungsanteile — statistisch nicht signifikant (chi? = 0,68
< 2,71 fiir p=0,1 und df = 1).

246 Dies gilt selbstversténdlich auch fiir die bereits angesprochenen bauordnungs- und
wasser-/bodenschutzrechtlichen Belange, konnte dort aber wegen der jeweils nur
geringen Differenz der Behordenbeteiligung in der Darstellung vernachldssigt wer-
den (nicht aber bei der statistischen Priifung der Auflagendifferenz bei den wasser-
/bodenschutzrechtlichen Belangen, s. vorhergehende Anm.).

247 Brandschutz: chi? = 0,98, Naturschutz: chi? = 1,47 (Yates' Korrektur), jeweils < 2,71
fiir p=0,1 und df = 1.
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Tab. 30

Nicht-immissionsschutzrechtliche Auflagen (Auswahl — alphabetisch sor-

tiert)
GAA-N LRA-1 LRA-2
Abfall 28 1 7
48,3% 2,3% 29,2%
[Fachbehordenbeteiligung] [72,4%] [7,0%] [33,3%]
Arbeits-/gewerbl. Gesundheitsschutz 50 31 19
86,2% 72,1% 79,2%
[Fachbehordenbeteiligung] [100,0%] [100,0%] [100,0%]
Bauordnung 28 20 8
48,3% 46,5% 33,3%
[Fachbehordenbeteiligung] [89,7%] [90,7%] [95,8%]
Brandschutz 31 17 13
53,4% 39,5% 54,2%
[Fachbehdrdenbeteiligung] [81,0%] [72,1%] [58,3%]
Naturschutz 9 8 0
15,5% 18,6% 0,0%
[Fachbehordenbeteiligung] [29,3%] [23,3%] [25,0%]
Wasser-/Bodenschutz 40 27 17
69,0% 62,8% 70,8%
[Fachbehordenbeteiligung] (89,7%] [90,7%] [100,0%]
Kommunale Anforderungen 4 5 1
6,9% 11,6% 4,2%
[Gemeindenbeteiligung] [32,8%] [97,7%] [95,8%]
. 1 3 0
Keine Auflagen 1.7% 7.0% 0,0%
" 58 43 24
Verdahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschlieBen (Mehrfachnennungen), liegt die
Summe der absoluten bzw. relativen Hiufigkeiten tiber der Gesamtzahl der Verfahren bzw.

tiber 100%.
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figkeiten in den genannten vier Fachbelangen nicht statistisch signifikant
voneinander abweichen, so folgen sie insofern einer einheitlichen Tendenz,
als sich die jeweils zugehorige Fachbehorde beim GAA-N stets etwas »auf-
lagengeneigter« zeigt als das entsprechende Gegenstiick beim LRA-1. Da-
von auszunehmen ist lediglich der — vergleichsweise deutlich weniger héu-
fig beteiligte — Naturschutz. Er wurde beim LRA-1 gegeniiber dem GAA-
N einerseits in geringerem Mafle konsultiert, andererseits wartete er in die-
sen Fillen 6fter mit Auflagen auf.?*8

Nicht in das bisherige Bild einer (statistisch) gleichartigen Auflagenpra-
xis der beteiligten baden-wiirttembergischen und niedersidchsischen sonsti-
gen Fachbehorden fiigen sich die beiden noch offenen Belange des Abfall-
rechts und des Arbeitsschutzes (einschl. des gewerblichen Gesundheits-
schutzes).

Beim Abfallrecht basiert die Auflagenerteilung beim LRA-1 (wie auch
beim LRA-2) auf einer nicht nur relativ zum GAA-N, sondern auch absolut
duBerst geringen Behordenbeteiligung, auf deren mogliche Griinde schon
niher eingegangen wurde (vgl. oben Ziff. 2.3.2). Von daher fehlt es bereits
an den quantitativen Voraussetzungen fiir eine vergleichende Betrachtung
der geforderten einschldgigen Auflagen.

Anders stellt sich die Situation beim Arbeitsschutz dar. Fiir ihn ist bei

beiden Modelien das GAA zusiizlich zu den immissionsschutzrechtlichen
Belangen fachlich zustidndig. Auf Grund dieser im Norden wie im Siiden
gleichermaBien gegebenen fachlichen Doppelkompetenz hat das in immis-
sionsschutzrechtlichen Verfahren jeweils ausnahmslos beteiligte GAA im-
mer auch die arbeitsschutzrechtlichen Belange zu priifen. Bei von daher ge-
gebener identischer Fachbehordenbeteiligung erteilte das dem LRA-1 zu-
gehorige GAA-1 mit einem Anteil von 72,1% der Verfahren deutlich weni-
ger Auflagen als das GAA-N mit einer entsprechenden Quote von 86,2%.
Die Differenz von 14,1 Prozentpunkten ist statistisch signifikant.?*® Im
Hinblick auf den nachfolgenden Vergleich der immissionsschutzrechtli-
chen Auflagen ist es wichtig festzuhalten, daB beide Amter intern bran-
chenspezifisch organisiert sind und keine Separierung nach Arbeits- und
Immissionsschutz praktizieren (»Ein Mann-ein Betrieb«-Prinzip). Das be-
deutet im konkreten Fall, dafl beide Belange von jeweils ein und demselben
Sachbearbeiter gepriift werden.

Die von den Genehmigungsbehorden unterschiedlich gehandhabte Ein-
beziehung der — nicht den Fachbehorden im strikten Sinn zuzurechnenden
— Gemeinden wurde bereits angesprochen (vgl. oben Ziff. 2.3.2). Ihrer rou-

248 Beim LRA-1 in 8 von insgesamt 10, beim GAA-N in 9 von insgesamt 17 einschld-
gigen Fillen. Wegen der geringen absoluten Beteiligungsrate in beiden Modellen
bleibt die Differenz bei der Auflagenerteilung deutlich unterhalb statistischer Sig-
nifikanz (vgl. vorhergehende Anm.).

249 chi’=3,11>2,71,p=0,1,df = 1.
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tinemdBigen Anhorung im Siiden steht eine selektive, fallspezifisch ge-
wihrte Partizipation im Norden gegentiber. Angesichts dieser divergieren-
den Ausgangssituation diirfte es wenig tiberraschen, dal} in der Gesamtheit
der Verfahren die Kommunen beim LRA-1 vergleichsweise hdufiger zu-
sétzliche Anforderungen an die Genehmigungserteilung erhoben als beim
GAA-N (11,6% zu 6,9%). Man hitte jedoch mit einer noch groBeren (und
auch signifikanten) Differenz zugunsten des LRA-1 rechnen diirfen. Indes-
sen liegt der Anteil an kommunalen Auflagen, wenn man ihn auf die jewei-
lige gemeindliche Beteiligungsquote bezieht, beim GAA-N iiber dem beim
LRA-1 (21,1% zu 11,9%) — eine nicht unbedingt zu erwartende Differenz,
womit weniger ihr (statistisch nicht signifikantes) AusmaB?*° als vielmehr
ihre Bilanz »zugunsten« des GAA-N gemeint ist.

Die Analyse der im Genehmigungsbescheid niedergelegten nicht-immis-
sionsschutzrechtlichen fallspezifischen Anforderungen 148t sich abschlie-
Bend wie folgt restimieren. Insgesamt unterscheiden sich die an den Verfah-
ren vorherrschend beteiligten Fachbehorden in Baden-Wiirttemberg in ih-
rer »Auflagenneigung« nicht in statistisch relevanter Auspriagung von ihren
niedersdchsischen Pendants. Davon auszunehmen ist das GAA, das sich in
seiner fachlichen Zustédndigkeit fiir die arbeitsschutzrechtlichen Belange im
Norden als sichtlich »strenger« erweist als im Siiden.

3.3.2. Immissionsschutzrechtliche Auflagen

Die Belange, die am hdufigsten Gegenstand immissionsschutzrechtlicher
Auflagen waren, und die Anteile der jeweils davon betroffenen Verfahren
weist Tab. 31 aus.

Ein erster vergleichender Blick auf die Héufigkeitsverteilung ergibt, daf3
in jeder der aufgefiihrten Kategorien beim LRA-1 jeweils (relativ) mehr
Verfahren mit entsprechenden Auflagen belastet wurden als beim GAA-N.
Im einzelnen fallen dabei die anteiligen Differenzen bei den verschiedenen
Auflagenarten unterschiedlich hoch aus. Die geringste Abweichung von 1,2
Prozentpunkten zeigen Grenzwertfestsetzungen fiir Lirmimmissionen mit
einer Quote von 51,2% beim LRA-1 gegeniiber 50,0% beim GAA-N. Es
folgen — in aufsteigender Linie — mit einer Differenz von 4,1 Prozentpunk-
ten Grenzwertfestsetzungen fiir Schadstoffkonzentrationen in der Abluft
(55,8% gegeniiber 51,7%), mit einer Differenz von 6,1 Prozentpunkten Si-
cherheitstechnik (23,3% gegeniiber 17,2%) und mit einer Differenz von 7,4
Prozentpunkten baulich-technische Malnahmen zur Reduktion von Emis-

250 chi? = 0,38 (Yates' Korrektur) < 2,71 fiir p=0,lund df = 1.
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sionen iiber die Abluft (41,9% gegeniiber 34,5%). Séamtliche Unterschiede
bleiben allerdings unterhalb der Signifikanzgrenze.?’!

Tab. 31

Immissionsschutzrechtliche Auflagen (ohne MeB- und Priifnachweise)??

GAA-N LRA-1 LRA-2
" 29 22 16
Larm: Grenzwerte 50,0% 51.2% 66,7%
4 10 3
Lirm: Schallschutzmafinahmen 6.9% 22 3% 12.5%
Luft (Abluft): 30 24 16
Grenzwerte Schadstoffkonzentration 51,7% 55,8% 66,7%
Luft (Abluft): 20 18 4
Baulich-technische Mafnahmen 34,5% 41,9% 16,7%
. . . 10 10 4
Sicherheitstechnik* 17.2% 23.3% 16.7%
X 7 22 3
Sonstige Auflagen 12,1% 51.2% 12,5%
. 9 5 0
Keine Auflagen 15,5% 11.6% 0,0%
fah o 58 43 24
Wedzlwen gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Die sicherheitstechnischen Auflagen sind nicht samtlich im strikten Sinne immissionsschutz-
rechtlicher Natur, sondern schlieBen (zum kleineren Teil) auch gewerberechtliche Sicherheits-
technik ein.
Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschlieBen (Mehrfachnennungen), liegt die
Summe der absoluten bzw. relativen Héufigkeiten tiber der Gesamtzahl der Verfahren bzw.
iiber 100%.

%

Anders verhilt es sich bei den geforderten (baulich-technischen) Schall-
schutzmaBnahmen und den sonstigen, von den anderen Kategorien nicht er-
faBten Auflagen.?>? Beide erreichen beim LRA-1 signifikant hohere An-
teile als beim GAA-N. SchallschutzmaBnahmen wurden beim LRA-1 in

251 Der héchste Testwert von chi? = 1,15 < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1 ergibt sich fiir
die Differenz bei sicherheitstechnischen Auflagen.

252 Zu den insoweit auferlegten Nachweispflichten s. nachf. Tab. 32.

253 Der »Restkategorie« der sonstigen Auflagen zugeordnet ist ein breiteres Spektrum
von insgesamt seltener erhobenen Anforderungen an den Anlagenbetrieb wie bei-
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23,3% der Verfahren auferlegt gegeniiber einem Anteil von lediglich 6,9%
beim GAA-N.?%* Noch stirker divergieren die erzielten Quoten von 51,2%
bzw. 12,1% bei den sonstigen Auflagen.?5

Obwohl das LRA-1 bzw. »sein« zustdndiges GAA-1 in allen Kategorien
immissionsschutzrechtlicher Auflagen hohere Werte erzielt und sich inso-
fern »auflagengeneigter« zeigt als das GAA-N, weichen die Anteile der
Verfahren, die bei beiden Amtern von jeglichen Auflagen verschont blie-
ben, nur geringfiigig voneinander ab (11,6% gegeniiber 15,5%). Dies 146t
darauf schlieBen, daB die groBere Bereitschaft des GAA-1 zur Erteilung
von Auflagen weniger einem hoheren Aufkommen an Anlagen mit immis-
sionsschutzrechtlichem Reglementierungsbedarf zuzurechnen ist als viel-
mehr einer hdufigeren Kumulation von gleichgerichteten Auflagen i.S. ei-
ner Absicherung der im jeweiligen Bereich angestrebten Umweltvertrig-
lichkeit des Anlagenbetriebs. Das zeigt sich nicht zuletzt etwa auch darin,
daf} Grenzwertfestsetzungen fiir Larm und Schadstoffkonzentrationen in
der Abluft beim GAA-1 hiufiger als beim GAA-N von der Verpflichtung
auf baulich-technische Emissionsminderungsmafnahmen flankiert wur-
den, um so einem Uberschreiten der Grenzwerte vorzubeugen.

Die im Hinblick auf umweltschédliches Betreiberverhalten prohibitiver
orientierte Auflagenpraxis im Siiden kommt auch bei den Forderungen
nach MeB- und Priifnachweisen zum Ausdruck, die in 7ab. 32 wiedergege-
ben sind.

Wie zu sehen ist, verlangte das GAA-1 hiufiger als das GAA-N MeB-
nachweise fiir Schallimmissionen (Lidrm) und Schadstoffemissionen (Luft
bzw. Abluft),?3® sicherheitstechnische Priifungen®’ sowie sonstige (anla-
genbezogene Funktions-) Nachweise.?’® Auch hier sind die Abweichungen

spielsweise Beschrankungen der Anlagenkapazitit und der Betriebszeiten, Fristset-
zungen fiir baulich-technische Emissionsschutzmafnahmen, vom Betreiber durch-
zufiihrende regelmiBige Wartungs- und Kontrollmafinahmen oder auch die Vermei-
dung von Belédstigungen der Nachbarn durch betriebliche Lichtquellen.

254 chi? = 5,54 > 5,02, p = 0,025, df = 1.

255 chi?=21,19 > 10,8, p = 0,001, df = 1.

256 Inbeiden Rubriken handelt es sich ausschlieBlich um formliche Mefnachweise nach
§ 26 BImSchG, d.h. die Messungen (ggf. auch Berechnungen) miissen von einer 6f-
fentlich anerkannten, von der zusténdigen obersten Landesbehorde bekanntgegebe-
nen Stelle durchgefiihrt werden. Die Kosten trdgt der Betreiber.

257 Auch hier handelt es sich um formliche Priifungen gem. § 29a BImSchG, d.h. sie
sind von einer 6ffentlich anerkannten, von der zustéindigen obersten Landesbehorde
bekanntgegebenen Stelle oder durch andere gesetzlich anerkannte Sachverstindige
vornehmen zu lassen, ebenfalls auf Kosten des Betreibers.

258 Darunter zdhlen im einzelnen einmalige Nachweise wie Belege zur Wirksamkeit der
gewihlten Abluftreinigungsvorrichtung oder der Abscheideleistung der vom Betrei-
ber vorgesehenen Filteranlage (etwa durch Herstellerbescheinigung), Nachweise
der chemischen Zusammensetzung eines eingesetzten Stoffs oder regelmifBige
Nachweise im Hinblick auf die Einhaltung der maximal erlaubten Anlagenleistung
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in den einzelnen Nachweiskategorien unterschiedlich stark ausgeprigt. Au-
Berst gering fllt die Differenz (0,2 Prozentpunkte) bei den Schallimmis-
sionsmessungen aus, die in 20,9% der Verfahren beim LRA-1 gefordert
wurden gegeniiber 20,7% beim GAA-N. Kaum groBer (0,7 Prozentpunkte)
ist sie bei den sonstigen Nachweisen in Hohe von 9,3% gegeniiber 8,6%.
Eine deutlichere Abweichung (7,7 Prozentpunkte) findet sich bei den si-
cherheitstechnischen Priifungen von 16,3% gegeniiber 8,6%, die aber
gleichfalls statistisch unerheblich ist.?%° Signifikant ist dagegen der Unter-
schied in Hohe von 16,7 Prozentpunkten bei den Emissionsnachweisen fiir
Schadstoffkonzentrationen in der Abluft, die das LRA-1 bzw. GAA-1 in
51,2%, das GAA-N lediglich in 34,5% der Verfahren dem Betreiber aufer-
legte.?00

Tab. 32
Immissionsschutzrechtliche Nachweispflichten: Mef83- und Priifnachweise

GAA-N LRA-1 LRA-2
o 12 9 2
Larm 20,7% 20,9% 83%
20 22 10
Luft (Abluft) 34,5% 51,2% 41,7%
) ) ) 5 7 3
Sicherheitstechnik 8,6% 16,3% 12,5%
) ) 5 4 1
Sonstige Nachweise 8.6% 9,3% 4,2%
2 ' 27 15 11
Keine Nachweise 46,6% 34,9% 45,8%
Endabnahme 33 0 0
56,9% 0,0% 0,0%
[Anzeige der Betriebsaufnahme] [6] [2] [17]
. 58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Da sich die Kategorien nicht wechselseitig ausschlieBen (Mehrfachnennungen), liegt die
Summe der absoluten bzw. relativen Haufigkeiten iiber der Gesamtzahl der Verfahren bzw.
iiber 100%.

oder auch im Hinblick auf die Funktionstiichtigkeit der verlangten kontinuierlichen
MefBeinrichtungen.

259 Die Testwerte lauten fiir Schallimmissionsnachweise chi? = 0,90 und fiir sicherheits-
technische Priifungen chi? = 1,38, jeweils < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1.

260 chi>=2,83>2,71,p=0,1,df = 1.
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Insgesamt liegt der Anteil der Verfahren mit Nachweispflichten fiir Ldrm-
und/oder Luftwerte beim LRA-1 mit 60,4% zwar deutlich iiber dem beim
GAA-N mit 44,8%, die Differenz (15,6 Prozentpunkte) bleibt jedoch noch
(knapp) unterhalb statistischer Signifikanz.?! Eine in der Hohe vergleich-
bare, ebenfalls nicht ganz an die Signifikanzgrenze heranreichende antei-
lige Differenz von 15,2 Prozentpunkten (72,1% gegeniiber 56,9%) ergibt
sich,?6? wenn man auch die Verfahren beriicksichtigt, in denen der Betreiber
bereits seinem Antrag gutachtliche MeBbelege auf entsprechendes behord-
liches Verlangen hin beigefiigt hat.?*> Wihrend aber beim GAA-1 in den
Verfahren mit Auflagen zur Lirm- und/oder Luftmessung mehrheitlich zu-
sdtzliche Begutachtungen der Larm- bzw. Luftverhiltnisse des Anlagenbe-
triebs als Antragsunterlage vorlagen, verhilt es sich beim GAA-N genau
umgekehrt, d.h. mehrheitlich fehlte es an derartigen Gutachten.?** Dieser
Unterschied ist, wenn auch knapp, statistisch signifikant.?6

Wie schon bei den in Tab. 31 dargestellten immissionsschutzrechtlichen
Auflagen wurden beim LRA-1 auch weniger Verfahren von jeglichen Nach-
weispflichten freigestellt als beim GAA-N (34,9% gegeniiber 46,6%). Aber
auch diese — mit 11,7 Prozentpunkten im Vergleich zu dem entsprechenden
Wert bei den Auflagen deutlich gréBere — Differenz reicht nicht an eine sta-
tistische Signifikanz heran.?%® Insofern unterstreicht dieses Resultat die fiir
die Auflagenpraxis formulierte These in analoger Weise, dafl ndmlich das
in den verschiedenen Kategorien von Nachweispflichten ermittelte Gefille
zwischen dem baden-wiirttembergischen und dem niedersidchsischen Ge-
werbeaufsichtsamt weniger auf unterschiedliche, anlagenspezifisch be-
griindete Kontrollerfordernisse zuriickzufiihren ist, sondern sich mehr einer
den Betreiber stérker in die Pflicht der Auflagenerfiillung nehmenden und
insoweit absichernden Strategie verdankt.

Dieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick nicht in Einklang zu stehen
mit einem weiteren Befund, der die sog. Endabnahme betrifft (vorletzte
Zeile von Tab. 32). Es handelt sich dabei um eine in ihrem Umfang noch
unbestimmt belassene Uberpriifung der genehmigten Anlagenerrichtung

261 chi? = 2,44 < 2,71 fiir p= 0,1 und df = 1. Die absoluten Hiufigkeiten belaufen sich
auf jeweils 26 Fille.

262 chi?=2,45<2,71 fiir p=0,1 und df = 1. Die absolute Fallzahl betrdgt 31 beim LRA-
1 und 33 beim GAA-N.

263 Zudenim Rahmen der Vorantragsberatung bzw. der Antragsbearbeitung verlangten
Gutachten vgl. oben Ziff. 1.3.4 und 2.4.4.

264 Bei gleicher absoluter Anzahl an Verfahren mit Nachweispflichten fiir Luft und/oder
Liarmwerte von jeweils 26 erfolgte die Auflage in 16 Fillen beim LRA-1, aber nur
in 10 Fillen beim GAA-N zusitzlich zu einem bereits als Antragsunterlage gelie-
ferten einschlidgigen (prognostischen) Gutachten. Entsprechend betrégt die Relation
der Fille, in denen kein Gutachten existierte, 10 zu 16.

265 chi?=2,77 >2,71,p=0,1,df = 1.

266 chi=1,38<2,71,p=0,1,df = 1.

129

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

bzw. -dnderung nach deren Fertigstellung und Inbetriebnahme. Als Neben-
bestimmung zur Genehmigung findet sie sich nur in den niedersidchsischen
Bescheiden, und zwar in gut der Hilfte (56,9%) der Verfahren. Bei beiden
baden-wiirttembergischen Genehmigungsbehorden ist dieses Instrument
zwar als Moglichkeit bekannt, wird aber nicht in Anspruch genommen.

In der Ankiindigung einer Endabnahme konnte man eine Art Ausgleich
oder Surrogat fiir die festgestellte zurtickhaltendere Verwendung von Nach-
weispflichten beim GAA-N sehen. Tatséchlich konzentrieren sich die End-
abnahmen {iberproportional hiufig auf solche Verfahren, in denen fiir die
festgelegten Emissions- bzw. Immissionsgrenzwerte fiir Luft- und/oder
Lirm keine MeBbelege fiir ihre Einhaltung gefordert wurden.?®’” Mehrere
Griinde sprechen allerdings dagegen, die beiden Kontrollinstrumente als
materielle Aquivalente anzusehen. Wihrend MeBauflagen typischerweise
in Art, Umfang und Zeitpunkt spezifiziert sind und von daher dem Betreiber
wenig eigenen Handlungsspielraum bei ihrer Erfiillung belassen, ist bei der
behordlichen Ankiindigung einer abschlieBenden Gesamtiiberpriifung der
Anlage nach Inbetriebnahme eher das Gegenteil der Fall. Zum einen unter-
liegt schon deren Terminierung einer gewissen Disposition des Betreibers
insofern, als es in seiner Hand liegt, welche Zeitspanne er zwischen Inbe-
triecbnahme der Anlage und entsprechender Unterrichtung der Behorde ver-

i e A . . .
streichen 148t und wieweit er dariiber hinaus auch noch nach Anzeige der

Betriebsaufnahme den behordlichen Abnahmetermin unter Berufung auf
betriebsbedingte Umstiinde weiter hinausschieben kann.?%8 Zum zweiten ist
eine solche Gesamtpriifung zwangsldufig auf Sichtkontrollen duBerlicher
Betriebszustidnde und -abldufe (und ggf. zugehdriger technischer Unterla-
gen) beschriankt. Von daher diirfte sie allenfalls in Ausnahmefillen hinrei-
chende Anhaltspunkte fiir iiberh6hte Emissionen oder Immissionen liefern,
in der Regel die Frage der Grenzwerteinhaltung aber ungepriift lassen
(miissen). Werden dem Betreiber anldBlich festgestellter Méangel oder hin-
reichender Verdachtsmomente auf immissionsschutzwidrige Gegebenhei-
ten Nachbesserungen und/oder Mefinachweise auferlegt, diirfte er bestrebt
sein, der Behorde wenn nicht eine substantielle Minderung ihrer Forderun-

267 Der Zusammenhang zwischen fehlender Nachweispflicht der Grenzwerteinhaltung
und vorgesehener Endabnahme ist statistisch signifikant (chi? = 3,45 >2,71,p =0, 1,
df = 1).

268 Dabei diirfte es dem Betreiber entgegenkommen, dafl das GAA-N in der Mehrzahl
der Fille die Endabnahme unter Beteiligung der iibrigen am Genehmigungsverfah-
ren beteiligten Fachbehorden vorsieht und damit das Risiko zeitverzogernder Ko-
ordinationsprobleme in Kauf nimmt.
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gen, so doch zumindest eine groBziigige Frist fiir deren Erfiillung abzuhan-
deln.2?

Zwar ist beim Vergleich des Instruments der Endabnahme und dem der
MeBnachweise einzurdumen, daf} die regelméBige Bindung von Nachweis-
pflichten an Fristen?’? nicht bereits auch deren Einhaltung sichert und von
daher der Betreiber sich auch hier in Form von (geduldeten) Fristiiber-
schreitungen temporire Entlastung verschaffen kann. Gleichwohl diirften
dessen Dispositionsmoglichkeiten bei der zeitlich und vor allem auch in-
haltlich weitgehend offengehaltenen Endabnahme im ganzen gesehen deut-
lich groBer sein als bei den in Art, Umfang und Zeitpunkt prizisierten MeB-
auflagen.”’! Im Unterschied zu jenen zielgerichtet-problemspezifischen
Kontrollen hebt sich die Endabnahme nicht grundsitzlich von einer Be-
triebsrevision im Rahmen der allgemeinen immissionsschutzrechtlichen
Uberwachungstitigkeit der Gewerbeaufsicht nach § 52 BImSchG ab.?”?

Die dargelegten Befunde lassen sich thesenhaft zu folgendem Fazit fiir
die beiden Genehmigungsmodelle biindeln. Das baden-wiirttembergische
Modell begiinstigt eher eine prophylaktisch-absichernde, den Antragsteller
von vornherein auf »handfeste« Schutz- und PriifmaBnahmen verpflich-
tende Strategie des dem LRA »zuarbeitenden« GAA. Dieses »iliberwélzt«
so die Kontrolle der Umsetzung der Genehmigungsentscheidung in der
zweiten Vollzugsstufe »vor Ort« unmittelbar auf den Betreiber und mittel-
bar auf die Genehmigungsbehorde, die die Einhaltung der Auflagen gegen-
iber dem Betreiber durchzusetzen hat. Das LRA gewinnt damit aber zu-

269 Die Verpflichtung des Betreibers zur bloen Anzeige der Betriebsaufnahme (im
Kleindruck der Kategorie »Endabnahme« zugeordnet) statuiert dagegen lediglich
eine reine Informationspflicht, an die keine dariiber hinausgehenden Konsequenzen
gekniipft sind.

270 Die Nachweise fiir Lirmmessungen waren in der grolen Mehrheit innerhalb von ma-
ximal sechs Monaten nach Betriebsaufnahme vorzulegen. Bei den Nachweisen fiir
Luftmessungen war zum Teil eine ldngere Frist von maximal 12 Monaten vorgese-
hen.

271 Innicht wenigen Fillen enthalten sie detaillierte Vorgaben — wie etwa Zahl und Lage
der MeBpunkte — fiir die Durchfiihrung der Messung.

272 Das gilt auch fiir die Kosten, die in beiden Fillen grundsitzlich der Betreiber zu tra-
gen hat (§ 52 Abs. 4 BImSchG mit gewissen, hier aber nicht relevanten Differen-
zierungen). — Es ist an dieser Stelle nochmals ausdriicklich zu betonen, da weder
die (fristgerechte) Erfiillung der Nachweispflichten durch den Betreiber noch die
Terminierung und Durchfiihrung der Endabnahmen durch die Genehmigungsbe-
horde systematisch erfafit wurden. Beide fallen in das hier als zweite Stufe des Ge-
setzesvollzugs bezeichnete Stadium der Durchsetzung der im Genehmigungsbe-
scheid niedergelegten Entscheidung der ersten Vollzugsstufe, auf die sich die vor-
liegende Untersuchung konzentriert und auch beschrinkt (vgl. oben Kap. I). Die
Auswirkungen der Instrumentenwahl — MeBnachweise vs. Endabnahme — auf das
Ergebnis der zweiten Stufe i.S. der damit tatsdchlich erreichten Umweltvertréiglich-
keit des Anlagenbetriebs zu analysieren, bleibt vorerst ein Forschungsdesiderat.
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gleich einen Teil seines Handlungsspielraums zuriick, den es auf der ersten
Vollzugsstufe mangels zureichender eigener fachlich-technischer Kompe-
tenz faktisch an das GAA hat abtreten miissen. Demgegeniiber unterstiitzt
das niedersichsische Modell eher einen »sparsameren« Gebrauch von Vor-
abkontrollen zugunsten der Option einer zukiinftigen, nicht niher begrenz-
ten und ggf. umfassenden nachtriglichen Uberpriifung. Damit verschafft
sich hier die Gewerbeaufsicht gr6eren Handlungsspielraum fiir die zweite
Vollzugsstufe, wobei sie sich offenhilt, wieweit sie ihn zugunsten des Be-
treibers ausschopfen will.

3.4. Formliche Widerspriiche und ihr Ausgang

Der Antragsteller kann gegen den Genehmigungsbescheid — wie gegen je-
den anderen Verwaltungsakt auch — Rechtsmittel einlegen. Der Wider-
spruch, der im einzelnen materiell zu begriinden ist,2”® wird zunichst von
der Behorde, die den angegriffenen Verwaltungsakt erlassen hat, im vorlie-
genden Fall also von der Genehmigungsbehorde, i.S. einer Eigenkontrolle
auf Moglichkeiten einer Abhilfe der vorgetragenen Einwendungen des Wi-
derspruchsfiihrers hin gepriift. Hélt die Behorde die Einwendungen fiir zu-
ldssig und begriindet, erldBt sie einen entsprechenden (kostenfreien) Abhil-
febescheid. Sieht sie sich hierzu nicht in der Lage, leitet sie den Wider-
spruch zusammen mit einem verwaltungsinternen Vorlagebericht iiber das
(negative) Ergebnis ihrer Abhilfepriifung der (iibergeordneten) Wider-
spruchsbehorde (hier die niedersidchsische Bezirksregierung bzw. das ba-
den-wiirttembergische Regierungsprisidium) zu, die das Widerspruchsver-
fahren in Form eines Widerspruchsbescheids abschlieBend entscheidet. Der
Betreiber trigt die Kosten des Verfahrens, soweit seinem Widerspruch nicht
stattgegeben wird. Gegen den Widerspruch kann er Klage beim Verwal-
tungsgericht erheben.

Soweit der formelle Gang des verwaltungsformigen Widerspruchsver-
fahrens. In der Praxis ist es dagegen weit verbreitet (und war auch in den
hier untersuchten einschlégigen Fillen zu beobachten), daf die Behorde
den Widerspruchsfiihrer vorab informiert, wenn sie keine Abhilfemoglich-
keit sieht, und ihn auffordert mitzuteilen, ob er angesichts dieser Lage sei-
nen Widerspruch aufrechterhalten (und das Risiko einer kostenpflichtigen
Ablehnung durch die Widerspruchsbehorde eingehen) will. Diese »War-

273 Eine rechtlich-juristische Begriindung ist dagegen nicht erforderlich. Im tibrigen
miissen die Einwendungen gegen den Verwaltungsakt nicht explizit als Widerspruch
bezeichnet werden. Es geniigt, wenn der Betroffene zum Ausdruck bringt, in wel-
chen Punkten er sich gegen die behordliche Entscheidung zur Wehr setzen will. Ab-
grenzungsprobleme in dieser Hinsicht traten in der vorliegenden Untersuchung al-
lerdings nicht auf.

132

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

nung« ist freilich nicht ganz uneigenniitzig, da die Behorde im Falle der
Weiterleitung des Widerspruchs ihrerseits Gefahr lduft, zu unterliegen.

Dem behordlichen Interesse, formliche Widerspruchsverfahren mog-
lichst zu verhindern, ist — wie bereits angesprochen (Ziff. 3.2) — auch die
beim GAA-N geiibte Praxis der Zuleitung eines Bescheidsentwurfs zuzu-
rechnen. Der Antragsteller erhilt so Gelegenheit, durch Einwendungen auf
eine »Revision« der Genehmigungsbestimmungen zu seinen Gunsten hin-
zuwirken. Von daher 148t sich das Instrument des Vorabentwurfs als funk-
tionales Aquivalent zum férmlichen Widerspruch betrachten. Der entschei-
dende Unterschied zwischen den beiden Varianten der »Gegenwehr« des
Betreibers ist im wesentlichen in den Folgen fiir die Genehmigungsbehorde
als Adressatin zu sehen. Ihr ist die Reaktion auf Einwendungen gegen den
Entwurf freigestellt, da es sich jeweils um blo8e inoffizielle, nur der Eigen-
kontrolle unterliegende Instrumente handelt. Dies bedeutet insbesondere,
daB sie fiir ihre Entscheidung, ob bzw. wieweit sie der Beschwerde nach-
gibt, weder dem Betreiber noch der vorgesetzten Instanz Rechenschaft
schuldig ist.?’* Beim férmlichen Widerspruch unterliegt die Behorde dage-
gen — soweit sie keine vollstindige Abhilfe schafft — einer Begriindungs-
pflicht und muB sich der »externen« Kontrolle durch die Widerspruchs-
behorde aussetzen. Mit dieser »Fremdkontrolle« verbindet sich das Risiko
aktenkundiger Abidnderungen der Genehmigungsentscheidung, was den
kiinftigen Handlungsspielraum der Genehmigungsbehorde in dhnlich gela-
gerten Fillen einschrinkt. Fiir diese ist es von daher eine naheliegende Stra-
tegie, jenes Risiko moglichst zu minimieren, etwa eben durch das bereits
ndher beschriebene Einrdumen vorgelagerter, inoffizieller Beschwerde-
moglichkeiten gegen einen als »probeweise« deklarierten Genehmigungs-
bescheid. Die Frage, wieweit dieses Mittel tatséchlich trdgt, formliche Wi-
derspriiche »aufzufangen, 148t sich tiberpriifen, wenn man die Einwendun-
gen gegen Vorabentwiirfe als eine Art faktischer Widerspriiche bei der
nachfolgenden quantitativen und qualitativen Bilanz der (formlichen) Wi-
derspriiche mit in Rechnung stellt.

3.4.1. Hdufigkeit von Widerspriichen

Einen Uberblick iiber die Haufigkeit formlicher Widerspriiche gegen den
Genehmigungsbescheid in den beiden Modellen gibt 7Tab. 33. Zum Ver-
gleich ist der jeweilige Gesamtanteil an Einwanden gegen Genehmigungs-
auflagen ausgewiesen, der sich aus den formlichen Widerspriichen und den
gegen Entwurfsfassungen vorgebrachten Einwendungen i.S. faktischer Wi-
derspriiche zusammensetzt (Zeilen im Kleindruck).

274 Die Freistellung von einer expliziten Rechtfertigungspflicht bedeutet selbstver-
stédndlich keine Entbindung vom rechtlich Zulissigen.
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Tab. 33
Hiufigkeit formlicher Widerspriiche gegen den Genehmigungsbescheid

GAA-N LRA-1 LRA-2
. . 15 6 1
Formlicher Widerspruch 25 9% 14.0% 4.2%

_ [26] [8] (1]

[Formliche und faktische Widerspriiche] [44,8%) [18,6%] [4,2%)]
P 5 43 37 23

Kein formlicher Widerspruch 74.1% 86.0% 95.8%
[32] [35] [23]

[Kein formlicher oder faktischer Widerspruch] [55,2%] [81,4%) [95,8%]
58 43 24

Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Betrachtet man zunichst die Gruppe der férmlichen Widerspriiche, so wur-
den sie in rd. einem Viertel (25,9%) der Verfahren beim GAA-N, aber nur
in rd. einem Siebtel (14,0%) der Verfahren beim LRA-1 erhoben.?’® Der
Unterschied bleibt aber unterhalb statistischer Signifikanz.?’°

Das Bild éndert sich, wenn man auch die faktischen Einwendungen mit
einbezieht (Zeilen im Kleindruck). Fiihrte dieses dem Antragsteller in er-
ster Linie beim GAA-N zusitzlich verfiigbare — vom férmlichen Wider-
spruch grundsitzlich unabhingige — Instrument dazu, daf fast jeder zweite
(44,8%) Genehmigungsbescheid bzw. dessen Entwurf bemingelt wurde,
erhoht sich der vergleichbare Anteil beim LRA-1, das Vorabentwiirfe ledig-
lich ausnahmsweise tiberstellte, nur geringfiigig auf 18,6%, was etwa jedem
fiinften Verfahren entspricht.?”” Dieses Gefille ist statistisch signifikant.?”8

Das Ergebnis belegt in anderer Form noch einmal das schon weiter oben
(Ziff. 3.2) festgestellte Potential von Entwurfsfassungen, formliche Wider-
spruchsverfahren zu verhindern. Auf der anderen Seite bleibt aber auch
festzuhalten, daB insgesamt das Niveau der Widerspruchsneigung beim
GAA-N immer noch deutlich — wenngleich nicht signifikant — iiber dem
beim LRA-1 trotz dessen weitgehendem Verzicht auf Vorabentwiirfe liegt
bzw. dieses keinesfalls unterschreitet. Das fiihrt zu der ergéinzenden These,
daB sich die prophylaktische Wirkung des Genehmigungsentwurfs im Er-

275 Beim LRA-2 wurde in nur einem Fall Widerspruch eingelegt.

276 chi?=2,13 < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1.

277 Beim LRA-1 wurde, wie erwéhnt, nur in zwei Fillen dem Antragsteller auf dessen
ausdriicklichen Wunsch eine Entwurfsfassung iiberstellt. In beiden Fiéllen machte
dieser Einwendungen geltend (vgl. oben Anm. 242).

278 chi*=17,61 > 6,64, p = 0,01, df = 1.
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gebnis darin erschopft, den von diesem selbst evozierten Effekt i.S. einer
Ermunterung zur Gegenwehr zu neutralisieren.?”

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung ist die weitere Frage von be-
sonderem Interesse, ob bzw. inwieweit die unterschiedliche Widerspruchs-
neigung der Antragsteller sich in beiden Genehmigungsmodellen gleicher-
mafen auf immissionsschutzrechtliche und sonstige Belange betreffende
Auflagen erstreckt. Die Ergebnisse sind in Tab. 34.1 fiir die gegen immis-
sionsschutzrechtliche Bestimmungen und in Tab. 34.2 fiir die gegen son-
stige Bestimmungen gerichteten Widerspriiche dargestellt. Analog zu Tab.
33 sind auch hier zusitzlich die jeweiligen Gesamtanteile an férmlichen
und faktischen Einwendungen ausgewiesen (Zeilen im Kleindruck).?80

Was die férmlichen Widerspriiche gegen immissionsschutzrechtliche
Auflagen anbelangt (Tab. 34.1), so ergibt sich auch fiir diese Teilmenge
beim GAA-N ein hoherer Anteil als beim LRA-1 (13,8% gegeniiber 7,0%).
Wie bei der Gesamtmenge der Widerspriiche bleibt aber die Differenz un-
terhalb statistischer Signifikanz.?®! Die Angleichung der formellen Wider-
spruchshdufigkeiten verdankt sich auch hier der Absorption von Gegen-
wehr durch Vorabentwiirfe. Nimmt man die gegen diese vorgetragenen Ein-
wendungen hinzu (Zeilen im Kleindruck), ist beim GAA-N ein deutlicher
Anstieg des Revisionsverlangens der Genehmigungsentscheidung auf ein
knappes Viertel (24,1%) der Verfahren zu verzeichnen, dem lediglich ein
knappes Zehntel (9,3%) beim LRA-1 gegeniibersteht. Dieser Unterschied
ist wiederum statistisch signifikant.?8?

Betrachtet man nun die Widerspriiche gegen sonstige, nicht-immissions-
schutzrechtliche Belange abdeckende Auflagen (Tab. 34.2), sticht als erstes
hervor, daf sie in beiden Genehmigungsmodellen diejenigen gegen immis-
sionsschutzrechtliche Auflagen (Tab. 34.1) iibertreffen. In statistisch signi-
fikantem AusmaB ist dies allerdings nur beim GAA-N der Fall und dort zu-

279 Die Aussage istim statistischen Sinne zu verstehen, d.h. sie gilt nicht unbedingt auch
im jeweiligen konkreten Einzelfall.

280 In drei Fillen — alle beim GAA-N — wurden sowohl Einwendungen gegen die Ent-
wurfsfassung als auch formlicher Widerspruch gegen den abschliefenden, den vor-
gebrachten Monita gegen den Entwurf nicht bzw. nur teilweise Rechnung tragenden
Genehmigungsbescheid erhoben. Diese Kumulation von faktischem und nachfol-
gendem formlichen Widerspruch in ein und demselben Verfahren schligt sich
zwangsldufig nichtin der Haufigkeit der beide Formen umfassenden Hauptkategorie
der Tabelle nieder.

281 chi® = 1,18 < 2,71 fiir p= 0,1 und df = 1.

282 chi’=3,71 > 2,71, p =0,1, df = 1. Der Testwert verfehlt knapp das nichsthhere
Signifikanzniveau von p = 0,05 fiir chi? > 3,84 und df = 1.
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dem nur bei Beriicksichtigung auch der nicht-formlichen Einwendungen
(Zeilen im Kleindruck).?83

Tab. 34.1
Hiufigkeit formlicher Widerspriiche gegen immissionsschutzrechtliche
Auflagen des Genehmigungsbescheids

GAA-N LRA-1 LRA-2
o ) 8 3 1
Formlicher Widerspruch 13.8% 7.0% 4.2%

. _ [14] [4] [1]

[Formliche und faktische Widerspriiche] [24,1%] [9,3%)] [4,2%)]
50 40 23

Kein formlicher Widerspruch 86.2% 93.0% 95 8%
[44] [391 [23]

[Kein férmlicher oder faktischer Widerspruch] [75,9%] [90,7%] [95,8%]
58 43 24

Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Im einzelnen ist fiir die nicht-immissionsschutzrechtlichen Auflagen beim
GAA-N ein signifikant hoherer Anteil als beim LRA-1 bereits allein an
formlichen Widerspriichen zu verbuchen (25,9% gegeniiber 9,3%),28* was
im immissionsschutzrechtlichen Bereich nicht der Fall war. Auf der ande-
ren Seite dhnelt sich die Situation bei beiden Auflagenarten wiederum in-
soweit, als auch hier die Zahl der férmlichen Widerspriiche, insbesondere
beim GAA-N, Ergebnis erfolgreicher Reduktion eines anfianglich htheren
(faktischen) Widerspruchspotentials ist. Das zeigt sich im deutlich grofe-
ren Gefille des Gesamtanteils an formlichen und nicht-formlichen Revisi-
onsbegehren, der sich in Niedersachsen auf 41,4% der Verfahren, beim
LRA-1 dagegen lediglich auf 14,0% beliuft.?85

283 chi?=3,91 > 3,84, p = 0,05, df = 1. Bezieht man den Vergleich der Widerspruchs-
héufigkeiten gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen einerseits und sonstige
Auflagen andererseits ausschlieBlich auf die formlichen Widerspriiche, bleibt der
Testwert knapp unter der Signifikanzgrenze (chi?=2,66 < 2,71 firp=0,1 und df = 1).

284 chi’?=4,44 > 3,84, p = 0,05, df = 1.

285 Das spiegelt sich auch im Signifikanzniveau wider: chi? = 9,89 > 7,88, p = 0,005,
df = 1.
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Tab. 34.2
Hiufigkeit formlicher Widerspriiche gegen sonstige, nicht-immissions-
schutzrechtliche Auflagen des Genehmigungsbescheids

GAA-N LRA-1 LRA-2
15 4 1
Formlicher Widerspruch 25 99 9.3% 4.2%
) ) ) [24] [6] [1]
[Formliche und faktische Widerspriiche] [41,4%) [14,0%] [4,2%]
. . . 43 39 23
Kein formlicher Widerspruch 74.1% 90.7% 95.8%
[34] [371 [23]
[Kein férmlicher oder faktischer Widerspruch] [58,6%] [86,0%] [95,8%)]
58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Die Verringerung der Differenz an Widerspriichen zwischen den beiden Ge-
nehmigungsmodellen bei Ausblendung der nicht-férmlichen Einwendun-
gen, wie sie auch bei den immissionsschutzrechtlichen Auflagen zu beob-
achten war, 148t sich wie dort auf den formliche Einreden auffangenden Me-
chanismus des Vorabentwurfs zuriickfithren. Das hier gleichwohl verblei-
bende Nord-Siid-Gefille in der Widerspruchsneigung in nicht-immissions-
schutzrechtlichen Belangen ist damit aber noch nicht erklart.

Als ausschlaggebenden EinfluBfaktor einschligige Streitigkeiten im vor-
ausliegenden Verfahrensverlauf zu vermuten, liegt nahe. Tats#chlich war es
jedoch, wie dargelegt (vgl. oben Ziff. 3.1.3), beim GAA-N zum einen nicht
ofter als beim LRA-1 zu Kontroversen tiber nicht-immissionsschutzrecht-
liche Belange gekommen. Unabhingig davon besteht zum anderen bei bei-
den Genehmigungsbehorden kein statistischer Zusammenhang zwischen
vorausgegangenen Verfahrenskonflikten und formlichen Widersprii-
chen.?8 Ein solcher ist dagegen, wie an anderer Stelle bereits erwihnt,
beim GAA-N zwischen Bescheidsentwurf und Verzicht auf f6rmlichen Wi-
derspruch gegeben.?8” Von den 15 Widerspriichen erfolgten 12 in Verfah-
ren, in denen der Antragsteller keine Entwurfsfassung erhalten hatte, und
entsprechend nur drei, in denen das der Fall war. Bei den immissionsschutz-
rechtliche Auflagen betreffenden Widerspriichen besteht ein solcher statis-

286 Der entsprechende Testwert liegt beim GAA-N nur bei chi? = 0,03 < 2,71 fiir p =
0,1 und df = 1. Beim LRA-1 ist ein etwaiger Zusammenhang ebenfalls auszuschlie-
Ben, wegen der geringen (absoluten) Zahl von lediglich vier Widerspriichen aber sta-
tistisch nicht mehr nachweisbar.

287 Vgl. oben Ziff. 3.2 mit Anm. 238.
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tischer Konnex nicht. Hinzu kommt, dall die immissionsschutzrechtlichen
Streitigkeiten hdufiger als die sonstigen Konflikte noch im laufenden Ver-
fahren zur Zufriedenheit des Antragstellers geregelt wurden, wofiir der ge-
ringere Anteil an Anderungswiinschen der entsprechenden Auflagen in den
Entwurfsfassungen spricht (vgl. oben Ziff. 3.2, Tab. 28).288

Mit Blick auf diese verschiedenen Zusammenhénge bietet sich als Erklai-
rung fiir die hoheren Anteile an férmlichen nicht-immissionsschutzrechtli-
chen Widerspriichen in Niedersachsen gegeniiber Baden-Wiirttemberg fol-
gende These an. Der Antragsteller macht bei der niederséchsischen Geneh-
migungsbehorde die Erfahrung, dafl es sich lohnt, um moglichst giinstige
Genehmigungsbedingungen zu kdmpfen. Erfolge kann er dabei insbeson-
dere bei den immissionsschutzrechtlichen Belangen verbuchen, da diese
der (im rechtlichen Rahmen) autonomen Disposition des GAA-N als Fach-
und Genehmigungsinstanz unterliegen. Entsprechend ist er geneigt, diese
Erfahrung zu generalisieren und bei den tibrigen beteiligten Fachbehorden
ebenfalls auf ein Entgegenkommen zu setzen. Soweit der Verfahrensverlauf
selbst keine Gelegenheit zum »Aushandeln« geboten hat, sei es, weil die
betroffene Fachbehorde nicht unmittelbar am Verfahren beteiligt war, sei
es, weil der Antragsteller nicht durch einen Vorabentwurf iiber deren Auf-
lagen informiert wurde, bietet sich ihm der férmliche Widerspruch als (letz-

Nittal Wahs 1 1 M
tes) Mittel zur Wahrung seiner Interessen an. Dafl dabei seine Aussichten

denen bei nicht-férmlichen Einwendungen nicht nachstehen, zeigt der
nachfolgende Abschnitt.

Demgegeniiber muflte der Antragsteller bei der baden-wiirttembergi-
schen Genehmigungsbehorde hdufig erleben, daB selbst beharrliches Ver-
handeln unter Fiirsprache der Genehmigungsbehtrde das GAA-1 nur be-
grenzt dazu bewegen konnte, von seinen einmal eingenommenen Positio-
nen abzuriicken und sich auf Konzessionen einzulassen. Von daher diirfte
sich der Betreiber insgesamt weniger ermutigt sehen, darauf zu setzen, mit
einem Widerspruch den Behorden mehr als das bisher Erreichte abhandeln
zu konnen.

3.4.2. Ausgang der Widerspruchsverfahren (Entscheidung der
Genehmigungsbehorde)

Die formlichen Widerspriiche lassen sich aus Sicht des Antragstellers als
das im Verfahren selbst nicht zufriedenstellend bewiltigte oder auch nicht
offen zur Sprache gebrachte Konfliktpotential betrachten. Die Bedingun-
gen, denen die nachtrigliche Interessenwahrung im Wege eines offiziellen

288 Die (auf geringen absoluten Hiufigkeiten beruhende) Differenz bleibt allerdings un-
terhalb des Signifikanzniveaus.
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Widerspruchsverfahrens unterliegen, erscheinen auf den ersten Blick wenig
glinstig. SchlieBlich haben sich die Genehmigungsbehorde bzw. die fak-
tisch weitgehend autonom agierenden Fachbehorden mit ihren Anforderun-
gen in dem erlassenen Genehmigungsbescheid rechtsverbindlich festge-
legt. Ein Abriicken von der getroffenen Entscheidung ist zwangsldufig da-
mit verbunden, eine Fehlentscheidung oder einen Irrtum eingestehen zu
miissen. Auf der anderen Seite erwéchst dem Betreiber — unter den Bedin-
gungen der oben dargelegten (Ziff. 3.4) gingigen Verwaltungspraxis — auch
im formlichen Widerspruchsverfahren erst dann ein (Kosten-) Risiko, wenn
er bei negativem Ausgang der vorgeschalteten Abhilfepriifung durch die
Genehmigungsbehorde an seinem Widerspruch festhlt.

Der Ausgang der Widerspruchsverfahren wird in der vorliegenden Un-
tersuchung nur bis zur Entscheidung der Genehmigungsbehorde in Form
der Abhilfepriifung verfolgt. Dazu gehort auch die Reaktion des Wider-
spruchsfiihrers (Antragstellers) im Sinne der Akzeptanz bzw. (durch Auf-
rechterhaltung des Widerspruchs dokumentierte) Nichtakzeptanz der ge-
troffenen Entscheidung in denjenigen Fillen, in denen die Genehmigungs-
behorde keine vollstéindige Abhilfe geschaffen hat.?8?

Die Befunde zur behordlichen Abhilfepriifung sind in 7ab. 35.1 im Hin-
blick auf die Einwendungen gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen
und in Tab. 35.2 im Hinblick auf die Einwendungen gegen sonstige, nicht-
immissionsschutzrechtliche Auflagen wiedergegeben. Einschrinkend ist
allerdings hinzuzufiigen, daf} die geringe (absolute) Anzahl an férmlichen
Widerspriichen, namentlich beim LRA-1, es nicht zuldBt, die Haufigkeits-
verteilungen der erfolgten Abhilfe mit statistischen Mitteln vergleichend zu
analysieren und die Ergebnisse entsprechend abzusichern. Systematische
Unterschiede zwischen der niedersédchsischen und der baden-wiirttember-
gischen Genehmigungsbehorde bzw. den zustdndigen Fachdmtern lassen
sich von daher nicht identifizieren. Insgesamt sprechen die Befunde eher
fiir eine elementare Ahnlichkeit der beteiligten Amter in der Reaktion auf
formliche Widerspriiche. Bei beiden iberwiegt die Bereitschaft zur
(Selbst-) Korrektur der angegriffenen Auflagen der Genehmigungsent-
scheidung. Das war angesichts des damit verbundenen Risikos eines Auto-
ritdts- und Glaubwiirdigkeitsverlusts gegeniiber dem Betreiber nicht ohne

289 Den Ausgang der Abhilfepriifung durch die Genehmigungsbehorde iiber den Wi-
derspruch (einschliefilich der Reaktion des Antragstellers) hier als MaBstab fiir die
Wirksamkeit dieses Mittels zugrunde zu legen, entspricht der Konzentration der Un-
tersuchung auf das jeweilige Entscheidungsverhalten der Genehmigungsbehorde in
den beiden Organisationsmodellen. Die (iibergeordnete) Widerspruchsbehorde und
entsprechend deren Entscheidung bilden eine von der (unteren) Genehmigungsbe-
horde organisatorisch separierte, unabhiangige Ebene der Verwaltung. Abgesehen
davon hatte die (iibergeordnete) Widerspruchsbehorde die (insgesamt wenigen) ihr
vorgelegten (aufrechterhaltenen) Widerspriiche bei Abschluff der Erhebungsphase
— von einer Ausnahme abgesehen — noch nicht beschieden.
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weiteres zu erwarten. Schwerer als dies wiegt aber offenbar das behordliche
Interesse daran, eine Vorlage des Widerspruchs bei der oberen Wider-
spruchsbehorde moglichst abzuwehren.

Wendet man sich zunédchst der (kleineren) Anzahl der férmlichen Wider-
spriiche gegen immissionsschutzrechtliche Auflagen zu, ergibt sich fiir Um-
fang und Ausmaf der behordlichen Abhilfe folgendes Bild (Tab. 35.1).

Tab. 35.1

Ausgang foérmlicher Widerspriiche gegen immissionsschutzrechtliche Auf-
lagen des Genehmigungsbescheids”

GAA-N LRA-1 LRA-2 -
- . 2 0 1
Vollstidndige Abhilfe 25 0% 0.0% 100.0%
I . . . [5] [0] [1]
[Formliche und faktische Widerspriiche] [35,7%] [0,0%] [100,0%]
1
Teilweise Abhilfe 6255% 33.3% 0 (0)%
. 5] {ij (i
[Fﬁrmliche und faktische Widerspr[iche] [35’7%] [25,0%] [0,0%]
; ; 1 2 0
Keine Abhilfe 12,5% 66.7% 0.0%
N . . . [4] [3] [0]
[Formliche und faktische Widerspriiche] [28,6%] [75,0%] [0,0%)]
T . . 8 3 1
Formliche Widerspriiche gesamt 100.0% 100.0% 100.0%
. . . ) [14] 41 [1]
[Formliche und faktische Widerspriiche] [100,0%] [100,0%] [100,0%]

Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheiten an Widerspriichen dient die Prozentu-
ierung lediglich einer ndherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen
Kategorien entfallenden absoluten Haufigkeiten.

Von den insgesamt acht formlichen Widerspruchsfillen beim GAA-N gin-
gen fiinf zumindest teilweise und zwei vollstindig zugunsten des Antrag-
stellers aus.?? Lediglich in einem Fall hielt die Behdrde an ihrer urspriing-

290 Die haufigsten Widerspruchspunkte betrafen Mefivorgaben fiir Emissions- bzw. Im-
missionsnachweise und bauliche Mafinahmen zur Minderung von Schadstoffemis-
sionen. Einreden gegen Grenzwertfestsetzungen blieben dagegen die Ausnahme.
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lichen Entscheidung fest.?’! Zum Vergleich sind — analog zu Tab. 33, 34.1
und 34.2 — die Anteile in den drei Abhilfekategorien fiir die Gesamtheit der
formlichen und nicht-formlichen Einwendungen ausgewiesen (Zeilen im
Kleindruck). Dabei zeigt sich — was vielleicht so nicht zu erwarten war —,
daf} nicht-férmlichen Revisionsbegehren 6fter als férmlichen jegliches (ab-
helfendes) Entgegenkommen verweigert wurde.?? Der Grund kénnte darin
zu suchen sein, daB sich die Folgen génzlich verweigerter Abhilfe eines
férmliBChen Widerspruchs der Kontrolle der Genehmigungsbehorde entzie-
hen.?

Beim LRA-1 nahmen die formlichen Widerspriiche wie auch die einzige
nicht-féormliche Einwendung einen eher ungiinstigen Ausgang fiir den An-
tragsteller mit nur einer teilweisen Abhilfe und zwei bzw. bei Einrechnung
der nicht-formlichen Einwendungen insgesamt drei vollstindigen Zuriick-
weisungen.?®* Die geringe Anzahl von lediglich drei bzw. vier einschligi-
gen Fillen erlaubt, wie gesagt, nicht, aus den Befunden weitergehende (ver-
gleichende) SchluBifolgerungen zu ziehen.

Insgesamt erfolgreicher waren die (zahlreicheren) formlichen Wider-
spriiche gegen sonstige, nicht-immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-

291 Der Antragsteller, ein mittelgrofies Unternehmen, erhielt seinen Widerspruch auf-
recht. Bei Abschluf} der Erhebung lag noch kein Bescheid der Widerspruchsbehorde
(Bezirksregierung) vor.

292 Dabei ist daran zu erinnern, daf} die Antragsteller auf die in vollem Umfang zuriick-
gewiesenen nicht-formlichen Einwendungen (drei Fille) nicht mit einem formlichen
Widerspruchsverfahren reagiert haben (Ziff. 3.2, nach Tab. 29). Bei den insgesamt
verweigerten (formlichen) Abhilfen handelt es sich also um davon verschiedene,
nichtidentische Fiille.

293 Das gilt im Prinzip auch fiir lediglich teilweise geschaffene Abhilfe. Im Unterschied
zur vollstdndigen Ablehnung lduft in diesem Fall der Antragsteller bei Aufrechter-
haltung seines Widerspruchs allerdings Gefahr, daf} die (iibergeordnete) Wider-
spruchsbehorde nicht nur die von der Genehmigungsinstanz verweigerte Abhilfe be-
stitigt, sondern auch die von dieser eingerdumten Zugestandnisse wieder zuriick-
nimmt (»reformatio in peius«).

294 In den beiden Fillen nicht abgeholfener (formlicher) Widerspriiche hielten (wie
beim GAA-N) die Antragsteller (jeweils ein GroBunternehmen) an diesen fest. Dem
LRA-1 war allerdings beide Male eine Abhilfe insofern von vornherein verwehrt,
als es an einen die angegriffene Auflage als zwingend vorschreibenden Erlafl des
Ministeriums gebunden war. Bei Abschluff der Erhebung lag ein Bescheid der Wi-
derspruchsbehorde (Regierungsprésidium) noch nicht vor. Auch im Fall des ledig-
lich teilweise abgeholfenen (formlichen) Widerspruchs insistierte der Antragsteller,
ein GroBunternehmen, auf seiner Einrede. Der Bescheid der Widerspruchsbehorde
(Regierungsprisidium) enthélt einen »Kompromifi« zwischen der Forderung des
Betreibers und der (nur bedingt) gewihrten Abhilfe der Genehmigungsbehorde. Im
(einzigen) Fall der vollstidndig zuriickgewiesenen nicht-férmlichen Einwendung hat
der Betreiber die Entscheidung der Genehmigungsbehorde dagegen akzeptiert (vgl.
oben Anm. 242).
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auflagen (Tab. 35.2).2%° Beim GAA-N wurde in zwei Dritteln (66,7%) der
Fille vollstdndige Abhilfe geschaffen, lediglich in einem Fall blieb es bei
der urspriinglichen Entscheidung. Dabei lag die Entscheidung iiber eine
mogliche Abhilfe — wie zuvor bei den nicht-férmlichen Einwendungen
(vgl. oben Ziff. 3.2) — faktisch in der Hand der betroffenen Fachdmter. Seine
entsprechende Anfrage hat das GAA-N in den meisten Fillen mit der Be-
fiirwortung einer wohlwollenden Priifung verbunden. Damit blieb es seiner
schon im Verfahren verfolgten Linie treu, in Streitigkeiten zwischen Fach-
behorde und Antragsteller zugunsten des Antragstellers zu intervenie-
ren.?® Diese Strategie ermoglicht es der niedersidchsischen Behorde auf der
einen Seite, sich gegeniiber dem Antragsteller als dessen Anliegen unter-
stiitzende Instanz zu préisentieren. Auf der anderen Seite bereitet sie damit
den Boden fiir eine hohere Abnahmebereitschaft des Antragstellers hin-
sichtlich der immissionsschutzrechtlich gebotenen, von ihr selbst (fachlich)
zu verantwortenden Genehmigungsanforderungen.

Auch beim LRA-1 war den Widerspriichen gegen nicht-immissions-
schutzrechtliche Auflagen groBerer Erfolg beschieden als denen gegen im-
missionsschutzrechtliche Auflagen. Den drei formlichen Widerspriichen
und der einzigen nicht-férmlichen Einwendung wurde je zur Hilfte voll-
stindig bzw. zumindest teilweise stattgegeben. Allerdings leidet auch hier
die Moglichkeit eines aussagekréftigen Vergleichs sowohl intern zwischen
den auflagenbezogenen Widerspruchsarten als auch extern mit dem GAA-
N an der geringen absoluten Fallzahl.

295 Die héufigsten Widerspruchspunkte betrafen den Arbeitsschutz sowie — mit deutli-
chem Abstand — den Brandschutz. In dem Umstand, daf auch die fachliche Zustin-
digkeit fiir den Arbeitsschutz beim GAA-N liegt, konnte eine maBgebliche Ursache
fiir die vergleichsweise hohe Zahl von Einreden speziell gegen diese Auflagenart
zu suchen sein. Die Erfahrung einer gewissen Verhandlungsbereitschaft des GAA-
N mag den Antragsteller veranlaflt haben, auch auf diesem Gebiet auf ein groferes
behordliches Entgegenkommen als bei anderen Fachéimtern zu setzen. Beim LRA-
1 war in keinem Fall eine arbeitsschutzrechtliche Bestimmung moniert worden, die
ebenfalls in die fachliche Zustindigkeit des dortigen, aber weniger nachgiebig agie-
renden GAA-1 fillt.

296 Vgl. oben Ziff. 3.1.3. mit Tab. 25.1.
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Tab. 35.2

Ausgang formlicher Widerspriiche gegen sonstige, nicht-immissionsschutz-
rechtliche Auflagen des Genehmigungsbescheids”

GAA-N LRA-1 LRA-2
10 2 1
Vollstindige Abhilfe 66.7% 50.0% 100.0%
N e . ) [13] [31 (1
[Formliche und faktische Widerspriiche] [54,2%)] [50,0%] [100,0%)]
. . 4 2 0
Teilweise Abhilfe 26.7% 50.0% 0.0%
—_— . ) ) [8] [3] [0]
[Formliche und faktische Widerspriiche] [33.3%] [50,0%] [0,0%]
Keine Abhilfe 6 ;% 0 g% 0 (0)%
o ; ; N [3] [0] [0]
[Formliche und faktische Widerspriiche] [12,5%) [0,0%] [0,0%]
g ’ i 15 4 1
Formliche Widerspriiche gesamt 100.1% 100.0% 100.0%
" : : . [24] [6] 1
[Formliche und faktische Widerspriiche] [100,0%] [100,0%] [100,0%]

Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheiten an Widerspriichen dient die Prozentu-
ierung lediglich einer ndherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen
Kategorien entfallenden absoluten Haufigkeiten.

Insgesamt {iberwiegen in der Behandlung férmlicher Widerspriiche die
Ahnlichkeiten zwischen den beiden Genehmigungsmodellen. Im Norden
wie im Siiden lohnte es sich fast immer, sich mit diesem Instrument gegen
Genehmigungsauflagen, immissionsschutzrechtlicher und (noch mehr)
sonstiger Art,2”7 zur Wehr zu setzen. Das einzige, was die Modelle trennt,
betrifft das quantitative Aufkommen an Widerspriichen. In dieser Hinsicht
scheint die niedersédchsische Konzeption es dem Antragsteller leichter zu
machen, diese Moglichkeit fiir sich in Anspruch zu nehmen.

297 Der vergleichsweise grofiere Erfolg (formlicher) Widerspriiche gegen nicht-immis-
sionsschutzrechtliche Auflagen spiegelt sich auch darin, daB} alle aufrechterhaltenen
(férmlichen) Widerspriiche in beiden Modellen ausnahmslos nur immissionsschutz-
rechtlichen Auflagen galten.

143

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. Verfahrensdauer(n)

4.1. Die Verfahrensdauer als Gegenstand von Kritik und
Gesetzesreformen

Die Dauer von Genehmigungsverfahren nimmt seit lingerem einen heraus-
ragenden, wenn nicht fithrenden Platz in der Kritik am Verwaltungshandeln
ein. Die dafiir stehende Debatte zur Beschleunigung von Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren hat magebliche Impulse aus den beklagten wirt-
schaftlichen Nachteilen erhalten, die aus der investitionshemmenden Wir-
kung iiberlanger Verfahrensdauern fiir den »Wirtschaftsstandort Deutsch-
land« erwiichsen.?%8

Angesichts dieser Kritik und der darin enthaltenen Aufforderung, auf
eine Verkiirzung der Genehmigungsverfahren hinzuwirken, fiihrte der Ge-
setzgeber mit Wirkung ab Mai 1993 Regelfristen fiir die behordliche Bear-
beitungsdauer von Genehmigungsantriigen ein.?*® Der in § 10 BImSchG
eingefiigte Abs. 6a bestimmt, daB in vereinfachten Verfahren tiber den An-
trag bei Neugenehmigungen (nach § 4 BImSchG) innerhalb einer Frist von
drei Monaten, bei Anderungsgenehmigungen (nach § 15a BImSchG) inner-
halb einer Frist von sechs Monaten (§ 15a Abs. 1 Satz 2 BImSchG) zu ent-
scheiden ist. Dabei ist eine Fristverldngerung um jeweils weitere drei Mo-
nate zulédssig, wenn »dies wegen der Schwierigkeit der Priifung oder aus
Griinden, die dem Antragsteller zuzurechnen sind, erforderlich ist.« Fiir
diesen Fall ist der Genehmigungsbehorde eine Begriindungspflicht gegen-
iiber dem Antragsteller auferlegt.

Es fillt schwer, plausible Griinde fiir die Festsetzung einer doppelt so
langen Regelfrist fiir Anderungs- gegeniiber Neugenehmigungen auszuma-
chen. Es spricht nichts dafiir anzunehmen, daB die Anderung einer beste-
henden Anlage grundsitzlich mehr und/oder groBere Probleme bei ihrer
immissionsschutzrechtlichen Priifung aufwirft, als dies zuvor bei ihrer
(Erst-) Errichtung der Fall gewesen sein diirfte.3%° Im iibrigen enthalten die
einschligigen gesetzlichen Bestimmungen auch keinerlei Anhaltspunkte

298 Zur Dominanz des 6konomischen Arguments der Standortsicherung in der Umwelt-
schutzgesetzgebung der 90er Jahre vgl. Caspar 1995 und Koch 1997, S. 53ff. m.w.N.
(wortgleich mit Ders. 1996, S. 40ff.)

299 Die entsprechenden Anderungen erfolgten in Verbindung mit dem Investitionser-
leichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993.

300 Zweifel an einer sachlichen Grundlage néihren auch Ungereimtheiten der gesetzli-
chen Bestimmungen selbst. Wihrend bei Neugenehmigungen fiir vereinfachte und
(grundsitzlich mit Offentlichkeitsbeteiligung einhergehende) »normale« Verfahren
unterschiedliche Regelfristen von drei bzw. sieben Monaten gelten (§ 10 Abs. 6a
BImSchG), unterliegen Anderungsgenehmigungen beider Verfahrensarten der ein-
heitlichen Frist von sechs Monaten. Das bedeutet, daB auf der einen Seite Ande-
rungsgenchmigungen in vereinfachten Verfahren (ohne Offentlichkeitsbeteiligung)
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dafiir, daB sich die Unterscheidung von Neu- und Anderungsgenehmigung
einem anderen Gesichtspunkt als dem rein rechtsimmanenten des Bestands-
schutzes, den Anlagenidnderungen, nicht aber Neuerrichtungen genief3en,
im wesentlichen verdankt.3!

Ebenfalls mit dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung wurde § 11 der 9.
BImSchV neu gefaft,>*? der die Beteiligung der in ihren Belangen betrof-
fenen Fachbehorden regelt. Ihnen soll die Genehmigungsbehorde fiir die
Erarbeitung ihrer Stellungnahme eine Frist von einem Monat setzen.

Den genannten Fristvorgaben kommt ausschlieBlich eine verwaltungsin-
terne Bindungskraft zu, nicht aber auch eine gegeniiber dem Antragsteller.
Das bedeutet insbesondere, dafl bloBer Fristablauf keinesfalls die Geneh-
migung ersetzt.>*”®> Entsprechend sind die Folgen von Fristiiberschreitung
auf den innerbehordlichen Bereich begrenzt. Da zudem die Regelfristen
nicht mit Sanktionen im Falle ihrer Uberschreitung verbunden sind, diirfte
ihr priventives Potential insgesamt eher als gering einzuschitzen sein.3%*

Neben der Einfiihrung von Regelfristen, mit der einer gemutmaBten S#u-
migkeit der 6ffentlichen Verwaltung gegengesteuert werden sollte, wurden
mit der angesprochenen Novelle weitere, auf Verfahrensbeschleunigung
zielende Anderungen im BImSchG und in der 9. BImSchV vorgenommen.
Sie betreffen teils organisatorische Vorkehrungen wie etwa die umfassende
Beratung des Vorhabentriigers bereits vor Antragstellung, ggf. auch unter
Beiziehung anderer Behorden (§ 2 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV), oder die
zeitgleiche (»sternférmige«) Ubersendung der Antragsunterlagen an die
Fachbehorden zur Stellungnahme (§ 11 Satz 2 der 9. BImSchV) und teils —
fiir den Antragsteller bedeutsamer — Erleichterungen bei den materiellen
Genehmigungsvoraussetzungen wie etwa die Erweiterung der Zulassung

eine doppelt so lange Frist wie Neugenehmigungen eingerdumt wird, auf der ande-
ren Seite fiir Anderungsgenehmigungen in Regelverfahren (mit Offentlichkeitsbe-
teiligung) die Frist im Vergleich zu der fiir Neugenehmigungen eingerdumten da-
gegen sogar noch um einen Monat verkiirzt ist. (Daf nach § 15a Abs. 2 BImSchG
bei Anderungsgenehmigungen von der Offentlichkeitsbeteiligung auf Antrag des
Betreibers abgesehen werden kann, ist unabhéngig von den Bestimmungen zur Re-
gelfrist zu sehen). Insofern diirfte Hofimann 1994, S. 130, zuzustimmen sein, der das
sachlich wenig tiberzeugende Fristenreglement mangelnder gesetzestechnischer
Sorgfalt zuschreibt unter Verweis auf den groen Zeitdruck, unter dem die Novel-
lierung erfolgt sei. In dieselbe Richtung geht auch die Kritik von Wulfhorst 1997,
S. 165f. Die inzwischen in Kraft getretene 5. Novelle zum BImSchG vom Oktober
1996 hat die Inkonsistenz behoben und fiir vereinfachte Neu- und Anderungsgeneh-
migungsverfahren eine einheitliche Regelfrist von drei Monaten festgesetzt (§ 16
Abs. 3 BImSchG n.E.).

301 Vgl. zu den in der Genehmigungspraxis vielfach dhnlichen materiellen Problemla-
gen von Neu- und Anderungsgenehmigungsverfahren auch oben Kap. 11, Ziff. 4.2.4.

302 Anderung der 9. BImSchV durch die Verordnung vom 20. April 1993 (BGBL. I S.
494).

303 Hansmann 1994, S. 58, Fn. 49.
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des vorzeitigen Beginns auch auf den Probebetrieb (§ 15a Abs. 1 Nr. 2
BImSchG).

Die trotz der erfolgten Novelle anhaltende Kritik an der investitionshem-
menden Ausgestaltung der Genehmigungsverfahren’® veranlaBte den Ge-
setzgeber, eine Unabhéngige Expertenkommission zur Eruierung weiteren
Beschleunigungspotentials einzusetzen.?% Die von der Kommission erar-
beiteten Losungsvorschlige®?” konzentrieren sich vor allem auf eine Be-
schneidung der materiellen Anforderungen an die Genehmigungserteilung
einschlieBlich des behordlichen Priifumfangs zugunsten einer dem Anla-
genbetreiber in hoherem Male iiberantworteten Selbstpriifung und Selbst-
iiberwachung.3%® Negative Auswirkungen auf den gesetzlich postulierten
Schutz der Umwelt und der Allgemeinheit bzw. den Schutz Dritter werden
explizit ausgeschlossen.3%

Wenn die Kommission die angestrebte Verfahrensbeschleunigung in er-
ster Linie durch Aufgabenentlastung der Behorden zu erreichen sucht, da-
gegen Uberlegungen zur Anderung der Binnen- wie AuBenorganisation der
Verwaltung eher nur am Rande und allgemein gehalten anstellt (und sich im
iibrigen vom »Steuerungsinstrument« der Regelfristen nur wenig ver-
spricht), so entbehrt dies nicht einer gewissen Konsequenz. Fiir die bishe-
rige Genehmigungspraxis teilt sie ausdriicklich die Einschitzung, dal sich

304 Im Falle der Fristiiberschreitung der Antragsbearbeitung durch die Genehmigungs-
behorde kdmen Disziplinarmafinahmen des unmittelbaren Dienstvorgesetzten des
jeweiligen Sachbearbeiters oder auch der vorgesetzten Behorde in Frage (was wie-
derum voraussetzt, daf} diese tiberhaupt von dem Vorgang Kenntnis erlangt hat etwa
im Wege einer Dienstaufsichtsbeschwerde des Antragstellers). Im Falle der Frist-
sdumnis der Fachbehorde in der Abgabe ihrer Stellungnahme kann die Genehmi-
gungsbehorde gem. § 11 S. 3 der 9. BImSchV davon ausgehen, daf} diese sich nicht
duflern will. Die (moglicherweise als Sanktion gegeniiber der Fachbehorde ge-
dachte) Regelung ist freilich kaum geeignet, die Position der Genehmigungsbehorde
zu stirken. Diese kann né@mlich beim Ausbleiben der angeforderten Stellungnahme
nicht davon ausgehen, daf} die fraglichen fachlichen Belange durch das anstehende
Vorhaben auch tatsidchlich nicht beriihrt sind. Dies hat zur Konsequenz, daf sie ggf.
eigene Ermittlungen anstellen und/oder sich die notwendige Fachkenntnis durch Be-
auftragung eines Sachverstdndigen beschaffen muf} (vgl. auch schon oben Ziff. 2.3).

305 Vgl. hierzu die (aus der Vielzahl einschligiger AuBerungen ausgewihlten) Nach-
weise bei Liibbe-Wolff 1995, S. 57, Fn. 2.

306 Nach ihrem Vorsitzenden »Schlichter-Kommission« genannt.

307 Vgl. hierzu statt vieler den Uberblick des Kommissionsvorsitzenden: Schlichter
1995.

308 Ein Teil der Vorschldge ist inzwischen in die jiingste, 5. Novelle zum BImSchG vom
Oktober 1996 eingegangen, so z.B. die (zunéchst) bloie Anzeigepflicht auch »we-
sentlicher« Anlageninderungen statt der bisherigen grundsitzlichen Genehmi-
gungspflicht.

309 DaB AnlaB besteht, diese Selbsteinschitzung von Grund auf in Zweifel zu ziehen,
zeigt die ausfiihrliche Kritik von Liibbe-Wolff 1995 an den Kommissionsvorschli-
gen. Vgl. auch Caspar 1995, S. 412f.
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die deutschen Genehmigungsverfahren im internationalen Vergleich durch
besondere Sorgfalt und Objektivitit auszeichneten, dafiir allerdings auch
entsprechende Zeit beanspruchten. M.a.W. es wird eingerdumt, daB die
Priifgiite einer Genehmigung nicht unabhéngig von dem eingesetzten Zeit-
aufwand ist. Des weiteren konzediert die Kommission im Hinblick auf die
Dauer, daBl die Behauptung iiberlanger Genehmigungszeiten in Deutsch-
land gegeniiber vergleichbaren anderen (westlichen) Industrielindern bis-
lang eindeutiger empirischer Belege ermangele.?'? Einschriinkend geht sie
allerdings davon aus, daf in Deutschland zum einen Verfahren mit »unge-
biihrlich« langer Dauer (»Ausreiler«) einen nennenswerten Anteil aus-
machten und zum anderen die Arbeitsweise der Behorden verbreitet als
»nicht gerade zligig« gelte.

Die nachfolgenden Ergebnisse zur Verfahrensdauer verstehen sich aus-
driicklich nicht als Beitrag zur Kldrung der die Beschleunigungsdebatte in
Gang haltenden Frage »iiberlanger« Genehmigungszeiten, und zwar vor al-
lem aus zwei Griinden. Der eine und eher formale Grund ist der, da} sich
die vorliegende Untersuchung vorrangig auf andere Aspekte des verein-
fachten Genehmigungsverfahrens richtet. Der andere, gewichtigere Grund
ist inhaltlicher Natur. Er betrifft die theoretisch-methodologischen Voraus-
setzungen, die erfiillt sein miifiten, aber nicht erfiillt sind, um Bewertungen
von Verfahrensdauern wie die einer »Uberlédnge« empirisch absichern zu
konnen. Ohne den Maf3stab einer wie immer definierten »angemessenen«
und ggf. entsprechend anzustrebenden Genehmigungszeit, wird das Zeit-
kriterium zu einer absoluten Grofe, deren theoretisches Optimum dann bei
Null liegt. Inhaltlich liefe dies auf die Abschaffung des Genehmigungsver-
fahrens und damit jeglichen Genehmigungserfordernisses hinaus. D.h.
selbst die kiirzeste Verfahrensdauer muB letztlich als noch zu lang gelten.3!!
Eine »angemessene« Genehmigungszeit wird sich nicht definieren lassen,
ohne (inhaltliche) Mindestanforderungen an den Verfahrensablauf wie etwa
die Wahrnehmung der Rechte Dritter und an das Verfahrensergebnis wie
etwa die Qualitit der erteilten Genehmigung im Hinblick auf Priiftiefe und
Einhaltung der rechtlich vorgegebenen immissionsschutzrechtlichen Stan-
dards einzubeziehen. Zwar ist zuzugeben, daf} die Erfassung solcher quali-
tativer Faktoren ihrerseits MeBprobleme aufwirft. Das rechtfertigt aber
nicht, die Verfahrensdauer zum praktisch alleinigen obersten Bewertungs-

310 Schlichter 1995, S. 174. Vgl. auch den Hinweis von Bohne 1994, S. 195, es fehlten
»systematische, empirische Analysen der Dauer von Zulassungsverfahren und der
verfahrensbestimmenden Faktoren fiir West- und Ostdeutschland, die sozialwissen-
schaftlichen Methodenanforderungen« geniigten. In der seit Jahren laufenden Be-
schleunigungsdiskussion dominierten »Praktikeraussagen«, die »nicht immer frei«
von Interessen seien und sich zudem an »fehlgeschlagenen« Einzelfillen orientier-
ten.

311 Vgl. auch die plastische Einkleidung des Problems in die Frage »wie schnell ist
schnell genug?« bei Bohne 1994, S. 195.
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kriterium der Genehmigungspraxis zu erheben. Dem kommt indes der
zweifelhafte »Vorzug« zu — wie die jiingsten Reformvorschlige, etwa die
der »Schlichter-Kommission«, belegen —, mit dem vermeintlich neutralen
Argument der Zeitersparnis das primér angestrebte Ziel einer Absenkung
der materiellen Genehmigungsstandards zu iiberdecken.?!?

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erfolgt die Analyse der Ver-
fahrensdauer ausschlieBlich in vergleichender Perspektive der beiden Ge-
nehmigungsmodelle. Sie nimmt dabei auch die verbreitete und auf den er-
sten Blick plausible Auffassung auf, da die (baden-wiirttembergische)
Trennung von Genehmigungs- und technischer Fachbehérde im Vergleich
zur (niedersdchsischen) Integration der beiden Kompetenzen auf Grund des
erhohten Koordinationsaufwands eine ldngere Verfahrensdauer nach sich
zieht.!3 Zugunsten einer Verfahrensbeschleunigung gibt nicht nur die
»Schlichter-Kommission« zu erwigen, verwaltungsrechtliche und fach-
technische Kompetenzen in einer Behorde zu vereinen.3!'# Als Biindelungs-
instanz kommen grundsitzlich sowohl die Kommunalverwaltung als auch
die staatliche Sonderverwaltung in Frage.3!5 Die aktuelle Entwicklung lduft
allerdings auf eine Priiferenz fiir die kommunale Losung hinaus.3!¢ Vor die-
sem Hintergrund hat das baden-wiirttembergische Trennungsmodell wenig
Chancen, zum Regelfall zu werden. Ob sich das niedersdchsische Integra-

312 Ihre Kritik an den Reformvorschlidgen der Schlichter-Kommission fait Liibbe-Wolff
1995, S. 62, in dem Fazit zusammen, daf diese im Kern »dem in der deutschen Um-
weltpolitik derzeit dominierenden Trend [entsprechen], unter Lippenbekenntnissen
zum Umweltschutz dessen Abbau zu betreiben.«

313 Vgl. etwa Dose 1997, S. 235 u. S. 419, Liibbe-Wolff 1996, S. 62f., Lorenz 1991, S.
256. Nach Liibbe-Wolff 1996, S. 62, verkorpert das Trennungsmodell eine »irratio-
nale(.)«, insbesondere »extrem zeitfressend(e)« Organisationsstruktur.

314 Schlichter 1995, S. 179.

315 Vgl. Liibbe-Wolff 1990, S. 29f. Die »Schlichter-Kommission« (wie vorhergehende
Anm.) beispielsweise plidiert dagegen fiir eine Biindelung bei der allgemeinen Ver-
waltung.

316 Dafiir spricht, daB8 in verschiedenen Bundesldndern im Rahmen der Reformbestre-
bungen zur »Verschlankung« der 6ffentlichen Verwaltung staatliche Sonderbehor-
den aufgeldst und deren Aufgaben den Kommunen zugewiesen wurden, beispiels-
weise in Baden-Wiirttemberg und in Niedersachsen (oder auch in Nordrhein-West-
falen) die Amter fiir Wasser- und Bodenwirtschaft bzw. fiir Wasserwirtschaft. Stan-
den bislang die staatlichen Gewerbeaufsichtsé@mter nicht auf der Liste potentiell auf-
zuhebender Sonderbehorden, so scheint es neuerdings zumindest in Nordrhein-
Westfalen Uberlegungen zu geben, auch diese Amter (nach erst jiingst erfolgter In-
tegration der Wasser- und Abfallwirtschaft in staatliche Umweltdmter umbenannt
bei gleichzeitiger Auslagerung des Arbeitsschutzes in eigene staatliche Amter) nicht
von vornherein grundsitzlich auszunehmen.
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tionsmodell auf der Ebene der Sonderverwaltung gegen das kommunale
Konkurrenzmodell>!” behaupten kann, bleibt abzuwarten.

Dem nachfolgenden Vergleich werden die im Erhebungszeitraum gelten-
den, 1993 eingefiihrten Regelfristen von drei Monaten fiir Neu- und sechs
Monaten fiir Anderungsgenehmigungen zugrunde gelegt. Zusitzlich wer-
den die Verfahrensdauern auch auf die inzwischen geltende einheitliche
Dreimonatsfrist bezogen.?!8

4.2. Variationen der Gesamtdauer
4.2.1. Mogliche Bezugspunkte der Berechnung

Als rein quantitatives (intervallskaliertes) Merkmal erscheint die Verfah-
rensdauer auf den ersten Blick als »objektiv« leicht bestimmbare und von
daher unproblematische Grofe. Die inhaltliche Aussagekraft der gemesse-
nen Dauer hingt freilich davon ab, wie jeweils Anfangs- und Endpunkt de-
finiert bzw. datiert werden.

Wenig Variationsmoglichkeiten bestehen bei der Festlegung des End-
punkts. Das Verfahren erreicht offenkundig mit dem Erla des Genehmi-
gungsbescheids und dessen Kenntnisgabe an den Antragsteller seinen for-
mellen AbschluB. Allerdings gibt es durchaus Griinde, die dafiir sprechen,
bei Widerspriichen des Antragstellers gegen den Genehmigungsbescheid
erst den Zeitpunkt der Entscheidung in Form der Abhilfepriifung durch die
Genehmigungsbehorde oder sogar erst den Zeitpunkt der Entscheidung
durch Widerspruchsbescheid der (iibergeordneten) Widerspruchsbehérde
im Falle des (bei negativem Ausgang der Abhilfepriifung) aufrechterhalte-
nen Widerspruchs als definitive Beendigung des (verwaltungsférmigen)
Genehmigungsverfahrens zu betrachten.'® SchlieBlich ist der Widerspruch
immer (auch) Folge des Verfahrens selbst insofern, als es den Behdrden

317 Zu der mit dieser Losung verbundenen Gefahr einer stirkeren EinfluBnahme kom-
munalpolitischer Interessen auf die Vollzugspraxis vgl. oben Anm. 43. Méglicher-
weise wire ein solcher Effekt aus der Sicht derer, die die »Investitionshemmnisse«
des geltenden Genehmigungsrechts beklagen, nicht unbedingt unerwiinscht.

318 Den Grund dafiir liefert nicht zuletzt die Beobachtung, daf} sich die Sachbearbeiter
der untersuchten Verfahren selbst nicht an den gestatteten lingeren Regelfristen fiir
Anderungsgenehmigungen orientierten, sondern bei diesen ebenfalls von einer
Dreimonatsfrist ausgingen. Dies deutet darauf hin, daf} die Praxis sachlich kaum zu
rechtfertigende Differenzierungen zu ignorieren geneigt ist, auch wenn sie solche
Differenzierungen zu ihren Gunsten nutzen konnte.

319 Ein gegenden Bescheid der Widerspruchsbehorde eingeleitetes verwaltungsgericht-
liches Verfahren sollte dagegen nicht mehr dem — letztlich zwar auch hier als Aus-
16ser zu betrachtenden — Genehmigungsverfahren zugerechnet werden, da nunmehr
die Sphére der Verwaltung verlassen ist.
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ausweislich der Gegenwehr des Antragstellers im Ergebnis nicht gelungen
ist, die anstehenden Probleme zureichend zu erdrtern oder in einer diesen
iiberzeugenden Weise zu 16sen.>?° Die durch ein »schnelles« Verfahren er-
zielte Zeitersparnis kann durch die nachtrigliche Widerspruchsbearbeitung
aufgewogen, wenn nicht gar am Ende durch den zusitzlichen Zeitverbrauch
»iiberkompensiert« werden. In diesen Fillen erfa3t die Orientierung des
Verfahrensabschlusses am Erlafl des Genehmigungsbescheids lediglich ei-
nen Teil des von der Genehmigungsbehorde am Ende fiir das Verfahren bis
zur (verwaltungsformigen) Rechtskraft der Genehmigungsentscheidung er-
brachten Zeitaufwands. Je hoher der Anteil an Verfahren mit Widerspruchs-
einlegung ausfillt, umso mehr wirkt es sich aus, ob die Zeitspanne der be-
hordlichen Widerspruchsbearbeitung der Verfahrensdauer zugerechnet
wird oder nicht. In der vorliegenden Untersuchung wird die Widerspruchs-
phase auf die Abhilfepriifung der Genehmigungsbehorde aus den oben ge-
nannten Griinden (Ziff. 3.4.2 mit Anm. 289) begrenzt.3?!

Weitreichendere Konsequenzen fiir die Aussagekraft von Genehmi-
gungsdauern verbinden sich mit der Bestimmung des Verfahrensbeginns.
Hier bieten sich grundsitzlich drei verschiedene Bezugspunkte an.

a) Ein erster Bezugspunkt orientiert sich am Beginn der gesetzlich vorge-
gebenen Regelfristen. Deren Laufzeit setzt ein mit Vollstandigkeit der bei-
zubringenden Unterlagen.???> Die Vollstindigkeit der Unterlagen hat die
Genehmigungsbehorde, wie oben erwihnt (Ziff. 2.1), nach Eingang »un-
verziiglich« zu priifen und ggf. den Antragsteller zur Ergénzung innerhalb
einer »angemessenen« Frist aufzufordern.3?* Mit Feststellung der Vollstén-
digkeit hat die Genehmigungsbehdrde den Antragsteller »iiber den geplan-
ten zeitlichen Ablauf des Genehmigungsverfahrens zu unterrichten.«*?*
Die Anbindung der Fristlaufzeit an die Unterlagenvollstédndigkeit kommt
insofern der Genehmigungsbehtrde entgegen, als ihr Verzogerungen bei
der dem Antragsteller obliegenden Unterlagenbeibringung nicht angelastet

320 Es handelt sich hier lediglich um eine (empirische) ex post-Feststellung und nicht
um eine Zurechnung von Verantwortung fiir das »Scheitern«. Mit ihrer oben (Ziff.
3.4.2) aufgezeigten hohen Abhilfebereitschaft gegeniiber Widerspriichen geben die
Genehmigungsbehorden bzw. die betroffenen Fachbehdrden im Ergebnis zu erken-
nen, die ihnen verfiigharen Handlungsspielrdume im Verfahren selbst nicht situati-
onsgerecht genutzt zu haben. Darunter fallen auch moglicherweise unternommene
Versuche, »striktere« Genehmigungsbedingungen durchzusetzen als von den rein
rechtlichen Entscheidungsgrundlagen her (im Streitfalle) legitimierbar.

321 Zur Dauer dieser Phase s. unten Ziff. 4.3.5.

322 Das ergibt sich aus der Formulierung von § 10 Abs. 6a BImSchG: »Uber den Ge-
nehmigungsantrag ist nach Eingang des Antrags und der nach Absatz 1 Satz 2 ein-
zureichenden Unterlagen innerhalb einer Frist von [...] zu entscheiden.« (Hervorheb.
von mir — Br.)

323 § 7 Abs. 1 der 9. BImSchV.

324 § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV.
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werden. Im Untersuchungszeitraum sah das Gesetz fiir die Durchfiihrung
der Vollsténdigkeitspriifung keine Frist vor. Eine solche ist inzwischen aber
eingefiihrt worden.??

Obwohl die genannten gesetzlichen Vorgaben grundsitzlich einen zurei-
chend operationalen Verfahrensbeginn markieren, stoft dessen Anwendung
auf die Genehmigungspraxis auf Schwierigkeiten. Diese resultieren haupt-
sdchlich daraus, dafl die Genehmigungsbehorde nur begrenzt {iber die er-
forderlichen materiellen Kompetenzen verfiigt, die Vollstindigkeit der An-
tragsunterlagen im Hinblick auf samtliche betroffene fachliche Belange zu
beurteilen. Von daher neigt sie eher dazu, sich diesbeziiglich gegeniiber
dem Antragsteller nicht festzulegen und sich die Option spéterer (weiterer)
Nachforderungen vorzubehalten. Nur in einer Minderzahl der untersuchten
Verfahren wurde deren offizielle Einleitung in beiden Genehmigungsmo-
dellen — wenn auch mit graduellen Unterschieden — ausdriicklich von der
Komplettierung der vorgelegten Unterlagen abhéingig gemacht (vgl. oben
Ziff. 2.2). Entsprechend konnte die Mehrheit der Antragsteller davon aus-
gehen, daB das Verfahren mit dem Eingang ihres Antrags begonnen hat. Im
Ergebnis fiihrt die Praferenz der Genehmigungsbehorde, die Frage der Un-
terlagenvollstindigkeit — von eindeutigen Fillen abgesehen — offenzuhal-
ten, dazu, daB sie das gesetzlich eingerdumte Entlastungspotential bei der
Kalkulation der Regelfrist nicht ausschopft.32

b) Als zweiter Bezugspunkt fiir den Verfahrensbeginn kommt der An-
tragseingang in Betracht. Spitestens ab diesem Zeitpunkt ist die Genehmi-
gungsbehorde mit dem Genehmigungsbegehren de facto befaBit, und zwar
in Form der erforderlichen Vollstindigkeitspriifung. Da eine solche Kon-
trolle, um sie serids zu absolvieren, bereits ein »Einsteigen in die Sache«
notwendig macht, kann sie u. U. einen betrichtlichen Arbeits- und Zeitauf-
wand mit sich bringen. Wie gerade dargelegt, lieBen die Behorden gleich-
wohl die Mehrheit der Verfahren bei Antragseingang offiziell beginnen und
leiteten die Fachbehordenbeteiligung ein unabhingig davon, ob noch Er-
ginzungen der Unterlagen erforderlich waren.*?” Auf Grund dieser Praxis
fithrt die Differenzierung zwischen Unterlagenvollstéindigkeit und Antrags-

325 § 7 Abs. 1 Satz 1 u. 2 der 9. BImSchV n.F. Siehe auch niher unten Anm. 328 und
Ziff. 4.3.2.

326 Unabhingig davon muB sich die gesetzliche Bestimmung fragen lassen, ob es rea-
listisch ist zu erwarten, daf} eine einzelne (Genehmigungs-) Behorde iiber die not-
wendige Kompetenz verfiigt, die geforderte umfassende, wegen des Konzentrati-
onsprinzips sich auf die unterschiedlichsten fachlichen Belange erstreckende Voll-
standigkeitsbeurteilung vor Beteiligung der jeweiligen Fachbehorden zu leisten.

327 Dies spiegelt sich auch in den Genehmigungsbescheiden wider, die nur zum klei-
neren Teil der Fille darauf hinweisen, daf der urspriinglich eingereichte Antrag un-
vollstindig war. Eine Datierung der Unterlagenvollstindigkeit ist aber auch dann
eher die Ausnahme.
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eingang als Bezugspunkt fiir den Verfahrensbeginn nur zu geringen Unter-
schieden in der Verfahrensdauer, wie nachfolgend gezeigt wird.??8

c) Als dritter Bezugspunkt fiir den Verfahrensbeginn bietet sich der Zeit-
punkt an, in dem die Genehmigungsbehorde erstmals mit dem Genehmi-
gungsgegenstand konfrontiert ist und von dem ab sie Arbeit und Zeit in den
prospektiven Genehmigungsvorgang investiert. Dies war bei den unter-
suchten Verfahren beider Modelle, wie dargelegt,*” in der groBen Mehrheit
der Fall. Die hier unter den Begriff der » Vorantragsberatung« gebiindelten
Aktivititen der Genehmigungsbehorde galten dabei nicht nur einer Bera-
tung i.S. einer verfahrensrechtlich und ggf. auch fachtechnischen Hilfestel-
lung fiir die Erarbeitung der erforderlichen Antragsunterlagen. In nicht ge-
ringem MaBe sah sie sich dem oft miihsamen Unterfangen ausgesetzt, Be-
treiber nicht genehmigter bzw. sanierungsbediirftiger Anlagen oder Anla-
genteile zur (nachtriaglichen) Beantragung der gebotenen Genehmigung zu
veranlassen.*3? Von daher kann allein die Vorantragsberatung bis zum An-
tragseingang im Einzelfall erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Beriick-
sichtigt man, dal die Genehmigungsbehorde (gem. § 2 Abs. 2 Satz 1 der 9.
BImSchV) zur Beratung verpflichtet ist, sobald sie vom Vorhabenstriger
iiber seine Planung unterrichtet wird, erheben sich grundsitzliche Beden-
ken dagegen, dieses der forimlichen Antragsiellung vorgelagerie Stadium
des Genehmigungsverfahrens als lediglich »inoffizielles« zu betrachten
und von der restlichen, »offiziellen« Laufzeit abzutrennen. Gegen eine sol-
che Diskreditierung der Vorantragsphase spricht zudem, dal} es der Geneh-
migungsbehdrde (gem. Satz 2 der genannten Vorschrift) freisteht, ggf. zur
Erfiillung ihrer Beratungspflicht bei der Antragserstellung auch schon an-
dere Behorden hinzuzuziehen. Eine umfingliche und griindliche Erorte-
rung der Genehmigungsvoraussetzungen des geplanten Vorhabens diirfte
sich auch in zeitlicher Hinsicht auf die nach Antragseingang durchzufiih-
renden Verfahrensschritte i.d.R. entlastend auswirken.

Im Unterschied zum Bezugspunkt des amtlichen »Erstkontakts« mit dem
Genehmigungsgegenstand als Kriterium fiir den Verfahrensbeginn ist den
anderen beiden Bezugspunkten gemeinsam, daf iiber deren zeitliche Fixie-
rung die Genehmigungsbehdorde in Richtung eines spiteren oder aber auch

328 Allein von daher diirfte von der im Rahmen der 5. Novelle zum BImSchG vom Ok-
tober 1996 fiir die Vollstandigkeitspriifung eingefiihrten Regelfrist von einem Monat
nach Antragseingang mit einmaliger Verldngerungsmoglichkeit von 2 Wochen (§ 7
Abs. 1 Satz 1 u. 2 der 9. BImSchV n.F.) kein ins Gewicht fallender Beschleuni-
gungseffekt zu erwarten sein. Unabhédngig davon halten Kritiker der Neuregelung
entgegen, daf} diese zu zusitzlichen Belastungen der Verwaltung fiihre und damit
einer ziigigen Verfahrensdurchfiihrung eher abtréglich sei (vgl. die Kommentierung
zu § 7 von Czajka 1996, S. 3).

329 Vgl. oben Ziff. 1.3.1. mit Tab. 8.

330 Vgl. oben Ziff. 1.2. und 1.3.4.
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eines fritheren Termins — in Grenzen — verfiigen kann. Fiir die Feststellung
der Unterlagenvollstindigkeit wurde bereits darauf hingewiesen, daf} die
Genehmigungsbehorden in dieser Frage eher Zuriickhaltung walten lieBen
und damit in Kauf nahmen, legitime Spielrdume, den Beginn der gesetzli-
chen Regelfrist hinauszuschieben, zu verschenken. Dies gewissermalen
kompensierend, bevorzugten sie es, ihre Bemiihungen um Verkiirzung der
Regellaufzeit in die Vorantragsphase vorzuziehen und das Verfahren for-
mell erst mit dem Eingang eines priiffihigen Antrags beginnen zu lassen.
Theoretisch konnte die gesamte materielle Priifarbeit, die den Kern eines
Genehmigungsverfahrens ausmacht, in das inoffizielle Vorstadium ausge-
lagert werden. Dem anschlieBenden offiziellen Verfahren fiele dann nur
noch die weniger zeitaufwendige Aufgabe der formlichen Bestétigung des
vorverhandelten Genehmigungsinhalts zu. Die Praxis gibt sich freilich, wie
sich noch zeigen wird, weit weniger radikal als die Theorie.

Jeder der hier erorterten Bezugspunkte fiir den Verfahrensbeginn bzw.
das Verfahrensende reflektiert eine andere Auffassung davon, welche Ak-
tivitdten der Hauptbeteiligten schon bzw. noch Bestandteil des Verfahrens
sind. Dabei hat sich herausgestellt, dal sowohl die Vollstindigkeit der An-
tragsunterlagen als auch der Antragseingang in gewissen Grenzen zur Dis-
position der Genehmigungsbehorde stehen und von daher nicht als »objek-
tiver« Verfahrensbeginn behandelt werden konnen. In Abhéngigkeit von
den beiden Bezugspunkten variiert die jeweilige diesen vorgelagerte, nicht
zum Verfahren gerechnete Zeitspanne, in der die Genehmigungsbehorde
faktisch bereits mit dem Genehmigungsgegenstand befaft ist und Vorent-
scheidungen fiir die weitere Verfahrensentwicklung trifft. Insofern repri-
sentiert allein der Zeitpunkt des Erstkontakts der Genehmigungsbehorde
mit dem Genehmigungsbegehren einen ihrer strategischen Verfiigung ent-
zogenen Verfahrensbeginn. Er ist auch der einzige, der den gesamten, von
der Genehmigungsbehorde tatséchlich erbrachten Zeit- und Arbeitsauf-
wand eines Genehmigungsverfahrens erfat.33!

331 Die Regelfristen in der gesetzlich definierten Form blenden einen Teil dieses Auf-
wands aus. Das hat nur auf den ersten Blick fiir die Behorde den Vorteil, daB sie das
Risiko von Fristiiberschreitungen durch Ausdehnung der »inoffiziellen« Phase mi-
nimieren kann. Auf der anderen Seite hilt sie damit jene tatséchlich erbrachte Ver-
waltungsleistung unsichtbar mit der nachteiligen Folge, daf sie offiziell auch als ent-
sprechend geringer belastet gilt.
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4.2.2. Verschiedene Gesamtdauern im Vergleich

4.2.2.1. Dauer ab Vollstindigkeit der Antragsunterlagen bis zum Erlaf
des Genehmigungsbescheids

Die kiirzeste Gesamtdauer eines Genehmigungsverfahrens errechnet sich,
wenn man den Zeitpunkt der Vollstdndigkeit der Antragsunterlagen als Ver-
fahrensbeginn und den Erlal des Genehmigungsbescheids als Verfahrens-
ende zugrunde legt. Tab. 36.1 zeigt die Verteilung der untersuchten Verfah-
ren auf verschiedene Zeitklassen der so definierten Gesamtdauern.

Tab. 36.1
Verfahrensdauer ab Vollstindigkeit der Antragsunterlagen bis Erlal Geneh-
migungsbescheid (Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
. g 15 11 8
Bis zu drei Monaten 25 9o 25 6% 33 3%
5 . 24 17 9
Uber drei bis sechs Monate 41.4% 39 5% 37.5%
< . 9 8 3
Uber sechs bis zwolf Monate 15.5% 18.6% 12.5%
- 10 7 4
Uber zwolf Monate* 17.2% 16.3% 16.7%
58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Maximaler Wert beim GAA-N: 33,5 Mon., LRA-1: 50,4 Mon., LRA-2: 20,1 Mon.

Die Befunde zeigen zum einen, da} auf die einzelnen Haufigkeitsklassen
beim GAA-N und beim LRA-1 nahezu gleich grofle Anteile entfallen. Die
beiden Genehmigungsmodelle unterscheiden sich also in dieser Hinsicht
kaum voneinander.?32 Zum anderen stellt sich heraus, daB bei beiden Be-
horden lediglich ein Viertel der Verfahren (25,9% bzw. 25,6%) innerhalb
der Regelfrist von drei Monaten und weitere rd. 40% (41,4% bzw. 39,5%)
innerhalb einer Frist von sechs Monaten erledigt wurden. Entsprechend be-

332 Die Anteile beim LRA-2 weisen lediglich fiir die erste Klasse (»Bis zu drei Mona-
ten«) einen etwas hoheren Anteil aus. Diese Abweichung von den entsprechenden
Werten der beiden anderen Amter ist aber nicht signifikant.
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notigte das verbleibende Drittel (32,8% bzw. 34,9%) lianger als sechs Mo-
nate, die Hilfte davon sogar lédnger als 12 Monate.

Vor allem die erheblichen Kontingente an Fillen mit »Uberlinge« sorgen
dafiir, da3 die durchschnittliche Verfahrensdauer mit 6,0 Monaten beim
GAA-N und 7,3 Monaten beim LRA-1 doppelt so hoch (bzw. beim LRA-1
noch etwas dariiber)3? ausfillt, wie es die dreimonatige Regelfrist fiir den
»Normalfall« vorsieht (Tab. 36.11).

Tab. 36.11
Verfahrensdauer ab Vollstdndigkeit der Antragsunterlagen bis Erlal Geneh-
migungsbescheid (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 6,02 7,27 5,43
Varianz 21,63 47,17 16,58
Median 4,20 4,66 4,49
Minimum 0,82 1,41 0,26
Maximum 19,64 31,71 15,31
Gesamt 57 42 23

*

Ohne Extremwerte.

Dabei werden die Durchschnittswerte durch Fille mit besonders langer
Dauer belastet, was sich auch in den deutlich niedrigeren Medianwerten
(4,2 bzw. 4,7 Mon.), unter bzw. iiber dem jeweils die Hélfte der Verfahren
liegt, niederschlégt. Speziell der hohere Durchschnittswert beim LRA-1 re-
sultiert in erster Linie daraus, da} sich hier einige Verfahren tiber 20 Mo-
nate und ldnger hingezogen haben, was bei der niederséichsischen Behorde
nicht vorgekommen ist.33* Dies driickt sich auch in der deutlich héheren Va-

333 Die Differenz der Mittelwerte ist allerdings nicht signifikant (t = 1,079 <t g9, 97) =
1,290. Das gilt auch fiir die Differenz der Varianzen unter der Bedingung eines hohen
Sicherheitsniveaus von p = 0,001 fiir die Gleichheitshypothese (F = 2,18 < F g9,
a1,56) = 2,31).

334 Bei diesen Dauern handelt es sich nicht um Extremwerte der Rohdatenverteilung.
Solche Extremwerte blieben (hier wie auch im weiteren) bei der Berechnung der
statistischen Parameter grundsitzlich unberticksichtigt.
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rianz (47,2 gegeniiber 21,6 Mon.) und dem héheren Maximalwert (31,7 ge-
geniiber 19,6 Mon.) aus.3?3

Das Bild édndert sich nicht grundlegend, wenn man die Verfahren mit
Blick auf die im Untersuchungszeitraum geltenden unterschiedlichen Re-
gelfristen von drei und sechs Monaten fiir Neu- bzw. Anderungsgenehmi-
gungen entsprechend differenziert (7Tab. 36.2).

Tab. 36.2

Verfahrensdauer ab Vollsténdigkeit der Antragsunterlagen bis Erla Geneh-
migungsbescheid, getrennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen
(Hiufigkeitsverteilung)”

GAA-N LRA-1 LRA-2

And.-G| Neu-G | And.-G | Neu-G | And.-G | Neu-G

. . 12 3 5 6 4 4
Bis zu drei Monaten 28,6% | 18,8% | 19,2% | 353% | 33,3% | 33,3%
i} . 17 7 12 5 3 6
Uber drei bis sechs Monate | 46 59, | 43 8% | 46,2% | 29,4% | 250% | 50,0%
. o 6 3 3 5 1 2
Uber sechs bis zw6lf Monate | 4 43% | 188% | 11,5% | 294% | 83% | 16,7%
. i 7 3 6 1 4 0
Uber zwdlf Monate 16,7% | 18,8% | 23,1% | 59% | 33,3% | 0,0%

o 42 16 26 17 12 12
Verfahren gesamt 100,1% | 100,2% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 100,0%

Angesichts der teilweise niedrigen absoluten Grundgesamtheiten dient die Prozentuierung le-
diglich der ndherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen Kategorien
entfallenden absoluten Haufigkeiten.

" Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhiufigkeiten.

Danach konnten jeweils rd. zwei Drittel der Anderungsgenehmigungsver-
fahren beim GAA-N (69,0%) und beim LRA-1 (65,4%) die Sechsmonats-
frist einhalten. Die fiir diese Verfahren mit der jiingsten Novelle aus 1996
geltende Regelfrist von nunmehr ebenfalls drei Monaten erfiillen allerdings
nicht einmal ein Drittel von ihnen, wobei der Anteil beim GAA-N mit
28,6% deutlich, aber nicht statistisch signifikant tiber dem beim LRA-1 mit

335 Die Differenz der Varianzen ist unter einem Sicherheitsniveau fiir die Gleichheits-
hypothese von p = 0,001 nicht signifikant (vgl. vorletzte Anm.), unter dem niedri-
geren Sicherheitsniveau von p = 0,005 aber signifikant (F = 2,18 > F g g99. 41, 56) =
2,08).
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19,2% liegt. Schneidet somit hier die niedersidchsische Genehmigungsbe-
horde etwas giinstiger ab als die baden-wiirttembergische, verhilt es sich
bei den Neugenehmigungsverfahren mit Anteilen von 18,8% beim GAA-N
bzw. 35,3% beim LRA-1 umgekehrt.?3¢ In beiden Modellen iiberschreitet
das Gros der Verfahren den gesetzlich zugebilligten Zeitrahmen, tiberdies
in rd. einem Drittel der Neu- wie auch der Anderungsgenehmigungsfille
mit Dauern von mehr als sechs bzw. mehr als 12 Monaten in einem erheb-
lichen MaBe.?¥’

Tab. 36.21
Verfahrensdauer ab Vollstindigkeit der Antragsunterlagen bis Erlall Geneh-

migungsbescheid, getrennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen (sta-
tistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
And.-G | Neu-G | And.-G| Neu-G | And.-G | Neu-G
Arith. Mittel 597 | 6,15 | 827 | 581 | 6,55 | 441
Varianz 23,21 | 18,53 | 59,42 | 27,90 | 27,66 | 5,62
Median 416 | 5,12 | 498 | 3,71 | 449 | 4,53
Minimum 0,82 | 1,31 | 2,10 | 1,41 1,97 | 0,26
Maximum 19,64 | 16,59 | 31,71 | 22,95 | 1531 | 9,61
Gesamt 42 15 25 17 11 12

*

Ohne Extremwerte.

Die Betrachtung der durchschnittlichen Verfahrensdauer (Tab. 36.21) zeigt
fiir das GAA-N keine groBere Differenz zwischen Neu- und Anderungsge-
nehmigungen, die mit 6,0 (5,97) bzw. 6,2 Monaten beide in Hohe der
Sechsmonatsfrist liegen. Das gilt auch fiir die Dauer der Neugenehmigun-
gen beim LRA-1 mit einem Durchschnitt von 5,8 Monaten. Dagegen kom-
men die dortigen Anderungsgenehmigungen auf einen um mehr als zwei

336 Aber auch diese Differenz bleibt —angesichts der absolut geringen Anzahl von Neu-
genehmigungen — unter der Signifikanzgrenze (chi® = 1,23 < 2,71, fiir p = 0,1 und
df = 1.).

337 Siehe im einzelnen die in Tab. 36.2 in den entsprechenden Kategorien ausgewiese-
nen Anteile.
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Monate dariiber liegenden (signifikant hoheren) Wert von 8,3 Monaten.*8
Dies bedeutet, daB »iiberlange« Dauern hauptsichlich Anderungsgenehmi-
gungs- und weniger Neugenehmigungsverfahren betrafen, was sich auch an
dem mit 5,0 (4,98) Monaten erheblich unter dem Mittelwert liegenden Me-
dian ablesen l46t.

4.2.2.2.  Dauer ab Antragseingang bis zum Erlaf des
Genehmigungsbescheids

Eine zwangsldufig lingere Gesamtdauer ergibt sich, wenn man den der
Feststellung der Unterlagenvollstidndigkeit vorgelagerten Zeitpunkt des
Antragseingangs bei der Genehmigungsbehorde als Verfahrensbeginn zu-
grunde legt.

Tab. 37.1 zeigt zunéchst die Haufigkeitsverteilung der Verfahren auf ver-
schiedene Zeitklassen. Wie man ihr entnehmen kann, sind die Anteile in
den einzelnen Kategorien nicht entscheidend gegentiiber denen in Tab. 36.1
(Ziff. 4.2.2.1) verschoben. Die beiden unteren, eher kiirzere Dauern repri-
sentierenden Klassen sind gleich oder etwas geringer und die beiden obe-
ren, eher langere Dauern vertretenden Klassen ebenfalls gleich oder etwas
hoher besetzt. Am stirksten wirkt sich dic Vorverlegung des Verfahrensbe-
ginns auf die erste Zeitspanne aus. Beim GAA-N wie beim LRA-1 wurden
nunmehr nicht mehr ein Viertel, sondern nur noch ein Fiinftel aller Verfah-
ren innerhalb von drei Monaten (20,7% bzw. 20,9%) abgeschlossen.

Den geringen Verschiebungen in den Hiufigkeitsverteilungen entspre-
chen nur leichte Erhohungen der durchschnittlichen Verfahrensdauer (vgl.
die Werte in Tab. 37.11 gegeniiber denen in Tab. 36.11).3% Beim GAA-N
verldngert sie sich um 0,6 Monate (absolut) von 6,0 auf 6,6 Monate, beim
LRA-1 um 0,7 Monate (absolut) von 7,3 auf 8,0 Monate.3? Das bedeutet
ein Ansteigen bei beiden Amtern um jeweils rd. 10%.

338 Die signifikante Differenz (t = 1,50 < tq s, 65y = 1,67 bei gleichen Varianzen: F =
2,56 < Fg 999, 24, 41y = 3,0) bezieht sich auf den Vergleich der Mittelwerte fiir Ande-
rungsgenehmigungen beim GAA-N bzw. LRA-1.

339 Im iibrigen liegt auch bei Vorverlagerung des Verfahrensbeginns von der Unterla-
genvollstindigkeit auf den Antragseingang die durchschnittliche Gesamtdauer beim
LRA-1 weiterhin iiber der beim GAA-N (8,00 Mon. gegeniiber 6,63 Mon.). Auch
hier ist die Differenz statistisch nicht signifikant (t = 1,084 <t 99, 97 = 1,290), mit
der Einschrinkung allerdings, daf} in diesem Fall die Varianz beim LRA-1 signifi-
kant iiber der beim GAA-N liegt, selbst unter der Bedingung eines hohen Sicher-
heitsniveaus fiir Gleichheit (F = 2,52 > Fq 999. 41, 56y = 2,3 1).

340 Auchdie Mediane verschieben sich leicht nach oben (von 4,20 auf 4,66 Monate beim
GAA-N und von 4,66 auf 4,87 Monate beim LRA-1). Bei beiden Amtern sind die
Steigerungen der Mittelwerte nicht signifikant (jeweils t < 1,0).
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Tab. 37.1
Verfahrensdauer ab Antragseingang bis Erlal Genehmigungsbescheid
(Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
_ . 12 9 5
Bis zu drei Monaten 20.7% 20.9% 20,8%
i} - 24 18 9
Uber drei bis sechs Monate 4].49% 41.9% 37,5%
5 . 10 8 6
Uber sechs bis zwolf Monate 17.2% 18.6% 25,0%
5 12 8 4
Uber zwolf Monate* 20.7% 18,6% 16,7%
58 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Maximaler Wert beim GAA-N: 36,3 Mon., LRA-1: 50,4 Mon., LRA-2: 20,1 Mon.

Verantwortlich dafiir, daB sich die Vorverlegung des Verfahrensbeginns
vom Zeitpunkt der Unterlagenvollstindigkeit auf den des Antragseingangs
nicht stirker in einer Verlingerung der Gesamtdauer niederschligt, ist der
Umstand, daB die Genehmigungsbehorden nur in der Minderheit der Ver-
fahren bei der Unterlagenpriifung zum Ergebnis eines Ergénzungsbedarfs
gekommen sind. Wie erwihnt (Ziff. 2.1, Tab. 12), war dies beim GAA-N le-
diglich in 32,8% und beim LRA-1 sogar nur in 16,3% der Antrige der Fall.
Wenn aus dieser unterschiedlichen Ausgangslage bei den beiden Amtern
gleichwohl ein in etwa gleich hoher Anstieg der Gesamtdauer resultiert,
verweist das darauf, dal das LRA-1 mehr Zeit aufbrachte (oder aufbringen
muBte) als das GAA-N, um den Antragsteller zur Komplettierung der nach-
geforderten Unterlagen zu bewegen. Dies wiederum liele auf ein groBeres
Durchsetzungspotential der niedersidchsischen Behtrde gegeniiber sdumi-
gen Betreibern schlieBen.

Die mit dem vorverlegten Verfahrensbeginn einhergehende, insgesamt
aber eher geringe Verfahrensverlingerung betrifft Neu- und Anderungsge-
nehmigungen gleichermaBen. Das zeigt der Vergleich der jeweiligen Héu-
figkeitsverteilungen (Tab. 37.2 zu Tab. 36.2) und gilt grundsétzlich auch fiir
die jeweiligen durchschnittlichen Dauern#! (Tab. 37.21 zu Tab. 36.21).342

341 Die jeweiligen Mittelwertunterschiede (und die Differenzen der zugehorigen Vari-
anzen) sind bei beiden Behorden nicht signifikant (jeweils t < 1,0).
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Tab. 37.11
Verfahrensdauer ab Antragseingang bis Erlal Genehmigungsbescheid (sta-
tistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 6,63 8,00 6,50
Varianz 23,39 59,00 15,76
Median 4,66 4,87 551
Minimum 0,82 1,41 1,97
Maximum 20,07 31,70 15,31
Gesamt 57 42 23

*

342

160

Ohne Extremwerte.

Allerdings ergibt sich ein Unterschied zwischen den beiden Modellen insofern, als
die groBere Steigerungsrate beim GAA-N auf die Neugenehmigungen, beim LRA-
1 dagegen auf die Anderungsgenehmigungen entfllt. Beim GAA-N steigen die Mit-
telwerte bei den Anderungsgenehmigungen um (absolut) 0,54 Mon. (= 9,0%) von
5,97 auf 6,51 Mon., bei den Neugenehmigungen dagegen um (absolut) 0,80 Mon.
(= 13,0%) von 6,15 auf 6,95 Mon. Beim LRA-1 steigen sie bei den Anderungsge-
nehmigungen um (absolut) 1,12 Mon. (= 13,6%) von 8,27 auf 9,39 Mon., bei den
Neugenehmigungen nur um (absolut) 0,14 Mon. (= 2,3%) von 5,81 auf 5,94 Mon.
Die divergenten Relationen diirften in erster Linie darauf beruhen, daf} die Fille mit
Vervollstindigungsbedarf der Unterlagen beim GAA-N vor allem Anderungsgeneh-
migungen betrafen (zu zwei Dritteln), beim LRA-1 dagegen gleichermaBen Ande-
rungs- wie Neugenehmigungen. Wegen der geringen absoluten Anzahl der einschli-
gigen Fille beim LRA-1 (3 Neu-, 4 Anderungsgenehmigungen) miissen mogliche
Griinde (einschlieBlich der einer bloBen Zufallsverteilung) fiir diese Ergebnisse of-
fenbleiben.
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Tab. 37.2

Verfahrensdauer ab Antragseingang bis ErlaB Genehmigungsbescheid, ge-
trennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen (Hiufigkeitsverteilung)®

GAA-N LRA-1 LRA-2
And.-G| Neu-G | And.-G| Neu-G | And.-G | Neu-G
, , 10 2 3 6 3 2
Bis zu drei Monaten 23,8% | 12,5% | 11,5% | 35.3% | 250% | 16,7%
i - 18 6 13 5 4 5
Uber drei bis sechs Monate | 43 9q;, | 37,59 | 50,0% | 29,4% | 33,3% | 41,7%
i o 6 4 3 5 1 5
Uber sechs bis zwolf Monate | 3434, | 25,00 | 11,5% | 29,4% | 8,3% | 41,7%
i o 8 4 7 1 4 0
Uber zwolf Monate 19,0% | 250% | 269% | 59% | 33,3% | 0,0%
N 42 16 26 17 12 12
Verfahren gesamt 100,0% | 100,0% | 99,9% | 100,0% | 99,9% | 100,1%

Angesichts der teilweise niedrigen absoluten Grundgesamtheiten dient die Prozentuierung le-
diglich der ndherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen Kategorien
entfallenden absoluten Haufigkeiten.

%

Tab. 37.21

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

Verfahrensdauer ab Agtragseingang bis Erlal Genehmigungsbescheid, ge-
trennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen (statistische Parameter in

Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2

And.-G | Neu-G | And.-G| Neu-G | And.-G| Neu-G

Arith. Mittel 651 | 696 | 939 | 594 | 680 | 6,23
Varianz 24,91 | 20,46 | 76,74 | 28,54 | 26,14 | 7,58
Median 435 | 511 | 502 | 3,70 | 525 | 5,54
Minimum 082 | 1,74 | 2,10 | 1,41 | 1,97 | 2,13
Maximum 20,07 | 16,59 | 31,70 | 22,95 | 15,31 | 10,13
Gesamt 42 15 25 17 11 12

*

Ohne Extremwerte.
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4.2.2.3.  Dauer ab erster Vorantragsberatung bis zum Erlaf; des
Genehmigungsbescheids

LaBt man das Verfahren nicht erst mit dem Antragseingang, sondern bereits
mit dem Zeitpunkt des allerersten Kontakts der Genehmigungsbehorde mit
dem (kiinftigen) Antragsteller beginnen, schlieft man also die »inoffizi-
elle« Phase mit ein, in der sich die beiden Hauptbeteiligten tatséchlich
schon mit der Genehmigungsmaterie befassen,’* fiihrt dies zu einer weite-
ren Erh6hung der (rechnerischen) Gesamtdauer unter dem vergleichenden
Gesichtspunkt verschiedener Anfangszeitpunkte.’** Auf das Gesamtbild
der Verfahrensdauern bei den beiden Genehmigungsmodellen wirkt sich
die neuerliche Vorverlagerung des Verfahrensbeginns naheliegenderweise
umso stérker aus, je mehr Verfahren mit hier als Vorantragsberatungen kon-
kretisierten Kontakten anfallen. Wie gezeigt (Ziff. 1.3.1, Tab. 8), fanden bei
der groBen Mehrheit der Verfahren solche Beratungen statt, beim LRA-1
mit einem Anteil von rd. 90% noch etwas hdufiger als beim GAA-N mit ei-
nem Anteil von gut 80%.

Tab. 38.1 zeigt, wie sich die Verfahren auf die verschiedenen Klassen von
Gesamtdauern bei Anrechnung auch der »inoffiziellen« Bearbeitungszeiten
verteilen. Im Vergleich zur Gesamtdauer ab Antragseingang, die bei beiden
Genehmigungsmodelilen in gut 60% der Verfahren die Sechsmonatsirist
nicht iiberstieg (vgl. oben Ziff. 4.2.2.2, Tab. 37.1), ist das nunmehr beim
LRA-1 lediglich in 30,2% der Verfahren, beim GAA-N sogar nur in 19,0%
der Verfahren der Fall (Kumulation der ersten beiden Kategorien der Ta-
belle). Der Anteil der Verfahren, die sich innerhalb von drei Monaten erle-
digten, sinkt von jeweils rd. 20% auf weniger als 10% (GAA-N: 8,6%,
LRA-1: 4,7%). Auf der anderen Seite finden sich jetzt erheblich mehr Ver-
fahren in den oberen Haufigkeitsklassen. Dauerten unter der Berechnung ab
Antragseingang bei beiden Amtern rd. 20% der Verfahren linger als 12 Mo-
nate, liegt der Anteil jetzt beim GAA-N bei 41,4% und beim LRA-1 bei
58,1% (Kumulation der letzten beiden Kategorien der Tabelle).

343 Zu den Bedenken, diese Vorantragsphase von der restlichen Verfahrenslaufzeit als
lediglich »inoffizielle« zu separieren, vgl. oben Ziff. 4.2.1, Buchst. c).

344 Der auf die Berechnungsgrundlage bezogene Vergleichsgesichtspunkt ist deshalb zu
betonen, um der verfehlten Schlufifolgerung vorzubeugen, Vorantragsberatungen
erhohten per se die Gesamtverfahrensdauer. Dies ist freilich nicht von vornherein
auszuschliefen. Ebensogutist es aber moglich, daf sie die Gesamtdauer im Ergebnis
verkiirzen, weil sie den offiziellen Teil des Verfahrens entlasten. Darauf wird im ein-
zelnen weiter unten (Ziff. 4.3.1) zuriickzukommen sein.
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Tab. 38.1
Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erla3 Genehmigungs-
bescheid (Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
. : 5 2 2
Bis zu drei Monaten 8.6% 4.7% 8.3%
., L 6 11 4
Uber drei bis sechs Monate 10,3% 25.6% 16,7%
.. . . 23 5 8
Uber sechs bis zwolf Monate 39.7% 11.6% 33.3%
Uber zwolf Monate bis 17 13 8
vierundzwanzig Monate 29,3% 30,2% 33.3%
.. . ] . " 7 12 2
Uber vierundzwanzig Monate 12.1% 27.9% 8.3%
i 58 43 24
Verfaliren gesantt 100,0% 100,0% 99,9%

Maximaler Wert beim GAA-N: 38,7 Mon., LRA-1: 76,1 Mon., LRA-2: 29,8 Mon.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

*k

Zusammengefafit fiihrt also der EinschluB3 der Vorantragsphase dazu, daB
die fiir den Verfahrensbeginn ab Antragszeitraum ermittelte weitgehende
Ahnlichkeit zwischen den beiden Genehmigungsmodellen in der Vertei-
lung der Verfahren auf die verschiedenen Zeitklassen groeren Unterschie-
den weicht. Im Kern laufen sie darauf hinaus, dafl beim LRA-1 gegeniiber
dem GAA-N einerseits mehr Verfahren in kiirzeren Dauern bis zu sechs
Monaten zu Ende gebracht wurden (30,2% gegeniiber 19,0%), andererseits
aber auch mehr Verfahren eine »iiberlange« Dauer von mehr als 24 Mona-
ten, also von mehr als zwei Jahren, beanspruchten (27,9% gegeniiber
12,1%).3%

Es ist weniger der Umstand eines etwas groferen Anteils an Verfahren
mit Vorantragsberatungen als vielmehr die vergleichsweise hohe Anzahl an
besonders langwierigen Verfahren, die die durchschnittliche Dauer beim
LRA-1 deutlich iiber die beim GAA-N anwachsen 148t,%*¢ und zwar auf
16,5 Monate hier gegeniiber 11,9 Monaten dort (Tab. 38.11 zu Tab. 37.11).
Die Differenz von 4,6 Monaten in der Gesamtdauer ab der ersten Voran-

345 Wihrend die erstgenannte Differenz (Anteile der Verfahren bis 6 Mon.) statistisch
nicht signifikant ist (chi?=1,73 < 2,71 fiir p=0,1und df = 1), ist das bei der zweiten
eindeutig der Fall (chi? = 4,05 > 3,84, p = 0,05, df = 1).

346 Vgl. dazu im einzelnen unten Ziff. 4.3.1.
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tragsberatung ist auf einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% statistisch
signifikant.>*” In dhnlicher GroBenordnung wie die Mittelwerte divergieren
auch die Mediane, und zwar um 5,0 Monate (15,1 zu 10,1 Mon. beim LRA-
1 bzw. GAA-N).

Tab. 38.11
Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erla Genehmigungsbe-
scheid (statistische Parameter in Monaten)®

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 11,86 16,46 10,81
Varianz 55,04 136,48 35,23
Median 10,11 15,08 10,77
Minimum 1,74 2,56 2,13
Maximum 33,38 40,42 21,84
Gesamt 56 41 22

Ohne Extremwerte.

Im Vergleich zur Berechnung ab Antragseingang ist die mittlere Verfah-
renszeit beim LRA-1 von 8,0 Monaten um 8,5 Monate (= 105,8%) auf etwas
mehr als das Doppelte gestiegen und damit deutlich stiarker als beim GAA-
N, wo sie sich von 6,6 Monaten fiir sich genommen ebenfalls erheblich, ver-
gleichsweise aber »nur« um 5,2 Monate (= 78,9%) erhéhte.348

Als Ergebnis 146t sich festhalten, dal das Bild iiber den Zeitbedarf der
Genehmigungspraxis entscheidend davon beeinfluit wird, ob es auf der Ba-
sis der tatsdchlichen »Anhidngigkeit« eines Verfahrens bei der Genehmi-
gungsbehorde oder auf der Basis eines offiziell bestimmten Anfangszeit-
punkts gezeichnet wird. Zugespitzt formuliert: Die offizielle Verfahrens-
phase macht in etwa nur die Hélfte der tatséchlich fiir die Genehmigungs-

347 t=2,370 > t(g 99, o5y = 2,364. Die erhebliche Differenz der Varianzen (136,477 ge-
geniiber 55,035) ist allerdings nur bei einem hohen Sicherheitsniveau fiir die An-
nahme von Ungleichheit nicht signifikant (F = 2,48 < F g 999, 49, 55) = 2,50).

348 Bei beiden Amtern ist der Anstieg der Verfahrensdauer hochsignifikant (LRA-1: t
=3,909 > t(,9995; 31y = 3,415 bei F = 2,31 < Fy 999, 49, 41) = 2,75; GAA-N: t = 4,447
> t,9995; 111) = 3,390 bei F = 2,35 < Fg 999. 55, 56 = 2,38).
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erteilung in Anspruch genommenen Zeitspanne sichtbar. Das gilt im
Grunde unabhiingig vom jeweiligen Genehmigungsmodell.3#

Tab. 38.2

Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erlal Genehmigungsbe-
scheid, getrennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen (H#ufigkeits-
verteilung)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
And.-G | Neu-G | And.-G| Neu-G | And.-G| Neu-G
: . 4 | 1 1 1 1
Bis zu drei Monaten 95% | 63% | 3,8% | 59% | 83% | 83%
. . 4 2 4 7 1 3
Uber drei bis sechs Monate 9,5% 12’5% 15’4% 41’2% 8,3% 25’0%
s ) . 19 4 4 1 3 5
Uber sechs bis zwolf Monate 452% | 25,0% | 15,4% 59% | 250% | 41,7%
Uber zwolf Monate bis 10 7 9 4 6 2
vierundzwanzig Monate 23,8% | 43,8% | 34,6% | 23,5% | 50,0% | 16,7%
- ' . 5 2 8 4 1 1
Uber v1erundzwanZlg Monate 11’9% 12,5% 30,8% 23’5% 8,3% 8,3%
- 42 16 26 17 12 12
Verfahren gesamt 99,9% | 100,1% | 100,0% | 100,0% | 99,9% | 100,0%

Angesichts der teilweise niedrigen absoluten Grundgesamtheiten dient die Prozentuierung le-
diglich der ndherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen Kategorien
entfallenden absoluten Héufigkeiten.

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

*k

Die zusitzliche Differenzierung der die Vorantragsphase einbeziehenden
Gesamtdauer nach Neu- und Anderungsgenehmigungen, die Tab. 38.2 nach
Zeitklassen und Tab. 38.21 nach statistischen Parametern ausweist, legt ei-
nen graduellen Unterschied zwischen der baden-wiirttembergischen und
niedersdchsischen Genehmigungsbehorde offen, der sich bereits bei der
Dauer ab Antragseingang — in abgeschwichter Form — gezeigt hat.3>

349 Dal die Vorverhandlungen »etwa so lange dauern« wie die anschlieBenden formel-
len Verfahren, konstatiert schon die friihe Untersuchung von Mayntz et al. 1978, S.
35, die sich allerdings in erster Linie auf schriftliche Befragungen der Vollzugsbe-
horden stiitzt.

350 Vgl. oben Ziff. 4.2.2.2, Anm. 342.
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Wihrend sich beim GAA-N die kiirzeren Dauern bis zu sechs Monaten
(Kumulation der ersten beiden Kategorien in 7ab. 38.2) und die besonders
langen Dauern von iiber 24 Monaten nahezu gleichmiBig auf Neu- und An-
derungsgenchmigungen verteilen (mit einem leichten Ubergewicht der
Neugenehmigungen zugunsten ldngerer Dauern), sind es beim LRA-1 vor
allem die Anderungsgenehmigungen, diec weniger mit kiirzeren und hiufi-
ger mit besonders langen Dauern und entsprechend auch mit einem (wenn-
gleich nicht signifikant) héheren Durchschnittswert einhergingen (7ab.
38.21). Dieser Unterschied griindet in erster Linie, wie die nachfolgenden
Befunde zur Dauer einzelner Verfahrensabschnitte zeigen werden, nicht in
der Vorantragsphase, sondern in der »offiziellen« Laufzeit.

Tab. 38.21

Verfahrensdauer ab erster Vorantragsberatung bis Erlal Genehmigungsbe-
scheid, getrennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen (statistische Pa-
rameter in Monaten)®

GAA-N LRA-1 LRA-2

And.-G | Neu-G | And.-G | Neu-G | And.-G| Neu-G
Arith. Mittel 11,60 | 12,56 | 18,15 | 13,82 | 12,62 9,00
Varianz 56,50 | 54,07 | 121,95 | 156,67 | 40,34 | 26,44
Median 9,71 | 12,39 | 17,02 6,66 | 12,76 8,88
Minimum 1,87 1,74 2,78 2,56 2,53 2,13
Maximum 33,38 | 28,07 | 40,42 | 39,04 | 21,84 | 20,23
Gesamt 41 15 25 16 11 11

*

Ohne Extremwerte.

4.3. Dauern einzelner Verfahrensabschnitte
Die Aufgliederung der Gesamtdauer in verschiedene Verfahrensabschnitte

gibt Aufschluf} dariiber, ob bzw. in welchem Maf3e bestimmte Phasen den
Verfahrensablauf besonders belasten.
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4.3.1. Vorantragsberatung (»Vorphase«)

Die grofie Mehrheit der Verfahren wurde, wie verschiedentlich erwihnt, in
beiden Genehmigungsmodellen im Wege »inoffizieller«**! Vorantragsbera-
tungen eingeleitet. Tab. 39 zeigt, wie sich diese vorgeschalteten Beratungs-
aktivititen auf verschiedene Zeitklassen verteilen, Tab. 39.1 enthilt die zu-
gehorigen statistischen Parameter.

Tab. 39
Dauer der Vorantragsberatung (Zeitspanne zwischen erster behordlicher
Beratung und Antragseingang) (Héufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
; ; 8 11 8
Bis zu drei Monaten 16.7% 28.2% 42.1%
- - 19 8 4
Uber drei bis sechs Monate 39 6% 20.5% 21.1%
.. . 15 8 3
Uber sechs bis zwolf Monate 31.3% 20.5% 15.8%
. 6 12 4
Uber zwolf Monate* 12.5% 30.8% 21.1%
; 48 39 19
Verfahren mit Beratung gesamt 100.1% 100.0% 100.1%

Maximaler Wert beim GAA-N: 23,9 Mon., LRA-1: 36,5 Mon., LRA-2: 26,2 Mon.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

ok

Nach Tab. 39 nahmen die Vorantragsberatungen beim GAA-N in etwas
mehr und beim LRA-1 in etwas weniger als der Hélfte (56,3% bzw. 48,7%)
der einschlidgigen Verfahren maximal sechs Monate in Anspruch (Kumula-
tion der ersten beiden Zeitkategorien). Dabei weist das LRA-1 gegeniiber
dem GAA-N sogar einen hoheren Anteil an Verfahren auf, in denen die
»Vorphase« bereits binnen dreier Monate zum Abschlufl gebracht werden
konnte (28,2% gegeniiber 16,7%).35? Signifikant unterscheiden sich die
Amter allerdings in den Anteilen von Vorantragsberatungen, die sich iiber
mehr als 12 Monate hinzogen. Beim GAA-N sind es 12,5%, beim LRA-1

351 Zur Problematik der Verwendung dieses Begriffs im vorliegenden Zusammenhang
vgl. oben Ziff. 4.2.1, Buchst. c.
352 Die Differenz ist jedoch nicht signifikant (chi? = 1,67 < 2,71 fiir p=0,1 und df = 1).
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dagegen 30,8%.3%3. Bei der baden-wiirttembergischen Behorde kommt
hinzu, daf} die Hélfte der Verfahren dieser Kategorie mit einer Beratungs-
phase von tiber 24 Monaten einherging. Die niederséchsische Behorde hat
dagegen keinen einzigen Fall mit einer solchen Dauer zu verbuchen.?*

»Uberlange« Vorantragszeiten sind, wie eine nihere Betrachtung ergibt,
beim LRA-1 in erster Linie einer hoheren Beratungsintensitdt mit einer
Mehrzahl von Terminen (bis zu 20) geschuldet und weniger einer Diskon-
tinuitét der Beratungsaktivitdten (zeitweiliger »Leerlauf« oder Untitigkeit
der Behorde). Das deutet darauf hin, da3 die baden-wiirttembergische Ge-
nehmigungsbehorde groBere Schwierigkeiten hatte als die niedersdchsi-
sche, sich gegeniiber dem Antragsteller mit ihren Forderungen im Hinblick
auf einen genehmigungsfihigen Antrag durchzusetzen. Auf der anderen
Seite wurden die »iiberlangen« Vorantragsdauern beim LRA-1 nahezu
durchweg mit einer vergleichsweisen kurzen Dauer von — zum Teil deutlich
— unter sechs Monaten der darauffolgenden »offiziellen« Verfahrenszeit ab
Antragseingang kompensiert, was beim GAA-N nicht der Fall ist. Vielmehr
schlossen sich dort an die »iiberlangen« Vorantragsberatungen zumeist
nicht minder lange »offizielle« Verfahrenszeiten von 12 und mehr Monaten
an.

Fiir das giinstigere Abschneiden der baden-wiirttembergischen Behorde

hoi Aar ~nFF 11 Varfahw
bei der offiziellen Verfahrensdauer in den Fillen, die sich in der Vorantrags-

phase als besonders »schwierig« erwiesen haben bzw. als solche wahrge-
nommen wurden, kdme als Erkldrung nicht nur die umfinglichere, rein
quantitative Intensitéit der Beratung in Betracht. Zu denken wire an eine zu-
dem auch hohere Qualitit der Beratung. Das Beratungsniveau wurde zwar
hier nicht gemessen und muf} insofern prinzipiell offenbleiben. Als ein In-
dikator fiir die Vermutung einer hoheren Qualitit lieBe sich aber der Befund
betrachten, daBl das LRA-1 deutlich hiufiger als das GAA-N andere, in ih-
ren Belangen betroffene Fachbehorden bereits zu den Vorantragsberatun-
gen zuzog (wie es § 2 Abs. 2 Satz 2 der 9. BImSchV gestattet).’>> Im Er-
gebnis kann es so in gewissem Mafle die Behordenbeteiligung vom An-
trags- auf den Vorantragszeitraum vorverlagern. Dieser Effekt wire inso-
fern modellbedingt, als gerade in »schwierigen« Fillen die eingeschrinkte
Kompetenz in fachtechnischen Fragen einer auf Verwaltungsaufgaben spe-
zialisierten Behorde an ihre Grenzen stoBt. In der Gesamtheit der Verfahren
wird beim LRA-1 die gegeniiber dem GAA-N durchschnittlich lingere Vor-

353 chi’®=4,37 > 3,84, p=0,05, df = 1.

354 Sieheauch den jeweiligen Maximalwert der Verteilungen, der beim LRA-1 36,5 Mo-
nate, beim GAA-N aber nur 23,9 Monate betrégt.

355 Vgl. oben Ziff. 1.3.2. — Eine friihe Beteiligung von Fachbehorden kann auch Aus-
druck der Strategie sein, diese in den Entscheidungsprozef einzubinden.
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antragsphase allerdings nicht durch entsprechend kiirzere Dauern der »of-
fiziellen« Laufzeit kompensiert.35

Tab. 39.1
Dauer der Vorantragsberatung (Zeitspanne zwischen erster behordlicher
Beratung und Antragseingang) (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 6,77 10,56 6,64
Varianz 24,06 120,32 55,77
Median 5,43 6,98 4,03
Minimum 0,82 0,03 0,26
Maximum 23,90 36,52 26,23
Gesamt 48 39 19

*

Ohne Extremwerte.

Tab. 39.2

Dauer der Vorantragsberatung (Zeitspanne zwischen erster behordlicher
Beratung und Antragseingang), getrennt nach Neu- und Anderungsgeneh-
migungen (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2

And.-G| Neu-G | And.-G| Neu-G | And.-G| Neu-G
Arith. Mittel 6,69 7,01 | 10,18 | 11,16 6,57 6,75
Varianz 26,72 | 17,71 | 94,60 | 170,52 | 62,96 | 53,45
Median 5,33 5,89 7,15 3,05 3,15 4,21
Minimum 0,82 1,54 0,03 0,62 0,56 0,26
Maximum 23,90 | 14,52 | 34,98 | 36,52 | 26,23 | 21,15
Gesamt 36 12 24 15 11 8

*

Ohne Extremwerte.

356 S. dazu niher unten Ziff. 4.4 mit Tab. 46.
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Die genannten Divergenzen fithren zu deutlich unterschiedlichen Durch-
schnittswerten der Vorantragsdauer, die beim LRA-1 mit 10,6 Monaten um
3,8 Monate iiber der beim GAA-N mit 6,8 Monaten liegt (Tab. 39.1).>% Bei
beiden Amtern ist ein EinfluB der Verfahrensart nach Neu- bzw. Ande-
rungsgenehmigungen nicht festzustellen, wie die jeweils nur geringfiligigen
Abweichungen der mittleren Dauern zeigen (Tab. 39.2).

4.3.2. Vollstindigkeitspriifung der Antragsunterlagen

Die fiir die untersuchten Verfahren giiltige Gesetzeslage verpflichtete die
Genehmigungsbehorde zwar, die Antragsunterlagen »unverziiglich« nach
Eingang auf deren Vollstindigkeit hin zu priifen. Eine ausdriickliche Frist
fiir diesen Arbeitsgang war ihr jedoch nicht gesetzt. Mit der letzten Novelle
soll die weiterhin »unverziiglich« vorzunehmende Priifung nunmehr binnen
eines Monats abgeschlossen sein mit der Moglichkeit, die Frist »in begriin-
deten Ausnahmefillen einmal um zwei Wochen« zu verlingern.358

Vor dem Hintergrund der alten, aber auch der neuen Gesetzeslage schnei-
den beide Genehmigungsmodelle in der groBen Mehrzahl der Verfahren
giinstig ab, wie Tab. 40 zeigt.
gar nahezu vier Fiinfteln (79,1%) der Antragsteller die Vollstidndigkeit der
eingereichten Unterlagen bereits mit der Eingangsbestétigung de facto at-
testiert — wenn auch nur in wenigen Ausnahmen ausdriicklich.?*° Zu diesen
»unverziiglich« erledigten Féllen kommen beim GAA-N weitere 22,4%
und beim LRA-1 weitere 7,0% hinzu, in denen die Vollstdndigkeit binnen
eines Monats festgestellt wurde. Damit erfolgten bei beiden Genehmi-
gungsmodellen iiber 80% der Vollstiandigkeitskontrollen formell fristge-
recht (Kumulation der ersten beiden Kategorien der Tabelle). Lediglich je-
weils ein Zehntel der Priifungen (8,6% beim GAA-N bzw. 9,3% beim LRA-
1) zog sich iiber mehr als zwei Monate hin und benétigte damit doppelt so
viel Zeit wie inzwischen gesetzlich zugestanden.3%0

357 Die Differenz ist auf einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 97,5% signifikant (t =
2,148 >ty 975. 35) = 1,982), obwohl die Varianzen (120,315 gegeniiber 24,060) sig-
nifikant differieren (F = 5,00 > F g 999, 35, 47) = 2,60).

358 Vgl. § 7 Abs. 1 Satz 1 a.F. und § 7 Abs. 1 Satz 1 u. 2 n.F. der 9. BImSchV.

359 Vgl. ausfiihrlicher dazu oben Ziff. 2.1 und 2.2 mit Anm. 110.

170

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tab. 40
Dauer der Vollstindigkeitspriifung der Antragsunterlagen (Antragseingang
bis Vollstidndigkeit der Unterlagen) (Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2

Vollstdndigkeit bei Antragseingang 58.6% 79 1% 5429
] ) 13 3 ‘3

Bis zu einem Monat 22 4% 7.0% 12,5%
v . . . 6 2 3

Uber einen bis zwei Monate 10.3% 4.7% 12,5%
» . 5 4 5

Uber zwei Monate* 86% 9,.3% 20,8%

Verfahren gesamt 99,9% 100,1% 100,0%

*

Maximaler Wert beim GAA-N: 12,0 Mon., LRA-1: 10,1 Mon., LRA-2: 5,3 Mon.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

*%

Insgesamt folgt aus diesen Befunden, daf} die zeitliche Belastung der Ver-
fahren durch die Vollstidndigkeitspriifung nur wenig ins Gewicht féllt. Das
148t sich auch an ihrer niedrigen durchschnittlichen Dauer ablesen (7ab.
40.1). Beim GAA-N betrdgt sie 0,40 Monate, beim LRA-1 0,26 Monate,
d.h. bei beiden Amtern weniger als zwei Wochen.?®! Angesichts des im
ganzen gesehen geringen durchschnittlichen Zeitaufwands kann es nicht
{iberraschen, daB groBere Unterschiede zwischen Neu- und Anderungsge-
nehmigungen nicht auszumachen sind.3¢?

Das gezeichnete, fiir die Genehmigungsbehorden weitgehend vorteil-
hafte Bild ist freilich zu relativieren, wenn man inhaltliche Anforderungen

360 Durch niedrigere Anteile bei den kiirzeren Priifzeiten (Kumulation der ersten beiden
Kategorien in Tab. 40) zugunsten hoherer Anteile bei den lidngeren Priifzeiten (Ku-
mulation der letzten beiden Kategorien) hebt sich das LRA-2 von den anderen bei-
den Amtern deutlich ab (signifikant gegeniiber dem LRA-1: chi®> = 3,51 >2,71,p =
0,1, df = 1.). Wegen der bei allen drei Amtern gegebenen ausgeprigten Asymmetrie
der (zudem klassifizierten) Haufigkeitsverteilung durch die starke Besetzung der er-
sten Kategorie ebnen sich die genannten Anteilsdifferenzen bei den auf den Rohda-
ten basierenden Durchschnittswerten weitgehend ein (s. nachfolgende Anm.).

361 Die Differenz der Mittelwerte ist nicht signifikant (t = 0,945 <t g5, 95y = 1,661 bei
F =1,44 <F(9s. 40, 55y = 1,61). Das gilt auch fiir die Differenz der Mittelwerte zwi-
schen LRA-1 und LRA-2 (t = 1,619 < t(g 95, 1y = 1,670 bei F = 2,25 < F(j 99. 91, 40) =
2,37).

362 Vgl. Tab. 40.2-A im Anhang.
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an die Vollstdndigkeitspriifung mit einbezieht. Die Einschrinkungen be-
treffen in besonderem Maf3e die baden-wiirttembergische Behorde.

Tab. 40.1
Dauer der Vollstéandigkeitspriifung der Antragsunterlagen (Antragseingang
bis Vollstindigkeit der Unterlagen) (statistische Parameter in Monaten)®

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 0,40 0,26 0,67
Varianz 0,46 0,66 1,49
Median 0,00 0,00 0,00
Minimum 0,00 0,00 0,00
Maximum 2,72 4,10 4,52
Gesamt 56 41 22

*  Ohne Extremwerte,

Vollstandigkeit i.S. des § 7 der 9. BImSchV setzt mindestens voraus, daf
Antrag und Unterlagen die inhaltlichen, anlagenspezifischen Angaben nach
§ 3 bzw. § 4 der 9. BImSchV enthalten.’®* Wie die oben dargelegten Be-
funde gezeigt haben (Ziff. 2.4.4 mit Tab. 19), wurden in {iber einem Drittel
der Verfahren beim GAA-N und iiber zwei Dritteln der Verfahren beim
LRA-1 nach »offiziellem« Beginn vom Antragsteller noch weitere Anga-
ben nachgefordert. Ob dieser Ergénzungsbedarf bereits im Rahmen der
Vollstiandigkeitspriifung hitte erkannt und die entsprechende Komplettie-
rung hitte eingeleitet werden konnen, kann hier nicht entschieden werden
und stiinde im Zweifel erst nach einer gerichtlichen Priifung fest. Die Be-
funde machen aber immerhin die Problematik des gesetzgeberischen Mo-
dells deutlich, die Vollstandigkeitspriifung zu einem »objektiv« begrenzba-
ren eigenen, dem weiteren Verfahrensgang, insbesondere auch der Fachbe-

363 Vgl. hierzu z.B. die Kommentierung zu § 7 von Czajka 1996, S. 3f. Die Vollstin-
digkeitspriifung verlangt nach Czajka von der Genehmigungsbehorde nicht, auch
die inhaltliche Richtigkeit der Angaben des Antragstellers zu priifen. Vollstindig-
keit ist auch dann gegeben, wenn fiir die Erteilung der Genehmigung noch weiterer
Ermittlungsbedarf — etwa durch Einholung eines Sachverstindigengutachtens — hin-
sichtlich der materiellen Genehmigungsvoraussetzungen erkannt wird, entspre-
chende Ermittlungen dem Antragsteller unter Beriicksichtigung des Verhéltnisma-
Bigkeitsgrundsatzes aber nicht zuzumuten sind (Ermessen).
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hordenbeteiligung vorgelagerten Stadium zu erheben und sich von einer
zeitlichen Disziplinierung gerade dieser, angesichts der Praxis eher kiinst-
lich anmutenden Verfahrensphase eine Beschleunigung von Genehmigun-
gen zu versprechen.

Von der angedeuteten grundsitzlichen Problematik einmal abgesehen,
erweist sich das niedersdchsische Genechmigungsmodell besser geriistet als
das baden-wiirttembergische, den inhaltlichen Anforderungen an die Voll-
standigkeitspriifung nachzukommen. Die baden-wiirttembergische Geneh-
migungsbehorde schob zumeist — den Grenzen ihrer fachtechnischen Kom-
petenzen Rechnung tragend — die Vollstdndigkeitspriifung an das als reine
Fachbehdrde zustindige GAA ab und leitete damit faktisch zugleich auch
das offizielle Verfahren ein. Dall das LRA zur Wahrung seiner Autoritit als
fiir das Verfahren verantwortliche Behorde dieses Vorgehen gegeniiber dem
Antragsteller als »gemeinsame Priifung der Unterlagen mit GAA« ausgab,
dndert nichts daran, daf} die Priifung der Unterlagenvollstindigkeit dabei
ausschlieflich dem GAA tiberlassen war. Letzteres bekommt so — entspre-
chend seiner tatséchlichen Stellung im Verfahren — eine herausgehobene
Position zugewiesen, denn in bezug auf andere Fachbehorden, bei denen
sich fiir evtl. fachspezifische Nachforderungen die Situation grundsitzlich
nicht anders darstellt, unterblieb ein solcher absichernder Vorbehalt.

4.3.3. Fachbehordenbeteiligung

Die Fachbehordenbeteiligung stellt nicht nur wegen ihrer faktischen Aus-
wirkungen auf den materiellen Genehmigungsinhalt eine zentrale Phase
des Verfahrensablaufs dar.3%* Auch unter dem hier interessierenden rein
zeitlichen Aspekt bildet sie ein separates Stadium. Sie setzt Entscheidungs-
prozesse autonom agierender Dritter’® — gewissermafen Verfahren im Ver-
fahren — in Gang, deren inhaltliche und in der Folge auch zeitliche Verldufe
sich der Verfiigung durch die verfahrensleitende Genehmigungsbehorde

364 Vgl. oben Ziff. 2.3, 2.4.2 und 3.1.

365 Neben den Fachbehorden kommen als weitere autonom entscheidende Dritte auch
von der Genehmigungsbehorde eingeschaltete Sachverstindige zur unabhédngigen
Begutachtung entscheidungserheblicher Sachverhalte in Betracht (§ 13 Abs. 1 der
9. BImSchV). Von dieser Moglichkeit wurde in den untersuchten Verfahren aller-
dings kein Gebrauch gemacht. Dagegen kam die in Abs. 2 der zitierten Bestimmung
beschriebene Variante hiufiger vor, nach der ein vom Antragsteller eingeholtes Gut-
achten, dessen Gegenstand mit der Genehmigungsbehorde abgestimmt wurde, ei-
nem amtlich veranlaBten gleichgestellt wird. Da in diesem Fall die Initiative vom
Antragsteller und nicht von der verfahrensleitenden Instanz ausgeht, werden im vor-
liegenden Zusammenhang solche Begutachtungen nicht als formliche Sachverstin-
digenbeteiligung gewertet.
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weitgehend entziehen.’®® Aus diesem Grunde wird im folgenden — anders
als bei der auf den inhaltlichen Verfahrensablauf konzentrierten Analyse —
das baden-wiirttembergische GAA in die zeitliche Analyse der Fachbehor-
denbeteiligung mit einbezogen.

4.3.3.1. Anforderung der Stellungnahmen durch die Genehmi-
gungsbehérde (Fachbehérdenbeiziehung)

Eine ausdriickliche Frist in Form einer quantitativen Zeitvorgabe, innerhalb
derer die Genehmigungsbehorde die Fachbehdrdenbeteiligung einzuleiten
hat, schreibt das Gesetz fiir vereinfachte Verfahren nicht vor. Fiir die Re-
gelverfahren bestimmt es allerdings, dafl die Genehmigungsbehorde »spé-
testens gleichzeitig« mit der 6ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens
(§ 11 S. 1der9. BlmSchV) die in ihren Belangen betroffenen Fachbehorden
zur Abgabe einer Stellungnahme aufzufordern hat. Aus der Verbindung mit
der weiteren Vorschrift, nach der die Genehmigungsbehorde das Vorhaben
nach Vollstiandigkeit der erforderlichen Unterlagen 6ffentlich bekanntzu-
machen hat (§ 8 Abs. 1 Satz 1 der 9. BImSchV), 148t sich ableiten, daB} sich
die Behordenbeteiligung unmittelbar an den Abschlufl der Vollstindig-
keitspriifung anzuschlieben hat. Der sich so ergebende Zeitpunkt 146t sich
auf die vereinfachten Verfahren tibertragen, wenn man dem Gesetzgeber
Konsistenz in seinen eigenen rechtlichen Vorgaben unterstellt.3¢7

Die nachfolgenden Berechnungen zu den Zeitrdumen, die zwischen dem
AbschluB} der Vollstandigkeitspriifung und der (formellen) Einleitung der
Fachbehordenbeteiligung in den untersuchten Verfahren verstrichen sind,
sind vor dem Hintergrund zu sehen, dafl die Genehmigungspraxis nicht
durchgiingig dem gesetzgeberischen Modell einer zeitgleichen (»sternfor-
migen«) Beiziehung der Fachbehorden bei der (als Regelfall unterstellten)
Beteiligung mehrerer Stellen folgte (vgl. oben Ziff. 4.1). Deshalb wird in
einem ersten Schritt die Dauer bis zur zeitlich zuerst einbezogenen Behorde
ermittelt (Tab. 41.1 und Tab. 41.11). In einem zweiten Schritt wird dann die
Zeitspanne berechnet, die von der Beiziehung des als erstes bis zur Beizie-
hung des als letztes herangezogenen Fachamts vergangen ist (7ab. 41.2 und
Tab. 41.21).

Nach Tab. 41.1 vollzog sich die Einleitung der Behdrdenbeteiligung im
wesentlichen nach folgendem Muster. Zum einen wurden in einer Minder-
heit der Verfahren die Fachbehorden bereits vor Abschluf der Vollstdndig-

366 Auf die fehlende Weisungsbefugnis der Genehmigungsbehérde gegeniiber den
Fachbehorden wurde bereits hingewiesen (Anm. 112).

367 Aus § 7 Abs. 2 der 9. BImSchV l4ft sich dagegen keine zeitliche Verpflichtung der
Genehmigungsbehorde fiir die Fachbehordenbeteiligung ableiten, da diese Bestim-
mung ausschlieBlich Verpflichtungen gegeniiber dem Antragsteller regelt.
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keitspriifung zur Abgabe ihrer Stellungnahme aufgefordert. Beim GAA-N
fallt dieser Anteil mit rd. zwei Zehnteln (21,4%) anndhernd doppelt so hoch
aus wie beim LRA-1 mit rd. einem guten Zehntel (11,6%).%%® Zum anderen
wurde in jeweils rd. der Hilfte der Verfahren beider Amter (50,0% bzw.
53,5%) binnen einer Woche nach Feststellung der Unterlagenvollstindig-
keit und in einem weiteren Fiinftel bzw. Viertel (21,4% bzw. 25,6%) binnen
zweier Wochen mit der Behordenbeteiligung begonnen. In weniger als je-
weils einem Zehntel der Fille (7,1% bzw. 9,3%) erfolgte dieser Schritt erst
spiiter.36°

Tab. 41.1

Dauer der Vorbereitung der Fachbehordenbeiziehung (Vollstandigkeit der
Unterlagen bis Beiziehung der ersten Fachbehorde) (Héufigkeitsvertei-
lung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
B o ) 12 5 5
Beteiligung bereits eingeleitet 21.4% 11.6% 20.8%
) ] 28 23 15

Bis zu einer Woche 50.0% 53.5% 62,5%
. . . . 12 1 1 1
Uber eine bis zwei Wochen 21.4% 25 6% 4.2%
. " 4 4 3
Uber zwei Wochen* 7.1% 9,3% 12,5%

56%%% 43 24
Verfahren gesamt** 99,9% 100,0% 100,0%

Maximaler Wert beim GAA-N: 2,8 Mon., LRA-1: 2,2 Mon., LRA-2: 6,8 Mon.

Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.

Die Gesamtzahl von 58 Verfahren verringert sich um zwei Fille ohne Fachbehordenbeteili-
370

gung.’

ok

Hkk

Von einer bei beiden Genehmigungsbehorden insgesamt ziigigen Er6ffnung
des Beteiligungsverfahrens zeugen auch die durchschnittlichen Dauern von

368 Die Differenz zwischen GAA-N und LRA-1 ist nicht signifikant. Das gilt auch fiir
die Differenz zwischen LRA-1 und LRA-2.

369 Mebhrheitlich gingen diese Fille allerdings mit erheblicher Uberziehung der Zwei-
Wochen-Frist einher; vgl. dazu auch die in Tab. 41.1 ausgewiesenen Maximalwerte.

370 Vgl. oben Ziff. 2.3.1. mit Tab. 13.1. Die um zwei Fille verminderte Gesamtheit der
Verfahren beim GAA-N betrifft simtliche nachfolgenden Tabellen zur Fachbehor-
denbeteiligung (bis einschl. Tab. 43.2).
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jeweils sieben Tagen (= 0,23 Mon. bei niedrigen Varianzen) sowie die noch
darunter liegenden Mediane von 6,1 Tagen (= 0,20 Mon.) beim GAA-N
bzw. 4,9 Tagen (= 0,16 Mon.) beim LRA-1 (Tab. 41.11).3"!

Tab. 41.11

Dauer der Vorbereitung der Fachbehordenbeiziehung (Vollstindigkeit der
Unterlagen bis Beiziehung der ersten Fachbehorde) (statistische Parameter
in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 0,23 0,23 0,20
Varianz 0,06 0,08 0,05
Median 0,20 0,16 0,16
Minimum 0,00 0,00 0,00
Maximum 1,11 1,44 0,89
Gesamt 42 36 i7

*

Ohne Extremwerte und ohne die Verfahren, in denen bereits vor Feststellung der Vollstindig-
keit der Unterlagen die Behordenbeteiligung eingeleitet worden war (vgl. Zeile 1 in Tab. 41.1),
beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fille ohne Fachbehordenbeteiligung.

Das einheitliche Bild dndert sich, wenn man zusétzlich die Zeitspanne zwi-
schen der als erste und der als letzte beteiligten Stelle beriicksichtigt.

Wie Tab. 41.2 zeigt, lag zwischen der Aufforderung der ersten und letz-
ten Fachbehorde zur Stellungnahme in 87,5% der Verfahren beim GAA-N
weniger als ein Tag (erste Zeitkategorie). Dabei ist allerdings zu beriick-
sichtigen, daf in etwas mehr als der Hilfte dieser Félle (28 bzw. 57,1% von
49 absolut, entsprechend 50,0% der Grundgesamtheit von 56 absolut) fiir
die Behordenbeteiligung nur ein einziger Adressat angesprochen wurde,
néamlich die zentrale Dienststelle der Kommunal- bzw. Kreisverwaltungen.
Dieser oblag es dann dariiber zu entscheiden, welche der ihr zugehorigen
Fachdmter von der Anfrage tangiert sein konnten und demzufolge zu deren
Bearbeitung aufzufordern wiren.?’? Lediglich in dem restlichen (kleineren)
Teil der Zeitklasse von weniger als einem Tag (21 bzw. 42,9% von 49 ab-
solut, entsprechend 37,5% der Grundgesamtheit von 56 absolut) erstreckte

371 Eine Differenzierung nach Neu- und Anderungsgenehmigungen zeitigt dabei keine
nennenswerten Unterschiede. Vgl. dazu Tab. 41.12-A im Anhang.

372 Vgl. oben Ziff. 2.3 mit Anm. 116 und Ziff. 2.3.2 mit Anm. 137.
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sich die Fachbehordenbeiziehung auf mindestens zwei (oder mehr) Adres-
saten. Nur in diesen Fillen 146t sich von einem »sternférmigen« Beteili-
gungsprozedere (i.S. des § 11 Satz 2 der 9. BlImSchV) sprechen (vgl. oben
Ziff. 4.1).

Tab. 41.2
Dauer der Fachbehordenbeiziehung (Beiziehung der ersten bis Beiziehung
der letzten Fachbehorde) (Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Weniger als ein Tag 49 19 6
(bzw. “sternformig”) 87,5% 44,2% 25,0%
; ; 3 5 6
Bis zu zwei Wochen 5.4% 11.6% 25,0%
Uber zwei Wochen 1 6 2
bis zu einem Monat 1,8% 14,0% 8,3%
. . 5 3 13 10
Uber einen Monat 5.4% 30,2% 41.7%
Verfahten gesamt 100,1% 100,0% 100,0%

Maximaler Wert beim GAA-N: 8,2 Mon., LRA-1: 48,4 Mon., LRA-2: 8,3 Mon.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.
Um zwei Fille ohne Fachbehordenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit.

sk

Hkk

Beim LRA-1 entfallen dagegen mit einem Anteil von 44,2% zwar nur rd.
halb so viele Verfahren wie beim GAA-N in die erste Kategorie der Beizie-
hungsdauer.3” In diesen Fillen waren aber ausnahmslos mindestens zwei
Adressaten einbezogen. Die hier — im Unterschied zu Niedersachsen — ge-
gebene Dominanz dieser Konstellation ist im wesentlichen darauf zuriick-
zufithren, daff das baden-wiirttembergische Amt als Teil der Kreisverwal-
tung — in dieser Hinsicht der erwéhnten »Zentrale« im Norden vergleichbar
— selbst fiir die Beteiligung der im eigenen Haus angesiedelten Fachdmter
zu sorgen hat. Trigt man diesen unterschiedlichen (nur mittelbar modellbe-
dingten) Randbedingungen Rechnung und konzentriert den Vergleich auf
die Anteile (aus der Perspektive der Genehmigungsbehorde auch faktisch)
»sternformiger« Behordenbeiziehung, so schneidet das siiddeutsche LRA-
1 etwas besser ab als das norddeutsche GAA-N (44,2% gegeniiber 37,5%).

373 Die Differenz ist hochsignifikant (chi? =21,24 > 10,82, p=0,001, df = 1.).
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Wendet man sich den weiteren, langere Dauern repriasentierenden Zeit-
klassen zu, verkehren sich die Relationen jedoch auffallend zu Lasten der
baden-wiirttembergischen Genehmigungsbehorde. Dort dauerte es in fast
einem Drittel (30,2%) aller Verfahren iiber einen Monat — iiberwiegend so-
gar mehrere Monate -, bis auch die letzte Fachbehorde einbezogen war.?74
Solche Zeiten finden sich beim niedersdchsischen Pendant eher nur in Aus-
nahmefillen (5,4%).>”> Der nicht nur vergleichsweise, sondern auch fiir
sich genommen hohe Anteil in Baden-Wiirttemberg bringt die durch-
schnittliche Dauer dieser Verfahrensphase, die in Niedersachsen unter einer
Woche (5,5 Tage bzw. 0,18 Mon.) liegt, auf eine Hohe von 2,4 Monaten
(Tab. 41.21).37° Dazu trugen vor allem die Anderungsgenehmigungen bei,
die einen Durchschnittswert von 3,5 Monaten aufweisen gegeniiber nur
0,74 Monaten (= rd. 3 Wochen) bei den Neugenehmigungen (Tab. 41.22).377
Eine dhnliche Tendenz zu lingeren Dauern bei Anderungs- gegeniiber Neu-
genehmigungen zeigt sich auch bei der niedersidchsischen Genehmigungs-
behorde. Die Differenz zwischen den beiden Genehmigungsarten (0,25
Mon. gegeniiber 0,00 Mon.) ist hier aber auf Grund der weniger asymme-
trischen Verteilung wesentlich schwicher ausgeprigt.’’8

374 Noch grofer fillt der entsprechende Anteil mit 41,7% beim LRA-2 aus.

375 Die Differenz ist hochsignifikant (chi2=11,11> 10,82, p=0,001,df = 1.).

376 Bei allerdings hoher Varianz (25,43 Mon.) wegen der asymmetrischen Verteilung
mit den beiden Héufigkeitsschwerpunkten am unteren und oberen Ende. Trotz der
ungleichen Varianzen (GAA-N: 0,64 Mon.) ergibt der statistische Test fiir die Mit-
telwertdifferenzen eine hohe Signifikanz (t = 3,156 >t 999. 95y = 2,364 bei F = 39,61
> Fg,999; 41, 54y = 2,31). — Auch beim LRA-2 liegt der Mittelwert mit 1,5 Mon. er-
heblich iiber dem beim GAA-N.

377 Trotz derauch hier signifikant differierenden Varianzen (39,30 Mon. gegeniiber 1,53
Mon.: F=25,74 > F; 999, 24, 16) = 4,99) divergieren die Mittelwerte (noch) signifikant
(t = 1,760 > t(0.95; 40) = 1,684).

378 Die Differenz der Mittelwerte bleibt unterhalb statistischer Signifikanz (t = 1,014
> t0,90,53) = 1,299 bei F = 0,00 < F(, 999. 39, 14y = 2,27). — Der Durchschnittswert von
0,00 Mon. bei den Neugenehmigungen beim GAA-N bedeutet, daB hier die Fach-
behordenbeiziehung ausnahmslos »sternférmig« erfolgte bzw. sich auf die kommu-
nale »zentrale Dienststelle« beschrinkte.
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Tab. 41.21

Dauer der Fachbehordenbeiziehung (Beiziehung der ersten bis Beiziehung
der letzten Fachbehorde) (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 0,18 2,36 1,50
Varianz 0,64 25,43 3,88
Median 0,00 0,17 0,46
Minimum 0,00 0,00 0,00
Maximum 4,82 21,54 7,51
Gesamt** 55 42 23

*

gung.

Tab. 41.22

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Félle ohne Fachbehérdenbeteili-

Dauer der Fachbehordenbeiziehung (Beizichung der ersten bis Beiziehung
der letzten Fachbehorde), getrennt nach Neu- und Anderungsgenehmigun-
gen (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
And.-G | Neu-G | And.-G | Neu-G | And.-G | Neu-G
Arith. Mittel 025 | 0,00 | 346 | 074 | 1,35 | 1,67
Varianz 0,87 | 0,00 | 3930 | 1,53 | 514 | 283
Median 0,00 | 000 [ 023 | 007 | 0,28 | 0,66
Minimum 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | 000 | 0,00
Maximum 482 | 000 | 21,54 | 436 | 7,51 | 4,43
Gesamt 40 15 25 15 12 11

*

gung.

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fille ohne Fachbehordenbeteili-

Aus den dargestellten Befunden geht klar hervor, dal die Phase der Fach-
behordenbeiziehung der norddeutschen Genehmigungsbehorde ausweis-
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lich ihres erheblich geringeren durchschnittlichen Zeitverbrauchs offen-
kundig weniger Probleme bereitete als der siiddeutschen. Dafiir lieBe sich
der im niedersdchsischen Modell mittelbar gegebene Vorteil verantwortlich
machen, daB hier fiir eine Reihe zu beteiligender Fachdmter eine zentrale
Dienststelle als Adressat zur Verfiigung steht, an die andernfalls selbst zu
erbringende Koordinationsleistungen delegiert werden kénnen. Die héhere
Koordinationslast im Sitiden vermag allerdings nicht den Befund zu erkli-
ren, daf die baden-wiirttembergische Genehmigungsbehorde in erster Linie
bei Anderungsgenehmigungen vergleichsweise viel Zeit fiir die Behorden-
beiziehung in Anspruch nahm, indem sie in diesen Verfahren die Entschei-
dung iiber die zu beteiligenden Fachémter nicht zeitlich gebiindelt, sondern
nacheinander nach Maflgabe des weiteren Verfahrensverlaufs traf. Es ist
nicht auszuschlieBen, daf} sich dieses sukzessive Vorgehen auch einer ge-
wissen Unsicherheit bei der genehmigungsrechtlichen Priifung von Ande-
rungen bereits bestehender Anlagen verdankt.

Der Norden hat mit seiner eher ziigig betriebenen Beiziehung der Fach-
behorden einerseits eine wesentliche Voraussetzung dafiir geschaffen, daf
auch die gesamte Phase des fachbehordlichen Beteiligungsverfahrens — hier
definiert als Zeitspanne zwischen der zeitlich zuerst ergangenen Anforde-
rung einer Stellungnahme und der zeitlich zuletzt eingegangenen Stellung-
nahme — kiirzer ausfilit ais im Siiden. Andererseits unieriiegi die nieder-
sdchsische Genehmigungsbehorde jedoch dem Risiko, den zeitlichen » Vor-
sprung« dadurch zu verlieren, daB die zentrale Dienststelle die an sie dele-
gierte Beiziehung der in ihrem Haus betroffenen Fachdmter nur mit zeitlich
nachgeordneter Prioritit behandelt. Demgegeniiber konnte die selbst als
»Zentrale« fungierende baden-wiirttembergische Genehmigungsbehorde
den durch den hoheren Koordinationsbedarf bedingten zusitzlichen Zeit-
aufwand bei der Behordenbeiziehung durch das Privileg »wettmachenx,
iiber den internen »kleinen« Dienstweg auf die hauseigenen Amter zugun-
sten einer ziligigen Erarbeitung der Stellungnahmen einzuwirken. Der nach-
folgende Abschnitt wird allerdings zeigen, daf3 der Norden den in der Bei-
ziehungsphase (mittelbar modellbedingt) erzielten Zeitgewinn in der Phase
der Fachbehordenbeteiligung weitgehend bewahren und der Siiden seinen
anfinglichen Zeitverlust kaum (durch mittelbar modellbedingte Vorteile)
kompensieren kann.

4.3.3.2. Fachbehordliche Anfertigung der Stellungnahmen

Als (Gesamt-) Dauer der fachbehordlichen Mitwirkung am Genehmigungs-
verfahren durch Anfertigen vorhabenbezogener Begutachtungen ist hier —
wie erwihnt — die zwischen der zeitlich ersten Anforderung einer Stellung-
nahme und der zeitlich zuletzt eingegangenen Stellungnahme vergangene
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Zeitspanne definiert. Tab. 42.1 und Tab. 42.11 geben die entsprechenden
Befunde (Haufigkeitsverteilung nach Zeitklassen bzw. zugehorige statisti-
sche Parameter) wieder.

Die grofite Divergenz in den Haufigkeitsverteilungen in Tab. 42.1 tritt in
der Kategorie der Dauer von mehr als einem bis hdchstens zwei Monaten
auf. In ihr sind beim GAA-N mehr als ein Viertel (28,6%), beim LRA-1 da-
gegen weniger als ein Zehntel (9,3%) der Verfahren versammelt. Nimmt
man noch die jeweils wenigen Verfahren hinzu, die in die unterste Katego-
rie einer Dauer von maximal einem Monat fallen, ist zugleich der Haupt-
unterschied zwischen den beiden Amtern markiert. Bei der niedersichsi-
schen Genehmigungsbehorde war demnach die gesamte Phase der fachbe-
hordlichen Verfahrensbeteiligung zu einem guten Drittel (35,7%), bei der
baden-wiirttembergischen aber nur — statistisch signifikant abweichend -37°
zu einem Siebtel (14,0%) der Verfahren binnen zweier Monate abgeschlos-
sen (Kumulation der ersten beiden Kategorien der Tabelle).?" In der Ten-
denz spiegelbildlich dazu beléduft sich der Anteil der Verfahren mit einer
langeren Beteiligungsdauer von mehr als zwei bis hochstens sechs Monaten
beim GAA-N lediglich auf 37,5%, beim LRA-1 auf 51,2% (Kumulation der
dritten und vierten Kategorie der Tabelle). Bei den Verfahren mit einer be-
sonders langwierigen Beteiligungsphase von iiber sechs bis hochstens 12
Monaten bzw. iiber 12 Monaten (die letzten beiden Kategorien der Tabelle)
konvergieren die beiden Amter am stirksten bei vergleichsweise geringer
ausgeprigten Differenzen. Die Konvergenz spielt sich freilich auf relativ
hohem Niveau ab mit Anteilen von 26,8% (GAA-N) und 34,9% (LRA-1)
an Fillen, die fiir diese Phase mehr als sechs Monate, mithin mehr als dop-
pelt so viel Zeit, wie gesetzlich fiir die gesamte Dauer des Genehmigungs-
verfahrens zugestanden, benétigten (Kumulation der letzten beiden Kate-
gorien der Tabelle). Dabei steuern Verfahren mit Beteiligungszeiten von
iiber 12 Monaten beim LRA-1 ein (relativ) groferes Kontingent bei als
beim GAA-N.38!

379 chi® = 5,94 > 5,02, p = 0,025, df = 1.

380 Der entsprechende Wert beim LRA-2 von 33,3% entspricht allerdings nahezu dem
beim GAA-N.

381 Die Differenz der Anteile von 18,6% und 8,6% beim LRA-1 bzw. GAA-N in dieser
Kategorie ist aber nicht signifikant (chi? = 2,53 < 2,71 fiir p = 0,1 und df = 1).

181

- am 20.01.2026, 12:26:26. [ —



https://doi.org/10.5771/9783748911074-37
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Tab. 42.1
Gesamtdauer der Fachbehordenbeteiligung (erste angeforderte Stellung-
nahme bis Eingang der letzten Stellungnahme) (Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
) 4 2 1

Bis zu einem Monat 71% 4.7% 4.2%
N . . . 16 4 7
Uber einen bis zwei Monate 28.6% 939 2029
. . . 14 9 2
Uber zwei bis drei Monate 25.0% 20.9% 83%
y e 7 13 9
Uber drei bis sechs Monate 12.5% 30.2% 37.5%
" 2 10 7 4
Uber sechs bis zwolf Monate 17.9% 16.3% 16.7%
- 5 8 1
Uber zwolf Monate™* 8.9% 18.6% 42%

56X 43 19
Verfahren oegamt** P — 10 Nor 115 1on
- 100,0% 100,0% 100,1%

Maximaler Wert beim GAA-N: 33,9 Mon., LRA-1: 48,8 Mon., LRA-2: 13,7 Mon.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.
Um zwei Fille ohne Fachbehordenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit.

*k

*okoke

Uber der Sechsmonatsgrenze liegt auch die durchschnittliche Dauer der ba-
den-wiirttembergischen Fachbehordenbeteiligung mit 6,4 Monaten, wih-
rend die niedersédchsische Dauer mit 4,4 Monaten deutlich darunter liegt
(Tab. 42.11).38% Selbst der Median, auf den weniger als auf den Mittelwert
besonders lange Einzeldauern »durchschlagen, iiberschreitet beim LRA-1
mit 4,0 Monaten die Dreimonatsgrenze, die beim GAA-N dagegen mit 2,4
Monaten ohne Miihe unterboten wird.

382 Die Differenz ist signifikant (t = 1,990 > t( 975, 95y = 1,984 bei F = 2,14 < F g 999. 41
=2,31)
54) )
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Tab. 42.11
Gesamtdauer der Fachbehordenbeteiligung (erste angeforderte Stellung-
nahme bis Eingang der letzten Stellungnahme) (statistische Parameter in
Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 4,35 6,42 3,90
Varianz 17,11 36,86 6,63
Median 2,36 3,99 3,96
Minimum 0,79 0,30 0,89
Maximum 19,08 23,34 9,28
Gesamt 55 42 23

*  Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fiille ohne Fachbehordenbeteili-

gung.

Zum erhohten Zeitbedarf fiir die Fachbehordenbeteiligung haben beim
LRA-1 - wie schon in der Beiziehungsphase (Ziff. 4.3.3.1) — in erster Linie
die Anderungsgenehmigungen beigetragen (Tab. 42.12). Sie iibertreffen
mit einem Durchschnittswert von 7,4 Monaten deutlich den bei Neugeneh-
migungen von 5,0 Monaten.?®3 Beim GAA-N bewegt sich der entspre-
chende Wert fiir Neugenehmigungen mit 5,1 Monaten auf etwa gleicher
Hohe, wihrend dort der Durchschnittswert fiir Anderungsgenehmigungen
mit 4,1 Monaten signifikant unter dem entsprechenden Wert beim LRA-1
liegt.3%4

383 Die Differenz ist aber nicht signifikant (t = 1,265 < t g9, 49y = 1,303 bei F = 2,11 <
F0,95;24, 16) = 2,24).

384 t=2,438 > {99, 63) = 2,390 bei F = 2,61 < F g 999. 24, 39) = 2,87). Beim GAA-N ist
dagegen die Differenz der Mittelwerte zwischen Neu- und Anderungsgenehmigun-
gen nicht signifikant (t= 0,817 <ty g9, 53 = 1,299 bei F = 1,10 < F( g5. 39, 14y = 2,20).
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Tab. 42.12

Gesamtdauer der Fachbehordenbeteiligung (erste angeforderte Stellung-
nahme bis Eingang der letzten Stellungnahme), getrennt nach Neu- und An-
derungsgenehmigungen (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2

And.-G | Neu-G | And.-G | Neu-G | And.-G | Neu-G

Arith. Mittel 407 | 510 | 7,39 | 499 | 3,49 | 4,27
Varianz 17,63 | 16,05 | 46,03 | 21,77 | 17,73 | 5,91
Median 215 | 3,70 | 433 | 341 | 236 | 4,19
Minimum 082 | 079 | 030 | 092 | 08 | 1,738
Maximum 19,08 | 13,64 | 23,34 | 20,72 | 9,28 | 8,85
Gesamt 40 15 25 17 11 12

*  Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fille ohne Fachbehdrdenbeteili-

gung.

Als Zwischenrestimee 148t sich festhalten, dal die im Siiden gegeniiber dem
Norden erheblich groBere zeitliche Streckung der fachbehordlichen Beizie-
hungsphase (Ziff. 4.3.3.1) im groBen und ganzen ungebrochen auf die
Dauer der (gesamten) Phase der fachbehordlichen Mitwirkung vom Beginn
der Anforderung der Stellungnahmen bis zum Eingang der letzten Stellung-
nahme bei der Genehmigungsbehorde »durchschlidgt«. Dieses Ergebnis
deutet darauf hin, daB sich die Fachbehorden im Hinblick auf die Zeit, die
sie durchschnittlich fiir die Erarbeitung ihrer Stellungnahmen benétigten,
in den beiden Modellen nicht wesentlich unterscheiden. Dall dem tatséich-
lich so ist, 148t sich an der Dauer von der Beiziehung der letzten Fachbe-
horde bis zum Eingang der letzten fachbehordlichen Stellungnahme de-
monstrieren. Ob es sich dabei um dieselbe oder verschiedene Behorden
handelt, ist im vorliegenden Zusammenhang ohne Belang.

Tab. 42.2 zeigt die Haufigkeitsverteilung der entsprechenden Dauern auf
verschiedene Zeitklassen. Sie fillt beim GAA-N und beim LRA-1 weitge-
hend dhnlich aus mit jeweils geringeren Hiufigkeiten in der untersten (we-
niger als ein Monat) und obersten (iiber 12 Monate) Zeitklasse und den gro-
Beren Haufigkeiten in den mittleren Zeitklassen.3®

385 Die grofite Differenz mit 8,4 Prozentpunkten (in der vierten Zeitklasse) ist statistisch
nicht signifikant (chi? = 1,28 < 2,71 fiir p=0,1und df =1).
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Tab. 42.2

(Mindest-) Dauer der fachbehordlichen Erarbeitung der Stellungnahmen
(zuletzt beigezogene Fachbehorde bis Eingang der letzten fachbehordli-
chen Stellungnahme) (Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
] _ 5 6 8
Bis zu einem Monat 89% 14,0% 33,3%
.o . . . 15 9 6
Uber einen bis zwei Monate 26.8% 20.9% 25,0%
j o ] 16 10 3
Uber zwei bis drei Monate 28 6% 23.3% 12,5%
Uber drei bis sechs Monate 12.5% 20.9% 20,8%
.. . 9 6 2
Uber sechs bis zwolf Monate 16.1% 14,0% 8,3%
N 4 3 0
Uber zwolf Monate* 7.1% 7,0% 0,0%
N Sk ok 43 24
Verfahren gesamt 100,0% 100,1% 99,9%

*  Maximaler Wert beim GAA-N: 33,9 Mon., LRA-1: 17,5 Mon., LRA-2: 8,7 Mon.
** Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhiufigkeiten.
Um zwei Fille ohne Fachbehtrdenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit.

ok

Im Norden wie im Siiden belduft sich die durchschnittliche Zeitspanne zwi-
schen der zuletzt ergangenen Aufforderung an eine Fachbehorde zur AuBe-
rung und der zuletzt bei der Genehmigungsbehorde eingegangenen Stel-
lungnahme auf jeweils iiber dreieinhalb Monate (7ab. 42.21). Mit dieser
Dauer iiberschreiten beide Amter die gesetzlich fiir die gesamte Fachbehor-
denbeteiligung vorgesehene Monatsfrist um mehr als das Dreifache, wobei
die baden-wiirttembergische Behorde mit 3,65 Monaten etwas giinstiger
(aber nicht signifikant) abschneidet als die niedersédchsische mit 3,95 Mo-
naten.38¢ Auch zwischen Neu- und Anderungsgenehmigungen weichen die
Mittelwerte weder im intra- noch im interbehordlichen Vergleich in stati-
stisch erheblichem Ausmaf voneinander ab (Tab. 42.22).3%7

386 t= 0,396 <ty 95 = 1,290 bei F = 1,49 < Fj g5, 54 41y = 1,61.

387 Selbst fiir die groBte Differenz zwischen den Mittelwerten bei den Neugenehmigun-
gen beim GAA-N bzw. LRA-1 (4,55 Mon. bzw. 3,42 Mon.), ergibt sich kein signi-
fikanter Testwert (t = 1,148 <t 99, 29y = 1,310 bei F = 2,27 < F( g5. 14, 15) = 2,42).
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Tab. 42.21

(Mindest-) Dauer der fachbehordlichen Erarbeitung der Stellungnahmen
(zuletzt beigezogene Fachbehorde bis Eingang der letzten fachbehordli-
chen Stellungnahme) (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 3.95 3,65 2,26
Varianz 15,47 10,39 3,67
Median 2,26 2,61 1,64
Minimum 0,46 0,30 0,13
Maximum 19,08 14,82 6,23
Gesamt 55 42 23

*

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fille ohne Fachbehordenbeteili-
gung.

Tab. 42.22

(Mindest-) Dauer der fachbehordlichen Erarbeitung der Stellungnahmen
(zuletzt beigezogene Fachbehorde bis Eingang der letzten fachbehordli-
chen Stellungnahme), getrennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen
(statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2

And.-G| Neu-G | And.-G | Neu-G | And.-G | Neu-G

Arith. Mittel 3,72 | 4,55 3,79 | 3,42 | 248 2,05
Varianz 17,46 | 10,52 | 14,21 | 4,63 3,81 3,79
Median 2,15 | 3,70 | 232 | 2,77 1,87 1,13
Minimum 0,46 | 0,79 0,30 | 0,92 | 0446 | 0,13
Maximum 19,08 | 11,87 | 14,82 | 8,07 | 6,23 5,70
Gesamt 40 15 26 16 11 12

*

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fiélle ohne Fachbehdrdenbeteili-
gung.
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Die dargestellten Befunde zur zeitlichen Belastung der Genehmigungsver-
fahren durch Beteiligung der Fachbehorden am Verfahren einschlieBlich ih-
rer Beiziehung lassen sich unter dem Gesichtspunkt des Modellvergleichs
zu folgendem abschlieBenden Ergebnis resiimieren. Im Hinblick auf die
von den Genehmigungsbehdrden im Norden wie im Siiden kaum beeinfluf3-
bare Dauer der fachbehdrdlichen Erarbeitung der Stellungnahmen gleichen
sich die Modelle. Sie unterscheiden sich dagegen im Hinblick auf die je-
weils in der Hand der Genehmigungsbehorde selbst liegenden Beiziehungs-
dauer erheblich. Eindeutige Anhaltspunkte fiir modellbedingte Ursachen
dieser Divergenz lassen sich den Befunden nicht entnehmen. Von daher
kommen fiir die Verzogerungen der Behordenbeiziehung bei der siiddeut-
schen Genehmigungsbehorde auch »hausgemachte« (modellunabhingige)
Defizite in der Selbstorganisation und in der Steuerung der behodrdeninter-
nen Koordination und Kooperation in Frage.3%8

4.3.4. Erstellung des Genehmigungsbescheids

Die sich an die Fachbehordenbeteiligung anschlieBende, letzte Phase des
Verfahrens ist die Erstellung des (offiziellen, rechtsverbindlichen) Geneh-
migungsbescheids.

4.3.4.1. Erarbeitung der Endfassung

Tab. 43 stellt die Zeiten (klassifiziert) dar, die die Genehmigungsbehdrden
nach Eingang der letzten fachbehordlichen Stellungnahme fiir die Erarbei-
tung der Endfassung bzw. den ErlaB des abschlieBenden Genehmigungsbe-
scheids benétigten.

Aus ihr ist der wesentliche Unterschied der Verteilungen zwischen
GAA-N und LRA-1 leicht ersichtlich. Wahrend bei der niederséichsischen
Behorde die groferen Anteile jeweils auf die drei die ldngeren Dauern mar-
kierenden Kategorien entfallen, verhilt es sich beim LRA-1, wo die drei fiir
die kiirzeren Dauern stehenden Kategorien stérker besetzt sind, umgekehrt
(in der Tabelle durch verstirkte Umrahmung hervorgehoben). Kumuliert
man jeweils die Anteile der besagten Kategorien, ergibt sich, dal beim
LRA-1 rd. drei Viertel (74,4%) der Genehmigungsbescheide innerhalb von
vier Wochen erstellt wurden und entsprechend nur ein Viertel (25,6%) mehr
als einen Monat beanspruchte.®® Dagegen wurde beim GAA-N nicht ein-

388 Dose 1994, S. 236.
389 Beim LRA-2 bewegen sich die entsprechenden Anteile mit 66,7% bzw. 33,3% auf
vergleichbarem Niveau.
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mal die Hilfte (41,1%) der Bescheide binnen Monatsfrist verfa3t und ent-
sprechend in iiber der Hilfte (58,9%) der Fille diese Frist iiberschritten.3*0

Tab. 43

Dauer der Erarbeitung des Genehmigungsbescheids (zuletzt eingegangene
fachbehordliche Stellungnahme bis Ausfertigung des endgiiltigen Be-
scheids) (Haufigkeitsverteilung)

GAA-N LRA-1 LRA-2
] ] 5 14 3
Bis zu einer Woche 899 32,6% 12,5%
. o ) 10 7 8
Uber eine bis zwei Wochen 17.9% 16.3% 33,3%
. & . . 8 1 1 5
Uber zwei bis vier Wochen 14.3% 25.6% 20,8%
. ) ) ) 15 5 2
Uber einen bis zwei Monate 26.8% 11,6% 8,3%
. 9 3 0
Uber zwei bis drei Monate 16.1% 7.0% 0,0%
.. , 9 3 6
Uber drei Monate* 16,1% 7,0% 25,0%
5G*H* 43 24
Verfahren gesamt** 100,1% 100,1% 99,9%

Maximaler Wert beim GAA-N: 12,5 Mon., LRA-1: 8,8 Mon., LRA-2: 7,3 Mon.
Abweichungen von 100,0% durch Rundungen bei den prozentualen Einzelhdufigkeiten.
Um zwei Fille ohne Fachbehtrdenbeteiligung verringerte Grundgesamtheit.

wk

Fkk

Die fast spiegelbildliche Gegenldufigkeit der Verteilungen hat erheblich di-
vergierende Durchschnittswerte fiir die Dauer dieser letzten Verfahrens-
phase zur Folge (Tab. 43.1), welche beim niedersdchsischen Amt mit 1,7
Monaten (= gut 7 Wochen) fast doppelt so lang ausfillt wie beim baden-
wiirttembergischen mit 0,9 Monaten (= knapp 4 Wochen).?*! Die Unter-
schiede der Mittelwerte zwischen den beiden Amtern dndern sich nicht we-
sentlich, wenn man Neu- und Anderungsgenehmigungen gesondert be-
trachtet. Das heiBt andererseits, dal jeweils behérdenintern zwischen den

390 Die Differenz ist hochsignifikant (chi? = 10,87 > 10,82, p = 0,001, df = 1).
391 Auch diese Differenz ist hochsignifikant (t = 2,886 > t( 995, o5y = 2,639 bei F = 1,87
<F(0,99; 54, a1) = 2,02).
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Verfahrensarten keine gréferen Differenzen in der durchschnittlichen
Dauer bestehen (Tab. 43.2).3%?

Tab. 43.1

Dauer der Erarbeitung des Genehmigungsbescheids (zuletzt eingegangene
fachbehordliche Stellungnahme bis Ausfertigung des endgiiltigen Be-
scheids) (statistische Parameter in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 1,68 0,86 1,43
Varianz 2,36 1,26 3,42
Median 1,38 0,51 0,52
Minimum 0,00 -0,03%= 0,03
Maximum 715 5,61 6,20
Gesamt 55 42 23

Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fille ohne Fachbehordenbeteili-
gung.
-0,03 = 1 Tag, betrifft den einzigen Fall, bei dem 1 Tag vor Zusendung der fachbehordlichen
Stellungnahme eine telephonische Vorabiibermittlung erfolgte. Dies gilt auch fiir die Tab.
4.3.2.

%

Eine maBgebliche Ursache fiir die nahezu doppelte Zeit, die das GAA-N ge-
geniiber dem LRA-1 fiir die Erstellung des Genehmigungsbescheids nach
Eingang der letzten fachbehordlichen Stellungnahme gebraucht hat, ist
leicht auszumachen. Sie liegt in der erwihnten, beim niedersidchsischen
Amt verbreiteten Praxis, dem Antragsteller zuvor eine Entwurfsfassung zu
iberstellen und ihm Gelegenheit zur GegenduBerung zu geben (vgl. oben
Ziff. 3.2).

392 Auch fiir die grofiere (behordeninterne) Differenz zwischen den durchschnittlichen
Dauern der Neu- und Anderungsgenehmigungen beim LRA-1 (0,65 Mon. bzw. 1,01
Mon.), ergibt sich ein eindeutig nicht signifikanter Testwert von t = 1,031 < t¢ g,
40)= 1,303 bei F = 3,04 <Fg99. 24, 16 = 3,18.
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Tab. 43.2

Dauer der Erarbeitung des Genehmigungsbescheids (zuletzt eingegangene
fachbehordliche Stellungnahme bis Ausfertigung des endgiiltigen Be-
scheids), getrennt nach Neu- und Anderungsgenehmigungen (statistische
Parameter in Monaten)®

GAA-N LRA-1 LRA-2

And.-G| Neu-G | And.-G| Neu-G | And.-G | Neu-G

Arith. Mittel 1,70 | 1,63 | 1,01 | 065 | 2,16 | 0776
Varianz 299 | 091 | 1,72 | 057 | 496 | 1,30
Median 1,08 | 1,77 | 052 | 039 | 1,28 | 043
Minimum 0,00 | 0,13 | 0,07 | -0,03| 0,13 | 0,03
Maximum 7,15 | 3,15 | 561 | 295 | 620 | 4,30
Gesamt 39 16 25 17 11 12

*  Ohne Extremwerte, beim GAA-N ferner abziiglich der zwei Fille ohne Fachbehrdenbeteili-
gung.

4.3.4.2. Revision der Entwurfsfassung beim GAA-N

Tab. 44 gibt Auskunft iiber die Dauer, die beim GAA-N zwischen Ausfer-
tigung der Entwurfsfassung und der endgiiltigen Fassung des Genehmi-
gungsbescheids vergangen ist.
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Tab. 44

Dauer der Revisionsphase fiir die Entwurfsfassung des Genehmigungsbe-
scheids (Ausfertigung der Entwurfsfassung bis Ausfertigung des endgiilti-
gen Bescheids) (oben Héufigkeitsverteilung, unten statistische Parameter
in Monaten) — Nur GAA-N -*

Haufigkeiten
Bis zu zwei Wochen 1 7,59%
Uber zwei bis vier Wochen 3 51, 2%
Uber einen bis drei Monate 32,91%
Uber drei Monate** 14?3%
Verfahren mit Entwurf gesamt™*** 1 03,8 0%

*  Beim LRA-1 betragen die Zeiten fiir die beiden (»unfreiwilligen«)?? einschligigen Fille
1,15 bzw. 5,77 Mon.

" Maximaler Wert: 10,0 Mon.

Ausgenommen der Entwurf eines Teilgenehmigungsbescheids (s. Anm. 393).

Parameter*
Arith. Mittel 1,44
Varianz 1,96
Median 0,92
Minimum 0,00
Maximum 5,41
Gesamt 27

*  Ohne Extremwerte.

Tab. 44 macht deutlich, daf3 sich mit jener Praxis in der Mehrheit der ein-
schlidgigen (28)%°* Fille ein durchaus betrichtlicher zeitlicher Aufschub

393 Vgl. oben Ziff. 3.2 und Anm. 242.
394 Ausgenommen ist ein Fall, bei dem es sich um den Entwurf eines Teilgenehmi-
gungsbescheids handelte.
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verbindet. Dieser setzt sich aus der dem Antragsteller eingeriumten Aufe-
rungsfrist und der Zeit, die im Falle von Kritik am Entwurf fiir die abschlie-
Bende Klidrung der umstrittenen Punkte — bei bemingelten nicht-immissi-
onsschutzrechtlichen Auflagen unter Beteiligung der zustandigen Fachbe-
horden — aufgewandt wird.

Der hinzukommende Zeitbedarf (Héaufigkeitsverteilung iiber verschie-
dene Zeitklassen, oberer Teil der Tabelle) bewegt sich lediglich bei weniger
als einem Fiinftel (17,9%) der betroffenen Verfahren innerhalb einer Zwei-
wochenfrist. In knapp der Hilfte der Fille tibersteigt er jedoch die Monats-
frist (Kumulation der letzten beiden Kategorien im oberen Teil), davon wie-
derum zur Hilfte sogar die Dreimonatsfrist. Das wirkt sich entsprechend
auf die durchschnittliche Dauer aus, die knapp anderthalb (1,44) Monate
betrdgt (unterer Teil der Tabelle).

Die zusitzliche Phase eines zur »Diskussion« gestellten Genehmigungs-
entwurfs erhoht — bezogen auf die Gesamtheit der Verfahren, also ein-
schlieBlich der iibrigen Fille ohne Entwurf — die durchschnittliche Gesamt-
verfahrensdauer beim GAA-N um rd. drei Wochen (= 0,67 Mon. bzw. 20,4
Tage) gegeniiber 5 Tagen (= 0,16 Mon.) beim LRA-1.3

4.3.5. Widerspruchsbearbeitung (»Nachphase«)

Im Falle eines Widerspruchs durch den Antragsteller findet das Verfahren
auf der Ebene der unteren Verwaltung mit der Entscheidung der Genehmi-
gungsbehorde iiber eine mogliche Abhilfe seinen AbschluB.>*® Vom Ge-
brauch dieses Rechtsmittels war, wie gezeigt (Ziff. 3.4.1), beim GAA-N rd.
ein Viertel der Verfahren betroffen und damit ein deutlich grofierer Anteil
als beim LRA-1 mit rd. einem Siebtel.

Tab. 45 zeigt die Héaufigkeitsverteilung der fiir die Widerspriiche in An-
spruch genommenen Bearbeitungsdauern iiber verschiedene Zeitklassen,
Tab. 45.1 die zugehorigen statistischen Parameter.

395 Der Verlidngerungseffekt beim LRA-1 ist allerdings nicht reprisentativ (und nur der
Vollstandigkeit halber aufgefiihrt), da er lediglich auf zwei — zudem Ausnahmen dar-
stellenden — Fillen beruht.

396 Wie oben (Ziff. 4.2.1) bereits angesprochen, wird die Bearbeitung der Widerspriiche
bei der iibergeordneten Widerspruchsbehorde nicht mehr dem Verfahren bei der un-
teren Genehmigungsbehorde zugerechnet.
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Tab. 45

Dauer der Widerspruchsbearbeitung durch die Genehmigungsbehérde
(Widerspruchseinlegung bis Widerspruchsentscheidung) (Haufigkeits-
verteilung)”

GAA-N LRA-1 LRA-2

. . 2 0 0
Bis zu einem Monat 13.3% 0,0% Hok
Uber einen bis drei Monate 33.3% 50.0% Hk
I . . 1 2 0
Uber drei bis sechs Monate 6.7% 33 3% Hk
Iy 7 1 0
Uber sechs Monate** 46.7% 16,7% H

. 15 6 1
Widerspruchsverfahren gesamt 100.0% 100.0% Hk

Angesichts der niedrigen absoluten Grundgesamtheiten an Widerspriichen dient die Prozentu-
ierung lediglich einer ndherungsweisen (heuristischen) Vergleichbarkeit der auf die einzelnen
Kategorien entfallenden absoluten Héufigkeiten. Beim LRA-2 unterbleibt sie (nur 1 Fall ins-
gesamt).

Maximaler Wert beim GAA-N: 17,5 Mon., LRA-1: 6,3 Mon., LRA-2: 2,6 Mon.

In der Haufigkeitsverteilung (Tab. 45) finden sich beim GAA-N gegeniiber
dem LRA-1 hohere Anteile in der untersten (hdchstens ein Monat) und in
der obersten Zeitklasse (mehr als sechs Monate) und entsprechend niedri-
gere Anteile in den beiden mittleren Zeitklassen (mehr als ein Monat bzw.
mehr als drei bis sechs Monate). Wegen der geringen absoluten Fallzahlen
bleiben aber alle Unterschiede unterhalb der Signifikanz. Das gilt auch fiir
die Differenz in Hohe von 2,6 Monaten bei der durchschnittlichen Bearbei-
tungsdauer der Widerspriiche, die sich beim GAA-N auf 6,7 Monate und
beim LRA-1 auf 4,1 Monate belduft (Tub. 45.1).3%7

Die unter der Verantwortung der Genehmigungsbehorde vollzogene Wi-
derspruchsphase erhoht — bezogen auf die Gesamtheit der Verfahren, also
einschlieBlich der mehrheitlichen Fille ohne Widerspruch — die durch-
schnittliche Gesamtverfahrensdauer beim GAA-N immerhin um rd. ein-
dreiviertel (1,74) Monate, beim LRA-1 auf Grund der deutlich geringeren
Anzahl der Widerspruchsfille (und auch deren durchschnittlich geringeren
Bearbeitungszeit) dagegen nur um rd. einen halben (0,57) Monat.

397 t=1,059 < t90. 19y = 1,328 bei F = 8,37 < F(g 99 14,5 = 9,77 bzw. > F(g975. 14 5) =
6,46. — Dieser Unterschied konnte auch Ausdruck der grofieren Verwaltungsroutine
der Verwaltungsfachleute sein. Dieses Ergebnis kann sich allerdings auf nur wenige
(sechs) Fille stiitzen.
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Tab. 45.1
Dauer der Widerspruchsbearbeitung durch die Genehmigungsbehorde (Wi-
derspruchseinlegung bis Widerspruchsentscheidung) (statistische Parame-

ter in Monaten)

GAA-N LRA-1 LRA-2
Arith. Mittel 6,72 4,10 2,59
Varianz 34,09 4,07 ok
Median 5,57 4,00 i
Minimum 0,79 1,97 2,59
Maximum 17,54 6,26 2,59
Gesamt 15 6 1
4.4, Fazit

Eine zusammenfassende Ubersicht iiber die Relationen der durchschnittli-
chen Dauern der einzelnen Verfahrensabschnitte untereinander und zur Ge-
samtdauer gibt — in chronologischer Abfolge — Tab. 46. Ihr kann man leicht
entnehmen, welche Phasen sich durch vergleichsweise hohen Zeitbedarf
auszeichnen und inwieweit sich dabei die beiden Genehmigungsmodelle
voneinander unterscheiden.

Das mit Abstand grofite Zeitkontingent verbucht die Phase der Voran-
tragsberatung (1). Das gilt fiir beide Genehmigungsmodelle gleicherma-
Ben, wenn sich auch diese Phase beim LRA-1 mit einer Dauer von einem
guten Dreivierteljahr (9,6 Mon.) deutlich ldnger hinzog als beim GAA-N
mit einer Dauer von einem knappen halben Jahr (5,6 Mon.). Dieser, in den
herkémmlichen Berechnungen zur Verfahrensdauer regelméBig auBSen vor
gelassene, als »inoffiziell« behandelte Verfahrensabschnitt wihrte bei bei-
den Amtern in etwa ebenso lang — beim GAA-N etwas kiirzer, beim LRA-
1 etwas ldnger — wie die anschlieBende »offizielle« Laufzeit ab Antragsein-
gang (8).

Den zweithdchsten Zeitanteil verbrauchten die Fachbehorden im Rahmen
der Erarbeitung ihrer Stellungnahmen (5).3% Er liegt bei beiden Modellen
bei rd. vier (GAA-N: 3,95) bzw. knapp vier (LRA-1: 3,65) Monaten. Damit
kostete diese Phase, die sich als einzige einem nennenswerten Einflufl der
Genehmigungsbehorde praktisch entzieht, in etwa ebenso viel Zeit — beim
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GAA-N etwas mehr, beim LRA-1 etwas weniger — wie alle iibrigen Verfah-
rensabschnitte des »offiziellen« Zeitrahmens zusammengenommen.3

Tab.

46

Ubersicht iiber die durchschnittlichen Dauern der einzelnen Verfahrensab-
schnitte (arithmetische Mittel in Monaten)”

GAA-N LRA-1 LRA-2
(1) Vorantragsphase** 5,60 9,58 5,26
(2) Vollstandigkeitspriifung 0,40 0,26 0,67
(3) Vorbereitung Fachbehordenbeiziehung 0,23 0,23 0,20
(4) Durchfiihrung Fachbehordenbeiziehung 0,18 2,36 1,50
(5) Fachbehordl. Abfassung d. Stellungnahmen 3,95 3,65 2,26
(6) Erstellung des Genehmigungsbescheids 1,68 0,86 1,43
(7) Gesamtdauer ab Vorantragsberatung ** 11,68 16,46 10,81
(8) Gesamtdauer ab Antragseingang™*** 6,63 8,00 6,50
(9) Widerspruchsbearbeitung*##* 1,74 0,57 0,11
(10) Effektive Gesamtdauer**#* 13,60 17,03 10,92

kR

sk

398

399

Ohne Extremwerte.

Von Tab. 39.1 abweichende Werte, da in die hier wiedergegebenen Mittelwerte auch die
Verfahren ohne Vorantragsberatungen eingegangen sind.

Die Werte sind Tab. 38.11 bzw. 37.11 entnommen und liegen wegen Rundungseffekten un-
ter denen, die sich aus der Addition der hier wiedergegebenen Werte fiir die einzelnen Ver-
fahrensabschnitte ergeben.

Von Tab. 45.1 abweichende Werte, da in die hier wiedergegebenen Mittelwerte auch die
(bei allen drei Amtern die groRe Mehrheit ausmachenden) Verfahren ohne Widerspruch
eingegangen sind.

Dauer ab Vorantragsberatung bis Widerspruchsbescheid.

Dabei ist zu beriicksichtigen, daB es sich hier um die Mindestdauer der Fachbehor-
denbeteiligung handelt, ndmlich den Zeitraum zwischen der zuletzt ergangenen
Aufforderung zur fachbehordlichen AuBerung und der zuletzt bei der Genehmi-
gungsbehorde eingegangenen Stellungnahme (vgl. oben Ziff. 4.3.3.2 mit den Tab.
42.2 bis 42.22).

Diese Zeit ergibt sich aus Phase (8) abziiglich Phase (5). Sie betrégt 2,98 Mon. beim
GAA-N und 4,35 Mon. beim LRA-1.
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Alle der fachbehordlichen Erarbeitung der Stellungnahmen vorausgehen-
den bzw. nachfolgenden Stadien dauerten bei beiden Amtern jeweils weni-
ger als vier Wochen, wobei fiir jedes Amt eine Ausnahme zu machen ist. Sie
betrifft beim LRA-1 die Phase der Fachbehtrdenbeiziehung (4), fiir die es
knapp zweieinhalb (2,36) Monate bendtigte, bis auch das letzte der im kon-
kreten Fall zu beteiligenden Fachédmter zur Stellungnahme aufgefordert
war. Das GAA-N erledigte dagegen diesen Schritt in weniger als einer Wo-
che (in 5,5 Tagen oder 0,18 Mon.). Die andere Ausnahme betrifft die Phase
der Erarbeitung des abschlieBenden Genehmigungsbescheids (6), die bei
der niedersédchsischen Behorde gut sieben Wochen (oder 1,68 Mon.) dau-
erte und damit rd. doppelt so lange wie beim baden-wiirttembergischen
LRA-1 mit nur dreieinhalb Wochen (oder 0,86 Mon.). Der lingere Bearbei-
tungszeitraum des GAA-N ist dabei in erster Linie der dort verbreiteten
Ubung zuzuschreiben, vorab dem Antragsteller eine Entwurfsfassung mit
Gelegenheit zur Gegenéduflerung zu iibermitteln.

Zugespitzt 148t sich die Analyse zum Zeitverbrauch einzelner Verfah-
rensabschnitte wie folgt zusammenfassen. Geht man vom Antragseingang
als dem faktisch »offiziellen« Beginn des Genehmigungsverfahrens aus,
fillt in beiden Genehmigungsmodellen das mit Abstand groBte Zeitkontin-
gent auf die Erarbeitung der von den Fachbehorden abzugebenden Stel-

lungnahmen, d. h. auf den von der Genehmigungsbehdrde am wenigsten zu

»steuernden« Arbeitsschritt. Etwa gleich viel Zeit benétigten alle {ibrigen,
zugleich weitgehend dem Verfiigungsbereich der Genehmigungsbehorde
unterliegenden Verfahrensabschnitte. Von diesen belasteten Vollstindig-
keitspriifung und Vorbereitung der Fachbehordenbeteiligung das Zeitbud-
get vergleichsweise nur gering. Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, daBl
in beiden Modellen ein Teil der von der Genehmigungsbehorde zu leisten-
den Priifung des anstehenden Vorhabens auf seine Genehmigungsfihigkeit
hin zumeist bereits in der dem offiziellen Antragseingang vorgeschalteten
»inoffiziellen« Beratungsphase absolviert werden konnte, die im Ergebnis
in etwa ebenso lang dauerte wie das nachfolgende »offizielle« Verfahren.
Der Zeitverbrauch fiir die beiden restlichen zwei Phasen dieser »offiziel-
len« Laufzeit — Durchfiihrung der Fachbehordenbeiziehung und Erstellung
des Genehmigungsbescheids — fillt bei den beiden Modellen deutlich un-
terschiedlich aus. Nimmt im Siiden die Fachbehordenbeiziehung das zweit-
grofite Zeitkontingent in Anspruch, ist es im Norden der Genehmigungsbe-
scheid.

Unterschiede im Zeitverbrauch zwischen den beiden Modelle betreffen
mithin ausschlieBlich von der Genehmigungsbehorde zu verantwortende
Verfahrensabschnitte und nicht das weitgehend von den Fachbehorden de-
terminierte Stadium der Erarbeitung ihrer Stellungnahmen.*®® Entspre-
chend liegt es nahe, sie in erster Linie der jeweils modellbedingten institu-
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tionellen Trennung bzw. Zentralisierung von Genehmigungs- und immissi-
onsschutzrechtlicher Fachkompetenz zuzuschreiben.

Die auf der Ebene der Durchschnittswerte aufgezeigten Zusammenhénge
lassen sich durch eine Korrelations- und Regressionsanalyse, die die ein-
zelnen Dauern auf der Basis der nicht-aggregierten, individuellen Werte je
Verfahren miteinander in Beziehung setzt, absichern und préizisieren.

Die Korrelationsanalyse ermoglicht es, Stirke (Korrelationskoeffizient r
mit den Werten zwischen 0 und 1) und Richtung des Zusammenhangs (po-
sitives oder negatives Vorzeichen von r) jeweils zwischen zwei Variablen zu
bestimmen. Die Interdependenz (oder Kovarianz) zwischen zwei Variablen
ist umso groBer, je mehr sich der Koeffizient r dem Wert 1 annihert. Sie ist
positiv, wenn die beiden Variablen in derselben Richtung, und negativ,
wenn sie in entgegengesetzter Richtung kovariieren.*”! Die berechneten
Zusammenhidnge zwischen einzelnen Variablen lassen sich anschaulicher
darstellen, wenn man statt des Koeffizienten r dessen quadrierten Wert r?
zugrunde legt. Dieser Wert gibt an, wieviel Prozent der Varianz einer Va-
riablen durch die andere Variable auf Grund ihrer linearen Beziehung er-
klirt werden kann.*0?

Tab. 46.1 zeigt die Korrelationen der einzelnen Verfahrensabschnitte (1)
bis (6) mit der Gesamtdauer, jeweils ab Vorantragsberatung (7) und ab An-
tragseingang (8), auf der Basis der erklirten Varianzen r2.403

Wie aus der Tabelle hervorgeht, korreliert die Gesamtdauer der Verfah-
ren ab Antragseingang (8) beim LRA-1 am stéirksten mit der Dauer der
Fachbehordenbeiziehung (4). Auf diese Phase lassen sich — fiir sich genom-
men — 67,40% der Varianz der Gesamtdauer zuriickfithren. Beim GAA-N
dagegen betrigt der entsprechende Wert lediglich 5,33%. Dort ist es viel-
mehr die Phase der fachbehordlichen Erarbeitung der Stellungnahmen (5),
die am stidrksten mit der Gesamtdauer nach Antragseingang korreliert und
58,06% von deren Varianz gegeniiber lediglich 12,95% beim LRA-1 er-

400 Auch dieses Ergebnis fiigt sich in den schon den (inhaltlichen) Verfahrensverlauf
kennzeichnenden Befund, nach dem sich in beiden Genehmigungsmodellen die Mit-
wirkung der (modellunabhingigen) Fachbehorden weitgehend dhnlich gestaltete.

401 Bei positiver Korrelation gehen hohere Werte der einen Variablen iiberwiegend mit
hoheren Werten auch der anderen Variablen einher, bei negativer Korrelation treffen
hohere Werte der einen Variablen iiberwiegend mit niedrigeren Werten der anderen
Zusammen.

402 Einem Anteil von 100% erklirter Varianz entspricht eine Korrelation von r = 1. In
diesem Fall ist die eine Variable vollstindig (linear) durch die andere determiniert,
wobei die Determiniertheit nicht nur in positiver, sondern auch in negativer Richtung
gegeben sein kann.

403 Mit dem Bezug auf den r>-Wert ist insofern ein Nachteil verbunden, als er auch bei
negativem Vorzeichen des Ausgangswerts r stets positiv ist, so daf die urspriingliche
Information iiber die Richtung des Variablenzusammenhangs verlorengeht. Deshalb
sind die Korrelationskoeffizienten r zusitzlich in Tab. 46.11-A im Anhang wieder-
gegeben.
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klart. Alle tibrigen Verfahrensabschnitte tragen — wiederum jeweils fiir sich
genommen — in beiden Modellen weitaus weniger zur Erkldrung der Ge-
samtdauer bei. Unter ihnen kommt beim LRA-1 der gerade genannten Ab-
fassung der Stellungnahmen durch die Fachbehorden mit einem Erkla-
rungsanteil von 12,95% und beim GAA-N der Erstellung des Genehmi-
gungsbescheids mit einem Erkldrungsanteil von 12,75% noch ein gewisses
Gewicht zu. Der Beitrag der restlichen Phasen liegt jeweils unter 10%, aus-
genommen die Vorantragsphase, auf die abschlieBend gesondert einzuge-
hen ist.

Tab. 46.1
Korrelationen der einzelnen Verfahrensabschnitte mit der Gesamtdauer
— r2-Werte (erklirte Varianzen ) —"

Gesamt- Gesamt-
dauer ab Vor-| dauer ab An-
antragsbear- | tragseingang

beitung (7) (8)
GAA-N| 2=6194% | 2=11,51%
(1) Vorantragsphase LRA-1| *=61,39% | 2= 121%
e GAA-N| r?*= 0,00% | r*= 0,36%
(2) Vollstandlgkeltsprufung LRA-1 2= 0,28% r2 = 6,95%
. . » GAA-N| 2= 0,59% | = 1,35%
(3) Vorbereitung Fachbehordenbeiziehung LRA-1 | 2= 0,56% | 2= 0,45%
] K n GAA-N| = 4,53% | = 533%
(4) Durchfiihrung Fachbehordenbeiziehung LRA-1 | 12=17,04% | r*=67,40%
. GAA-N| 1*=39,15% | 1?=58,06%
(5) Fachbehordl. Abfassung d. Stellungnahmen LRA-1 | 2= 221% | r2=12,95%
. . GAA-N| = 7,30% | ?=12,75%
(6) Erstellung des Genehmigungsbescheids LRA-1| = 0,00% | 2= 8,67%
. GAA-N Ak 2= 65,06%
(7) Gesamtdauer ab Vorantragsberatung LRA-1 o 2=21,03%

Berechnung der Koeffizienten unter paarweisem Ausschlufl von Extremwerten. Die Mindest-
zahl paarweise eingeschlossener Fille betrigt beim GAA-N 52 und beim LRA-1 39 Fille.

Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse verweisen auf einen weiteren,
deutlichen Unterschied zwischen den beiden Genehmigungsmodellen. Die
(jeweils behordeninternen) Variationen der (ab Antragseingang berechne-
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ten) Gesamtdauer*®* sind beim niedersichsischen GAA-N in erster Linie
auf (co-) variierende Dauern einer von diesem nur wenig beeinfluf3baren
Phase, der fachbehordlichen Erarbeitung der Stellungnahmen, zuriickzu-
fithren und erst in zweiter Linie — und dies mit deutlichem Abstand — auf
Variationen der in der eigenen Hand liegenden Zeitspanne fiir die Erstel-
lung des Genehmigungsbescheids. Beim baden-wiirttembergischen LRA-1
dagegen sind die Variationen der Gesamtdauer vor allem durch (co-) vari-
ierenden Zeitaufwand fiir eine der eigenen Verfiigung unterstehenden
Phase, der Beiziehung der Fachbehorden, bestimmt. Von seiten der Geneh-
migungsbehorde steuerbare Beschleunigungspotentiale sind von daher im
Norden hauptsédchlich bei der Erstellung des Genehmigungsbescheids und
im Stiden bei der Beiziehung der Fachbehorden gegeben. Das groBere, aber
von den Genehmigungsbehorden nur wenig beeinflubare Beschleuni-
gungspotential liegt aber bei den Fachbehorden. Deren fiir die Erarbeitung
der Stellungnahmen in Anspruch genommener Zeitverbrauch, der in beiden
Genehmigungsmodellen in etwa gleich groB ist, macht jeweils das mit Ab-
stand gegeniiber den iibrigen Phasen groBte Kontingent an der »offiziellen«
Gesamtdauer aus.

Beschleunigungspotentiale lassen sich freilich auch bei der »inoffiziel-
len« Vorantragsphase vermuten. Deren in beiden Modellen im Vergleich
zur »offiziellen« Verfahrenslaufzeit erhebliche Dauer beeinflufit allein auf
Grund ihres (absoluten) zeitlichen Gewichts auch die von der ersten Voran-
tragsberatung berechnete Gesamtdauer der Verfahren (7) bei beiden Am-
tern in gleich hohem Mafe mit 61,94% (GAA-N) und 61,39% (LRA-1) er-
klarter Varianz. Insofern ist dieses Ergebnis nicht iiberraschend. Weniger zu
erwarten war dagegen, dafl die Dauer der Vorantragsphase nur in einem
schwachen Zusammenhang mit der anschlieBfenden Verfahrensdauer ab
Antragseingang (8) steht. Beim GAA-N beléuft sich die erklédrte Varianz
auf nur 11,51% bei positiver Korrelation, d.h. lingere Vorantragsphasen
ziehen eher auch lingere »offizielle« Gesamtdauern nach sich.*%5 Beim
LRA-1 ist der Zusammenhang noch schwicher ausgeprigt mit lediglich
1,21% erklarter Varianz, wobei der Zusammenhang tendenziell invers ist,
d.h. lingeren Gesamtdauern gingen eher kiirzere Vorantragsphasen bzw.
kiirzeren Gesamtdauern gingen eher ldngere Vorantragsphasen voraus.

404 Die Variation der Gesamtdauer ist grundsitzlich unabhéngig vom jeweiligen Durch-
schnittswert der Dauer, die sich aus den mittleren Dauern der einzelnen Verfahrens-
abschnitte (bzw. deren Summe) ergibt (s. Tab. 46). Es ist also durchaus moglich,
daB die Variation auch identischer durchschnittlicher Gesamtdauern durch unter-
schiedliche Dauern der einzelnen Phasen in unterschiedlichem Ausmal bestimmt
sein kann.

405 Vgl. hierzu die Korrelationskoeffizienten in Tab. 46.11-A im Anhang.
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	2.1.  Vollständigkeitsprüfung der Antragsunterlagen
	2.2.  Unterrichtung des Antragstellers über den Gang des Verfahrens
	2.3.  Beteiligung von Fachbehörden und sonstigen Stellen
	2.3.1.  Umfang der Fachbehördenbeteiligung
	2.3.2.  Art der beteiligten fachlichen Belange

	2.4.  Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde
	2.4.1.  Häufigkeit der Kontakte (Kommunikationsdichte)
	2.4.2.  Direkte und indirekte Beteiligung von Fachbehörden an der Kommunikation zwischen Antragsteller und Genehmigungsbehörde
	2.4.3.  Medium der Kommunikation zwischen Antrag- steller und Genehmigungsbehörde
	2.4.4.  Gegenstände der Kommunikation
	2.4.5.  Behördliche Betriebsbegehungen bzw. -kontrollen


	3.  Entscheidungsverlauf
	3  .1. Sachliche Kontroversen zwischen den Hauptbeteiligten
	3.1.1.  Häufigkeit und Art der Kontroversen
	3.1.2.  Gegenstände und Ausgang immissionsschutzrechtlicher Kontroversen
	3.1.3.  Gegenstände und Ausgang nichtimmissionsschutzrechtlicher Kontroversen
	3.1.4.  Einschaltung vorgesetzter Behörden
	3.2.  Revision von Genehmigungsentwürfen
	3.3.  Genehmigungsauflagen

	3.3.1.  Nicht-immissionsschutzrechtliche (sonstige) Auflagen
	3.3.2.  Immissionsschutzrechtliche Auflagen
	3.4.  Förmliche Widersprüche und ihr Ausgang
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